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:

vorbemerkung.

Nachfolgende Schrift hat den einfachen Zweck ,den

Unfängern auf der Laufbahn des vaterländiſchen Rechts

einen Leitfaden zur näheren Kenntniß des Erbrechts ,

barzubieten und die Schwierigkeit beſeitigen zu hels

fen , welche durch die Zerſtückelung berſelben in den

Preußiſchen Geſekbüchern für das erſte Studium hers

vorgerufen wird . Aus dieſem Geſichtspunkte war

eine Vergleichung mit einigen weſentlichen Punkten

des Römiſchen Rechts faſt von vorn herein nothwens

dig ; fie mußte aber auch zugleich nur eine andeus

tendé und bezeichnende, und dem Studirenden, dem

es mit der Wiſſenſchaft Ernſt iſt, überlaſſen bleiben,

durch eigenes Studium der Quellen die gegebenen

Umriſſe auszufüllen.

Der Verfaſſer hatte fich urſprünglich vorges

nommen, den anerkannten Syſtemen des Römiſchen

Rechts möglichſt treu zu bleiben ; doch traten vermoge

der beſondern Stellung der einzelnen Lehren und

ihrer materiellen Wirkung viele Schwierigkeiten ents

gegen , welche die conſequente Durchführung jenes

Princips hinderten. Er gab deshalb den gefaßten
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Plan auf und geſtaltete das Syſtem in der nach

folgenden Art; zumal da es ihm darum zu thun

ſein mußte, zur näheren Verſtändigung des Erbreches

und beſonders der Erbfolge die einzelnen Familiens

Verhältniſſe mindeſtens ro weit zu berühren, um ſie

als die Grundlage des Erbrechts und Lekteres als

die åußerſte Spike Jener erſcheinen zu laſſen. Hierin

liegt für das Erbrecht, als einer ſelbſtſtåndigen Dok:

trin, das größte Hinderniß. Entweder muß bei dem

Leſer die genaue Kenntniß des reinen Familienrechts

vorausgeſegt werden , und dann gehört derſelbe nicht

mehr zu denen, welche der Beihülfe nachſtehender

Schrift bedürfen, oder ihm mangeln dieſe Kenntniſle,

dann wird freilich auch das Erbrecht ihm , aller Ans

leitung ungeachtet, unverſtändlich bleiben. Zwiſchen

beiden Ertremen hat der Verfaſſer den Mittelweg

einzuſchlagen verſucht, um durch kurze Andeutungen

in dieſem Theile des Rechts-Syſtems dem Gedächtniſſe

zu Hülfe zu kommen.

Sodann bleibt noch einiges Beſondere zu er.

wähnen :

1. Der Verfaſſer hat die Lehre von der Delas

tion der Erbſchaft und deren Erwerbung

gleich Anfangs zuſammen betrachtet, obwohl

faſt alle Rechtslehrer beide trennen , und die Des

lation zunächſt, ſodann aber die Erwerbung erſt

am Schluſſe des Erbrechts behandeln. Für das

Preußiſche Recht, wo Delation und Erwerbung

zuſammenfallen, ſchien dies weder richtig, noch

da die Theorie des Tit. 9. Th. 1. 2. L. R. nicht

zu ſehr zerriſſen werden durfte, praktiſch.
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2: Die Gründe der Delation find in vielen ( faſt

den meiſten ) Lehrbüchern nach dem Principe

der Ausſchließung aufgeſtellt, nach welchem zus

nåchft Erbvertrag, dann Teſtament und endlich

Inteſtat: Erbfolge auf einander folgen. Dem

Verfaffer ſchien das entgegengeſepte Verfahren

das richtige', einmal, weil das 2. 4. R. die

nothwendige Ausſchließlichkeit der drei Delations:

grünbe nicht anerkannt, fodann weil jeder, nach

ſeiner Anſicht, ſpåtere Grund Kenntniſſe vors

ausſekt, welche nur bei der Bekanntſchaft mit

dem frühern zu erwerben ſind. So wurzelt

die Lehre vom Pflichttheil, welche einen Theil

der teftamentariſchen Erbfolge bilden muß, auf

dem Gebiete der Inteſtat - Erbfolge und ragt

nur auf das der erſteren hinüber ; ſo wird die

Form des Erbvertrages nur dann verſtändlich ,

wenn man die ordentliche Teſtamentsform kennt;

ſonſt hatte dieſe bei den Erbvertrågen, wohin

fie offenbar nicht gehört, ausführlich behandelt

werden müſſen .

3. Die Lehns-Erbfolge fehlt gånzlich. Sie beruht
.

auf zu vielen befondern Verhältniſſen , als daß

iro . ſie in einem allgemeinen Erbrechte eine zwecks

mäßige Stelle einnehmen könnte. Dagegen iſt

die Erbfolge-Ordnung in Familien : Fibeis

commiffe, bei deren nähern Anſchließung an

die gemeine Succeſſion, nicht zu übergehen ges

weren . Da fie aber nur als eine fortgeſepte

Subſtitution mit beſondern Wirkungen zu bez
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trachten iſt, ſo konnte ſie, nur bei der teſtas

mentariſchen Erbfolge ihre Stelle finden.

4. Der Erbſchaftskauf und der Erbſcha

find übergangen. Erſterer hat dem Verfaſſer

nie als ein Geſchäft von Todeswegen erſcheinen

wollen, wie auch ſeine Stellung im Syſtem des

U. L. R. zeigt ; Lekterer hat mit dem Erbrechte

nur den Klang und wenig in der Sache ges

mein. Er vertritt nur die Stelle der eigents

lichen dos des Römiſchen Rechts , und kann

höchſtens bei der Abſonderung des Vermögens

zur Sprache kommen.

5. Einer Berührung der Provinzial-Gefeße

hat der Verfaſſer ſich ganz enthalten müſſen.

Nach ihrer jegigen iſolirten Stellung zur Praris

gewähren ſie ein rein poſitives Intereſſe; nur

ein näheres Eingehen auf die Special - Rechts

geſchichte jeder Provinz könnte denſelben einen Zus

ſammenhang mit dem vaterländiſchen Rechte übers

haupt verleihen, und auch da würde es fich fins

den , daß die verſchiedenen Provinzial-Gefeße nur

nebeneinander beſtehen , aber einer allgemeis

nen Beziehung unter fich, ſo wie zu der generellen

Gefeßgebung entbehren . Zudem iſt die Unſicher.

heit derſelben in Beziehung ihrer grammatis

ſchen Bedeutung (viele, namentlich in Schleſien,

ſind faſt unverſtändlich ), des umfangs ihrer

Gültigkeit, ja der Gültigkeit ſelbſt ſo hervor:

tretend, daß dieſe Verhältniſſe eines Studiums

bedürfen würden, deſſen inneren Werth der Ver
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1

faſſer nicht verfennt, welches aber für die Tendeng

der nachfolgenden Schrift kein weſentliches Res

1. ſultat barbietet. siCCO

Zudem bürfen wir unswohlbei dem jeßigen

regen Leben in der Gefekgebung der freudigen

Zuverſicht Hingeben, Die Provinzial- Gefeße, ro

so weit ſie beſtehen bleiberi folent; einera baldigen

51 : Sichtung und Feſtſtellung unterworfen zu ſehen.

90 Db die Beibehaltung der das Erbrecht betreffens

somden Gefeße (bei weitem der Mehrjahl), welche

ni nur Rechtsvermuthungen ausſprechen , denen der

ri Wille der Unterthanen derogiren kann , wün.

3. Tchenswerth erſcheint, iſt eine Frage, deren Bes

ir i leuchtung nicht hierher gehört ?

6. Endlich bedarf es einer kurjere Ertlärung über

die Entſtehung des Anhangės, 0 :a $ Stempels

gefe betreffend. Nichts, foi ſcheint es, ſteht

dem theoretiſchen Studium feröer , als dieſes

C poſitivſte aller Gefeße ; nichts låßt ſich weniger

271 mit dem Wefen des materiellen Rechts in Eins

: flang bringen ,als eine Anordnung des Staates,

2 welche im Gründe die äußere Erſcheinung , die

Form , alles und allein alles darzubieter

ſcheint. Dieſe Anſicht würde jedoch itrig ſein.

Gerabę an die Fragen über den

ſtempel knüpfen ſich oft die ſorgfältigſten Bes

trachtungen des materiellen Erbrechts, und dieſer

bei vielen Verordnungen hervortretende Umſtand

hat den Verfaſſer zum Theil veranlaßt, dieſe

Verordnungen als Anhang zu dieſer Schrift

DenErbſchaft
ss
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Es erſcheinen zu laſſen, um die Aufmerkſamkeit Ders

jenigen , welche zu ihrem Studium von dieſer

Schrift Gebrauch machen follten , darauf hins

fin , zuleiter . Außerdem aber iſt das Stempelgeſek

,11., ein fo vielfach beklarirtes, abgeändertes, ergångs

u teb, daß es dem Verfaſſer für den Gebrauch

24,5 in den Gerichtshofen nicht ganz unweſentlich ges

" Thienen hat , dieſe Verordnungen nach einem

beſondern Syſteme zu ordnen , und ſie für die

si praktiſche Anwendung zugånglicher zu machen .

09 Sie ſind in dieſer Hinſicht ein hors d'oeuvre,

anijes welches indeſſen mit tauſend Fåden mit dem

55 Erbrechte verbunden iſt, und ſogar in ſeinen

einzelnen Beſtiminungen die Anſichten der höchs

ften Juſtiz- Behörbe über zweifelhafte Fragen des

s !!! materiellen Erbrechts enthält, ut

3 Schließlich bittet der Verfaffer, die angezeigten ,

feider nicht unbedeutenden Druckfehler" vor dem Ges

brauche verbeſſern zu wollen , und deren Menge mit

der 'weiten Entfernung feines Luftenhalts vom Drucks

orte zu entſchuldigen. Als ber weſentlichſte muß der

S. 7, Zeite 14 von unten gerügt werden , wo die

Präpoſition ,joon " einen durchaus verkehrten Sinn

hervorbringtones is ,

Breslau , im December 1833 " écrit

deque *77******

C ' :', ...

stolje ?
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Erſter Abſchnitt.

Von der Eryrchaft überhaupt.

Erites Capitel.

Begriff und Umfang des Erbrechts.

S. 1 .

1) Grund des Erbrechts.

as Erbrecht beruht auf dem Grundraße, daß die

Rechte und Verbindlichkeiten eines Menſchen durd ders

ſen Tod nur ſoweit untergehen, als Beide an ſeine

Perſon geknüpft find ; S. 102. 103. Einleitung zum

U. L. R. Alle übrigen Sachen und Rechte eines Vers

ſtorbenen bilden einen Inbegriff von Sachen , welcher

den Namen Verlaffenſchaft in Beziehung auf den

Verſtorbenen und den Namen Erbſchaft in Beziehung

auf denjenigen erhält, welcher den Inbegriff überkommt;

S. 34. 35. Eit. 2. Th. 1. A. L. R. Zu der Erbſchaft

aber gehören nicht nur Sachen und Rechte, ſondern

auch die Verpflichtungen des Verſtorbenen , ſoweit

ſie nicht an deſſen Exiſtenz gebunden ſind ; S. 350. Tit. 9.

Th. 1. A. L. R.

S. 2.

2 ) Tod des Erblaſfers.

Nothwendige Bedingung des Eintritts des Erba

rechts iſt mithin der Tod eines Menſchen , rei dies

1
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ſer wirklich erfolgt *) , oder durch ein richterliches

Erkennntniß als erfolgt angenommen . Ein folches

Erkenntniß kann ſowohl von Seiten der nächſten Vers

wandten, als des vormundſchaftlichen Gerichts extra

birt werden . Erforderniß dieſes Antrages ift:

daß der Abweſende 10 Jahr lang keine Nachricht

von ſich gegeben habe .

Dieſe Friſt wird verlängert :

a) wenn derſelbe während der Minderjährigkeit

verſchollen iſt, in welchem Falle die 10 jährige Friſt

vom Tage der erlangten Grogjährigkeit an gerechnet

wird ; S. 829. Tit. 18. Th. 2. Á . L. R.

wenn das Alter des Verſchollenen nicht bes

Fennt war , und gegründete Vermuthung vorhan

den iſt, daß er zur Zeit der Entfernung minderjäh

rig war ; alsdann muß ein 15 jähriger Zeitraum abs

gewartet werden ; S. 830. I. c .

oder verkürzt :

wenn der Abweſende erſt in oder nach dem fünf

undſechzigſten Lebensjahre verſchollen iſt , in welchem

Fall ein fünfjå briger Zeitraum genügt ; 5.831. 1.c.

Wenn fein richterliches Erkenntniß vorhanden iſt, ſo

muß der Tod des Menſchen auf eine andere, zuläſſige

Art erwieſen werden . Doch wird der Tod vermuthet

und es bedarf feines Erfenntniſſes , wenn :

a) Jemand im Kriege ein ſchwere Wunde erhalten hat

und ein Jahr nach geſchloſſenem Frieden keine Nach

richt über ſein Leben oder ſeinen Aufenthalt einges

gangen iſt; S. 35. Tit. 1. Th. 1. a . L. R.

b) Pemand ſich auf einem erweislich untergegangenen

Schiffe befunden hat und innerhalb drei Jahren

) In der Regel wird der Tod eines Menſchen durch die ges

hörig ausgeſtellten , und wenn der Ausſteller dem Richter nicht bes

kannt iſt, gehörig beſcheinigten Auszüge aus den Stirchen Büchern

erwieſen werden müſſen . Doch ſteht nichts entgegen, daß dies nicht

auch durch glaubwürdige Zeugen ſollte geſchehen können. Für Pers

fonen, welche in Militair -Lazarethen geſtorben ſind , ſchreibt die

Stabinets - Ordre vom 11. Juli 1833. A. G.S. 1833, S.289. vor :

daß den Todtenſcheinen , welche von Lazareth - Beamten , diein

Eid und Pricht ſtehen, auf den Grund vorſchriftsmäßiger Res

gifter ausgeſtellt werden , gleichmäßig mit den Atteſten aus den

Stirchen - Hüchern , die S. 127. Ch. 1. Tit. 10. 4. G. S. er

wähnte Beweiskraft überall beizulegen iſt. -



Von der Erbſchaft überhaupt. 3

von ſeinem Leben oder ſeinem Aufenthalte nichts

bekannt geworden iſt; S. 36. 1. c . cf.; auch Ges

ſeß vom 2. Auguſt 1828. G. S. 1828. S. 93.

In beiden Fällen muß aber die Thatſache, nåmlich die

gefährliche Verwundung oder der Untergang des Schiffs

und daß der Verſtorbene fich darauf befunden habe,

villig erwieſen ſein , entgegengeſekten Falles bedarf es

eines fårmlichen Erkenntniſfes auf Grund eines vors

hergegangenen Aufgebots. Hiermit ſtimmt das Min.

Refcr. vom 17. September 1832 , 0. Kpz. Bd. 40.

S. 157. sqq., überein * ).

Für das Erbrecht gilt noch die beſondere Vers

muthung, daß , wenn es darauf ankommt, ob jemand
einen Erb - Anfal erlebt habe, vermuthet wird, daß ein

Menſch, von deſſen Leben oder Tode feine Nachricht zu

erhalten, nur ſiebenzig Jahr alt geworden iſt; S. 38 .

Tit. 1. Th. 1. A. L. R.

S. 3.

3 ) Umfang der Erbſchaft.

a) Rechte des Erblaſſers.

Die Rechte des Erblaſſers, welche auf die Erben

übergehen , ſind dahin noch näher zu beſtimmen :

1 ) Diejenigen Rechte, welche fich nur an die Perſon

des Erben knüpfen , z . B. Rechte des Standes,

*) Daffelbe lautet im Weſentlichen Dahin :

Der 9. 36. Tit. 1.Thl. 1. 4. L. R. erfordert zum Beweiſe des

Codes in dem daſelbft gedachten Falle :

1) daß das Schiff untergegangen fei, auf welchem derienige

Menſch , von deſſen Leben und Tod e$ fich handelt, ſich bes

funden habe;

2 ) daß dreiJahre nachher, alſo vom Untergange des Schiffes an,

verfloſſen ſeien , ohne daß etwas von dem Leben und Aufent:

uhalte jenes Menſchen bekannt geworden ſei .
Der Juftis -Miniſter iſt auch mit dem Königl. Ober - Landesge:

richte dahin einverſtanden , daß das erfte Erforderniß - das Fats

tum , Daß das Schiff untergegangen ſei - vollſtändig feſtgeſtellt

ſein müffe,wennder Tod des auf dem Schiffe befindlichen Menſchen

Ohne Edictal-Citation und ohne Todes-Erklärung rechtlich als er:

wieſen angenommen werden ſoll. In jedem andern Fälle muß eine
Edietal-Citation binzukommen .

-
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perſonliche Familienrechte 20.26. , gehen auf die

Erben nicht über .

2 ) Daſſelbe gilt von Privatrechten , die dem Erbs

laſſer durch einſeitige Willens - Erflårungen oder

Verträge nur ausdrücklich für ſeine Lebenszeit oder

zur Nothdurft (S. 22. Tit. 19. Ch. 1. 4. L. R.)

verliehen ſind. Das Entſchädigungsrecht, welches

den Erben in einzelnen Fällen dann zuſteht, wenn

der Promittent den Tod des Berechtigten ſchuld

barer Weiſe herbeiführt ( cf. 3. B. beim Leibrenten:

Contracte S. 621. Tit. 11. Th . 1. A. L. R.), ges

-Hert nicht hierher und bildet Feine Ausnahme von der

Regel, weil dieſes Recht den Erben nicht aus der Pers

ſon des Erblaſſers, ſondern aus ihrer eignen zuſteht.

3 ) Endlich giebt es noch beſondere Fålle , in welchen

geſeßlich und im Mangel anderer Verabredung ver

muthet wird, daß das Recht nicht auf die Erben

übergehen ſolle.

Hierher gehort :

a) der Nießbrauch , welcher ſelbſt dann nicht auf

die Erben übergeht, wenn derſelbe bis zu einer

gewiſſen Zeit und bis zu einem gewiſlen Erfolge

eingeräumt wäre und dieſe Zeit oder dieſer Ers

folg erſt nach dem Tode des Berechtigten ein

tråte : $. 176. 177. Tit . 21. 26. 1. A. 2. N.

b) das Wiederkaufsrecht und Vorkaufsrecht,

wenn zu deſſen Ausübung keine Zeit beſtimmt

ift ; $ . 316. Tit. ll . Th. 1. A. L. R. S. 596.

Sit. 20. 1. c.

c ) das Recht, eine dem Erblaſſer offerirte

Schenkung wider den Willen des Geſchenkge

bers anzunehmen ; S. 1061. Tit . 11. Th. 1. A. L. R.

d ) das Recht, eine von dem Schenkenden gemachte,

an ſich gültige Schenkung wegen Uebermaßes

zu widerrufen , wenn nicht:

entweder :

der Erblaſſer ſeinen Entſchluß zu einem ſolchen

Widerrufe gerichtlich erklärt hatte ; S. 112. 1. c.

oder

die Erben dieſes Recht als Pflichttheils - Be .

rechtigte in Anſpruch nehmen können ; S. 113. 1. c.
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e) das Recht des Widerrufs einer Schenkung

wegen Undanfs , wenn nicht

entweder

der Erblaffer durch den Beſchenften fein Leben

oder den Gebrauch ſeiner Verſtandesfråfte
verloren ;

oder

den Widerruf,

a) gerichtlich erklärt hat, oder

B ) nur durch den Tod verhindert worden iſt, ſeinen

außergerichtlichen Widerruf gerichtlich zu ers.

klåren ; S. 1158. 1159. 1. c .

f) das Recht einer Ehefrau , ihr Eingebrachtes

im Concurſe des Ehemannes in der 4ten Claſſe

zu liquidiren , welches nur auf Descendenten,

nicht aber auf andere Erben übergeht;

$ . 413. Tit . 50. Th. l . 4. L. R.

g ) das Recht eines Verlobten , von dem ohne

Grund vom Veriðbniſſe Zurüctretenden die S. 112

bis 119. Tit. 1. Th . 2. 4. L. R. beſtimmte Abs

findung oder Entſchädigung zu fordern ; $ . 124.

i. c ., wenn nicht der Schuldige, auf diezu Lebs

zeiten des Unſchuldigen wider ihn auf Vollziehung

angeſtellte Klage, ſeine Weigerung mindeſtens

ſchriftlich erklårt hat; S. 125. 1. c.

h ) das Recht einer außerehelich Geſchwächten ,

von dem Schwangerer eine Ausſtattung zu fors

dern, welches den Erben nur ſoweit zuſteht, als die

Ausſtattung der Erblaſſerin in einem Kapitale bes

reits rechtskräftig zuerkannt war ; S. 1088. Tit. 1 .

Th. 2. 4. L. R.

4) daß diejenigen Sachen , die ſich nie im vollen Eigens

thume des Erblaſſers befunden haben , nicht zum

Naclaſſe gehören, und eben ſo wenig die Subſtanz

oder fernere Nußung wahrer Lehne und Fideicoms

miſſe dahin gerechnet werden kann , håtte keiner

ausdrücklichenBeſtimmung bedurft, obwohl ſie das

A. L. R. noch beſonders s . 353. 354. Tit. 9. A.

L. R. gegeben hat. Dagegen gehsren aber ſolche

Rechte, deren Ausübung an eine gewiſſe Zeit oder

aufſchiebende Bedingung (wenn nur lettere nicht

an die Person des Erblaſſers geknüpft worden)
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gebunden iſt, allerdings zum Nachlafe und gehen

auf die Erben über (S. 161. 165. Tit . 4. Th . l .

A. L. R.), welche alsdann zum wirflichen Erwerbe

und zur Ausübung ihres Rechts den Ablauf der

Zeit oder den Eintritt der Bedingung abwarten

müſſen.

S. 4.

b) Prichten des Erblaffers.

Die Pflichten des Erblaſſers , ſoweit ſie nicht

höchſt perſönlich ſind , gehen auf den Erben über.

Hieraus folgt:

a ) die Pflichten , ſofern ſie auf Willens Erklärun :

gen beruhen , gehören zum Nachlaſſe und ſelbſt

aus Gelübden wird der Erbe verpflichtet, wenn der

Erblaffer bereits mit der Erfüllung angefangen hat ;

5. 6. Tit. 5. Th. l . 4. L. R. Eine Ausnahme

hiervon findet nur bei ſolchen Verträgen ſtatt, aus

denen der Erblaſſer zu einer Handlung verpflich

tet iſt, bei welcher es auf beſondere Fähigkeiten

und Verhältniſſe des Verſtorbenen ankommt, in

dein die Erben hier nicht zur Erfüllung, ſondern nur

zur Rickgabe oder Vergütung desjenigen , was der

Erblaſſer auf Rechnung des Vertrages bereits er:

halten hat, verpflichtet ſind ;

b) aus unerlaubten Handlungen gehen unbe

dingt alle Entſchädigungs - Anſprüche aufden

Erben über. Hinſichts der Strafen iſt zu unters

ſcheiden , ob von einer Geld- oder einer andern

Strafe die Rede iſt, indem die legtere nach dem

Tode niemals gegen die Erben verfolgt werden .

fann . Die Geldſtrafen dagegen müffen aus dem

Nachlaffe entrichtet werden, wenn die Strafe ents

weder bereits (wenn auch nicht rechtskräftig ) ers

fannt oder die Unterſuchung doch ſo weit geſchlora

ſen iſt, daß dem Erkenntniſſe nichts im Wege ſteht.

Dies gilt auch von Stempelſtrafen. Reſor. vom

3. September 1819, v . Kpz. Bd. 14. S. 58.

Confiscirte Sachen gehen mit dem Augenblice

deß begangenen Verbrechens und nicht erſt mit dem

Confiscations - Urtel auf den Staat uiber ; $ . 297.

1
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Tit 20. Th. 2. 0. l. R. Sie gehören beshalb

nicht mehr zu dem Nachlaſſe des Contravententen

und werden aus demſelben nur verabfolgt;

S. 364. Tit. 9. Th. 1. A. L. R.

Die Koſten der Unterſuchung treten eigentlich

in die Kategorie des Schaden - Erſakes; ſie müſs

ſen deshalb vom Nachlaffe getragen werden, wenn

der Erblaſer auch nur durch ſein måßiges Vers

ſehen zur Eröffnung der Unterſuchung Anlaß gegeben

hat ; . 365. 1. c.

c) in vier beſonderen Fällen wird der Beweis der

Verpflichtungen des Erblaſſers gegen die Erben durch

den Tod des erſtern zum Nachtheil des Gläubigers

geändert und man kann in dieſer Hinſicht wohl be

baupten, daß die Verpflichtung der Erben an fich

dadurch gemildert wird . Dieſe Fälle ſind:

a) die Verpflichtung des Erblaſſers, einen von ihm

ausgeſtellten Schuldſchein ſo lange, bis die

Schuld felbſt erloſchen iſt , wider ſich gelten zu

laſſen. Für die Erben findet dieſe Verpflichtung

nur 10 Jahre vom Todestage des Erblaſſers,

oder, wenn die Zahlung nach deſſen Tode erfols

gen route, vom Verfalltage ſtatt, ſo daß nach

Ablauf dieſer Zeit der Gläubiger auf andere

Art die Exiſtenz der Schuld und deren Forts

beſtehen nachweiſen muß ; S. 712-716. Tit. 11 .

Th. 1. A. L. R.

B ) die Verpflichtung des Erblaſſers , fich gegen eine

von ihm ausgeſtellte Quittung den Einwand

der nicht erfolgten Zahlung gefallen zu laſſen.

Dieſe bleibt zwar gegen die Erben beſtehen , doch

fann ihnen 3 Monat nach der Ausſtellung zur

Erðrterung dieſes Einwandes kein Eid zuges

rohoben werden ; S. 106. Tit. 16. Th. 1. A. L. R.

r ) die Verpflichtung des Erblaſſers, ſoweit ſie aus

faufmänniſchen Büchern des Gegners dar

gethan werden ſoll. Die Beweisfraft dieſer

Bücher gegen die Erben dauert :

au) wenn der Erblarer ſelbſt Kaufmann war,

fů nf Jahre ;

BB) wenn nicht: ein Jahr ;

S. 595. sqq. Tit. 8. TV . 2. 4. f. N.
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8 ) wenn der Verwalter einer fremden Sache Rechs

nung gelegt hat, und quittirt oder über eine

ſtreitige Rechnung ein Vergleich geſchloſſen wors

den iſt, ſo fann nach 10 Jahren wegen offens

barer im Zuſammenrechnen oder Abziehen vorge

fallener Rechnungsfehler und wegen Betruges

nur der Rechnungsleger, oder derjenige, wels

cher den Vergleich geſchloſſen hat, ſelbſt, nicht

aber deſſen Erben in Anſpruch genommen wer

den. Für den Rechnungsleger beginnt dieſe Friſt,

wenn die Verwaltung mehrere Jahre dauerte,

von der leßten oder General Quittung, für

die Erben dagegen vom Tage jeder einzelnen

Quittung über eine Jahresrechnung; S. 151. 153.

Sit. 14. und s. 432. Tit. 16. Th. 1. A. L. R.

8. 5.

4 ) Erbſchaft als Inbegriff.

Die für universitates juris im Römiſchen Rechte

geltende Regel :

res succedit in locum pretii et pretium succedit

in locum rei,

welche namentlich bei Erbſchaften zur Sprache kam,

findet nach dem A. R. R. nicht ſtatt *) . Die Anwen

dung dieſer Regel führt dahin , daß der Befißer der

universitas, wenn er zur Herausgabe des Ganzen vers

pflichtet iſt, Alles aus den Mitteln derſelben oder für

dieſelbe Angeſchaffte mit herausgeben mußte.

L. 20.S. 1. 2. 10. 12, } D. de hered. petit
. ( 5. 3. )L. 22.

Nach dem A. L. R. tritt der Grundſaß ein :

Wenn ein einzelnes Stic im ordentlichen Laufe der

Natur oder der Geſchäfte von dem Ganzen abgeſons

dert worden , ſo hört die Theilnehmung deſſelben

an den Laſten und Rechten des Jnbegriffs auf; 9. 37.

Tit. 2. Sh. 1. A. R. R.

Hiernach wurde in dem oben angegebenen Falle

ein aus den Mitteln der Erbſchaft erkauftes Haus

*) Eine theilweiſe Ausnahme cf. §. 125. n . 1. c.
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nicht unmittelbar von demjenigen, welcher die Erbſchaft

herausgeben muß, als ein Theil der Erbſchaft zurücks

gefordert werden können , ſondern gegen ihn nur eine

Klage auf Erfaz derverwendetenSumme ſtattfinden .,

( cf.%. 516. Tit. 1. Ch. 2. A. L. R.)

3 weites Capitel.

von der Erwerbung der Erbſchaft.

S. 6 .

1) Begriff des Erben und Legatars .

Erbe im Sinne des A. L. R. iſt derjenige, wel

cher in den ganzen Nachlaß oder einen aliquoten Theil

deſſelben ſuccedirt, gleichviel, ob er alleiniger Erbe

iſt , oder mit mehreren andern Erben (Miterben )

concurrirt, und ob er den Nachlaß unmittelbar von

dem Erblaſſer oder erſt durch einen Dritten erhält

( Fideicommiß - Erbe) .

legatar dagegen iſt jeder, welcher in eine bes

ſtimmte SummeoderSache ſuccedirt ,erſchöpfte erſtere
auch den ganzen Nachlaß, oder wäre auch in einer

legiwilligen Verfügung der Erbe als Legatar, oder dies
ſer als Erbe bezeichnet.

$. 7.

2 ) Delation.

Die Gründe , aus denen Jemand zur Succeſſion

berufen wird , ſind :

1) Erb : Bertrag.

2) Teſtament.

3 ) Gereße (geſebliche, Inteſtat- Erbfolge).

Jeder vorhergehende Grund ſchließt zwar den

folgenden aus, jedoch nur, wenn derſelbe die ganze

Erbſchaft umfaßt. Wenn dies nicht der Fall iſt, ſo

findet gegen die Regel des R. R.:
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nemo pro parte testatus, pro parte intestatus dece

dere potest,

eine Concurrenz der Inteſtat: Erbfolge mit der teſta

mentariſchen und, wenn der Erbvertrag nur eine pars

quota des Nachlaſſes umfaßt, fogar der beiden leßtern

mit der erſtern ſtatt *). ( cf. unt. S. 20.)

S. 8.

Unfall der Erbſchaft.

Der Erb - Anfall trifft nach dem A. L. R. mit der

Erwerbung des Eigenthums der Erbſchaft in

einem und demſelben Momente, nåmlich mit dem To :

des - Tage des Erblaſſers, zuſammen . Dies gilt ro

wohl für die Univerſal, als für die Singular Succeſs

fion ; nur , wenn die Erbſchaft oder das Legat unter einer

aufſchiebenden Bedingung hinterlaſſen worden iſt, wird

das Eigenthum erſt mit dem Antritte deſſelben erworben,

während das Recht zur Erbſchaft als jus ad rem durch

den Todes - Tag des Erblaſſers erlangt und deshalb

*) von Rönne in ſeinem Syſteme des Preuß. Civil - Rechts,

Halle 1830. S. 361. ad Tit. 12. Th. 1. A. L. R., behauptet, daß

øbige Regel nemo, etc. in Preußiſchen wie im R. Ř. gelte und

in erfferm nur verſchiedene Wirkungen hervorbringe. Dieſe

Anſicht, deren ausführliche Widerlegung eines umſtändlichen Eins

gehens auf die Natur und die Nothwendigkeit jener Regel im

N. R. bedürfen würde, ergiebt ſich als unrichtig ſchon ausSuarez

Verträgen bei der Schluß - Reviſion des A. £. R., 0. STpz. Bd . 41 .

S. 79. Hier heißt es ganz einfach :

wIn Anſehung der Erbes - Einſeķung iſt das Principium

,,des Römiſchen Rechts : quod nemo pro parte testatus, pro

...parte intestatus decedere possit, aufgehoben worden.“ .

Wie wenig Vernunftmäßiges dieſer Grundfat habe und was für

für widerſinnige und ganz abſurde Folgen daraus entſtehen köns
„nen, hat ſchon Stryck de caut. test. $. 13. gezeigt. Es iſt z . B.

äußerfi empörend für den geſunden Menſchenverſtand, daß, wenn

der Teſtator in ſeinem Teſtamente ausdrücklich geſagt hat: filius

nroll mein Erbe rein ; er fou aber nur die Hälfte des Nachlaſſes
haben dieſer filius jenem Principio zu Gefallen dennoch das

,,Ganze bekommt; ob es gleich klar iſt, daß der Teftator die andere
Hälfte ſeines Nachlafíes feinen nächſten Verwandten hat laffen

wollen. Auf der Abſchaffung dieſes Princips beruhen die §. 45 .

46. 256 - 260. 285. Sit. 12. C.1. . $ . . "

Ueber die innere Nothwendigkeit obigen Grundrates, nach N. R.

cf. die ausführliche Hcicuchtung in Gans Erbrecht, Bd. 2.
Cap. V. 451. 699.
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der Regel nach auf die Erben des bedingungsweiſe

eingeſeşten vor dem Eintritte der Bedingung verſtors

benen Erben transmittirt wird. Derinige dieſes Erbs

Anfalles hat der Erbe das Recht, die Erbſchaft ro

fort in Befig zu nehmen, ſo , daß der Begriff einer

hereditas jacens im Sinne des R. Rechts (D. h . die

fiction , vermoge deren) die Erbſchaft während der Zeit

des Anfalls und des Antritts von Seiten des Erben

als eine moraliſche Perſon gedacht wurde ( fr. 34. D. 41.

1.), dem Preußiſchen Rechte fremd iſt.

S. 9.

Fortres un g.

Nothwendig iſt ferner zur Erwerbung der Erbs

ſchaft, daß der Erbe den Erb- Unfall, d . h . den Uugens

blick des Todes des Erblaſſers, erlebt habe ; unerheb

lich jedoch , ob der Erbe bereits zur Welt gekommen

iſt oder nicht, da auch nach dem A. L. N. die Rechte,,

welche einem ungebornen Kinde zukommen würden,

wenn es zur Zeit der Empfängniß ſchon wirklich gebos

ren wäre, demſelben auf den Fall, daß es lebendig zur

Welt kommen würde, vorbehalten bleiben ; . 12. Tit. 1 .

9. 371. Tit . 9. Th. 1. 4. L. R. Die Rechte des Kindes

werden alsdann durch einen von Seiten des Gerichts

zu beſtellenden Curator wahrgenommen .

Für die Beantwortung der Frage , ob jemand

Den Erblaſſer überlebt habe, gilt die Regel :

Wenn zwei oder mehrere Menſchen in einem ges

meinſamen Unglücke oder ſonſt dergeſtalt zu gleicher

Zeit das Leben verloren haben, daß nicht ausgemits

telt werden kann, welcher zuerſt verſtorben, ro wird

angenommen , daß keiner den andern überlebt habe ;

S. 39. Tit. 1. Th . 1. A. L. R.

Nad; dem R. N. geſtaltete ſich die Rechtsvers

muthung in dieſem Falle gleich , ſobald die Rede nicht

von Aeltern und Kindern war; traf dagegen der ges

meinſchaftliche Tod Aeltern und Kinder , ſo wurde bei

natürlich em Tode angenommen , daß die Leltern zu

erſt; im Falle eines gewaltſainen Todes dagegen,

daß die unmündigen Kinder vor den Aeltern , die
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mündigen dagegen nach ihnen geſtorben feien ; L. 9.

S. 4. D. 34. 5 .

Ferner tritt auch hier die Cap. I. $ . 2. bemierfte

Vermuthung ein :

wonach bei einem bekannten, aber abweſenden Erben,

von deſſen Tode feine fichere Nachrichten vorhanden

find, angenommen wird , er ſei nur ſiebenzig Jahr alt

geworden.

$. 10.

4) Bei unbekannten Erben. Verfahren.

a) Ausmittelung der Erben.

Das . 8. erwähnte Recht, die Erbſchaft nach dem

Tode des Erblaſſers in Beſit zu nehmen, gebührt ros

wohl dem bekannten als dem unbekannten , dem

anweſenden , wie dem abweſenden Erben. Der

Richter hat die Verpflichtung, die abweſenden Erben

von dem Todesfalle in Kenntniß zu reben , die unbe

kannten zu ermitteln und in beiden Fällen für die

Sicherſtellung und Verwaltung des Nadlaffes

zu ſorgen. Die Pflicht zur Ermittelung der Erben bes

zieht ſich auf diejenigen, welche :

a) der Perſon nach befannt , und dem Aufents

halte nach unbekannt ſind.

In dieſem Falle muß der Nichter den Erben

und deſſen nåchſten Verwandten durch die offent

lichen Blätter vorladen , ſobald binnen 3 Monaten

nach dem Erb -Anfalle feine Kenntniß von ihrem

Aufenthalt eingeht, und dem Abweſenden einen

Curator beſtellen ; S. 465. 468. Tit. 9. Th. 1. A. L. R.

b) der Perſon nach unbekannt ſind.

Alsdann wird ſpäteſtens 3 Monate nach dem

Todestage des Erblaſiers dem Nachlaſſe ein Eu

rator beſtellt, welcher für die Ausmittelung des Er

ben Sorge zu tragen hat. Nach andern Drei Mo

naten vom Tage der Anordnung des Curators muß

der unbekannte Erbe und deſſen Erben oder Ver

wandten öffentlich vorgeladen werden. Dieſe Vor

ladung wird nur einfach ausgefertiget, und an der

Gerichtsſtelle affigirt, rodann auch zu 3 verſchiede

nen Malen dergeſtalt in die Intelligenz - Blåtter

2
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1

der Provinz eingerůdt, daß die dritte Bekannt:

machung mindeſtens 4 Wochen vor dem Termine

erfolgt ; $ . 42. 43. Tit . 7. Th. 1. D. Anh.

S. 59. 7. 8. G. D. $. 471. 478. Tit. 9. Tb. 1 .
A. 2. R.

"

3

$. 11.

Fortrek u ng.

Meldet ſich zu dem in der öffentlichen Vorladung

anberaumten Termine Niemand , ſo werden die etwas

nigen unbekannten Erben mit ihren Anſprüchen präclus

dirt und die Erbſchaft dem Fisco als eine herrenloſe

zugeſprochen. Die fich meldenden Erben dagegen

müſſen :

a) den Grad der Verwandtſchaft mit dem Erblaffer

dem Richter durch Tauf- und Todtenſcheine oder auf

andere zuverläſſige Art nachweiſen ;

b) an Eidesſtatt verſichern , daß ihnen keine näheren

oder gleich nahe Erben bekannt ſind *) .

Dies genigt, ſobald keine Vermuthung tiber die

Friſtenz anderer Erben obwaltet. Wenn eine ſolche

Vermuthung vorhanden iſt, ſo muß das Erbrecht zwiſchen

*) Hierüber ſpricht ſich in Beziehung auf einen überlebenden

Ehegatten nachſtehendes Refcr. dahin aus :

Wenn von keinem Blutsverwandten eines Verſtorbenen Nachricht

vorhanden iſt, ſo kann dem überlebenden Ehegatten , als dem in

Ermangelung erbfähiger Verwandten geſeßlich zur Erbfolge Berech

tigten ,der Nachlaß des Verſtorbenenbloß gegen die Verſicherung

an Eidesſtatt, daß ihm keine Verwandten des Erbiaſſers bekannt

ſeien,überlaſſen werden, ohnedaß es(zumal, wenn der Erblaſſer bereits

über ein Jahr verſtorben iſt) dazu eines Aufgebots bedürfte ; nur

muß der Richter nach §. 479. Tit. 9. Th . 1. des Algemeinen Land

rechts die Friſt zur ábwartung der Anſprüche eines Erbenin dem

Falle verlängern, wenn die Erbſchaft von Belang und der Erblaſſer,

nach den vorhandenen Nachrichten , aus einem entfernten Lande

gebürtig iſt, oder ſonſt Umſtände vorhanden ſind, welche es wahr
ſcheinlich machen , daß die Erkundigungen , welche der in folden

Fällen jedesmal zu beſtellende Curator vornehmen muß, eine län
gere Zeit als gewöhnlich erfordern möchten . —

Auszug aus dem durch die Anfrage des Stadt - Gerichts zu EL

bing vom 19. Januar 1798 veranlaßten Berichte der Weſtpreußi

fchen Regierung von 30ſten deſſelben Monats und Jahres und

aus demdarauf ergangenen Refcripte des Juſtiz - Departements

vom 12. Februar 1798. Stengel Hd. 8. S. 313.
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den ſich angebenden Erben oder dem Curator näher

erörtert, und allenfalls durch Urtel und Recht unter

Präcluſion des unbekannten Erben entſchieden werden ;

S. 482. seq.

S. 12.

b) Sicherſtellung.

Die Pflicht des Richters zur Sicherſtellung des

Nachlaſies nimmt derſelbe zunächſt durch die Sieges

lung wahr. Dieſe erfolgt, wenn der Erblaſſer nicht

etwa die Siegelung ſchriftlich oder mündlich zu

gerichtlichem Protocoll verbeten hat, von Amts

wegen :

a) wenn die vermuthlichen nächſten Jntereſſenten un.

bekannt, ungewiß, oder ſåmmtlich von dem Orte,

wo der Erblaſſer verſtorben , abweſend find;

b) wenn die vermuthlichen nächſten Erben fåmmtlich

fremde und nicht Königliche Unterthanen find;

c) wenn unter den vermuthlich nåchſten Erben Min

derjährige (ſofern ſie nicht unter väterlicher Ges

walt ſtehen ), Wahn-und Blödſinnige oder gerichtlich

erklärte Verſchwender ſich befinden und der Verſtor

bene feinen anweſenden Ehegatten hinterlaſſen hat ;

oder auch in andern Fållen , wenn Zeit oder andere

Umſtånde es n8thig machen , mit vorzüglicher Sorg

falt über die Erhaltung des Nachlaſſes zu wachen.

Dagegen iſt der Richter in allen Fällen auf Antrag

auch nur eines Intereſſenten zur Siegelung befugt

und verpflichtet; S. 4 und 5. Dit 5. 01. 2. A. G.

D. . 461-464. Tit. 9. Th. 1. und s. 371-373.

Tit. 18. Th. 2. A. L. R.

$ . 13.

c) Verwaltung.

Die Verwaltung des Nachlaſies endlich wird

unter Aufſicht des Richters durch den beſtellten Nachs

laß- Curator geleitet. Ihr Hauptzweck ift: den Nachs

laß in derjenigen lage zu erhalten, in welcher er ſich

zur Zeit des Ablebens des Erblaſſers befand ; weshalb

beſonders die Veräußerung von Grundſtücken , Auf

fündigung ficherer Capitalien 2. 2. unterſagt ift;
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$. 474. 475. Tit. 9. Th. 1. A. l. R. Eine beſondere

Verpflichtung des Richters geht dahin : die Einmiſchung

fremder Erben möglichſt zu verhindern.

$. 14.

5 ) Ueberlegungs - Friſt.

Sind die Erben ausgemittelt oder gleich von Ans

fang an bekannt, ſo haben ſie die Wahl, die Erbſchaft

zu übernehmen oder auszuſchlagen. Die Friſt, inner.

halb welcher dieſe Erklärung abgegeben werden muß

( Deliberations - Ueberlegungs-Frift) , beſtimmt

das Gereg auf ſechs Wochen von erlangter Kenntniß
von dem Todesfalle des Erblaſſers und verlångert dies

ſelbe zu Gunſten derjenigen Erben, deren Wohnort über

40 Meilen von dem legten Wohnorte des Erblaſſers

'entfernt iſt, auf drei Monate.

Der Zweck dieſer Friſt geht dahin : daß der

Erbe in den Stand gereßt werde, über die Lage des

Nachla Tes Kenntniß einzuziehen , und die Wirkung
derſelben &ußert ſich dadurch , daß er während derſels

ben von den Erbſchafts - Gläubigern nicht gedrängt
werden kann.

Im R. R. war das jus deliberandi von Rechtss

wegen auf ein Jahr beſtimmt, ſo daß, wenn der

Erbe innerhalb dieſer Zeit nicht gedrångt wurde und

ohne Erflårung ſtarb , er rein Erbrecht auf ſeine

Erben transmittirte ; wurde er dagegen gedrångt, ſo

ertheilte ihm auf ſein Anſuchen der Regent eine ein

jährige, der Richter eine neunmonatliche Friſt zur

Erklårung, nach deren Ablauf er im Mangel ſeiner

Erklärung als Nichterbe, wenn die Miterben , und

als Erbe ohne Vorbehalt , wenn die Creditos

ren auf ſeine Erklärung drangen, betrachtet wurde ;

d. 19. C. de jure delib . (6. 30.) L. 22. §. 13. l: c .

S. 15.

6 ) Erklärung des Erben.

a) Entragung.

Die Erklärung des Erben kann eine aus :

drückliche oder ſtillſchweigende und darauf ge
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richtet ſein , daß der Erbe der Erschaft entſage ; fie

ohne Vorbehalt oder mit Vorbehalt der Rechts

wohlthat des Inventarii antrete. Die Entragung

muß jedenfalls ausdrůdlich und zwar entweder vor

Gericht oder in einer eigenhändig unterſchriebenen , ges

richtlich oder vor Notar anerkannten Vorſtellung ge

ſchehen ($ . 398. 399. Sit. 9. Th. 1. A. l. R.) ; und

kann nie zurückgenommen werden . (S. 411. I. c .) Sie

bezieht ſich auf den ganzen Nachlaß , aber nicht auf

diejenigen Stücke, welche nicht zum Nachlaſſe gehören

und welche dem Erben aus einem andern Rechts

grunde zuſtehen; ſo wie auf das Erbrecht ſelbſt.

Der Vertrags -Erbe kann die Erbſchaft ex testamento

ausſchlagen und aus dem Vertrage antreten ; dages

gen aber der Teſtaments - Erbe, wenn er der Erbſchaft

ex testamento entſagt hat, dieſelbe nicht ab intestato

in Beſit nehmen ; durch die Entſagung, wenn ſie nicht

zu Gunſten einer beſondern Perſon erfolgt, wird die

Erbſchaft auf die nächſten Erben verfällt, und, wenn

dieſe fehlen oder gleichfalls entragen, auf den Fiscus.

Nach dem R. R. wurde der Erbe als entras

gend angeſehen , wenn er , nach Ablaufeines Jah

res, ſich auf Andringen der Miterben (nicht der

Glåubiger) nicht ausdrücklich erklärte, ob und wie

er die Erbſchaft anzutreten geſonnen ſei; dagegen

konnte er, wenn er nicht gedrångt wurde, die Ers

klärung über den Antritt der Erbſchaft zu jeder

Zeit mit vollem Erfolge abgeben , jedoch unbedingt

nur innerhalb der erſten drei Monate; nach dieſer Zeit

nur, wenn er ein Inventarium errichtet hatte.

L. 19. L. 22. 41. C. de jure delib. (6. 30.)

L. 26. S. 2. C. de inoff. test. (3. 28.)

S. 16.

b) 4 t t t + t t t 8

a) ohne Vorbehalt.

Die Erklärung über die Antretung der Erb

fchaft ohne Vorbehalt muß, wenn fie ausdrücklich

erklärt wird, in der S. 15. angegebenen Form , unter

deutlicher und beſtimmter Entſagung der Rechts1

wohlthat, abgegeben, legtere jedoch nicht nothwendig

naments
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1

namentlich genannt werden. (Refer. vom 1. Juli 1817,

V. KPz. Bd. 9. S. 187, 188. *)

Sie iſt nur w å hrend der Deliberations

frift (S. 14.), ſpåter nicht mehr, widerruflich , und auch

erſteres nur, ſofern der Erbe nicht bereits über die Sub's

ſtanz des Nachlaſſes verfügt hat . Stillſchweigend

erfolgt fie bei vollkommen dispoſitionsfähigen Indivis

duen (nicht bei Minorennen und ihnen Gleichſtehenden )

* ) Dieſes Refer. lautet:

Aus der abſchriftlich anliegenden Vorſtellung des Ritterſchafts:

Raths N. auf N. vom 26ften v. M. ergiebt ſich , daß das Königl.
Stammergericht die Erklärung der N. . fchen Geſchwiſter, die Erbs

ſchaft ihres Vaters ohne Vorbehalt antreten zu wollen , deshalb

für unzulänglid, achtet, weil darin keine beſtimmte Entragung
des beneficii inventarii enthalten iſt, welches um ſo mehr noth :

wendig erſcheine, da den Erben die Folgen ihrer Erklärung nicht

(pezieli bekannt gemacht ſeien. MitdieſerErklärung, kann der

Juſtiz- Miniſter nicht einverſtanden ſein . In der Erklärung:

Die Erben wiederholen ihre bereits in den Commiſſions:
Acten abgegebene Erklärung, daß fie aus dieſen leştwilligen

Dispoſitionen ihres verſtorbenen Vaters die Erbſchaft ohne

Vorbehalt antreten , indem ſie mit den Folgen dieſer Ers

klärung, über die Sträfte der Erbſchaft verhaftet zu werden,

vollkommen bekannt ſind ;"

iſt alles befindlich, was geſeßlich nur zur Antretung der Erbſchaft

ohne Vorbehalt erfordert werden kann. Das beneficium inven.

tarii beſtehet nach§. 422. Tit. 9. Th. 1. des Augenreinen Lands

rechts darin, daß der Erbe alle an denNachlaßzu machende Fors

derungen nur ſoweit zu vertreten verpflichtet iſt, als die Mittel

dazu im Nachlaffe vorhanden ſind.

Wer alſo erklärt , daß er dieErbſchaft ohne Vorbehalt antres

ten wolle und mit den Folgen dieſer Erklärung, daß er durch

dieſelbe auch über die Sträfte der Erbſchaft verhaftet werde, be:

bekannt ſei, entſagt deutlich und beſtimmt den Vortheilen des

beneficii inventarii. Mehr kann zur Gültigkeit der Erklärung,

welche zeigt, daß der Erbe mit ihren Folgen vollkommen bes

kannt ſei, felbft nach §. 381. Tit. 16. S. l. desLandrechts

nicht gefordert werden. Es würde auf eine, der Preußiſchen

Gerichts - Berfaſſung gang fremde Formular: Jufti hinauslaus

fen , wenn manaus dem §. 414. Čit . 9. . 1. des Augem .

Landrechts herleiten wollte, daß zur Gültigkeit der Erklärung

über die unbedingte Erbes - Antretung bie Worte,, ..daß

auf das beneficium inventarii verzicht geléiftet
werden , erforderlich ſeien. Der Juſtiz - Miniſter weiſet das

her das Königliche Kammergericht hiermit an, die Erklärung
der » ..ſchen Geſchwiſter für zureichend anzunehmen, in ſo
fern ſich ſonſt nichts gegen die Form derſelben erinnern läßt
und ben gedachten Geſchwiftern das Atteft über die unbedingte

Antretung der Erbſchaft Ausfertigen zu laſſen.

2
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durch die Verſäumniß der Friſt zur Einbringung des

Inventarii (517) und tritt alsdann von ſelbſt durch

den Ablauf der Zeit ohne prozeſualiſches Verfahren

ein ; S. 427. Tit . 9. Th. 1. 4. L.M. ( Reſer. vom

13. Mai 1816, v . KPz. Bd. 7 S. 182.)

Sie hat die Wirkung , daß der Erbe den Nachs.

laß - Gläubigern für alle ihre Forderungen auffommen

muß, ohne ſich mit dem Einwande, daß die Schulden

das Activ - Vermögen der Erbſchaft überſteigen , ſchügen

zu können ; und daß er ſeine eigenen Forderungen an

den Erblaſſer gegen die Maße geltend zu machen , nicht

berechtiget iſt.

Jm R. R. fand die ſtillſchweigende Antretung der

Erbſchaft ohne Vorbehaltftatt, wenn der Erbe :

a ) nach Ablauf des erſten Jahres auf Andringen

der Creditoren ſich nicht erklärte ;

b) während des erſten Jahres, jedoch nach der ihm

vom Richter ertheilten 9 monatlichen Friſt, ſich

auf Andringen der Creditoren nicht erklärte ;

c) wenn er, ohne eine beſtimmte Berufung auf die

Recytowohlthat des Inventarii , die Erbrchaft

antrat.

S. 17 .

B. mit Vorbehalt.

Die Antretung der Erbſchaft mit Vorbes

balt bildet nach dem A. l . R. die Regel , ſo daß fie

bei jeder Handlung , welche die Antretung der Erb

fchaft deutlich darlegt , und bei jeder nicht erfolg

ten , ſo wie bei abgegebener, die Entſagung dieſer

Rechtswohlthat nicht enti,aitenden Erklärung als

vorhanden angenommen wird. - Sie regt aber

voraus , daß , der Erbe innerhalb ſechs Monaten

nach dem Ablaufe der Deliberationsfriſt *) , oder

*) Wenn die Teſtaments - Erben zugleich Inteſtat - Erben ſind, ſo

ſoll nach einem, in S. v. Str. Rechtsſprüchen Bd. 2. S. 50. ent

haltenen , die beiden frühern Erkenntniſſe abändernden ürtel des

Geheimen Ober - Tribunals die Deliberations- und die Friſt zur

Einreichung des Inventarii erſt vom Tage des publicirten Teſta :

ments beginnen. Die Gründe des legten Erkenntniſſes gehen dahin:

Die beiden vorigen Nidter gehen von dem offenbar unrichtigen

Grundlage aus, daß die Beklagten , als Descendenten und reſp.
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binnen der långern oder fürzern, auf Antrag des Ers

ben oder der Gläubiger, von dem Richter beſtimmten

gerekliche Erben des B., gleich nach erhaltener Kenntniß von dem

im Jahre 1816 erfolgten Ableben deſſelben verpflichtet geweſen
wären , fich während der geſeblichen Deliberations-Friſt über den

Antritt der Erbſchaft zu erklären und hiernächſt binnen ſechs

Monaten ein vorſchriftsinäßiges Inventarium einzureichen , wenn

fie als Benefizial-Erben betrachtet und der Rechtsivohlthat des

Inventariums nicht hätten verluſtig werden wollen , SS. 424 und

berechtiget oder verpflichtet geweſen wären , ob der Erblaffer nicht

ein Teſtament errichtet und ſie darin zu Erben eingeſetzt habe?

Auf dieſe Prämiſſe und auf das unbeſtrittene Factum , daß

die Revidenten das Inventarium erſt am 19. Juni 1822 einge:

reicht haben , gründen nun sententiae a quibus die Schlußfolge,

daß die Verklagten das beneficium inventarii verloren haben und

als Erben ohne Vorbehalt zu betrachten ſind.

Alleinesſteht infacto feft, daßB. ein Teſtament errich

tet hat und folches erſt am 15. Dezember1821 publicirt worden

iſt, in welchem er feine Wittwe und Kinder zu Erben einge:
fekt hat.

Von der Zeit der Publication des Teftaments an, iſt die

geſeßliche ſechsmonatliche Friſt zur Einreichung des Inventariums,
mit Hinzurechnung der ſechswöchentlichen Deliberations - Frift,

worin partes einig find, befolgt oder innegehalten worden,und

mehr kann man von einem Erben nicht verlangen.

Nach $. 367. Tit. 9. Th. 1. des * . £. N. gelangen die ge

TeblichenErben oder nächſten Anverwandten erft in Ermangelung

rechtsgültiger, insbeſondere lettwilliger Erklärungen des Erblar

laffers zur Succeſſion. Es iſt alſo eine ſtarke Zumuthung, welche

den Beklagten gemacht wird , daß fie, ohne Rückſicht auf die

Eriftenz eines Teftaments , als Inteſtat- Erben gleich zugreifen,

ſich für Erben erklären ,und ein Inventarium einreichen , hinter

her aber die Erfahrung machen fouen, daß ſie nicht Erben find,

daß vielmehr andere Perſonen per testamentum zu Erben einge:

ſeßt und ſie, die Inteſtat: Erben ,ſich nur voreilig für wirkliche

Erben angeſehen und als ſolche gerirt haben.

Da alſo hiernach, bei der unſtreitigen Eriften; eines Teftas

ments, die darin inſtituirten Revidenten erſt durch die Publica

tión des Teftaments - davon Stenntniß erhalten haben, daß ſie

Erben geworden ſind ; ſo können ſie auch nur von dieſem Zeit:

punkte an als Erben angeſehen werden und zwar nur als Bene:

fizial Erben , weil ſie fich nirgends pure für Erben erklärt haben

uno felbft ihre etwanige, in der Inſtruction nicht gehörig ermit:

telte Dispoſition über den Nachlaß undEinmiſchungin denſel

ben, fie nur immer als ftillſchweigend eintretenté Benefizial-Ers

ben characteriſiren, . 420. I. c.; auch haben die Revidenten als

Benefizial - Erben den erbſchaftlichen Liquidations-Prozeß ertra

hirt, fid) nachträglich zum Ueberfluß noch ausdrücklich nur sub

beneficio für Erben erklärt, das Inventarium binnen der geſet :

2 *
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Friſt ein ordentliches Inventariuin aufnehme und allen :

falls gerichtlich bei dem Nachlaßrichter niederlege. Das

Inventarium muß ein vollſtändiges, möglichſt ges

naues Verzeichniß aller zum Nadlaſie gehörigen Gegen :

ftånde und aller daran gemachten Anſprüche, nebſt einer

Beifügung des Werthes der Erſteren und des Betrages

der Letteren enthalten und in der Sit . 5. Sh . 2. A. G.D.

vorgeſchriebenen Form angefertiget ſein . ( ). 434-438.

Tit. 9. Th. 1. A. L. R. ) Die gerichtliche Aufnahme

des Inventarii findet nur ausnahmsweiſe ſtatt:

a ) auf Antrag der Creditoren, wenn ſie eine Beſorgniß

der Verdunkelung ;

oder

b ) zur Strafe gegen Vorininder und Curatoren , welche

mit Einreichung deſſelben ſaumig find ; ſo wie :

c) gegen andere Partheien zur Ermittelung des

Erbſchafts - Stempels, jedesmal auf Koſten des

Såumigen .

Der Regel nach muß jedes Privat- Inventa

rium und ein gerid ,tliches, ſobald bie Siegelung ſpäter

als 24 Stunden nach dem Ableben des Erblaſſers vor

lichen, ſchon erwähnten Friſt vom Tage der Publication des Teſta:

ments gerechnet, vorgelegt, und folglich ihre Pflicht vollkommen

erfüllt.

Warum das Teſtament erſt nach Jahren publicirt worden, iſt

nicht gebjörig ermittelt; es kömmt aber darauf auch nichts an, treil

die nevidenten als nädyfte Verwandte und präſumtive Erben,
fofern ſie den Recognitionsſchein über die Digioſition des Ceſtas

ments im Nachlaſſe vorfanden, oder ſonſt von der Eriſtenz des

Teftaments Senntniß hatten, ſwar berechtiget waren, auf Publi
cation des Teftaments anzutragen , allein im Gerek keine Coms

mination auf den Fall geſeßt iſt, daß ſie dieſen Antrag nicht

machten . Vielmehr ſoll in einem ſolchen Fall der Richter nur

ex officio das Teftament publiciren ; SS. 213. 214 und 216.

&it 12. C. 1. D. 9. 8. .

Uebrigens iſt es ganz unbedenklich, daß bei dieſer Entſcheis

dung die Grundſäße des Algem. Landrechts zur Anwendung kom

men müſſen , weil B. im Departement des Ober -Landesgerichts

zu Stettin domicilirte, dort auch mit Gütern angeſeſſen war und

bei ſeinem Bruder in Stralſund nur einen temporairen Aufent

halt' hatte. Jndeß ſtimmt auch das gemeine Recht mit den

Grundſätzen des Landrechts in der betreffenden Materie im We:

fentlichen überein .

1. 2. D. de suis et legitimis heredibus.

(XXXVIII . 16. )
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genommen oder ganz unterblieben iſt , auf Erfordern

der Intereſſenten eidlich erhärtet werden , ohne daß es'

bei anerkannter Verpflichtung zur Einreichung des In

ventarii hierzu einer Klage bedürfte. ( S. 50. Tit. 22.

Th. 1. A. G. D.)

Die Aufnahme mindeſtens eines Privat- gnvens

tarii kann von dem Erblaſſer nie verboten , noch mit

einer nachtheiligen Bedingung beſchwert werden.

Nach dem gemeinen Recte mußte der Erbe

genau Folgendes beobachten ; er mußte :

1) ohne zur Verſiegelung verpflichtet zu ſein , dreißig

Sage nach erhaltener Nachricht vom Anfal der

Erbſchaft die Aufzeichnung des Verin8gens an

fangen, und binnen rech szig Tagen, oder, wenn

er nicht da anweſend iſt, wo ſich der größte Theil

der Marie befindet , binnen Jahres - Friſt vom

Tode des Erblaſſers an , vollenden , darin alles

getreu angeben , auch bei der Unterzeichnung, ges

treu angegeben zu haben , verſichern , widrigens

falls er das argliſtig Unterſchlagene doppelt er

ſtatten muß und davon den Legataren nichts abs

ziehen kann ;

2) bei der Aufzeichnung einen Notar nebſt den zur

Fertigung des Inventars etwa nöthigen Kunſt

und Sachverſtändigen , ſo wie die Legatarien oder

Fideicommiffarien zuzuziehen , auch Leştere im

Nicht - Erſcheinen durch drei unbeſcoltene Zeugen

vertreten zu laſſen :

cf. Müller ad Leyser. Obs. 561. L. ult. §. 2.

3. 10. Cod. de jure delib . (6. 30.) Nov. 1.

3) ben manifeſtations - Eid muß der Erbe auf Ver

langen der Creditoren ohne beſondere Beſcheini

gung der Verdachtsgründe leiſten.

L. ult. §. 10. Cad. I. c. Leyser. Sp. 364.

Malblauc. de jure rur. §. 48 pr.

cop. 2 .;

8. 18.

* Wirkung der Benefi;ial- Qualität.

Die Wirkungen der Benefizial - Qualität

beruhen in folgenden , auf Seiten des Erben , entfe
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ad a .

henden Rechten und Verbindlich feiten . Das

Recht des Erben beſteht barin, daß er den Erbſchafts

Gläubigern nur auf Hobe der Erbmaffe gerecht

werden darf, daß er auf den erbſchaftlichen Liquida :

tions - Prozeß antragen , und , ſofern er minders

jábrig iſt , während des Laufs des Prozeſſes noth

dürftige Alimente aus dem ſelbſt inſufficienten Nachlaſie

fordern kann , und daß ihm ſeine eignen Fordes

rungen an dem Nachlaſſe reſervirt bleiben. ( 9. 498.

Tit. 16. Th 1. 4. 2. R. )

Seine Verpflichtungen gehen dahin :

daß er

a ) den Nachlaß getreulich verwalten und unter Vertres

tung eines måßigen Verſehens den Gläubigern

Rechnung legen muf;

b) die Gläubiger nur nach der geſetzlichen Ordnung

befriedigen darf.

Uus der Verpflichtung ad a folgt, daß er

zum Schaden der Gläubiger nichts veräußern darf, ob

wohl die Verhandlungen mit einem redlichen Dritten

für dieſen gültig find. Auf den zum Nachlaſie ges

hörigen Grundſtücken muß die Benefizial - Qualitåt ex

officio eingetragen werden , doch bindert dies die Vers

außerung des lettern nicht, ſondern hat nur die Folge,

daß den Creditoren in den geeigneten Fällen das Ses

parations - Recht erhalten wird . ( Refcr. vom 9. Dcto

ber 1797. Edict. Samml. 1797. S. 1451. ) Auch iſt

der Benefizial - Erbe berechtigt, das mit der Benefizial

Qualitåt belaſtete Grundſtück, außer :

1 ) im Falle eines Concurſes ;

2 ) wenn der Erbe fich der Adminiſtration der Maffe

begeben hat ;

3) wenn ihm ſonſt auf Antrag der Gläubiger bei dem

Hypotheken - Buch gerichtliche Schranken gereßt find;

jedoch immer mit Vorbehalt der Rechte der Erbſchaftss

Glåubiger, zu verpfänden. (Refcr. vom 20. Januar

1810. Mathis Bd. 9. S. 542 — 544. Refcr. vom

2. Mai 1815, v . px. Bo. 5. S. 57-59. )

Zur Lorchung der Benefizial - Qualität wird

erfordert, ein Atteſt:

1) des Gerichtes der Erbſchaft;

2) des Gerichteß des Grund ft ü cf 8 , und
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3) des eignen perfonlichen Gerichteß des Erben,

des Inbalts :

,, Daß fich binnen Jahres - Friſt kein Erbſchafts-Glåus

1, biger gemeldet habe, oder, daß die anhängig gemach

ten Forderungen befriedigt ſeien.“

S. 280. Sit . 50. Sh. 1. N. G. D.

ad b . Die Verpflichtung ad b führt die Folge

mit ſich , daß , wenn der Erbe durch Zahlungen an

einige Creditoren den Nachlaß dergeſtalt erſch & pft,

daß ſelbiger zur Befriedigung der bevorzugten Glåu

biger nicht hinreicht, er dieſen Creditoren auch über

die Höhe des Betrages der Erbſchaft gerecht werden

inuß, und in Beziehung auf dieſelben als Erbe ohne

Vorbehalt gilt. Beiden Verpflichtungen kann er ſich

jedoch entziehen , und zwar :

ad a) durch den Antrag geridtlicher Verwaltung
des Nachlaſſes ;

: 'ad b ) durch den Antrag auf Ersffnung des erbfchaft :

licen liquidations - Projerres.

Beides braucht nicht nothwendig zu collidiren , ro

daß die Verwaltung, trok des eröffneten erbſchaftlichen

Liquidations -Prozeſſes , dem Erben verbleiben kann. Das

gegen regt die Uebertragung der Verwaltung immer die

Eröffnung deſſelben voraus; S. 73. Tit. 51. Th. 1.
X. S. D.

Endlich kann der Rechtswohithat des Inventarii

nach der ſtreitigen , aber gewiß richtigen Meinung im

Voraus nicht entfagt werden ; S. 399. Tit . 18. Ch. 1 .

U. E. R.

... Die Vortheile , welche das R. R.mit dem In

ventario verbindet, ſtimmen mit den Vorſchriften des

Preußiſchen Rechts faſt überein ; nur beſchränkt ers

fteres den Benefizial- Erben weniger bei Befriedigung

der Creditoren. Der Erbe darf nåmlich die ſich zuerſt

meldenden Gläubiger befriedigen , welche es dann mit

den übrigen Ereditoren auszumachen haben .

L. ult. $. 4. 5. 6. Cod . 1. c.

Er kann die Leichen- und Inventur - Soften un
bedingt vorweg abziehen, ſo wie bei Zahlung der les

gate und Fideicommiffe die Quarta Falcidia und

'Trebellianica. Endlich iſt derjenige, welcher von dem

Erben eine Sache erſtanden hat, gegen die Forde

>

3
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rungen aller Pfand - Gläubiger gedect, welche ihren

Regreß an die befriedigten ſchlechteren Gläubiger und

Legatarien nehmen müſſen.

L. ult. . 5. 8. Cod. l. c.

Dies Legtere bat nach dem Preußiſchen Rechte

bei der hier vorherrſchenden Specialität des Pfans

des und dein Weſen des Hypotheken -Verkehrs nas

türlich alle Bedeutung verloren .

S. 19.

7) Tran & miffio n.

Die im R. R. ſehr ſchwierige Lehre, der Trans

miſſion der Erbſchaften, iſt nach Preußiſchem Rechte

ſehr einfach. Jeder Erbe transmittirt dieſelbe auf ſeine

Erben , ſobald er nur den Todestag des Erblaſſers er

lebt hat; und der folgende Erbe hat in Beziehung auf

die erſte Erbſchaft dieſelbe Deliberations - Friſt, welche

ihm in Anſehung der zweiten zu ſtatten kommt. Eben

To transmittirt er auch in dem Falle, wenn ihm die

Erbſchaft unter einer aufſchiebenden Bedingung hin

terlaſſen worden , in der Regel das ihm alsdann auf

den fünftigen Erwerb der Erbſchaft zuſtehende

Recht ( cf. S. 8.) auf ſeinen Erben. cf. s. 51. 51 a.

15 b.

Im R. R. galt die Regel , daß :

hereditas nondum adita , ad heredes non trans

mittitur. Da , aber der heres suus et necessarius

( b . b . der filius familiae und der im Teſtamente be

rufenen Sclaven L. 11. D. 28. 2.) die Erbſchaft ohne

beſondere Antretung erwarb , fo transmittirt er den

Nachlaß des pater fam . ſofort auf ſeine Erben

( transm . ex capite suitatis ). Ausnahmsweiſe trat

die Transmiſſion ein:

a ) ex capite restitutionis in integrum ,

wenn der Erbe durch rechtliche Nothwendigkeit

oder factiſche Unmiglichkeit an der Untretung

gehindert hat ;

L. 84. L. 86. de acquir. vel om her. (29. 2. )

b) ex capite infantiae, nach welcher der Vater,
die , ſeinem in der Kindheit geſtorbenen Haus

ſohne zugefallene Erbſchaft, deren Antretung er

16

c

1
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verſäumt hatte , nach dem Tode des Kindes für

ſich antreten und agnosciren konnte ;

L. 18. C. de jure delib. (6. 30.)

Theodosiana, wenn der Erbe von ſeinem

Ascendenten im Teftamente eingefeßt und

von ſeinen Descendenten beerbt war, ſofern der

Tod des Erben fid ante apertas tabulas ers

eignete ;

L. im Cod. de iis , qui ante apertas tabul

( 6. 52. )

d ) Justinianea. Wenn der Erbe nach Kenntniß

von dem Anfalle der Erbſchaft innerhalb Jahs

resfrift ohne Erklärung über die Antretung ders

ſelben mit Tode abgeht, ſo hatten ſeine Erben

das Recht, ſich während der von jenem Jahre

noch übrigen Friſt über die Antretung zu ers
Flåren .

L. 19. Cod. de jure delib . ( 6. 30.)

Zweiter Abſchnitt.
Von der E r b folge.

Erſtes Capitel.

von der Inteſtat-Erbfolge.

B. 20.

I. Begründung.

ie Inteſtat-Erbfolge gründet ſich entweder auf

eigentliche Bluts - Verwandtſchaft oder andere bes

fondere Rechtsverhältniſſe (ex jure sanguinis, oder

ex speciali fundamento ); und kann, wie bereits oben

erwähnt, ſowohl neben als auch ohne Teſtament, ja
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ſogar neben Teftainent und Erbvertrag, ſelbſt wenn

beide gültig ſind und beſtehen, eintreten . ( cf. oben . 7. )

Nach dem R. R. fonnte dies nur bei dem testa

mento militari und bei dem Querela inofficiosi ftatt

finden und zwar bei legterer :

a ) wenn es die Quer. novi juris unum und hier:

durch das Teſtament zum Theil inofficiðs wurde ;

b) wenn es die Quer. in antiqui juris , gegen das
Teftament eines Bruders , in welchem eine per

sona turpis als Miterbe eingelegt, gerich
tet war. Siegte der Erbe init der Querel,

To trat die fnteftat : Erbfolge nur ſoweit ein,

als die persona turpis wegfiel, im Uebrigen blieb

das Teſtament bei Kråften. ( cf. unten S. 67. )

L. 24. D. 5. 2.

L. 15. §. 2. D. ibid.

S. 21 .

II. Erbfähigkeit.

Sie reßt ferner eine erbfähige Perſon voraus .

Hierbei iſt zu bemerken :

1) eheliche Kinder beerben beide Heltern , wenn ſie

auch - nur durch nachfolgende Ehe legitimirt find ;

ſelbſt das mit einer vollig verlobten Braut erhält

durch die gerichtliche Erklårung des Vaters alle

Rechte eines ehelichen ;

9. 597. Tit. 2. Th. 2. A. L. R.

2) uneheliche Kinder beerben ihre Mutter gleich den

ehelichen ; doch erhalten legtere Dasjenige voraus,

was die Mutter von Sem Vater derſelben oder defien

Uscendenten , durch Verträge, legtwillige Verord

nungen oder geſeßliche Erbfolge überkommen hat .

Sie werden von ihrer Mutter vollſtåndig beerbt.

Dagegen haben dieſe Kinder an dem Nachlaſſe der

mütterlichen Groß - Aleltern oder anderer Verwandten

der Mutter keinen Anſpruch ; S. 656. 657. 660. 661.

Tit. 2. Th. 2. A. L. N.

Unter fich gelten die unehelichen Kinder Einer Muts

ter als Halbgeſchwiſter ; dagegen ſtehen die unehelichen

Kinder Eines Vaters in keinem Familien - Verhältniſſe.

Dem Vater dagegen beerber uneheliche Kinder in

-
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den geeigneten Fällen nur dann , wenn fte ein freiwils

liges Anerkenntniß des Vaters nachweiſen oder ein rechtes

fråftiges Urtel , wodurch ihnen noch bei Lebenszeit des

Vaters ein dergleichen Erbrecht vorbehalten worden ,

beibringen * ). S. 654. I. c.

+) Der deutlichen Faſſung des §. 654. I. c. ungeachtet , hat das

Geheime Ober-Tribunal in nachſtehendem S. v .Str. Rechtsſpr.

Bd. 1. S. 171. enthaltenem Falle angenommen , daß fchon das

Erkenntniß, worin der Schwängerer für den Vater des unehelichen

Seindes erachtet und über das Erbrecht nichts geſagt worden , dem

unehelichen Stinde ein Erbrecht verleihe.

In einem von der A. gegen X. angeſtellten Schwängerungss

Prozeſſe räumte der Leştere ein , in dem von der A. angegebenen ,

geſeblichen Zeitraume den Heiſchlaf mit derſelben vollzogen zu

haben. Er verſtand ſich zugleich zu Bezahlung der Entbindungss,

Lauf- und Wochen - Soften der A. und der Alimente ihres Kindes.

Seinen Einwand, daß angeblich mehrere Zuialter der' A. vorhans

den geweſen , unterſtüßte er durch Beweismittel nidt , und berus

higte ſich bei dem erſten Erkenntniſe, wodurch er für den Vater
des Kindes geachtet wurde , wiewohl ihm noch zwei Jnftanzen

übrig dagegen offen ftanden .. Er ſtarb darauf unverehelicht und

kinderlos, ohne Hinterlaſſung eines Teſtaments, und nach ihm das
unehelicheStind der A. , für deſſen Vater er durchdasErkenntniß

erklärt war. Das Sind wurde von ſeiner Mutter beerbt , welche

nun gegen die Erben des X. auf Ausantwortung des ſechsten Theils

von deſſen Nachlaſſe klagte.

Durch diebeiden Erkenntniſſe des Untergerichts zu N. , und

des zweiten Senats des Ober - Landesgerichts zu Frankfurt a. 8.D..

vom 16. April 1819 und 8. Auguſt 1820, warð die Stlägerin abs

gewieſen .

Auf die Reviſion derſelben reformirte das Geheime Ober : Cris

bunal, und erachtete durch ſein End: Urtel die Beklagte für vers

bunden , der Klägerin den rechsten Theil der Verlaſſenſchaft des
verſtorbenen X., binnen 4 Wochen , nach einem anzufertigenden und,

auf Erfordern der Klägerin , eidlich zu beftärkenden Inventarium

nebfi 5 Procent Verzugs - Zinſen ſeit dem , dem Dato nach , im

Urtel beſtimmten Todestagé ihres Erblaffers herauszugeben .

Gründe :

Nach Vorſchrift des A. L. R. Th. 2. Tit. 2. §. 652. gebührt

unehelichen Stindern der rechste Theil aus dem Nachlaffe ihres Vas

ters , wenn er keine ehelichen Abkömmlinge und auch kein Teſtas

ment hinterlaffen hat. Jedoch ſollen nach den Sø. 653 und 654.

diejenigen unehelichen Kinder, deren Mütter um die Zeit ihrer
Erzeugung mit mehreren Mannsperſonen zugehalten hat , darauf

keinen Anſpruch haben. Wenn ſie ſich daher eines ſolchen Erbs

rechts anmaßen wollen , ſo müſſen ſie entweder ein freiwilligesAns

erkenntniß des vorgeblichen Vaters nachweiſen , oder ein rechtskräfs
tiges Urtel beibringen , wodurch ihnen noch bei Lebenszeit des Was

fers ein dergleichen Erbrecht vorbehalten worden .
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Nad, dem R. R. beerbten die unehelichen Stin

der ihre Mutter und deren Verwandte gleich den ehe

lichen Kindern , und wurden auch eben ſo von ihnen

beerbt. Der Vater aber beerbt uneheliche Kinder nach

dem A. L. R. gar nicht. S. 628. 1. c. Mit dieſem leg

ten Rechtsſaße fiimmt das R. Recht überein .

3) Kinder aus einer Ehe zur linken Hand beer

ben den Vater nur in Ermangelnng ehelicher

Kinder , und zwar, wenn ihrer nur drei oder we

niger find, zu einem Drittel, und, wenn ihrer mehr

als drei ſind, zur Hälfte des Nachlaſies ; der Vater

dagegen hat in ihr Vermogen fein Erbrecht. Die

Mutter und deren Verwandte beerben ſie und wers

den von ihnen beerbt , gleich ehelichen Kindern ;

S. 580. 586. seq . Tit . 2. Th. 2. A. L. R.

4) Die durch Einfindſchaft zuſammen gebrachten

Kinder beerben beide Aeltern, und werden von ihnen

gleich ehelichen Kindern beerbt ; $ . 734. 737. I , c.

Die zweite alternative Bedingung, iſt hier erfüllt. War der

Erblaſſer der Beklagten nach Urtei und Recht der Vaterdes uns
ehelichen Stindes der Klägerin , ſo wurden den Lestern dadurch

auch die , aus dieſem Berwandtſchafts - Verhältniſſe entſpringenden ,

Sefugniffe beigelegt , die deshalb keiner ſpeciellen Benennung be

durften ." Ebenſo folgt daraus, daß der Erblaſſer der Beklagten
ſich bei dem erſten urtheil in der Schwängerungsſache der Klägerin

wider ihn , der ihr dagegen zuſtehenden Rechtsmittel ungeachtet,
beruhiget hat , mit Bezug auf die Vorſchrift des §. 61. Tit. 4 .

Th. 1. des Allgem . Landrechts; ein fiillſchweigendes Anerkenntniß

und auch ein ausdrückliches iſt durch die Ausſage der abgehörten

Zeugen nachgewieſen. Denn die verehelichte Schiffer G.bekundet,

daß ihr der Erblaffer der Beklagten in Beziehung auf das Kind

der Klägerin geſagt habe:

in, ich bin Vater für das Kind, und werde auchfür daſſelbe beſſer
ſorgen, wie der Ihrige (nämlich der Schwängerer der Zeugin )..

Gegen die verehelichte Tiſchler B. hat der beklagte Erblaſſer eben :

faus_geäußert: er werde für ſein Stind ſorgen, und der" Schnei:

der P. hat aus dem Munde des Beklagten gehört , daß er ihr aus

Feinem Vermögen 400 Rthlr. für ſie und ihr und ſein Stind zab
len wolle.

Den vorhin angeführten gefeßlichen Vorſchriften iſt, mithin

genügt , und wenn ſich ſolche auch in den ſuspendirten Titeln des

Augem . Landrechts befinden ſo ſteht denſelben doch das gemeine
Recht nicht entgegen , indem nach der

Nov. 89. Cap. 12. §. 4.

den natürlichen Kindern , welchen die spurii gleich zu achten find,

und deren Mutter zuſammen , der sextans zuſteht, wenn der Vater,

ohne Ebefrau und chcliche Stinder nachzulaffen , ab intestato ftirbt.

.
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Doch entſtehen zwiſchen den zuſammengebrachten

Kindern oder deren Familien keine Erbrechte.

5) Adoptio - Kinder beerben den Adoptio - Vater

( Mutter) neben dem natürlichen Vater, werden aber

von Erſterem nicht beerbt. Ebenſo wenig beerbeu

fie die übrigen Verwandten des Adoptiv - Vaters

oder defien andere Kinder ; S. 691. 694. 702. 708 .

709. 1 c.

Im Allgemeinen ftimmt dies mit dem R. R.

iberein ; nur verlieh die Arrogatio ( d . h . die Ans

nahme eines hominis sui juris) dem arrogirten Kinde

auch das Erbrecht gegen die Agnaten des Arrogis

renden und Lefterm , ſo wie feinen Agnaten ein

Erbrecht auf den Nachlaß des arrogati.

6 ) Kinder aus nichtigen oder ungültigen Ehen ,

wenn gleich dieſe ihrer Nichtigkeit oder Ungültigkeit

wegen aufgehoben worden , haben hinſichts ibrer

unmittelbaren Aeltern alle Rechte der ehe

lichen *), fie treten aber nicht in die Familie der Leks

tern, und haben auch auf die Erbfolge in derſelben in

keiner Urt Anſpruch . -Unter ſich ſelbſt haben ſie

die Rechte voübürtiger Geſchwiſter. Die Aeltern

haben gegen die Kinder nur ſoweit ein Erbrecht,

als ſie die nichtige oder ungültige Ehe nicht wiſ?

fentlich geſchloſſen haben.

A. Nichtig find Ehen :

a) zwiſchen Ascendenten und Descendenten ; S. 3.

Tit. 1. Th. 2. A. L. R.

b) zwiſchen voll- oder halbbürtigen in oder außer

der Ehe erzeugten Geſchwiſtern ; . 4. I. c . - **)

*) Ausgenommen hiervon ſind die Kinder aus Ehen , welche

nichtig ſind :

a)weil dieſelbe von einer Militairperſon ohne die erforderliche

Genehmigung geſchloſſen iſt,

b) weil zwiſchen dem Ehemanne und der Ehefrau eine Standess

Verſchiedenheit obwaltet.

Diere Stinder haben immer nur die Rechte der Stinder aus

einer Ehe jur linken Hand ; $. 56. Tit. 2. Th. 2. und §. 938 — 940.

Lit. 1. Th. 2. A. L. R. Sie kommen folglich in der erſten Claſſe

nicht zur Succeflion .

**). Wenn jemand die Schweſter ſeines Vaters, ſeiner Mutter

oder eines weitern Verwandten in aufficigender Linie , die an Jah

ner älter iſt, heirathen wil, muß er dazu die Erlaubniß des Staa

tes nachſuchen ; § . 8. 1. c .
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c) zwiſchen Stiefs und Schwieger : Ueltern und

Stief- und Schwieger - Kindern ; S. 5. I. c.

d) bei bereits beſtehender anderer Ehe; D. 16. l. c.

e) zwiſchen Perſonen , welche Ehebruch mit eins

ander getrieben haben ; S. 25-29. 1. c .

f ) wegen Verſchiedenheit der Religion ; S. 36. I. c.

g ) Ehen , welche von Militairperſonen ohne den

erforderlichen Conſens geſchloſſen worden ;

( cf N. 3. )

h ) wegen Verſchiedenheit des Standes, ſofern der

Ehemann adligen und die Ehefrau geringen

Bürgers- oder Bauerſtandes iſt, und die ers

forderliche Genehmigung fehlt.

$. 50–57 . Tit. 2. TH. 2. 4. L. N. , im Re
curſe auf

S. 935 – 937. 939. 938. Tit. l. 1. c.

B. Ungültig dagegen find 'Chen

a) die wegen Mangels der perſönlichen Fähigkeit,

wegen Zwanges , Furcht oder Betruges nicht

beſtehen f8nnen ; S. 38. 599. 1. c. S. 971 .

Tit . 2. TH. 2. 4. L. R.

b) Ehen , welche ohne Bewilligsing des Vaters,

oder, in deſſen Ermangelung, der Mutter, oder

endlich der Groß - Aeltern und resp . des vors

mundſchaftlichen Gerichts geſchloſſen worden ;

J. 972. Tit . 2. Th. 2. A. L. R.

c) die Ehe eines Vormundes oder ſeiner Kinder

mit der Pflegebefohinen ohne Genehmigung des

vormundſchaftlichen Gerichts.

Der weſentliche Unterſchied.der Nichtig feit und der

Ungültigkeit liegt darin , daß nichtige Ehen erfi von

Momente der Hebung des Hinderniſies, ungültige

Ehen dagegen, nach ausdrücklicher Hebung des Hins

derniſſes oder ſtillſchweigend durch den Ablauf einer be :

ſtimmten Zeit, von Anfang an giltig werden, und das

ungültige Eben ſo lange beſtehen , bis ſie auf Anrufen

des berechtigten Theils , dieſer Ungiltigfeit wegen , ge

trennt werden ; $ . 973-976. Tit. 2. Tb. 2. A. L. N.

Im N. R. waren die incestuosi gar nicht

erbfähig, die adulterini, spurii und vulgo que

siti, ftanden den unehelichen Kindern gleich , mit
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Ausnahme des dieſen Leşteren zuſtehenden eventuellen

Erbrechts an dem Nachlaſſe des Vaters.

7 ) Beſondere Gründe der Unfähigkeit treten

ein :

a) bei Hoch- und Landes-Verråtherei erſter Claſſe;

D. 95. 103. Tit. 20. Th. 2.

b) bei dem Deſerteur und der zugleich mit entweis

chenden Ehefrau deſſelben ; S. 467. 483. Sit. 20.

Th . 2. A. L. R.

c) bei dem Auftreten eines Cantoniſten ; S. 469. I. c.

d) bei dem Vater oder den Verwandten, welche die

ihnen obliegende Pflicht zur Verpflegung vernachs

låffigen ;

$ . 762. Tit . 2. und 3. 23. Tit. 3. Th. 2. A. L.R.

e) bei dem Inteſtat - Erben , welcher den Teſtator

hindert, zu teſtiren ; S. 6056 607. Tit. 12. Th. 1 .

U. L. R.

S. 22.

III. E r b folge Ordnung.

Auch nach dem A. L. R. läßt ſich die Reihe der

zur Erbfolge Gelangenden nach beſondern Ólafſen

theilen , deren am zweckmäßigſten fünf angenommen

werden .

1 ) Ebeliche Descendenten.

2) Ascendenten erſten Grades.

3) Vollbürtige Geſchwiſter und deren Descens

denten .

4 ) Halbbürtige Geſchwiſter und deren Descen

denten nebſt entfernteren Ascendenten.

5) Alle übrigen Verwandten.

Neben allen Claſſen kommt zugleich zur Erb

folge :

Der überlebende Ehegatte und die Armen

Anſtalten in Betreff des Benefiziats .

Neben den Claffen 2-5 :

a) die Kinder aus einer Ehe zur linken Hand ;
b) die unehelichen Kinder .

Der Unterſchied von dem R. N. liegt darin :

Daß die Claſſen 2 und 3 dort eine Claſſe ( N. 2. )

bilden und in leşterer nur die Kinder erſten Gras
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des , nicht aber die ganze Descendenz der volls

bürtigen Geſchwiſter, dagegen nicht bloß Ascendenten

des erſten Grades , ſondern alle Uscendenten zur

Succeſſion gelangten . Daſſelbe galt in Claſſe 3

rickſichtlich der Kinder der halbbürtigen Geſchwiſter.

S. 23.

1 ) Allgemeine Regeln.

Fir die Anwendung dieſer Succeſſions - Ordnung

gelten folgende Regeln :

1 ) Fede vorhergehende Claffe ſchließt die folgende

aus , ſo daß, ſo lange nur ein erbfähiges Indivi

duum in der frühern Claſſe vorhanden iſt, dienächſt

folgende nicht zur Erbfolge gelangen fann ;

2) die Concurrenten in einer Clafie fommen fåmit:

lich zur Perception , wenn ſie nicht durch einen in

der Mitte ſtehenden Ascendenten ausgeſchloſſen wer:

den . Nur in der 5ten Claſſe entſcheidet allein die

Nähe des Grades ; . 49. Sit. 3. Th. 2. A. L. R.

3) ein Repräſentations - Recht findet nicht ſtatt.

Alle Erben gelangen aus eigenem Rechte zur

Succeſſion , und es iſt gleichgültig , ob die Kinder

verſtorbener Aeltern deren Erben geworden ſind,

oder nicht;

9. 50. Tit. 3. 4. 353. 354. Tit . 2. TH. 2. A. L. R.

4 ) Die Erbfolge geſchieht hauptſächlich nach linien,

mit Ausnahme der 5ten Claſſe , in welcher ledig

lich nach Graden ſuccedirt wird . Deshalb erfolgt

die Vertheilung der Regel nach in stirpes , und

in jeder stirps werden ſo viel Kopftheile" ( Capita)

gemacht , als Gleichberechtigte in einer Linie vors

handen find. Mehrfache Verwandtſchaft

giebt , wie überall, wo nach Linien fuccedirt wird,

mehrfache Theilnehme- Rechte. Die einzelnen Mo

dificationen können nur bei jeder Claſſe erörtert

werden.

5) Wo es auf die Nähe des Grades ankommt,

wird letterer nach der Römiſchen Berechnungs

Art ( io viel Zeugungen, ſo viel Grade) ausge

mittelt ; . 45. Tit. ) . Th. 1. A. L. R.

6 ) Zur
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6) Zur Beſtimmung der Erbfolge- Ordnung gelten die

Gereße des leßten perſonlichen Gerichtsſtandes

des Erblaſſers , ohne Rückficht auf die indem Nach

laſſe befindlichen unbeweglichen Sachen .

Dieſer Grundſatz iſt jedoch keinesweges unbeſtrit

ten * ) , vielmehr mehrfach angenommen worden , daß

die Inteſtat- Erbfolge, und was ihr gleich ſteht , der

Pflichttheil nur in Betreff des beweglichen Ver

mögens nach den Gefeßen des Wohnorts , in Bes

treff des unbeweglichen Vermogens dagegen nach

den beſondern Gefeßen des fori rei sita e beurs

theilt werden müſſe. Die Vertheidiger der legten

Ánſicht gründen ſich zunachſt auf den S. 32. der Eins

leitung zum A. L. R.:

In unſehung des unbeweglichen Vermögens gelten,

ohne Rückſicht auf die Perſon des Eigenthümers,

die Geſeke der Gerichtsbarkeit, unter welcher ſich ders

felbe befindet ;

ſodann auf die im gemeinen Rechte adoptirten Gründ

fåße und endlich auf den Umſtand, daß der $. 78 .

Anh. zum 4. L. R. für nöthig befunden habe, bei Ehes

leuten eine beſtimmte Ausnahme vorzuſchreiben.

Dieſe Gründe genügen indeſſen keinesweges.

Denn nur ſoweit gelten die Geſeke des fori rei sitae,

als ſie über die Erbfolge in Grundſtücke ** ), nicht

aber über die Erbfolge å berhaupt etwas von den

Gereßen des Wohnorts- Abweichendes beſtimmen, weil

Legtere fich ebenfalls auf einen Inbegriff von Sachen

beziehen. Dies geht aus der Faſſung des . 30. Ein

leitung des Entwurfs hervor, welcher lautet :

) Die beſondere Erbfolge im Lehne oder Fideicommiffe kann

nicht alsAusnahme betrachtet werden , daſiekeine reincInteftat ,
ſondern eine durch den Lehnsvertrag oder die Fideicommiß -Urkunde

fefgeſtellte Erbfolge iſt, und das Geſek , in dieſem Falle nur dazu

dient, die etwa unbeſtimmten Stellen dieſer Urkunden zu ergänzen .

**) 1. 5. Erbfolge in Bauergüter. Gehört ein Bauergut zum

Nachlafe, welches nach den Realitatuten einem beſtimmten Erben,

B. dem jüngſten Sohne, jufallen muß, ſo wird allerdings das

Realftatut vorgehen . Der Grund davon liegt aber mehr in den

Rechten Dritter (des Gutsherrn ), welche durch das Statut geſichert

ſind, undwelche auch der außerhalb wohnende Beſiger anerkennen

muß, als in den Charakter des Bauerguts als unbeweglicher

Sache,

3
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Was die Provinzial- Gefeße und Statuten in Ans

ſehung der liegenden Gründe verordnen , ift

auf alle in der Provinz oder unter der ordentlichen

Obrigkeit des Orts gelegenen Grundſtücke anzuwens

den, ohne Rückſicht auf den Ort, wo der Beſiger

wohnt.

Daß das A. K. R. die Erbfolge nicht von den

Realſtatuten hat abhängig machen wollen , geht insbes

ſondere aus der ſpeciellen Vorſchrift des S. 36. Tit. 2 .

Th. 1. A. l . R. hervor , welche alle zu einem Inbes

griffe von Sachen gehårigen Theile als dem Rechte

des Ganzen unterworfea betrachtet, und unmittelbar

auf die Definition der Erbſchaft (S. 31. I. c.) folgend,

deutlich zu erkennen giebt, daß ſie eine Entſcheidung

der eben gedachten , dem gemeinen Rechte angehörigen

Controverſe enthält. Dieſe Beſtimmung liegt auch in

der Natur der Sache, weil die Willensbeſtimmung des

Erblaſſers , welche in der geſeblichen Erbfolge ſtills

ſchweigend enthalten, ein Uusfluß ſeiner Perſönlichkeit

iſt, die lediglich nach den Gefeßen reines Wohnortes

beurtheilt werden kann, und welche ſich , ohne Rückſicht

auf die einzelnen Theile, ſich auf einen Inbegriff bes.

zieht , in welchen die erſteren abſorbirt werden *).

Recht ſchlagend tritt dieſes Verhältniß beim Pflicht

theile hervor, welcher die allernåchſte perſönliche Bez

ziehung des Erblafers zu ſeinem Motherben enthält.

Dieſes Inſtitut erſcheint als ein reiner Ausfluß des

Familienrechts und der ihr nothwendig zum Grunde

liegenden, durch das Geſek feſtgehaltenen und quanti:

tativ beſtimmten Liebe der nächſten Verwandten. Es

ift undenkbar , dieſe Verhältniſſe wie eine dingliche

Laſt auf ein Grundſtück zu übertragen und dieſer

äußeren Beſchaffenheit einer Sache einen Einfluß auf

jene zu geſtatten. Noch minder erſcheint der zweite

Grund, nåmlich die Anſicht der ålteren Rechtslehren ,

von Gewicht. Prift man die meiſten derſelben ,

der Zahl nach , Toftehen die Stimmen ziemlich

*) . It wohl anzunehmen , daß das Gefeß einem Preußiſchen

Unterthan, welcher Grundſtücke in Frankreich beſitzt , den Willen

unterlegen kann, ſeine Erben in dieſelben nach Franzöſiſchem Rechte
ſuccediren zu laſſen ?
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gleich ; bem Gehalte und der anerkannten Würdigkeit

nach, aber hat die von dem Verfaſſer aufgeſtellte

Meinung die meiſten für ſich . ( cf. deren Aufzählung in

Eichhorn's Deutſcher Rechtsgeſchichte S. 101. und die

Gegner derſelben in Schmidt's Staatsrecht S. 143.)

Wünſchenswerth wåre es, aus den Materialien des A.

L. R. zu erſehen , welcher Anſicht des gemeinen Rechts

die Redactoren des 4. L. R. fich angeſchlofen haben ,

da die %. 32. der Einleitung und S. 36. Tit . 2. h . 1.

des A. L. R. gerade den vorliegenden Fall nicht uns

zweifelhaft entſcheiden.

Der dritte Grund endlich, entnommen aus . 78.

Anh. 3. A. . R. * ), entſcheidet die Sache noch viel

weniger. Weit entfernt, hierin eine Ausnahme jener

Regel zu finden , muß man in jener Beſtimmung eine

Conſequenz der Regel ſehen, daß die Univerſal. Sucs

ceſſion eine generale Ausnahme des $. 32. Einleitung

bildet ; und dieſelben Gründe,welche für das Verhältniß

der Eheleute ſprechen, müſſen auch für die übrigen zur

Inteſtat: Succeſſion berufenen nächſten Verwandten,

beſonders aber für die Pflichttheils - Berechtigten , gel

ten , welche Lestere in feinem entfernteren oder mins

der innigen Verhåltniſſe zu dem Erblaſſer ſtehen , als

die Eheleute unter ſich .

Unterwirft man die Frage der Beleuchtung aus

dem praktiſchen Geſichtspunkte, ſo laſſen ſich die man :

nigfachen Schwierigkeiten der entgegengeſeßten Anſicht

nicht verkennen , weshalb auch dieſelbe in den Ge
richtshofen niemals adoptirt worden ift. Ein eris

mirter Schleſier ., 5., welcher
mindſtücke

in Berling

beſikt, würde in Hinſicht feines übrigen Vermögens

nach dem 4. L. R. und in Hinſicht aufdie Grundſtücke

nach der Constit. Joachimica beerbt, fo , daß die Erba

folge - theils nach Preußiſchem , theils nad Römiſchem

Rechte beſtimmt werden müßte. Nach erſterm flies

ßen die geltern die Brüder aus nach lebterm erben

fie zuſammen ; nach erſterm wird den Brüdern kein

Pflichttheil geſtattet, nach legterm allerdings, gleich

/

.

+ ) Der $ . 78. Anh. ift aus der Entſcheidung der Geſet -Commifs

ſion vom 20. Mai 1794 " entnommen , deren Motive leider nicht

mit publicirt find; cf. Rabe So. 2. S. 637.

3 *
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wohl aber roll der Pflichttheil eine Quote der ganzen

Inteſtat- Erbportion ſein ; nach erſterm het die Ehes

frau andere Theilnehmerrechte als nach legterm , und

für ſie rollen nach dem $. 78. Anh. gleichwohl die

Beſtimmungen des A. L. R. eintreten . Gewiß läßt

fich dies Alles durch eine hochft künſtliche Berechnung

ausgleichen, indeſſen iſt ſo viel klar , daß der Begriff

einer universitas von vorn herein verloren geht, daß

man es eigentlich mit zwei getrennten Erbmaſſen zu

thun hat, und daß ein ſolches Verhåltniß dem Weſen

der Erbſchaft widerſpricht.

S. 24

2 ) Erſte Crafre.

In dieſer Claſe fuccediren lediglich eheliche und

ihnen gleich ſtehende Kinder, ſo wie die fernere eheliche

Descendenz verſtorbener oder enterbter Kinder ; folglich :

a) Kinder , welche während der Ehe geboren oder

per subsequens matrimonium legitimirt find;

b) Kinder, welche nach dem Tode des Ehemannes

oder bei Trennung der Ehe durch richterlichen Uus

Cefpruch nach dem Tage der Rechtskraft des Ent:

ſcheidungs -Urtels bis zum dreihundert und zweiten

Tage geboren find ; S. 19. 40. Tit. 2. Th. 2.

c ) Adoptiv - Rinder ;

d) Kinder, welche mit einer verlobten Braut außer :

ehelich erzeugt und vom Vater gerichtlich anerkannt

find ; S. 597. I. c.

e) Kinder, die durch Einfindſchaft alle Rechte der ehes

lichen erworben haben * ).

Die Theilung in dieſer Claſſe erfolgt, wenn nur

Kinder erſten Grades concurriren , nach Kopfen ; wenn

dieſe mit Enkeln oder fernern Descendenten oder legs

*) Streng genommen kann von dieſen Stindern bei der Ina

teftat: Erbfolge nicht die Rede ſein, da der Einkindſchafts - Vertrag

einen Erbvertrag für dieſe Kinder enthält. Da jedoch der eigents

liche Zweck jenes Vertrages iſt, die in die Einkindſchaft gebrachten

Stinder den ehelichen gleich zu ſtellen, ſo kann die Erbfolge derſel

ben auch als eine Conſequenz des Vertrags gelten , weil die reine

Natur des Erbvertrags durch die Möglichkeit der Enterbung ge

trübt wird ; $. 749. Tit. 2. Ch . 2. 4. L. N.
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tere atein zuſammentreffen , nach Stimmen , ſo daß

ſo viel Erbportionen gemacht werden, als Linien find,

welche von dem Erblaſſer abſtammen. In jeder

Hauptlinie wird wieder in gleicher Art fuccedirt; . 348 .
SO

seq. 1.c. (Ueber die Art , wie abgefundene Kinder

unabgefundenen concurriren, cf. Collation $. 122.)

S. 25 .

Concurrirt in der erſten Claſſe ein Ehegatte, fo

erhält derſelbe :

a) wenn nur drei oder weniger Linien, welcheſich von

Erblaſſer ziehen , vorhanden ſind, ein Viertel des
,Nachlaſſes;

b) wenn mehr Linien exiſtiren , die gleiche Erbportion

einer Linie.

Bei beſtandener Gütergemeinſchaft iſt zu una

terſcheiden :

a) ob nur abgefundene Kinder , vorhanden ſind,

b) ob auch unabgefundene Kinder concurriren ;

ad a) theilt der überlebende Ehegatte den eigenthüm

lichen Nachlaß des Verſtorbenen mit dieſen Rin

dern, wie mit übrigen nächſten Verwandten des

Verſtorbenen (cf. 3te Claſſe). Er erhält dabei

zum Voraus

a) alles Bett- und Tiſchzeug , welches die Ehe
len

zum gewöhnlichen Gebrauch gehabt ha

ben ; S. 628. Tit. 1. Th. 2.

B ) alle Möbeln und den Hausrath , ſofern beide

nicht als Pertinenz - Stücke eines Grunds

ſtücks oder einer Gerechtigkeit anzuſehen find;

S. 629. I. c.

r) die zum perſönlichen Gebrauche des Ueberle

benden beſtimmten Kleidungsſtüde und Leib

wäſche; S. 640.

ad b) muß der überlebende Ehegatte fich mit der ihm

eigenthümlichen Hälfte des gemeinſchaftlichen Vers

mögens begnügen und erhålt nur die ad y be:

ftimmten Sachen zum Voraus ; S. 639. I. c.

( cf. die weitere Ausführung im § . 32.)
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S. 26.

3) Zweite Claffe.

In dieſer Claſſe ſuccediren hauptſächlich Ascens

denten erſten Grades.

Hierher gehfren :

a) eheliche Uscendenten ohne Unterſchied des Ges

ſchlechts ;

b) die uneheliche Mutter ;

c ) der Vater eines mit einer verlobten Braut außers

ehelich erzeugten , gerichtlich anerkannten Kindes ;

d ) der Stiefvater und die Stiefmutter des in die

Einfindidaft gebrachten Kindes .

Ausgeſchloſſen Dagegen bleiben :

a) die udoptiv - Ueltern ; S. 694. Tit. 2. Th. 2.

des A. L. R.

b) der außereheliche Vater;

c) der Vater bei einer Ehe zur linfen Hand , S. 588.

Tit. 2. Th . 2. A. L. N. , wohin auch der Fall der

ohne Conſens geſchloſſenen Ehe einer Militair- Pers

ſon oder ftandesungleichen Ehe gehårt ; S. 56. Tit. 2.

Th. 2. A. L. R.

d) diejenigen Seltern, oder derjenige von ihnen , wels

cher eine nichtige oder ungültige Ehe, ſofern

legtere der Ungültigkeit wegen getretint wird, wifs

ſentlich eingeſchritten iſt. (Ganz dem R. R. gleich
cf. Roch succ. ab instest. S. 51.)

Die zur Erbfolge Gelangenden können concurriren :

1 ) mit Kindern aus einer Ehe zur linken Hand,

2) mit unehelichen Kindern,

3 ) mit einem überlebenden Ehegatten .

Die Grundſåse des R. R. leiden hier gar fetne

Vergleichung, weil die Römiſche Erbfolge in der 2ten

Clatie in der Hauptſache abweicht. ( cf. oben S. 22.)

S. 27.

Die Theilungs- Grundfåge in dieſer Claſſe find

folgende:

1) wenn eltern allein vorhanden ſind , so theilen

fie den Nachlaß zu gleichen Theilen, iſt nur einer

vorhanden, oder nur einer erbfähig, ro erhålt er

Den ganzen Nachlaß ;
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2 ) hinterlaſt der Verſtorbene feltern , und Rinder

aus einer Ehe zur linken Hand, ro erhalten

legtere, wenn ihrer drei oder weniger find, ein Drits

theil, find ihrer mehrere, die Hälfte der Erbſchaft.
Die andere Hälfte und refp. zwei Drittheile ge

bühren den Aeltern ;- S. 580. Tit. 2. Ch. 2. 4. L. R.

3) concurriren Aeltern mit erbfähigen unehelichen

Rindern des Sohnes , ſo erhålt das uneheliche

Kind ein Sech Stel des Vermögens, die übrigen

fünf Sechstel fallen den Aeltern zu . Es iſt hier:

bei gleichgültig, ob ein uneheliches Kind oder meh

rere vorhanden ſind ;

4) uneheliche Kinder werden durch die Concurrenz

mit Kindern zur linken Hand ausgeſchloſſen ;

S. 651. Tit. 2. Ch. 2. 4. L. R.

5) iſt ein überlebender Ehegatte neben Weltern vor

handen , ſo erhålt Erſterer ein Drittel des ganzen

Bermågens und zum Voraus die $ 25. a . sub a

und y erwähnten Gegenſtånde. Der übrige Nach

laß fått an die Ueltern zu gleichen Theilen.

Bei vorhandener Gütergemeinſchaft tre:

ten zwar dieſelben Grundfäße der Theilung ein ,

jedoch erhålt der überlebende Ehegatte noch die

S. 25. a, sub y benannten Objecte zum Voraus und

den Nießbrauch an dem geſammten , ges

meinſchaftlich geweſenen Vermogen auf

Lebenszeit ; . 625. 628. 629.610 . 645. Sit. 1 .

Th. 2. A. R. R.

6 ) Wenn eltern , Kinder zar linken Rand und

eine Ehefrau concurriren , ſo wird zunächſt der

Antheil der Ehefrau vorweg abgezogen , S. 582.

Tit. 2. Th. 2. A. £. R. , und in den Ueberreft their

len fich die Aeltern mit den Kindern zur linken

Hand nach den Grundſåßen sub Nr. 2 Betruge

alſo das Vermogen des verſtorbenen ehelichen Sob

nes z. B. 15,000 Rthlr . , fo würde zunächſt:

a ) die Ehefrau ein Drittel mit .... 5000 Rthlr.

erhalten . In den Ueberreft per

10,000 Rthlr. würden ſich theilen :

1
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b) die Kinder zur linken Hand. Sind

ihrer h &chſtens 3, ſo würden ſie mit 3,333} Rthlr.

c) die Heltern dagegen den Ueberreſt mit 6,6667

Summa 10,000 Rthlr.

percipirent; $. 582. Sit. 2. TH. 2. 4. L. R.

7) Eben ro wird getheilt, wenn an die Stelle des Kin

des zur linken Hand ein uneheliches, aber erbfähiges

tritt ; S. 652. 1. c.

8 )mehrere uneheliche und aus einer Ehe zur linken

Hand gebornen Kinder ſuccediren in die ihnen zus

fallenden Theile nach den Regeln des S 24.

9. 28 .

4 ) Dritte Elafre.

Hierher gehåren vollbürtige Geſchwiſter ,

und die Descendenten der verſtorbenen oder wegfalenden.

Zu merken iſt:

1) Geſchwiſter aus einem unehelichen Beiſchlafe, wenn

fie gleich von demſelben Vater erzeugt ſind, haben

hier kein Erbrecht, da ſie nicht als vollbürtige

Geſchwiſter gelten ; § . 6. Tit. 3. Th. 2. A. L. R.

2 ) Geſchwiſter aus einer Ehe zur linken Hand ſtehen

den ehelichen Geſchwiſtern gleich.

3 ) Adoptiv- Kinder treten mit den ſpäter erzeugten

ehelichen Kindern des Adoptirenden in fein Fami:

lien - Verhältniß.

4 ) Unter zuſammengebrachten Rindern herrſcht

ſelbſt nach der Einkindſchaft weder Familien - Ver's

håltniß noch Erbrecht; S. 752. Tit. 2. Th. 2.
A. R.

5 ) Geſchwiſter aus nichtigen oder ungültigen Ehen

gelten als volbürtige Geſchwiſter; S. 52. 1. c .

6 ) Hinſichts der Descendenten der Geſchwiſter tritt

die Regel ein , daß nur die eheliche Descendenz

einen Anſpruch verleiht, mit Ausnahme der Kinder

aus einer Ehe zur linken Hand, welche die Ver:

wandten der Mutter gleich den aus einer Ehe

zur rechten Hand gebornen Kindern beerben ; S. 589.

Tit . 2. TH. 2. A. L. R.
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Eize andere Ausnahme findet Hinſichts der

ehelichen , aber aus einer nichtigen oder einer uns

gültigen Ehe gebornen Kinder, wenn die ungil:

tige Ehe, der ungültigkeit wegen , getrennt wird,

dahin ſtatt, daß fie alsdann die Verwandten ihrer

Aeſtern nicht beerben ; S. 51–57. Tit. 2. Th. 2.

A. L. N.

9. 29.

Getheilt wird die Erbschaft in folgender Art :

1) Exiſtiren nur Gerch w iſter , ſo erhalten dieſelben

Kopftheile ; J. 36. Tit. 3. Th. 2. A. L. R.

2 ) concurriren Gerd w ifter mit Descendenten

von Geſchwiſtern, ſo erben ſie nach Linien. Dies

tritt auch ein , wenn Eines der Geſchwiſter die Erb

ſchaft ausſchlågt, weil alsdann die Descendenten

deſſelben aus eigenem Rechte zur Erbfolge gelangen ;

S. 37. 38. 39. Tit. 3. Th. 2. A. L. R.

3 ) Descendenten von Geſchwiſtern , wenn keine Concur

renz von Geſchwiſtern eintritt, erben nach linien ;

S. 37. Tit. 3. Ch. 2. A. L. R.

Nach dem gemeinen Recht wurde in dieſem Falle

nach Kopfen getheilt;

Reichstags - Abſchied von 1529. $. 31.

4 ) Tritt die Ehefrau in dieſer Claſſe ein, ſo gilt von

ihr daſſelbe, wie S. 27. Nr. 5., jedoch mit dem Bes

merken, daß, wenn ſie nur mit Descendenten von

Geſchwiſtern concurrirt und dieſe nicht Descendens

ten erſten Grades find, die Ehefrau die Hälfte des

Verm8gens erhålt ; S. 626. Tit. 1. TH. 2. Å. L. R. '

Die Art der Berechnung in einem ſolchen Falle,

wenn ſie mit Geſchwiſtern oder deren Descendenz

erſten Grades und Descendenten fernerer Grade

zugleich concurrirt, ſiehe im S. 30.

5) Wegen Eintritts der Kinder zur linken Hand und

der unebelichen Kinder findet daſſelbe ſtatt, wie

in der vorigen Claſſe Nr. 2. 3 und 6.

S. 30 .

5 ) Vierte Elaffe.

In derſelben gelangen halbbürtige Geſchwiſter

und die Descendenten der Verſtorbenen oder weg .
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fallenden Halbgeſchwiſter , nebſt den Ascendenten
weiterer Grade, žur Erbfolge. Wenn erſtere

allein concurriren , ſo gilt hier ganz daſſelbe, wie in

der vorigen Claſſe, nur iſt zu wiederholen, daß unehes

liche Kinder derſelben Mutter als Halbge:

rchwiſter zu betrachten ſind , aber mit den von der :

felben Mutter in einer andern Ehe erzeugten ebes

lichen Kindern in keinem Familien - Verhältniſſe ſtehen ;

$. 8. Iit. 3. Sh. 1. A. & R. - Die Cheilung beſtimmt

ſich ganz nach den Regeln des s . 29. -

Treten dagegen Ascendenten fernerer Grade

mit ein, ſo werden folgende Fåde denkbar ſein :

1) Es concurriren Ascendenten fernerer Grade

bloß mit Halbgeſchwiſtern und deren Descen :

denten , alsdann nehmen die erſtern die eine und

die legtern zuſammen die andere Hälfte des Nach

laſſes.

2) Tritt außerdem ein überlebender Ehegatte

hinzu und es concurriren von Geſchwiſtern nur

Descendenten fernern (nicht erſten ) Grades , ſo

würde der Ehegatte in Beziehung auf den Ascens

denten in Beziehung auf die Geſchwiſter - Dess

cendenz fernerer Grade ž erhalten ; S. 625. 626.

Tit. 1. Th. 2. A. L. R.

Deshalb muß die Erbſchaft zunächſt Nr. 1. in

zwei gleiche Cheile getheilt und von dem einen Theile

(des ascendenten) von dem andern (der Geſchwiſter

Descendenz) į abgezogen werden. Betrågt mithin

der Nachlaß 20,000 Rthlr., ſo erhalten

a ) der Uscendent ... 10,000 Rthlr.

b ) die fernere Descens

denz der Geſchwiſter 10,000 Rthlr.

Von der Hälfte empfångt der Ehes

gatte į mit . 3333 ; Rthlr.

von der Hälfte ad b. aber į mit . 5000

Erbtheil des Ehegatten 8333 ; Rthlr.

3) Treten in dieſem Falke auch Kinder zur lins

fen Hand ein , ſo wird der eben berechnete An

theil der Ehefrau zunächſt abgezogen, ſodann das

Vermogen wieder als ein Ganzes betrachtet und

hiervon den gedachten Kindern ihr Antheil verab

.
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3

folgt. Wenn nach dem gegebenen Beiſpiele der

Nachlaß 20,000 Rthlr.

beträgt, jo erhält die Ehefrau . :: 8,333 ;

Es bleibt mithin für die übrigen Erben 11,666; Rthlr.

Hiervon erhalten , wenn mehr als

3 Kinder zur linken Hand vorhans

den ſind, dieſe į mit 5,833 }

und den Reſt mit 5,833 . Rthlr .

würden ſich die Uscendenten und die fernere Descen

denz der Geſchwiſter theilen * ). Ebenſo wird

das concurrirende uneheliche find ſich das ihm

zukommende Sechstel von dem Ganzen , nach Abs

zug des Antheils der überlebenden Ehefrau verbleis

benden Vermogens, abzuziehen berechtiget ſein.

V. 31.

6) Fünfte Elaſſe.

In dieſer Claffe fuccediren alle Verwandte des

Erblaſſers ohne Rücfficht auf volle oder halbe Geburt,

lediglich nach der Nähe des Grades , und zwar immer

aus eigenem Rechte. Der nähere Grad ſchließt den

entferntern aus , und unter Concurrenten , gleichen

Grades wird nach Kopfen getheilt ; $. 46 sq. Tit. 3.

Sh. 2. A. L. R.

Für die concurrirenden ex speciali fundamento

Berufenen bildet der 6te Grad einen erheblichen Unters

fchied , indem

a) die Ehefrau , S. 627. Dit 1. Sh. 2. A. L. R.

b) die Kinder aus einer Ehe zur linken Hand, S. 584.
Tit. 2. Th. 2. A. L. R.

allen Verwandten des fiebenten und ferneren Grades

vorgehen .

In Hinſicht der frühern Grade bleibt es

a) Hinſichts des diberlebenden Ehegatten bei der

S. 29. sub No. 4. aufgeführten Regel, wonach ders

ſelbe zur Hälfte concurrirt;

“) Das arithmetiſche Verhältniß , wonach der Antheil der Ehes

frau zu berechnen ift, ftellt ſich auf fünf Zwölftel des ganjen

Nachlaffes.
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b) Hinſichts der Kinder aus einer Ehe linker

Hand bei der Regel s . 27. sub No. 3. , wonach

dieſelben, wenn ihrer drei oder weniger , ein Drits

tel, wenn ihrer vier oder mehr find , die Hälfte

des Nachlaſſes , jedoch nach Abzug des der Ehes

frau gebührenden Untheils erhalten.

S. 32.

7) Erbfolge ex speciali titulo.

a ) Erbfolge des Ehegatten .

Dbwohl der ſpeciellen Erbfolge des überlebenden

Ehegatten , ſoweit er neben den einzelnen Claſſen zur

Perception gelangt , bereits gedacht iſt , ſo erſcheint es

doch zweckmäßig , dieſelben noch einmal in ihrem Zus

fammenhange zu überblicfen , weil zur Angabe einzel

ner beſonderer Punkte in den Claſſen ſelbſt fich we

niger Gelegenheit darbietet. -

Zur Erbfolge berechtiget iſt der Ehegatte zur

rechten Hand vom Augenblice der vollzogenen Trauung

an ; S. 173. Tit. 1. Th. 2. Dieſe Berechtigung bleibt

bis zum Tode des einen Ehegatten ſtehen , wenn die

Ehe nicht inzwiſchen durch richterlichen Ausſpruch ges

trennt worden iſt; es ſei denn , daß der Erblaſſer erft

nach angeſtellter Eheſcheidungsklage und fruchtlos ab

gelaufenem Sühnsverſuche geſtorben wäre, ſo daß, wenn

im leßtern Falle die Erben die Klage gegen den über

lebenden Ehegatten fortſeßen , und dieſer demnächſt für

den fchuldigen Theil erachtet wird , ſein Erbrecht ers

liſcht; S. 827. Tit. 1. Th. 2. 4. L. R. Reſer. vom

8. Dctober 1798. Stengel Bd. 12. S. 233. - Für

die Erbfolge ſelbſt iſt hierbei zu unterſcheiden , ob unter

den Eheleuten Gütergemeinſchaft ſtattgefunden hat

oder nicht, und wird Leşteres nach den Provinzial

Gefeßen und Statuten desjenigen Ortes beſtimmt, wo

die Eheleute nach vollzogener Heirath ihren erſten Wohn

fig genommenhaben , ſofern ſie als nicht Erimirte den

Statuten des Wohnorts unterworfen find; S. 350.346.

Tit. 1. Sh. 2. findet ſie hiernach geſeblich nicht ſtatt,

ſo kann ſie nur durch einen gereklich vollzogenen Ver

trag vor der Ehe , während der Ehe nur in dein
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einzigen Fall eingeführt werden , wenn die Eheleute

ihren Wohnſig von dem Orte, an welchem keine Güter

gemeinſchaft ſtattfindet, nach einem andern , wo dies

felbe obwaltet, verlegen ; $ . 354 355. 356. 1. c. Bei

einer Ehe zur linken Hand fann ſelbft durch Bertrag

keine Gütergemeinſchaft eingeführt werden ; S. ,877.

Tit. 1. th. 2. A.L.R.

A. Dhne Gütergemeinſchaft. Nach Uusmittelung

des reinen Vermågens des Verſtorbenen, nac ub

ronderung der nach Provinzial- Necht allein zuláſ

figen Heergeråthe, Niftel und Grade ( cf. unten

S. 117 - 118.) und Berichtigung der Schulden

222: ſuccedirt der überlebende Ehegatte

1) mit Descendenten , wenn derer drei oder

weniger find, zu einem Viertel, wenn vier oder

mehr, zu einem Kindestheile ( Antheil einer
finie ) ;

2) mit Ascendenten , Geſchwiſtern und Ge

ſchwiſter - Kindern erſten Grades zu

einem Drittel ;

3 ) mit entfernten Verwandten bis zum ſechſten

Grade einſchließlich zur Hälfte ;

4 ) noch entferntere Verwandte ſchließt der

überlebende Ehegatte ganz aus ;

(5 ) mit Kindern aus einer Ehe zur linken

Hand concurrirt die Ehefrau ſo, daß ſie zu

nåchſt ohne Rückſicht auf dieſelben ihren án

theil erhält , welcher ihr nach der Concurrenz

mit den übrigen Verwandten zufallen wurde.

Trifft ſie mit ſolchen Kindern allein zuſammen,

ſo erhält fie , wenn dieſer höchſtens drei find ,

zwei Drittel, ſonſt die Hälfte des Nachlaſſes.

Inden Fällensub2.3. nimmit ſie die S. 25. sub

a und b . angemerkten Sachen zum Voraus.

Nad R. R. erhielt nur die uxor pauper ( nicht

der Ehemann ) den 4ten Theil oder Kindestheil nach

dem Grundraße ad l. , und zwar , wenn ſie con

currirte :

a) mit eigenen Kindern allein , nur den Nieß

brauch dieſes Antheils ;

mit Kindern aus einer frühern Ehe oder an

dern Verwandten, das volle Eigenthum ;
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c ) mit fremden und eigenen Kindern an dem Theile

ihrer Portion , welcher, wenn ſie nicht miterbte,

auf legtern gefallen ſein würde, den Nießbrauch,

an dem übrigen Theile auch die Proprietåt.

Nov. 117. C. 5..

Hinterließ der verſtorbene Ehegatte gar keine erb:

fähige Verwandten, To fuccedirte der Ueberlebende ohne

Rúcfſicht auf das Geſchlecht in den ganzen Nachlaß .

6.4. de Bon - Poss.

L. 1. C. unde vir et uxor. ( 6. 16. )

B. Bei vorhandener Güter - Gemeinſchaft.

Hier wird zunächſt das Bermogen getheilt. Der

Ueberlebende erhålt die eine Hälfte als Fein Eigens

thum ; hinſichts der andern Hålfte iſt ſodann zu

unterſcheiden , mit wem der überlebende Ehegatte
concurrirt:

1) mit nicht abgefundenen Kindern ; cf. S. 25 .

2) mit abgefundenen ; cf. gleichfalls S. 25. Doch
iſt im A. L. R. für dieſen Fall ein ſcheinbarer

Widerſpruch vorhanden . Denn s . 642. Tit. 1 .

Th. 2. disponirt:

Sind feine unabgefundenen Kinder vorhanden,

ſo theilt der uiberlebende Ehegatte die den

Nachlaß des Verſtorbenen ausmachende Hälfte

mit deſſen nahen Verwandten , nach eben den

Verhåltniſſen , wie es bei der Erbfolge nach

gemeinem Recht vorgeſchrieben iſt;

und 6. 644 :

Abgefundene Kinder haben bei dieſer Erbfolges

Ordnung in Beziehung auf den überlebenden

Ehegatten nur mit Seiten - Verwandten des

erften Grades gleiche Rechte.

Hiernach muß , wenn nur ein Kind vorhanden ,

dieſes abgefunden iſt, und keine andern Kinder,

auch keine Ascendenten erſten Grades eriſtiren , ſo

daß die Brüder des Verſtorbenen in deſſen Hälfte

mit der Ehefrau zugleich zur Succeſſion kommen,

das abgefundene Kind zwar die Brüder ausſchließen

und der Ehefran ein Drittel des Vermögens zus

kommen laſſen , gleichwohl aber felbft zu zwei Drit:

teln zur Succeſſion gelangen.
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Dagegen aber heißt es $. 372. Tit. 2. I. c.:

In der Regel wird angenommen , daß die Affins

dung nur zu Gunſten des überlebenden Ehegatten
geſchehen ſei;

und $ . 373. I. c.:

Stirbt alſo eins von den abfindenden Aeltern , lo

kann das abgefundene Kind an dem Nachlaſſe

deſſelben gar keinen Anſpruch machen ;

S. 374. I. c .:

vielmehr verbleibt dasjenige , was ihm von dies

Tem Nachlaſſe nach den Regeln der geſeßlichen

Erbfolge zukommen würde, dem Weberlebenden der
Ueltern .

Nach dieſen Geregſtellen würde es alſo den An

ſchein haben , als wenn bei der Eriſtenz nur eines, aber

abgefundenen, Kindes dieſes legtere gar nichts erhielte,

da die drei Viertheile, welche ihm nach der geſeglichen

Erbfolge zufallen , dem abfindenden Ehegatten zukoma
men würden.

Dieſer Widerſpruch 18ſet fich aber dadurch , daß

das Geſeß in dem erſten Falle annimmt, es ſeien gar

keine unabgefundenen , im legtern dagegen , es ſeien

theils abgefundene, theils unabgefundene vor

banden. Hiernach ſtellt ſich die Sache dahin :

Der in Gütergeineinſchaft ſtehende, überlebende

Ehegatte concurrirt:

a) nur mit unabgefundenen Kindern ; alsdann

fann er an dem Nachlaſſe des verſtorbenen Ehes

gatten gar keinen Anſpruch machen ;

dann werden
b ) nur mit abgefundenen min

dieſe Kinder als Geſchwiſter des Ehemannes be

trachtet und der überlebende "Ehegatte erhält ein

Drittel , die Kinder zwei Drittel;

c) mit abgefundenen und unabgefundenen Kin

dern ; in dieſem Falle nimmt der überlebende Ehes

gatte von vorn herein an dem Nachlaſſe des Vers

ſtorbenen gar keinen Theil , ſondern derſelbe wird

zunåchſt unter die Kinder vertheilt, und diejenigen

Untheile , welche auf die abgefundenen Kinder fal

len , werden dem überlebenden Ehegatten an der

Stelle dieſer Kinder zugewieſen . Allerdings iſt

auch in dieſem Falle ad c. troch zweifelhaft, ob die
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វី ។

1

1

1

Theilung nicht zunächſt zwiſchen allen Kindern,

mit Einſchluß der abgefundenen einer und dem

überlebenden Ehegatten andererſeits , nach den Res

geln der geſeblichen Erbfolge angelegt wird , und

den leßtern alsdann in die auf dieſe Art ermittel

ten Antheile der abgefundenen Kinder tritt. -

Der reine Nachlaß der Verſtorbenen , nach Abzug

der Hälfte , betrüge z. B .... 20,000 Rthlr.

ſo würde nach den Regeln der ges

ſeslichen Erbfolge der Ueberlebende

bei der Exiſtenz von 4 Kindern ein

Fünftel mit .. 4,000 Rthlr.

erhalten ; der Ueberreſt von 16,000

Rthlr. fiele den 4 Kindern anheim .

Sind hierunter zivei abgefunden , ſo

gelangte deren Erbtheil mit .. 8,000 Rthlr.

auf den überlebenden Ehegatten , fo

daß dieſer ... 12,000 Rthlr.

erhielt. Nach dem oben aufgeſtellten Saße dagegen

würde der Nachlaß ſofort auf jedes Kind mit einem

Viertel, alſo mit 5000 Rthlr . repartirt, und hier:

von dem Ueberlebenden zwei Antheile mit 10,000

Rthlr. gugewieſen werden . Dieſe leßte Berech

nungsart, die allein richtige, weil der überlebende

Ehegatte den Nachlaß zum Nachtheile der noch

nicht abgefundenen Kinder nicht ſchmålern fann ,

mithin , ſofern es auf Ausmittelung des Erbtheils

dieſer legtern ankommt , die Sache ſo betrachtet

werden muß, als wenn der überlebende Ehegatte

gar nicht exiſtirte." ( cf. unten S. 112. )

3 ) Mit andern Verwandten :

a) mit Ascendenten , Geſchwiſtern und deren

Kinder erſten Grades ; hier erhålt der übers

lebende Ehegatte ein Drittel ;

b ) mit andern Verwandten bis zum 6ten Grade ; hier

concurrirt derſelbe zur Hälfte und behålt in beiden

Fällen den Nießbrauch von dem ihm nicht eigen

thümlich zufallenden Vermogen auf Lebenszeit. Ent

ferntere Verwandten werden durch den überlebens

den Ehegatten ausgeſchloſſen .

$. 33.
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$. 33.

b ) Aus andern ſpeciellen Titeln.

Aus andern fpeciellen Titeln werden zur Erb

folge berufen :

1) der Pfleger eines hůlflofen oder von ſeinen

Verwandten verlaffenen Menſchen in das

Vermogen eines ſolchen . Doch reicht hierzu die

Unterſtügung durch bloße Allmoſen oder gewiſſe
Summen nicht zu , ſondern dem Hilfloſen muß

wirklich der ganze Unterhalt gewährt worden ſein;

S. 23-30 . Tit. 17. Th. 2. 4. L. R.

2) die vom Staate ausdrücklich oder ſtillſchweigend

genehmigten Armen- oder andere Verſorgungs

Unfalten hinſichtlich des Vermogens der Benes

fiziaten , ſofern lektere in der Anſtalt geſtorben ſind .

Sie ſuccediren in den ganzen Nachlaß, wenn

der Verſtorbene keine Ehefrau oder eheliche
Descendenten hinterläßt, in welchem leßtern

Falle dieſen der Pflichttheil verbleibt , es wäre

denn , daß ſie bei hinreichendem Vermögen dem

Verſtorbenen gehårigen Unterhalt verſagt håtten ;

S. 50-54. Tit. 19. Th. 2. A. L. R.

Waiſenhåuſer beerben die in ihnen erzoge:

nen und verſtorbenen Kinder , ſo wie diejenigen,

welche das Haus bereits verlaſſen haben, aber vor

dem zurückgelegten 24ſten Lebensjahre verſtorben

ſind, in Betreff des in das Waiſenhaus gebrachten

oder in demſelben erworbenen Vermogens. Dies

Recht erliſcht jedoch durch die Verheirathung einer

weiblichen Waiſe ; 9. 56-58. 1. c .

3 ) der Fiscus. Dies Succeſſionsrecht iſt ein Dop

peltes :

a) bei Confiscationen eines ganzen Vermogens,

im Falle des Hochverraths oder der Landesver

råtherei erſter Claſſe , der Deſertion und der

Entziehung der Militairpflicht ; $ . 95.103. §. 467.

S. 469. Tit.20. Th. 2. UL. R. In dieſen Fällen

gehört nicht nur das zur Zeit der Confiscation

gehårige Vermögen, ſondern auch Alles , was

nach der Confiscation durch Erbſchaften , Ver

mächtniſſe oder Geſchenke hinzutritt, dem Fiscus.

Die gefeßlichen Erben werden ausgeſchloſſen ,

4
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doch iſt Fiscus auch hier zur Bezahlung der

Schulden gehalten ;

b) bei berrenloren Verlaſſenſchaften. Dies

Succeſſionsrecht tritt ein, wenn von Anfang an

fein Erbe vorhanden geweſen , oder der geſeks

· liche oder durch gültige Willenserklärung Beru.

fene nicht Erbe fein kann oder wil , und Nies

mand , der an ſeine Stelle treten könnte , vor:

handen iſt; §. 17. Tit. 16. Th. 2. A. L. R.

Im lestern Falle muß Fiscus die übrigen Bes

ſtimmungen des Teſtaments erfüllen ; S. 26. 1. c.

( Der Socius liberalitatisprincipis geht Hinſichts der

geſchenkten Sache dem Fiscus vor. ) Doch reßt die

Erbfolge des Fiscus ſtets ein offentliches Aufs

gebot uns ein Erkenntiß voraus , welches bes

ſonders die unbefannten Erben präcludirt.

Das nach gemeinem Rechte beſtehende Erbrecht:

a) des Regiments, wenn ein Soldat, L. 26. de her.

decur. ( 6. 62. );

b) der Sirche, wenn einer in ihrem Dienſte ſtehender

Geiſtliche ohne Erben ſtirbt; L. 20. C. de epir.
( 1. 2. ) ;

c) der Akademie , wenn einer ihrer Lehrer oder ſons

ſtigen akademiſchen Bürger ohne Erben mit Tode

abgeht ; cf. Glück , S. 203. 204. ift dem 4. L. R.

unbekannt.

Zweites Capitel.

Von der teſtamentariſchen Erbfolge.

Erſte Abtheilung.

Von qeft a mente n .

S. 34.

I. Begriff des Teſtaments.

A. Teſtament iſt jede einſeitige Willenserklärung,

wodurch eine oder mehrere Perſonen zu Erben einer
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Verlaſſenſchaft berufen ( S. 6.); Codicill hingegen

eine ſolche, durch welche jemanden nur einzelne

Stúde , Summen oder Sachen eines Vermögens auf

den Todesfall hinterlaſſen werden. Zwiſchen Beiden

iſt im 4. f. R. Eein weſentlicher Unterſchied mehr.

Denn da ein Teſtament auch ohne Einſegung eines

direkten Erben volle Gültigkeit behålt, ſo iſt es doch

eigentlich in dieſem Falle nur ein Codicill, von welchem

offenbar daſſelbe wie vom förmlichen Teſtamente gilt.

due Codicille find nach dem A. L. R. entweder :

a ) gerichtlichen unter Beobachtung der Leftas
mentsform ;

b) außerordentliche, und zwar

a ) ſchriftliche, durch das Teſtament beſtåtigt.

In dieſen , welche mit dem Teftamente gleiche

Kraft haben ( S. 35. Anh. 3. 4. L. R.) , kann

der Erblaſſer auch über die Erbeseinregung

verordnen . cf. Stengel Bd. 12. S. 225.;

fchrifliche, nicht beſtåtigt. In dieſen föns

ten nur legate, welche den zwanzigſten Theil

..::des Naclaſſes nicht überſteigen ( . 161. Tit. 12 .

Sh. 1. 4. L. R.) , ausgeregt werden ;

g ) mündliche , vor dem gegenwärtigen Erben ers

richtete, durch welche auch nur Legate, wie ad ß

angeordnet werden können.

Deshalb iſt bis auf die fingulairen Fälle ad ß und y

das Codicill in Hinſicht auf Form und Wirkung dem

Teftamente gleichgeſtellt.

Nach dem R. R. konnten in den confirmirten

Codicillen keine Erben ernannt , auch urſprünglich , ſo

lange noch der Unterſchied zwiſchen Legaten und Sins

gular- fideicommiffen beſtand, kein Legat beſchies

den und keine Vorminder ernannt werden.

L. 3. D. de ,test. tut. ( 26. 2. )

L. 1. §. 1. de confirm . tut. ( 26. 3. )

L. 43. de manumissis testam . ( 40. 4.)

Doch wurde eine in dem beſtåtigten Codicille ents

haltene Pupillar - Subſtitution und die im Codicil bes

ſtåtigte Einſeßung eines ungültigen Teſtaments als Fi

deicommiß aufrecht erhalten . L. 2. § . 4. D. (29.7 .)

Ihrer Form nach erforderten fie mindere Forms

lichkeiten als das Teſtament, und zwar :

4 *
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a ) mindliche Form ;

Heredi praes. injunctum §. ult.T. de leg. ( 2. 25.)

L. ult. Cod . de fideicomm . (6.42.)

b) offentliche Form , bei denen alsdann daſſelbe

wie bei Teſtamenten erforderlich war ;

c ) Privat: Codicille vor 5 Zeugen, welche ſchrift:

liche Codicille nur zu unterzeichnen, nicht zu unter:

fiegeln haben.

L. 23. pr. Cod. de testam . (6. 23.)

Notar. Ordnung von 1512. $ 42.

Die Codicillar - Claurel , welche nach R. R. zur

Aufrechthaltung des Teftaments als Codicill ausdruck

lich beigefügt werden mußte, verſteht ſich nach dem

A. L. R. von ſelbſt. Dieſe Verhåltniſſe haben gleich

von vorn herein berührt werden muiſſen , weil die Få

higfeit, zu teſtiren , ſich auf eigentliche Teſtamente und

auf Codicille gemeinſchaftlich bezieht .

B. Bon Erheblichfeit ift die Frage , nach welchen

gleichzeitig collidirenden Geregen eine von einem

Preußiſchen Unterthan im Auslande errichtete legtwillige

Verordnung zu beurtheilen iſt:

1 ) die perſönliche Fähigkeit zur Errichtung eines

Teftaments oder ſonſtigen Dispoſition richtet ſich

ſtets nach den Gefeßen desjenigen Ortes , denen

der Errichtende für ſeine Perſon unterworfen iſt.

Dieſe find in der Regel die feines leßten Wohns

ortes, oder, wenn er keinen Wohnort haben ſollte,

die Gefeße des Ortes reiner Herkunft; wobei bes

ſonders für minderjährige, der våterlichen Gewalt

nicht unterworfene Perſonen zu merken ift , daß

eine während der Minderjährigkeit erfolgte Verån

derung des Wohnfißes fie den Gefeßen des Ortes ,

an welchem die Vormundſchaft mit Recht einges

leitet worden , nicht entziehen kann . Hat der Tes

ſtator im Auslande und im Inlande eine einge

richtete Wirthſchaft , ſo entſcheiden über feine Få

higkeit die Gerebe desjenigen Ortes, nach welchem

die Handlung am beſten beſtehen kann. Ausge

nommen iſt jedoch der Fall, wenn hierorts die Få

higkeit zur Teſtaments- Errichtung dem Teftator zur

Strafe entzogen iſt, weil in dieſem Falle die Üns

1

1
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fähigkeit deſſelben mindeſtens ihre Wirkung auf das

im Inlande befindliche Vermögen äußern muß.

2) Hinſichts der Form iſt die äußere , d. h. diejenige,

welche den innern Entſchluß zu einem Gegenſtande

des åußern Rechts zu machen im Stande iſt, und

die innere , d . 6. diejenige Handlung, welche zur

Hervorbringung des Rechts in der Art erforderlich

iſt, daß ohne ſie die beabſichtigten , rechtlichen Wir :

kungen gar nicht beſtehen können , zu unterſcheiden.

Die erſtere richtet fich im Allgemeinen nach den

Gefeßen des Ortes der Errichtung des legten

Willens , ſofern ſie nicht beſonders durch die bem

rechtlichen Zuſtande eines Menſchen angehårigen

Verhältniſſe bedingt wird , weil alsdann die Form

nur als eine Folge dieſes Verhältniſſes (status )

und legteres als die Hauptſache erſcheint. Hiers

nach wird ein Minderjähriger bis zum 18ten Jahre

auch im Auslande nur zum gerichtlichen Protokolle

teſtiren können , da das Gereg ihm nur unter dies

ſer Bedingung die Rechtsfähigkeit in Beziehung

auf leştwilige Erklärung beilegt. Blinde oder

Taubftumme ſind im Auslande nicht an die For:

men des Preußiſchen Gefeßes gebunden , indem les

tere nur zu mehrerer Gewißheit vorgeſchrieben wors

den, keinesweges aber die Rechtsfähigkeit ſelbſt

bedingen . Die zweite dagegen muß nach den Se

Teßen des Wohnorts , d . 6. desjenigen Ortes beurs

theilt werden , wo der leßte Wille feine Wirkung

&ußern rou. Deshalb wird ein Teſtament, errichs

tet an einem Orte , welches zu ſeiner Aufrechthals

tung der Einſeßung eines direkten Erben noths

wendig bedarf, in Preußen gültig ſein , wenn auch

jene Einſeßung fehlt. ( Eine allgemeine Ausnahme

bilden die Teſtamente der Soldaten, weil dieſe Pers

ſonen , wenn gleich auf fremdem Gebiete befindlich,

doch als im Baterlande befindlich betrachtet wers

den, und aus gleichem Grunde die Teſtamente der

Geſandten .)

Jedenfalls muß man aber auch annehmen , daß,

wenn das A. L. R. eine mindere Form als das Aus

land vorſchreibt, die nach dieſer Form abgegebenen Els

flärungen lediglich nach Preußifchein Rechte beurtheilt
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werden müſſen . Deshalb wird eine mündliche oder

außergerichtliche Dispoſition; ſo weit das U.L. R. dieſe

Form zuläßt, ſelbſt dann nach Preußiſchen Geregen zu

beurtheilen ſein , wenn auch der Ort der Errichtung

dieſe Form für nicht zuläſſig eracten route.

3) Die Wirkungen einer im Auslande abgegebenen ,

lettwilligen Erklärung richten ſich ohne Ausnahme

nach den inlåndiſchen Gefeßen , ſofern diefelbe im

Inlande ihre volle und principale Wirkſamkeit

außert; mithin nach eben denjenigen Gefeßen, nad

welchen, wenn keine legtwillige Erklärung vorhan:

den wäre, die Inteſtat: Erbfolge beurtheilt werden

müßte. Deshalb bleibt die Einſeßung ſolcher Pers

fonen , welche nach hieſigem Rechte nicht eröfåhig

ſind, die Enterbungs- Urſachen, die Zuläſſigkeit der

Inteſtat- neben der teſtamentariſchen Erbfolge, die

Regel über die Ungültigkeit einzelner Zuwendungen,

die Beurtheilung, bis zu welchem Grade die fideis

commiſſariſche Subſtitution gilt 2c. , lediglich der

Beurtheilung nach den Gefeßen des Jnlandes unters

worfen. Nach dieſem Grundraße (ad 3. ) müffen

dagegen auch die Wirkungen einer , von einem

Fremden im Inlande errichteten , legtwilligen Ers

Flårung lediglich nach den Geſeßen des Auslandes

beurtheilt werden, wenn gleich dieſelben zum Theil

Rechte in hieſigen Landen hervorbringen routen

( f. B., daß ein hier wohnender Erbe oder Legatar

bedacht wåre ) .

C. Oft dagegen nicht von der Colliſion gleichs

jeitiger, ſondern früherer und ſpäterer Gerege

die Rede , ſo tritt zunächft die Regel ein, daß jede

Handlung nach den Gefeßen des Moments beurtheilt

werden muß , in welchem fie vorgenommen iſt, und

dieſe iſt in Anſehung der Teſtamente beſonders dahin

wiederholt , daß die vor Einführung des A. L. R. ers

richteten , ohne Rüdlicht darauf, ob der Teſtator vor

ſeinem Tode daſſelbe nach dem ſpätern Gereße håtte

einrichten fönnen , lediglich nach den frühern Gereken

beurtheilt werden ſollen . Dies gilt ſowohl von der

perſönlichen Fåhigkeit als von der Form und den Wir,

kungen der Teftamente; nur wird in Betreff der legs

tern , ſo weit dieſelben von der Perſönlichkeit des Jns
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fituirten abhängen und legtere darauf Einfluß außert,

die Zeit des wirklichen Unfalls berücfichtigt wers

den müſſen .

. 13. des Publ. Patents vom 5. Febr. 1794.

B. 8. des Publ. Patens vom 9. Sept. 1814.

G. 1. des Publ. Patents vom 9. Nov. 1816.

S.S. 1816. S. 97.

$. 35 .

II. Fähigkeit zu teſtiren.

Die Fähigkeit, zu teſtiren, tritt mit dem vollendeten

14ten Lebensjahre ein .

1) Durchaus unfähig ſind:

a) Wah it's und Bldoſinnige, vom Uugenblide

der eingetretenen Vormundſchaft bis zu deren

Wiederaufhebung ; ſelbſt die innerhalb eines Jahs

res vor Anordnung der Vormundſchaft ers

richteten außergerichtlichen oder priviles

girten Verordnungen gelten nur ſoweit, als

der darin, ſonſt nicht gereßlich zu berufende Bes

dachte nachweiſen kann, daß der Erblaſſer ſeines

Verſtandes måchtig geweſen ſel; $. 21. 22 .

Sit. 12. Th. 1. 4. E. R.

b) Raſende , außer in lichten Zwiſchenräumen.

Sind dieſelben unter Vormundſchaft geregt , ro

fann während derſelben , auf das Vorgeben,

daß die leßte Willenserklärung in einem lichten

Zwiſchenraume abgegeben worden , keine Rücs

ficht genommen werden. ( cf. B. 104. unten . )

c) Kinder und Unmundige, Saube und

Stumme ; legtere , rofern ſie ihren Willen gar

nicht erklären können ; ( cf. S. 104.)

d) Perſonen , bei denen die Unfåhigkeit, zu

teſtiren , als Strafe einer geregwidrigen Hands

lung eintritt. Bei dieſen , wie z. B. beim Des

ſerteur ( g . 197. Tit. 12. Th. 1. ) , erſtredt fich

die Unfähigkeit auf bereits im fåbigen Zuftambe

errichtete Teſtamente. ( cf. unte# S. 61. )

2 ) Bedingt unfähig find:

a) Minderjährige, welche vom 14ten bis zum

1
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vollendeten 18ten Lebensjahre nur mindlich

zum gerichtlichen Protokoll teſtiren können.

Nach R. R. fernten Minderjährige, gleichfalls

ohne Conſens der Vorminder , filii familias aber

nicht einmal mit Erlaubniß des Vaters, außer über

das peculium castrense und quasi castrense teſtirén .

pr. 9. 2. 12.

b) Perſonen , welche mit einander Blutſchande

oder Ehebruch getrieben , wenn ſie den Pers

ſonen , mit denen ſie das Verbrechen begangen,

etwas hinterlaſſen wollen , und ſofern entweder

um dieſes Umgangs willen eine Ehe getrennt

oder der Erblaſſer ſonſt des Ehebruchs oder der

Blutſchande überführt werden kann. Auch hier

gilt die ad 1. sub d . erwähnte Regel. S. 35. l. c.

e) Verſchwender , welche wåbrend der Vors

mundſchaft nach erfolgtem Antrage auf deren

Einleitung , oder auch nur nach , vor Notar er:

folgter Verwarnung, ſofern darauf die Prodigas
litåts - Erflärung erfolgt iſt, zum Nachtheile ihrer

geſeßlichen Erben , nur über die Hälfte ihres

Nachlaſſes verfügen können . Doch werden dieſe

Teſtamente gültig , wenn :

a ) der Verſchwender keinen Ehegatten, noch Vers

wandte bis zum 6ten Grade hinterläßt;

A ) die Vormundſchaft vor dem Tode des Teſtators

aufgegeben wird.

S. 27–33. Tit. 12. Th. 1. A. L. R.

3 ) Errichten durchaus oder bedingt Unfähige gleichwohl

ein Teſtament, ſo gilt die Regel , daß :

a) wenn die Unfähigkeit wegen eines natårlichen

Mangels eintrat, durch die Behebung dieſes Mans

gels daſſelbe nicht gültig wird, alſo in den Fällen

sub No. 1. a . b. c . und No. 2. sub a.;

b) wenn die Unfähigkeit Folge eines pofitiven

Verbots.Gerebes war, durch das Wegfallen

des Hinderniſſes das Teſtament Gültigkeit ers

langt ; $ . 12. Tit . 12. 11. 1. 4. &. R. Siers

aus folgt:

1

1
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5

daß, wenn der Ehebrecher die Dispenſation zur

Ehe mit dem andern Theile erlangt hat , das

Teſtament zu Gunſten deſſen gültig bleibt.

Verordnung vom 28. Febr . 1811. G. S.

1811. S. 156.

Nach R. R. waren außerdem lege intestabiles

die Pasquillanten , Keber , alle zum Tode Verurs

theilten und nach canoniſchem Rechte notoriſche Zins

wucherer. Cap. 3. X. 3. 28. —- Cap. 2. de usuris

in VIto.

S. 36 .

III. For m .

Hinſichts der Form faltet nad dem . L. R. die

gerichtliche als die ordentliche vor, welche offen

bar am meiſten geeignet iſt, alle Zweifel tiber die Pers

fönlichkeit des Teſtators und die ydentität des Teſta

ments ſelbſt zu beſeitigen . Nur in beſondern Fåten

und für beſondere Individuen tritt eine andere, minder

ſtrenge Form ein . Die legtwilligen Verordnungen laſſen

ſich hiernach eintheilen in :

A. ordentliche, und zwar

1) gerichtlich aufgenommene (mündlich zu Pros

tokoll gegebene ),

2) gerichtlich übergebene ;

B. Privilegirte ,

1) testamentum principi oblatum ;

2 ) militairiſche Teſtamente. Hier find die Fors

men verſchieden , je nachdem der Teſtator

a) überhaupt während des Krieges,

b ) bei inneſtehender Kriegsgefahr teſtirt hat ;

3 ) das zur Zeit der Beft errichtete Teftament;

4 ) Teſtamente der Geſandten ;

5) divisio parentum inter liberos ;

6) Verordnungen , wodurch legate bis zum 20ften

Theil des Nachlaſſes beſtimmt werden.

Das älteſte R. R. tannte zunächſt nur die Form

der in comitiis calatis errichteten Teſtamente, zu denen

das in procinctu factum (junächſt wohl als die erſte

ebemtes
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Form des Militair - Teftaments ) hinzutrat * ), Shnen

ſchloß fich das Teſtament per aes et libram in Form

einer Mancipation an, bei welchem außer dem Teſtator

Keben Perſonen , nämlich der familiae emtor , welcher

die Stelle des Erben vertrat, der libripens und fünf

Römiſche Bürger als Zeugen zugezogen wurden. Dieſe

Form wurde bald nach den Zw81f Tafeln durch das

pråtoriſche, von ſieben Zeugen errichtete, ſchriftliche

Seſtament erſest, obwohl beide lange Zeit neben eins

ander beſtanden . Endlich kam durch das testamentum

publicum eine ganz neue Form auf.

Nach dem Juſtinianiſchen Rechte Find alle Tefta

mente entweder ordentliche oder außerordentliche.

Zu den legtern gehört das testamentum militare, tem

pore pestis conditum , rasticum und parentum inter

liberos; auch rechnet mani, obwohl mit Unrecht, dies

jenigen Teftamente hierher , bei denen es , wie bei Tes

ftamenten der Blinden 2c., einer gravirten Form bedarf,

ba dieſe legtern zu den ordentlichen zu rechnen find.

(cf. unten . 44-48 .) Die ordentlichen Teſtas

mente zerfallen :

1) in das sffeatliche. Dieſes war

a ) principi oblatum , d. h. dem Regenten oder

dellen Stellvertreter mündlich oder durch eine

S drift infinuirt Selbft Perſonen , welche

nicht teſtiren durften , konnte der Regent, wenn

er ihre Unfähigkeit kannte , durch Annahme des

leßten Willens die Fähigkeit zum Teſtiren vers

leiben ; cf. Claproth jurispr. extraind . p. 14 sqq.

b) judiciale. Dies konnte vor jeder , mit einer

Civil - Gerichtsbarkeit verſehenen Dörigkeit oder

deren Deputirten entweder ſchriftlich (test.

oblatum ) oder mündlich zu Protokoll ( test.

judiciale im eigentlichen Sinne ) errichtet werden.

Erforderlich war hierbei die gehörige Beregung

durch einen Richter und einen Aktuar, ſo wie

die Zuziehung zweier Zeugen.

1

*) Ueber die eigentliche Natur und das Weſen der testamenta

in comitiis calatis und in procinctu. cf. Sans Erbrecht. 66. 2.

e . 37
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(Nach gemeinem Rechte konnte aud vor

einem Pfarrer und zwei Zeugen ein offentliches

Teſtament gültig 'errichtet werden .)

2) in das Privat-Teftament. Hierzu iſt immer
erforderlich :

a) die Zuziehung von ſieben männlichen, zum

Zeugniß aufgeforderten (specialiter rogati),

freiwillig bandelnden und zu jener Zeit fås

bigen Zeugen. Unfåhig ſind hierbei alle,

welche keine Willensfreiheit haben , gerichtlich

erklärte Verſchwender, Taube und Stumme, ſo

wie Blinde (obwohl leßteres ſtreitig ift ) ; al .,

welche zur Strafe felbft Fein Teſtament errichten

können ; Perſonen , welche der bürgerlichen Rechte

unfähig ſind , und endlich ſolche, welche rechts

lich mit dem Teſtator eine Perſon vorſtellen , bes

ſonders alſo der filius familias beim Teftamente

des Vaters , und der Erbe nebſt allen , die mit

dieſem eine Perſon bilden . Unter ſich können

die Zeugen beliebig verwandt ſein ;

b ) die Einheit der Handlung , d. h. dieſelbe

darf durch fein fremdartiges rechtliches Geſchäft

unterbrochen ſein ;

c ) die Vollendung des Teftaments.

Die Privat - Teftamente find entweder forifts

lide oder mündliche. Zu den erſtern iſt erfors

derlich :

a) daß der Teftator das Teſtament entweder ſelbſt

ſchreiben , oder mit ſeinem Namen als das ſeis

nige unterſchreibe , oder , wenn er nicht ſchreiben

kann, zur Unterſchrift einen achten Zeugen (octa

vus subscriptor ) zuziehe, und das Zeſtament fich

vorleſen laſte ; L. 21. L. 28. §. 1. C. de test.

(6.23.) Notar. Drdn. 8. 1512. Tit v . Teft. §. 7 .

b) daß die Zeugen, ohnedaß fie nothwendig den fns

halt des Teſtaments kennen, daſſelbe unters oder

auf der Außenſeite des Teſtaments überſchreiben

und ein beliebig gewähltes Petſchaft beifügen .

L. 22. §. 2. L. 30. qui test. fac. poss. ( 28. 1.)

Bet dein andern iſt eine deutliche, in einer den

Zeugen bekannten Sprache abgegebene, freiwillige, atlens

faus durch Fragen veranlaßte Erklärung erforderlich.
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Wird ein mindliches Teftament nachher ſchriftlich auf

gereßt , ſo wird hierdurch in der Regel die Natur des

wundlichen Teftaments nicht alterirt. Iſt aber die Abs

ficht klar , daß durch die redactio in scripturam ein

neues Teſtament errichtet werden ſolle , ſo vernichtet

daſſelbe , wenn es gültig iſt , das frühere mündliche.

9. ult. T. de test. ordin. ( 2. 10. ).

L. 24. D. qui test. facere poss. ( 28. 1. )

L. ult. D. de his quae in test. del. (28. 4. )

L. 1. §. 7. D. de Bon. poss . sec. tab. ( 37. 4. )

L. 3. 9. 1. D. de tab , exhib . ( 43. 5. )

§. 37.

A. Drdentlich e.

1) Gerichtlich e .

Sur gerichtlichen Auf- oder Abnahme eines legten

Willens iſt jedes gehörig requirirte Gericht innerhalb

des geographiſchen Umfangs ſeines Sprengels ers

måchtigt; außerhalb derſelben nur, wenn der Leftator

mit dem ordentlichen Richter in Feindſchaft oder hins

dernden perſonlichen Verhåltniſſen (S.75. Tit. 12. Th. 1.)

ſteht, wenn der ordentliche Richter fich weigert, in der

Behauſung des Teſtators zu erſcheinen , wenn derſelbe

zum Erben eingeſegt werden Toll (S. 134. 1. c.) , und

außerdem in beſondern ſchleunigen Fällen. Die Uebers

fchreitung dieſer Befugniſſe bewirft feine Ungültigkeit

des Teſtaments , ſondern nur eine Strafe für den

Richter . (S. 74. I. c .)

Ø. 38.

fortſetutt g.

Zur Gültigkeit des gerichtlichen Teftaments ge

hårt vor allen Dingen :

1) ein gehårig beregtes Gericht. Hierzu iſt er:

forderlich ein Richter und ein vereideter Protokoll:

führer. Legterer kann durch zwei vereidete Schop

pen vertreten werden ;

2) das Gericht muß ferner die Handlung in gereklicher

Form vornehmen , und dem gemäß ſich über die

Identitåt und Dispoſitionsfähigkeit des Teſtators
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dié nothige Gewißheit verſchaffen , fo wie mit Aufs

oder Abnahme in der Art vorſchreiten , daß

a) bei mündlich zu. Protokoll erklärter Teſtamenten

zunächſt der legte Wille gehörig aufgenommen ,

dem Teftator vorgeleſen ,von ihm unterſchrieben ,

von dem Richter und Protokollführer vollzogett

und in Gegenwart des Teſtators mit dem Čes

richtsſiegel verſchloſſen und überſchrieben, ſo wie

* über den ganzen. Ukt ein beſonderes Protokoll

aufgenommen werde;

b ) bei übergebenen Teſtamenten, daß der Auffas

von dem Deſtator mindeſtens eigenhändig unters

fchrieben ſei. Alsdann bedarf es nur von Seis

ten des Richters und Protokollführees der Uebers

ſchreibung und Verſiegelung des Teſtaments und

der Aufnahme eines vom Teſtator zu unterſchreis

benden Protokols über die Uebergabe ſelbſt;

3) Das Teſtament muß vorſchriftsmåßig aufbewahrt
werden.

.

oks )

S. 39 .

Fortretung.

Der Form No. 2 a. müſſen ſich bei Strafe der Un

gültigkeit bedienen :

a) alle Perſonen zwiſchen 14 und 18 Jahren ;
( cf. S. 35. No. 2. )

b) Blinde, Analphabeten und gelåhmte oder

der Hånde beraubte Perſonen . ( S. 113. Tit. 12.

Th. 1. A. L. R. ) Doch vertritt es die Stelle des

mindlichen Teftaments , wenn dieſe Perſonen dem

Richter einen Auffag offen übergeben , und ihnen

derſelbe vorgeleſen , dieſes auch in einem mit eins

fuſiegelnden Protokolle bemerkt wird. ( S. 114.)

$. 40 .

2 ) Gravirte Form.

Beſondere Vorſichtsmaßregeln find erforderlich :

1) bei ſolchen Perſonen , welche das Protokoll über

ihren legten Willen oder deffen Uebergabe aus ir

gend einem Grunde nicht unterſchreiben können .
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Hierbedarf es der Zuziehung zweier Zeugen,

welche

a) die Eigenſchaft gültiger Inſtruments - Zeugen
haben,

b) zur Ublegung eines Zeugniſſes vor Gericht nicht

unfähig ( S. 118. ),

c) weder zur Erbſchaft oder einem Legate in dem

legten Willen berufen find ( S. 119. ),

d) noch endlich mit dem Richter in dem einen Vers

håltnine, welches ſie zur Ablegung eines Zeugs

niffes für denſelben unfähig machen würde,

ſtehen dürfen ( S. 120. ),

und in deren Gegenwart der Teftator erklären muß ,

daß ihm das Teſtament vorgeleſen worden ſei, und

er den Inhalt derfelben genehmiget habe ;

2 ) bei Sauben und Stummen oder auch bei Iaubs

ftummen, wobei es der Zuziehung zweier der

Zeichenſprache dieſer Leute fundigen , außerdem

aber keiner andern Zeugen bedarf. Reſer. vom

24. Juni 1802 und 10. Mai 1806 ; Neues Archi

Bo. 3. S. 9 und Bo. 4. S. 255 ; Ediften-Samml.

von 1806. S. 346 ; Mathis Bd. 1. S. 108 * ).

9 ) Anfrage und Refcript lauten :

Lauben Perſonen, welche ſich ſchriftlich oder mündlich melden,

ftehen die Gefeße bei Errichtung ihres leßten Willens nicht entgegen

( Algem . Landrecht. Th. 1. Tit. 12. 8.26.), es müſſen ihnen aber

die an ſie zu richtenden Fragen ſchriftlich vorgelegt und von ihnen

beantwortet werden. ( A. L. R. a. a. D. $. 123.)

Was geſchehen ſoll , wenn der Taube nicht Geſchriebenes

lefen kann und ihmalſo die an ihn zu richtenden Fragenohne
Erfolg ſchriftlich würden vorgelegt werden , beſtimmt das Ges

reß nicht.

tot Es ſcheint uns aber unbedenklich zu ſein,

daß alsdann die Zeichenſprache in der Art ſubſtituirt werde,

wie ſolches bei Aufnahme der Verträge taubftummer Perſonen

in der Allgemeinen Gerichts -Ordnung th . 2. Tit. 2. Tit. 3. § . 7.

vorgeſchrieben iſt,

baß nämlich zwei von denjenigen Perſonen , die mit ſolchem Tes

ftirer täglich oder doch oft zuſammen kommen, und umgang pfles

gen , bei der vorzunehmenden aber kein ſolches eigenes Intereſſe

haben , welches ihre Glaubwürdigkeit zweifelhaft machen könnte ,

vondem Gerichte bei Aufnahme oder Annahme des letzten Wil

lens

daß dieſe darüber,

ob und woher ſie wiſſen, daß derſelbe durch Zeichen hinlänglich

19tverſtändigt werden könne , an Eidesſtatt und mit dem Bes

werden
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Bei bloß Stummen oder bloß Tauben, welche

Leſens und Schreibens erfahren ſind , kann der

deuten , daß ſie ſich zur eidlichen Beſtärkung ihrer Angaben auf

Erfordern bereithalten müſſen , vernommen werden ,

daß das Gericht dieRichtigkeit ſolcher Angaben ſorgfältig prüfe, fich

Davon durch wiederholte Proben ro vollſtändig als möglich übers

zeuge und die diesfallſigen Verhandlungen umſtändlich zum Pros

tokoll niederſchreibe,

daß das Gericht alsdann durch dieſe Dollmetſcher , bald durch

einen , bald durch den andern , die dem Teſtirer zu thuende Fras

gen vorlege und dann dieAntwort des Lestern gewärtige;
daß es am Schluſſe des Protokolls, den Inhalt deſſelben ,

ſoweit es die vorzunehmen geweſene Handlung betrifft, dem Tes
ftirer auf gleiche Art nochmals vorhälte und deſſen Erklärung

leben ſo gewärtige , und endlich ,

Daß das Protokoll auch von dieſen Dollmetſchern mit unterzeichnet

werbe,

Denn dieſe Form , welche die Geſeße für hinlänglich gehalten

haben , die Ueberzeugung von der Gewißheit der Willenserklärung

taubſtummer Perſonen bei Abſchließung von Verträgen zu geben ,

muß auch unſtreitig hinlänglich ſein , die Gewißheit des Willens

eines bloß desGehörs beraubten Teftirers bei Errichtung lettwils

liger Verordnungen zu verſchaffen , fo wie fie aber auch aufder

andern Seite dazu erforderlich iſt, um dieſe Gewißheit zu erhalten .

Uebrigens wird ſich wohl von felbfi verſtehen , daß

obgedachte Dolmetſcher, wenn ſie die im Augemeinen Lands

recht a. a.D. Ş. 115 u. f. erforderliche Eigenſchaften haben, zus
gleich zur Beglaubigung des Protokolls überdieAuf-undAns

390 nahme desLesten Willens inden Falle gebraucht werden köns

nen , wenn derTaubezugleich Schreibens unerfahren iſt, und

115 und 116 a . a. D. eintreten , folglich
es in jenem Falle außer jenen Dollmetſchern nicht noch zu

ſolcher Beglaubigung der Zuziehung zwei anderer glaubwürdiger
Nänner bedürfe.

Ew . Stönigl.Majeſtät bitten wir nun unterthänigſt, es zu bes

ob in dem Fale, wenn eine zur Errichtung legtwilliger Vers
u orðnungen ſonſt fähige, aber taubgewordene, des Schreibens

unerfahrene Perſon in Gerichten ihr Teſtament oder Codicill

übelgeben oderzum gerichtlichen Protokolerklären will, dabei

die von uns vorgeſchlagene Form oder welche andere beobachtet

werden ſolle...!
Magdeburg, den 10. Juni 1802.

aissie Sale sale

Refcript des Juſtiz- Miniſters auf vorſtehende Anfrage vom
24. Juni 1802:

Wir finden das in Eurem Berichte vom 10ten d. M. vorges

ſchlagene Derfahren bei Aufnahme des Teftaments eines Tauben,

der vollkommen fertig ( prechen kann, jedoch nicht im Stande ift,

1
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4

Richter den erſtern die Fragen mündlich vorlegen

und ſchriftlich beantworten laſſen , bei legtern ums

gekehrt, die Fragen ſchriftlich vorlegen und münda

is liplich zu Protokoll beantworten laſſen ; (S. 123. 1. c .)

3 ) bei Perſonen , deren Sprache der Richter nicht

cm & chtig iſt. Hier iſt die Zuziehung zweier,

a) beider Sprachen kundiger, entweder vor oder

nach ber vereideten,

b) bei irgend einer offentlichen Anſtalt angeſtell
ten und

c) mit der Eigenſchaft der Teffamenszeugen (Nr. 1.)
verſehenen

Dollmetſcher erforderlich), welche den mündlich

erklärten legten Willen oder die Uebergabe - Vers

t" handlung in der Sprache des Teftators aufnehmen

und in die des Richters überſeßen. Es bedarf

aber nur eines Dollmetſchers, wenn einer der Gea

richt8 - Perſonen der Sprache des Teſtators kundig

iſt ; S. 124-132. I. c.

4 ) bei mündlich errichteten Teſtamenten, in denen

dem Richter oder einer der andern bei der Erricha

tung mitwirkenden Perſonen ein Verm & ctniß

ausgelegt werden ſoll; hier muß der Teſtator am

Rande oder bei der Unterſchrift eigenhändig beifüs

gen , oder wenn er nicht ſchreiben kann, durch zwei

Zeugen eigenhåndig beiſchreiben laſſen , daß ſol

ches wirklich ſeine Abſicht geweſen ſei; S. 136. 1.

B. 41.

-

C.

Geſchriebenes im Zuſammenhange zu leſen , völlig angemeſſen ,

und habt Ihr daher das Untergericht, welches dieſerhalb bei Euch

angefragt hat, dieſem gemäß zu beſcheiden , zugleich aber daſſelbe

anzuweiſen , den Verſuch zu machen , ob es möglich ſei, fich dem
is

Tauben , der Wahrſcheinlich Gedrucktes leſen kann , durch eine,

dem Druck ähnliche Schrift, verſtändlich zu machen, welchenfalls

dieſes Mittel der zweifelhaften Zeichenſprache vorzuziehen ſein
würde.

Uebrigens iſt es keinem Bedenken unterworfen , daß, wenn

Behufs der Zeichenſprache bei Aufnahme des Teftaments ſchonzwei

Zeugen adhibirt worden , nichtnoch außerdem wegen Mangelsder

Unterſchrift des Teſtators zwei andere Zeugen zugezogen werden

und den der Zeichenſprache dés Teſtators kundigen beiden Dolls

metſchern gültig erfolgen . (Neues Archiv 50. 3. S.5.) 1994

ben
4
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$ . 41.

2 ) Dorfgerichtliche.

Auf dem Lande finnen in einzelnen Fällen die

Dorfgerichte die Stelle des Richters vertreten. Dazu

iſt erforderlich :

1) daß Gefahr im Verzuge rei, so daß die Hers

i beiholung des Richters nicht abgewartet werden

6.Fann ;

2) daß das Dorfgericht gehårig befest und alle

Mitglieder Leſens und Schreibens fähig ſeien. Zu

erſterm gehårt :

a ) der Schulze,

b) zweivereidete Schoppen,

c) der Gerichtsſchreiber, welcher im Nothfate durch

einen Juſtiz-Commiſſarius, Notarius oder den Prea

diger vertreten werden kann ; (S. 94.)

3 ) daß fåmmtliche, das Dorfgericht conſtituirens

den , Perſonen ( Reſcr. vom 27. November 1805.

- N. 4. Bd. 4. S. 7 und 8.) den aufgenommenen

legten Willen ohne Zeitverluſt dem Richter eins

håndigen, welcher fie über denHergang der Sache

befragen , darüber ein Protokoll aufnehmen und

wenn Teſtator noch am Leben iſt, dieſem das quaest.

Protokoll vorlegen und die Richtigkeit des Hergangs

darin beſcheinigen laffen muß. $. 95. 96. I. e .

Gleiche Befugniß haben Magiſtrate in kleinen Stad

ten * ). (S. 99.)

*) Dies iſt aufs Neue durch die Cabinets-Ordre vom 21. Ja

nuar 1833 beſtätigt;G. S.pro 1833, welchefolgendermaßen lautet:
Ich habe aus Ihrem Berichte vom 7ten o. M. erſehen , daß bei

den Gerichten über die Anwenduug des S.99. Tit. 12. Th. 1 .

4. £ . R., betreffend die Errichtung von Teſtamenten vor den

Magifträten, Zweifel entſtanden ſind. Zur Erledigung derſelben
erordne ich hierdurch, nach Ihrem Antrage, daß in Städten,

ro der Richter nicht am Drte wohnt, oder wo nur Eine zur
Verwaltung des Richter- Amts beſtellte Perſon vorhanden ift, in

Abweſenheit derſelben , Teftamente gültig von einer aus dem

Bürgermeiſter oder deſſen Stellvertreter und zwei Magiſtratss
Mitgliedern beſtehenden Deputation an : und aufgenommen wers
den dürfen und das es außer dem geleiſteten Ämts - Eide der

Mitglieder dieſer Deputation keiner beſondern Vereidigung

derſelben zu Amtsperrichtungen dieſer Art bedarf. Die Stelle
5
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S. 42.

4 ) Depoſition.

Die Depoſition des Tefiaments oder Codicills

erfolgt der Regel nach bei dem aufnehmenden Richter.

Nur bei ſolchen richterlichen Beamten, welche kein De

poſitorium verwalten, hångt : es von der Beſtimmung

des Teftators ab , ob daſſelbe an das Depoſitoriuni

ſeines perſönlichen Gerichts , oder ein anderes geſandt

werden ſoll *).

einesMagiſtrats-Mitgliedes kann durch den Stadt-Secretair, einen

vereideten Gerichtsſchreiber oder eine der § . 94. Tit. 12. Th. 1 .

4. £. R. genannten Perſonen vertreten werden.

*) Durchnachſtehendes Reſcript vom 15. Februar 1832, v. Sipz.

38. 39. S. 136., ift obiger Grundfaß auch für Gerichte, welche

ein Depoſitorium haben , dahin feſtgeſtellt worden , daß auf den

Antrag des Teſtators das den lekten Willen aufnehmende Gericht

denfelben an ein anderes Gericht zur Aufbewahrung ſenden könne,

ohne dadurch der Gültigkeit des Teftaments Eintrag zu thun:

Der JuſtitiariusA. beſchwert ſich in der abſchriftlich beigefüg:

z ten Vorſtellung vom 21. December b . I. über das von dem

Fürſtenthums - Gericht zu B. unter Beiſtimmung des Scönigl .

Ober-Landesgerichts verweigerteAnnahmedesvoncinein Unter:

gerichte aufgenommenen Codicills der verwittweten N. N.

Wenn gleich der Juftig-Miniſter die Sorgfalt nicht verkennt,

mit welcher der Gegenſtand in der diesfalls erlaſſenen Beſcheidung

des Stönigl. Ober-Landesgerichts vom 6. Deceniber 0. I. erwogen

ift, ſo kann derſelbe doch in der Materie ſelbſt der Anſicht: 1

,, daß ein Untergericht von einem andern untergerichte ein ,

moon dieſem unter Beobachtung der geſeklichen Förmlichkeiten

aufgenommenes und verſchloſſenes Codicill zur gerichtlichen

Aſſervation nicht annehmen dürfe",

keinesweges beipflichten .

Denn in dem S. 33. des Anh. zum Algem. Landrechte iſt

ausdrücklich feſtgefekt:

Wenn das über die Errichtung oder uebergabe des lekten

Willens aufgenommene Protokoll vorſchriftsmäßig abgefaßt,

geſchloffen und unterſchrieben , auch die Identität des Auf
fabes gar nicht zweifelhaft ift ro rol der lette Wille allein

deswegen, weil das Gerichtsſiegel nicht beigefügt oder die Zeit,
wo er dem Richter übergeben wurde, darauf nicht vermerkt

worden iſt, oder weil der Richter ſonſt bei der darauf folgen

den Aufbewahrung einen Fehler begangen hat, nicht für uns

cagültig erachtet werden ."

Es ergeben ferner dieſer Dispoſition zur Gegenſtand liegenden

Motive, wie die Geſetzgebung dafür gehalten hat:

1,6$ erhelle ſchon aus den parallelen Stellen in der Allgem .
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S. 43.

5 ) Ueberficht der nothwendigen Erforderniſſe.

Nichts iſt im A. l. R. Zweifelhafter, als , die ges

naue Beſtimmung derjenigen Ffrmlichkeiten, deren Un

terlaſſung eine Nullität des legten Willens zur Folge

bat, denn obwohl s. 139. Tit. 12. Tb. 1. U , L. R.

mit Flaren Worten beſagt, daß alle SS. 66—138 . er

wähnten Formen , wo nicht die Ausnahme ſogleich beis

gefügt worden, zur Gültigkeit des Teſtaments oder

Codicilts dergeftalt nothwendig ſeien , daß , wo ſie vera

abfäumt worden , der leßte Wille nicht beſtehen könne,

ſo find doch gerade in dieſer Lehre eine ſo große Menge

abåndernder und erläuternder Reſcripte und Verordnun:

,,Gerichts -Ordnung Ch. 2. Tit. 4. §. 5 und 6.,daß es überall

,,nur auf Beobachtung der Erforderniſſe eines vollkommen glaubs

würdigen und durchaus vollſtändigen Protokolls ankomme,mit:

whin aus ſolchen ünterlaſſungen , welche niemals zu irgend

weinem Zweifel über die Gewißheit des Willensauch nur

wſcheinbar Anlaß geben Förinten , keine Nullität herzuleiten ſei.“

conf. Reſcript vom 26. Februar 1798 , Stengels Beiträge
Bd. 7. Š. 252.

Hiernad läßt ſich kein zureichender Grund abſehen , warum von
einem Untergerichte nach Verſchiedenheit der eintretenden Umſtände

im Allgemeinen fomohl, als auch insbeſondere im vorliegenden
Falle,

to die Teftatrizin aus ſpeciellen und rückſichtswerthen Urſachen

darauf angetragen hat,

die Annahme des in Rede ſtehenden Codicils von dem Fürſtens

thums:Gericht abgelehnt werden könnte.

Die in dem š. 30. des Anhanges zum Augem. Landrecht ents

haltene Beſtimmung :
baß Teftamente, welche bei einem Patrimonial-Gericht niederges

legt werden , nichts von ihrer Gültigkeit verlieren , wenn ſie an

das Obergericht der Provinz zur Aſſervation geſendet werden,

dient der oben angeführten Anſichtzüm beſondern Stüąpunkt, und
kann nicht, wie das Stönigl. Ober -Landesgericht annimmt, als Auss

nahme von der Regel, ſondern ſie muß vielmehr als eine Beſtätic

gung des in dem S. 33. des Anhangs ausgeſprochenen allgemeinen

Grundraßes betrachtet werden.

Das Stönigl. Ober -Landesgericht wird demgemäß angewieſen,

an das Fürſtenthums-Gericht zu B. auf den Grund des gegenwär:

tigen Referipts das Erforderliche zu verfügen und ſich in ährlichen

Fällen danach zu achten , auch den Juſtitiarius A. zu B. davon in

Stenntniß zu reken.

an

das Stönigl. Ober - Landesgericht ju Katibor.

5 *
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gen ergangen , daß es täglich ſchwieriger wird, die ab :

ſolut nothwendigen Formen beſtimmt feſtzuſtellen .

Schon der S. 33. des Anhanges ſpricht ſich ganz allge

mein dahin aus :

Wenn das über die Errichtung oder Uebergabe des

legten Willens, aufgenommene Protokoll vorſchrifts

mäßig abgefaßt, geſchloſſen und unterſchrieben ; auch

die fdentität des Aufſages gar nicht zweifelhaft iſt,

fo fou der legte Wille allein deswegen , weil das

Gerichtsſiegel nicht beigefügt oder zur Zeit, wenn es

dem Richter übergeben worden, darauf nicht ver

merft iſt, oder weil der Richter bei der darauf folo

genden Aufbewahrung einen Fehler begangen hat,

nicht für ungültig erachtet werden .

Außerdem iſt noch beſonders zu beſtimmen :

,, daß die Vorleſung des über den lft der Auf

,,nahme oder Uebergabe aufgenommenen Proto

vkous nicht weſentlich erforderlich rei."

Unh. z. U. G, D. J. 123. Reſcr. vom 5. März

1798. Stengel Bd. 6. S. 170. 171.

Man muß hiernach anne:men, daß ein Teſtament

oder Codicill nicht ungültig iſt, wenn

a ) die Dorfgerichte daffelbe auch ohne drohende Ges

fahr aufgenommen haben .

Db die ſofortige Uebergabe an den Richter

( $. 95. I, c.) eine weſentliche, bei der Strafe der Nul

lität vorgeſchriebene Form Tei , iſt zweifelhaft. Nach

einem , Mathis Bd. 1. S. 147-152 . enthaltenen, Er

kenntniſſe * ) des Inſtructions- und Appellations - Ses

*) Die Wittwe z ..... hatte beim Stadtgericht zu Berlin

am 5. Juli 1803 ein Teftament niedergelegt, in welchem ſie den

Bäckermeiſter M., Friedrich M. und den Hraueigner Caspar

Friedrich M. zu gleichen Theilen zu Erben ihres ganzen Nach:
laſſes eingeſeßt hatte. Am 22. September 1803 errichtete ſie zu

Lindow ein zweites Teftament, worin das erſte aufgehoben und die
beiden obgedachten Brüder, jedoch in der Ort zu Erben eingeſetzt
wurden , daß der Braueigner M. vor dem Bäckermeiſter M.be:

günſtiget wurde. Diefes Teſtament wurde vor dem Polizei - N0.-,
giftrat zu Lindow aufgenommen, jedoch nach Aufnahme deſſelben
blieb es daſelbſt bis zum 13. October 1803 , wo es von dem dortis

gen Richter bei ſeiner gelegentlichen Herüberkunft unter Beniers

kung der Art der Aufnahmepublicirt wurde. Auf die Nichtigkeits

Erklärung dieſes Teſtaments trug der Bäckermeifter M.an. Durch
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nats des Kammergerichts iſt dieſe Frage bejahend be:

antwortet. Dieſer Meinung tritt auch der Verfaſſer

das am 27. September 1804 publicirte Erkenntniß des Stammers

gerichts, welches durch das rechtskräftig gewordene Appellations

Erkenntniß de publ. d. 29. April 1805 beſtätiget worden, wurde
erkannt:

daß das von der verſtorbenen Wittwe z ..... unterm 22. Seps

tember 1803 vor dem Polizei-Magiſtrat žu Lindow errichtete Teſtas

ment hierdurch für ungültig zu erklären und der Nachlaß der

Verſtorbenen in Gemäßheit des Teſtaments derſelben vom 5. Juli

1803 zu vertheilen .

DieſeEntſcheidung wird in beiden Erkenntniſſen gerechtfertiget

durch folgende

Gründe.

Das Allgem . Lanbrecht geht bei Teſtamenten überhaupt von

der Regel aus, daßſelbige gerichtlich übergeben , oderzum gericht:
lichen Protokoll erklärt werden ſollen. Ch. 1. Tit. 12. $. 66.

Es folgt alſo hieraus, daß bei den davon gemachten Ausnahmen
diefer zugefügten Einſchränkungen keine ertenſive, ſondern reftictive

Erklärung ftattfindet. Zu dieſen Ausnahmen gehört nun, was das
Allgem . Candrecht in Anſehungder Teſtamente vor Dorfgerichten

9. 93 und 95. c. ! . verordnet,daß Dorfgerichte, welche aus einem

Schulzen und zwei vereideten Schöppen beſtehen, unter Zuziehung

eines vereideten Gerichtsſchreibers, Teſtamente und Codicille gültig

an- und aufnehmen können, wenn dergeſtalt Gefahr im Ver

zuge vorhanden iſt, daß die Herbeikunft des ordentlichen Gerichts

halters nicht abgewartet werden könne; daß die Dorfgerichte

jedoch dergleichen Teſtamente oder Codicille dem Gerichtshalter

ohne Zeitverluſt einhändigen müſſen , und dieſer ſie über deneigent:

lichen Hergang der Sacheauf ihre Pflicht umſtändlich vernehmen

und das Protokoll darüber nebſt der Dispoſition ſelbſtin dem ge

richtlichen Depoſito verwahren müſſe. Eben dies roll auch nach

$. 99. von Teſtamenten gelten , welche in kleinen Städten, wo nur

eine, zur Verwaltung des Richter-Amts beſtellte Perſon vorhanden

iſt, in Abweſenheit deſſelben von dem Polizei - Magiſtrate mit Zu:

ziehung des Stadt- Secretarii oder einer der §. 94. benannten

Perſonen aufgenommen werden ſollen .

Das jeßt ſtreitige Teſtament iſt in dem Städtchen Lindow von

dem dortigen Polizei -Magiſtrate und deſſen Mitgliedern, fu aber

fämmtlichunftudirte find, nur daß der Rathmann B., der das Pro

tokoll geſchrieben, als Protokollführer verpflichtet iſt, aufgenommen

worden. Der Juſtiz - Commiſſarius I. ift aber Gerichtshalter und

ein eigentlicher Stadt-Secretair exiſtirt nicht, da der w. ſich nur

den Titel davon anmaßet und die Polizei beſorgt.
Es iſt nun zwar anzunehmen, daß ſolche Gefahr im Verzuge

geweſen , daß das Teſtament ohne Zuziehung des Juſtitiarii bat

aufgenommen werden müſſen , da die Teſtatrizin zur Zeit der Ér:

richtung des Teſtaments am 22. September 1803 ſchon krank zu

Bette lag und 14 Tage darauf am 6. October ftarb, der Gerichts

halter J ..... aber & Meilen davon entfernt zu Wuſterhauſen
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bei. Von den beiden Senaten des Ober -Landesgerichts

zu Breslau iſt dieſelbe vor Kurzem verneint worden ;

c.

wohnte und gewöhnlich nur alle 6 bis 8 Wodjen in Lindow Ges
richtstag bielt.

Dagegen iſt das 2te im §. 95. des Allgem . Landrechts vorges

ſchriebene Erforderniß :

daß dergleichen bloß von einem Polizei- Magiſtrat aufgenommene
Teſtamente dem Gerichtshalter ohne Zeitverluſt eingehändigt

werden ſollen und daß dieſer ihn über den eigentlichen Hergang

der Sache auf ſeine Pflichtzu vernehmen und das Protokoll dars
über nebſt der Dispoſition ſelbſt in dem gerichtlichen Depoſito zu

verwahren habe,

nicht beobachtet worden . Das Teſtament blieb in der Verwahrung

des Magiſtrats und erſt nach dem Tode der Erblaſſerin wurde es

dem J. bei ſeiner Ueberkunft nach Lindon am 13. October

zugeſtellt und dieſer Mangel in der Form ziehet nach §. 139. die
Nullität eines ſolchen Teſtaments nach ſich . Im §. 97. I. ift

nun bloß in Rückſicht der vorgeſchriebenen Vernehmungdes Teftas
tors verordnet, daß deren Unterlaſſung nicht die' ungültigkeit des

Ceftaments , ſondern nur die Verantwortlichkeit des Richters nach

fich ziehen ſolle. Die im S. 95. verordnete Einſendung des Teftas

ments an den Gerichtshalter muß daher als zu der Gültigkeit des

Teftaments unumgänglich erforderlich betrachtet werden , und der

Grund hiervon iſt darin auch leicht anzutreffen, daß außerdem gar
keine gerichtliche Niederlegung des Teftaments erfolgen , die Ges

wißheit deſſelben daher in dem erforderlichen Grabe nicht vorhan ,

den ſein würde.

Zwar will Verklagter das Teftament nach dem S. 33. Des erſten

Anh. zum Augem. Landrecht als gültig anſehen, weil daſelbſt vers

ordnet iſt:

daß , wenn das über die Errichtung oder Uebergabe des legten

Willens aufgenommene Protokoll vorſchriftsmäßig abgefaßt, ges

ſchloſſen und unterſchrieben, auchdie Identitätdes Auffakes gar
nicht zweifelhaft ift, der leßte Wille allein deswegen, weil das

Gerichtsſiegel nicht beigefügt, oder die Zeit der Uebergabe darauf

nicht bemerkt worden, oder weil der Richter ſonſt bei der darauf

folgenden Aufbewahrung einen Fehler begangen hat, nicht für

ungültig gehalten werden ſoll.

Im gegenwärtigen Falle iſt aber nicht bloß bei der Aufbewahs

rung des Teſtaments ein Fehler vom Richter begangen worden , da

es von ihm gar nicht aufbewahrt iſt, ſondern der Fehler iſt bes

gangen , daß der Polizei-Magiftrat desStädtchens Lindow das Teftas

ment nicht ſofort ohne Zeitverluſt dem I:einhändigte, dieſes

daher verhinderte, die Mitglieder des Magiftrats über den Hers

gang der Sache auf ihre Pflicht umſtändlich zu befragell , ein øros

tokoll darüber aufzunehmen und das Protokoli nebft der Dispoſition

ſelbſt in den gerichtlichen Depoſito zu verwahren , und auf den

Mangel dieſer Förnilichkeit die Nichtigkeit des Teſtaments, wie der

$. 139. in Vergleichung der Ausnahme des g. 97. des U. L. X. I. &
verweifet.
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b) der Richter unterlaſſen hat, bei dem ihm von den
Dorfgerichten iberreichten Teſtamente den Teſtas

tor über den Hergang der Sache zu befragen ;

( S. 96.)

c) das Gerichtsſiegel gar nicht, oder nicht in Gegen

wart des Teſtators beigefügt; (S. 105.)

d ) daß Protokoll über die An . oder Aufnahme dem

Leftator nicht vorgeleſen ; (S. 103.)

e) das Teſtament oder Codicill nicht in Gegenwart

des Teftators oder gar nicht überſchrieben ;

f) das Teſtament von den Dollmetſchern nicht in die

Sprache des Richters überſekt oder nicht in der

Sprache des Teſtators etwas Beſonders aufgenom

men ift * ). S. 127. 1. c .

uue übrigen Formalitäten find abſolut noth

wendig. Zweifelhaft iſt es jedoch wieder, ob das Teſta

ment, in welchem Der Richter oder eine der bei der

Aufnahme mithandelnden Perſonen zum Mit - Erben

eingeſegt iſt , bei der Mitwirkung des Richters oder

der gedachten Perſon ganz, oder nur ſoweit es den

Richter oder jene Perſon betrifft, ungültig wird. Man

muß jedoch nach der richtigen Interpretation, beſons

ders des g. 138. 140. Tit. 12. Th. l . 4. L. R., an

nehmen, daß das Teſtament abſolut und total ungül

tig wird .

A18 abſolut nothwendige Erforderniſſe bleiben

hiernach ſtehen :

a) gehếrige Beregung des Gerichts ; S. 82. 83. 93 .

94. 98. Tit. 12. Th . 1.

b) Abweſenheit jedes erheblichen Intereſſes von Seis

ten der Gerichtsperſonen ; . 134. 135. ' I. e .

.) Hierüber ſpricht ſich das Refcript vom 12. November 1798

in folgender Art aus.

Auf Eure Anfrage vom 24. October bieſes Jahres ertheilen wir

Euch biermit zur Reſolution : daß die unterlaſſene zwiefache
Niederſchreibung rowohl in Deutſcher alsin der Mutterſprache

des Teſtators eine Nullität nicht begründen kann, auch die in

Aufnahme - Protokoll vermerkte Verſicherung der Gerichtsperſonen,

daß ſie der Sprache des Teftators völlig mächtig ſind, jederzeit
hinreichend iſt, indem hierin, wie in Ållent, was ſie verſichern,

fides judicialis nicht bezweifelt werden kann ze. Kabe BD . 5

O. 237.
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c ) Zuziehung zweier Zeugen in den geeigneten Fåden ;

vode Gültigkeit dieſer Zeugen ; $ . 118. 119. 120. 1. c.

e) Zuziehung zweier und reſp. eines Dolmetſchers in

den geeigneten Fåtlent; g. 125. 126. 1. c .

f) Aufnahme, Vorleſung , Vollziehung und Unter

ſchrift des Protokolls , mag ſolches den legten Wils

len ſelbſt enthalten ) oder nur über die Aufnahme

) Ueber die Nothwendigkeit der Unterſchrift des den letzten

Willen enthaltenden Protokolls ſpricht fich folgendes(Stengel 38.15 .

S. 239 befindliche) Erkenntniß des Stammergerichts aus :

Der Hofmaler Schulze erklärte am 11. Auguſt 1794, zwar

krank , aber mit völliger Beſinnung und Beſtimmtheit, vor einer

auf ſein Verlangen in ſeine Wohnung berufenen Deputation des

Berliniſchen Stadtgerichts ſeinen letzten 28illen. Nachdem er

auf Befragen geäußert hatte, daß er nichts weiter zu verordnen

babe, im Protokoll auch bereits die Generalien verzeichnet worden

waren , und nun die erklärte, leştwillige Verordnung felbſt nieder

geſchrieben werden ſollte, ſtarb der Teſtator. Die Deputirten hiel:

ten es deffenungeachtet für ihre Pflicht, den letzten Billen deſſel

ben,ſo wie ſolcher vor Aufnehmung des Protokols in ihrer und

des D. Scheffler Gegenwart mit aller Beſtimmtheit erklärt worden

war, niederzuſchreiben. Sie ſchloſſen hierauf dieſes Protokoll mit

der Erklärung des D. Scheffler, daß er bereit ſei, den Inhalt def

felben als durchgängig der Wahrheit gemäß durch ſein Zeugniß zu

bekräftigen.

Ueber die Gültigkeit dieſer leßtwilligen Dispoſition , deren Unters

ſchrift bloß durch den Cod des Erblaſſers unmöglich geworden war,

entſtand zwiſchen den eingeſekten Erben und dem Fišcus (dem der

Nachlaß, wenn keine geſeßliche Erben vorhanden wären und die

Dispoſition für ungültig erklärt werden ſollte, als ein bonum va

cans anheim fallen mußte), desgleichendem Curator hereditatis ja

centis, ein Rechtsſtreit, welcher durch das vom 7. September 1795

publicirte Urtel des Stammergerichts- Inſtructions-Senats dahin ent

ichieden wurde :

daßdas von den verſtorbenen Hofnraler Schulze am 11. Auguſt
7,1794 vor einer Deputation des Berliniſchen Stadtgerichts ers

klärte, aber wegen ſeines plößlich erfolgten Todes erſt nach dems

ſelben zum Protokolle aufgenommene Teſtament zu Recht be:

ftändignicht zu achten ſei.

Dieſes Erkenntniß wurde durch folgende äußerſt bündig und

lichtvoll vorgetragene und geordnete

Gründe

motivirt. Es ſei zwar keinemgegründeten Zweifel unterworfen ,

daß der Erblaſſer ſeinen lebten Willen der Deputation des Stadt

gerichts auf die Weiſe erklärt habe, als ſolches von derſelben nach

ſeinem Tode niedergeſchrieben worden ; aber es komme nicht ſowohl

auf die Gewißheit deslekten Willens, als vielmehrdarauf an, ob

bieſe Gewißheit in der geſetzlichen Form vorhanden ſei, indem die

Gefeße eben darum , weil die Gewißheit eines letten Willens nicht
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oder übnahme aufgenommen ſein , ſo wie die Un

terſchrift des verſchloſſen übergebenen Teſtaments ;

nach allgemeinen Grundraßen beurtheilt werden ſolle, beſondere Förms

lichkeiten bei Teſtamenten vorgeſchrieben hätten , um einen höhern

Grab von Zuverläſſigkeit als bei andern gewöhnlichen Geſchäften

zu erhalten . Dieſe Form ſei in dem vorliegenden Falle unbedenk:

lich nach den Vorſchriften des Augemeinen Landrechts zu prüfen,

weil das Teftamentnach dem 1. Juni 1794 aufgenommen worden.

Das Allgemeine Landrecht verordne aber Th. 1. Tit. 12, S. 66.:

daß ein jedes Teftament entweder von dem Teſtator ſelbſt den Ges

richten übergeben oder zum gerichtlichen Protokoll erklärt werden fou.

Bei Aufnehmung dieſes Protokolls rolle , nach S. 104., alles

dasjenige beobachtet werden, was nach Vorſchrift der Prozeßs
Drdnung zu einem gerichtlichen Protokoll erfordert wird ; und

S. 105 , disponire noch ausdrücklich , daß der Teftator das Protokoll

mit unterzeichnen , der Richter daſſelbe in ſeiner Gegenwart mit

dem Gerichtsſiegel verſiegeln und überſchreiben ſolle ; $. 159. bes

fage ferner:

die vorſtehend beſtimmte Form eines Teftaments iſt, wo nicht

bei einer oder der andern Vorſchrift die Ausnahme ſogleich

, beigefügt worden, zur Gültigkeit eines gerichtlichen Teftaments

moder Codicils dergeſtalt nothwendig, daß ,wenn ſie verabſäumt

worden , der leşte Wille nicht beſtehen kann.“

Eine ſoldie Ausnahme ſei den oben bemerkten förmlichkeiten

nicht beigefügt und alſó ſeien dieſe zur Giltigkeit des Teftaments

weſentlich erforderlich . Nun gehöre aber zu einem gerichtlichen

Protokoll nach Vorſchrift des Corp. Jur.Frid. Ch. 4.Lit.6. 9. 40. und

des Circularsvom 12. April1785 *) die Vorleſung deſſelben und die

Mitunterſchrift der Intercſſenten. Steines von beiden habe, wes

gen des plößlich erfolgten Codes des Erblaffers, geſchehen ,als noch

weniger das Protokoll in feiner Gegenwart " mit dem Gerichtsſiegel

verſiegelt werden können . Es fehle alſo dem gegenwärtigen Teftas

mente an ſolchen Eigenſchaften, die dazu sub poena nullitatisers

fordert würden. Es ſei nur für den Willen des Leftators, rein

Teftament zu machen, nicht aber für das Teſtament ſelbſt zu achs

ten , das ſeine Kraft erft durch das vollendete Protokod habe erhals
ten können.

Die Sache erhielt übrigens in der Folge eine andere Wendung.

Es wurde nämlichauf das von den Teſtaments - Erben bei des

jekt regierenden Sönigs Majeftat angebrachte Geſuch unterm

12. December 1797 an das Jufriz - Miniſterium eine Cabinetos

Ordre erlaſſen , welche was der Richter nicht durfte - der

Billigkeit gemäß feftrekte :

daß, wenn die in der Vorſtellung angeführtenUmſtände gegrüns

ndet wären ,Se. Stönigl. Majeſtätwohl geſchehen laſſen wollten,

daß fiscus mitſeinen Anſprüchen an den Schulziſchen Nachlaß

abgewieſen und legterer an die benannten Erben verabfolgt
werde.“

1

-

*) Bekanntlid , war zur Beit der Aufnahnic der hier ſtreitigen leştwillis

gen Berordnung die Augemeine Gerichts-Ordnung nod nidot publicirt .
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1

g ) daß das Teſtament nach vollendetem Actus in den

Hånden des Riichters Behufs der Aufbewahrung

bleibe.

S. 44.

B. Außerordentlich e for m .

1) Principi oblatum .

Teftamente , welche der Landesherr aus den

Händen des Teſtators angenommen hat , ſind gültig,

ſobald die geſchehene perſönlich e Uebergabe glaubhaft

bezeugt oder von Perſonen , welche zur Familie des

Landebherrn gebfren , die Dispoſition dem Haupte der

Familie nur ſchriftlich eingereicht und dem Cabinets

Archive oder einem Gerichte zur Aufbewahrung zuges

fertigt worden iſt. S. 175. 176.

S. 45.

2) Militairiſche Leftamente.

1) Das Recht, militairiſch zu teſtiren , beginnt

a) bei landtruppen von der Zeit , wo dieſelben

mobil gemacht werden ; S. 178. 1. c. Cab. Ord.

vom 24. April 1812. Gerekſ. S. 129.

b ) bei Seedienſten von der Zeit an , wo das

Schiff beſtiegen worden iſt,

und dauert bis zur Demobiliſirung der Truppen.

In allen Fällen ſind ſchriftliche, von dem Teſtator

eigenhåndig geſchriebene und unterſchriebene legt

willige Dispoſitionen gültig, ſofern ſie im Feld - Nach

laſſe vorgefunden werden * ). S. 183. Bei allen übris

gen legtwilligen militairiſchen Verordnungen findet gegen

wärtig nur noch der Unterſchied ſtatt, ob ſie entweder

åberhaupt zur Zeit des Privilegii in inneſtehender

Striegsgefahr ( d. 6. w åhrend eines Treffens, einer

Schlacht, eines Sturmes oder unmittelbar vorher)

*) Durch die Allerhöchſte Cabinets - Ordre vom 11. Juni1833,

O. S. 1833. S. 289 , iſt vorgeſchrieben , daß die von Militairper's

ſonen im Felde zu errichtenden Teftamente in den Feldkriegskaffen

aufbewahrt werdenkönnen ,und daß ſolchen in der Feldkriegskaſſe

befindlichen militairiſchen Teſtamenten mit den im Feldnachlafe
befindlichen gleiche Gültigkeit beizulegen ift.
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1

errichtet ſind oder nicht; S. 192. Anh. $. 36. Tit. 12.

Th. 1. A. L. R.

a) bei inneſtehender Gefahrgenügt eine mündliche

Verordnung, wenn ſie vor einem Dber Officier

oder zwei glaubwürdigen Zeugen , welche den In

halt derſelben eiblich bekundenkönnen, erklärt wors

den iſt; $. 192. I. c.

b) in andern fållen zur Zeit des Privilegii genügt

a) eine ſchriftliche, nur unter driebene , von

einem Zeugen mit unterſchriebene Verordnung,

wenit der Zeuge ſeine Unterſchrift anerkennt,

auch eiblich erhårten kann, daß ihm der Auffas

von dem Teſtator zur Unterſchrift vorgelegt wors

den ; oder in Ermangelung des Zeugen die Unter ,

ſchrift des Teftators auf andere Art ausgemita

telt werden kann ; S. 185. 186. 1. c .

B ) eine mündliche Verordnung abgegeben :
aa) in Gegenwart zweier Zeugen ,

BB) vor einem dem Teſtator vorgeregten Dfs

ficiere oder einem Auditeur,

79 ) unter Aufnahme eines ſchriftlichen , von

dem Dfficiere oder Auditeur und den

beiden Zeugen unterſchriebenen Vermerfs.

S. 194. l. c .

Dieſe Förmlichkeiten ad b. gelten auch für Teftas

mente auf einem Seeſchiffe , und vertritt hier der Bors

gereşte des Schiffes die Stelle des Officiers. 8. 206. 1. c.

Die Formen des Römiſchen Militair - Teſtaments

gingen im Allgemeinen dahin , daß der Soldat minds

lich vor zwei und ſchriftlich , wenn er in Lebensgefahr

war , ohne alle , ſonſt aber auch vor zwei Zeugen

teſtiren konnte. L. 24. L. 40. D. 29. 1 .

2) Die militairiſchen Teſtamente verlieren ihre Kraft

a) durch die Deſertion des Teftators, und wers

den durch den erhaltenen Pardon nicht wieder

hergeſtellt; . 197. 1. c.

b ) durch den bloßen Ablauf der Zeit, und zwar:

a) in dem Falle ad 2. a . ſofort nach der Des

mobiliſirung der Truppen ; Cab. Drd. pom

24. April 1812. G. S. S. 129.

B ) in allen andern Fällen ein Jahr nach ders

ſelben .
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Die Teftamente auf Seeſchiffen gelten nur ro

lange , bis der Teſtator den Hafen erreicht oder ſo kurz

nachher verſtirbt, daß es ihm an Zeit fehlt, vor einem
ordentlichen Gerichte zu teſtiren. S. 297. I. c.

Der Inhalt der militairiſchen Teſtamente unter

ſcheidet ſich von dem der formell gerichtlichen Teftamente

in keiner Art, ſo daß das Privilegium der Militairs

perſonen fich allein auf die Form bezieht und dieſelben

in jeder übrigen Beziehung den übrigen Unterthanen

gleich ſtehen . Hierin liegt der weſentliche Unterſchied

zwiſchen dem A. L. R. und dem R. R. , da im legtern

die Militairperſonen als über dem Rechtskreiſe der

übrigen Bürger ſtehend gedacht und durch die nothwens

digen geſeßlichen Beſtimmungen nicht gebunden wurden .

cf, hierüber Gans Erbrecht Bd. 2. S. 459. *)

Deshalb iſt der Inhalt der Militair - Teſtamente

nach N. R. faſt iberal von den nothwendigen Beſtims

mungen der Teftamente abweichend ; denn

1) der Soldat fonnte wiffentlich jeßige oder fünftige

Noth - Erben übergehen , ohne daß ſein Teſtament

dadurch nullum wurde; . 6. J. de exher, lib.

(2. 13. ) L. 7. L. 8. L. 9. pr. L. 33. L. 36. §. 2.

D. de test. milit. ( 29. 1. ) ' L. 9. d. 10. C. eod.

( 6. 21. )

2) er konnte ſonſt unfähige Perſonen zu Erben eins

ſeben ; L. 13. $. 2. d. 41. $. 1. D. de veteran.

succ. (38. 12. ) L. ult. C. de haeret. ( 1. 5. )

3 ) bei ihm fand die Regel nemo proparte etc. nicht

ſtatt; L. 6. L. 17. pr. D. de test. milit. ( 29. 1. )

d . 2. 3. C. eod. ( 6. 21.)

4) er fonnte einen Erben von einer gewiſſen Zeit an

*) Für das gemeine Recht bleibt noch als beſonders privilegirtes

Teſtament dasjenige beſtehen , worin fromme und milde Stif

tungen bedacht worden ſind. Der Regel nach ſind bei einem fola

chen mündlichen Teftamente zwei Zeugen hinreichend, ſo wie bei

einem ſchriftlichen ,diebloß geſchrieben , ohue Zuziehung aller Zeu
gen errichtete Dispoſition hinreicht. Doch werden diere Teſta

mente, ſoweit dritten Perſonen etwas hinterlaſſen iſt, in Beziehung
auf lektere nicht gültig , fo wie umgekehrt , ſonjt ungültige Dispo

fitionenin Betreff der Zuwendungen anſolche Stiftungen möglichſt

aufrecht erhalten werden. Ueber die Verhältniffe ſolcher Zuwen

dungen cf. Mathis Bd. 4. S. 343 sqq.
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und bis zu einer gewiſſen Zeit ernennen ; L. 15 .

$ . 4. L. 41. pr. D. L. 8. C. eod.

5 ) ihm ftanden verſchiedene beſondere Rechte bei den

Subſtitutionen zu, von denen weiter unten die Rede

ſein wird.

S. 46 .

1 ...

de
3) Zur Zeit der Peft.

« * Die Teſtamente in Peſtzeiten oder wegen dros

hender Kriegsgefahr find aus dem Grunde privilegitt,

weil der Rid ter verhindert wird , fich dabei ſeines Amtes

zu bedienen ; dies Privilegium beginnt deshalb mit

dem Augenblice der Sperre eines Ortes oder der

Schließung der Gerichte wegen obwaltender Kriegsges

fahr , und dauert in Beziehung auf die während der

Sperre errichteten Teftamente bis ein Jahr nach wies

derhergeſtelltem ordentlichen Geſchäftsgange. DieForm
des Teſtaments iſt lediglich die im vorigen S. No. 1.

und No. 2. sub b. erwähnte , nicht aber die No. 2 .

sub a. (cf. Cab. Ordre vom 8. October 1831. G , S.

S. 225 ) ; und es tritt an die Stelle des fehlenden

Richters oder Officiers der Prediger , Arzt , oder ein

Juſtiz - Commiſſarius oder Notarius. $. 198 - 202.

Tit. 12. Th. 1. A. L. R.

Bei den Römern unterſchied ſich das testamentum

tempore pestis conditum nur dadurch von den ordi:

nairen Teſtamenten, daß nicht 7 Zeugen zugezogen, auch

dieſe nicht specialiter -rogati zu ſein brauchten.

S. 47.

4 ) Der Geſandten.

Ein beſonderes Privilegium haben die König

lichen Geſandten, Miniſter , Reſidenten und

Geſchåftstråger und das im Staatsdienſt ftes

bende zur Gefandtſchaft gehårige Perſonale.

Der Exterritorialitåt ungeachtet dürfen ſie gültig
teſtiren :

a) entweder nach den Formen ihres Aufenthalts

Drts ,

b ) oder durch eigenhåndig ge- und unterſchries

bene Willenserklårungen . Legtern muß ein mit
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dem Vermerk des Tages und Jahres eigenhandig

geſchriebens Annahme-Geſuch beiliegen , rodann

Beides dem Miniſterio der auswärtigen Angelegens

beiten eingefandt und von dieſem bei dem Rammer's

gericht niedergelegt werden .

Die Gültigkeit des Teſtaments beginnt mit

bem Augenblice, wo daſſelbe der Poſt oder demjenigen

Couriere oder Reiſenden, durch welchen die Einſens

dung der geſandtſchaftlichen Berichte bewirkt wird, an

vertraut worden iſt , und dauert bis ein Jahr nad

der auf Rüd berufung erfolgte Rückkehr des Teſta:

tors. ( Ehefrauen, Kinder und gewöhnlicheDienſtboten

des Geſandten u . haben dies Recht nicht.)

Gereg vom 3. April 1823. G. S. 1823. S. 40 .

S. 48 .

5) Divisio parentum inter liberos.

Leßtwillige Verordnungen, welche nicht Enterbung

eines Kindes , ſondern nur die Grundfåge der Theis .

lung unter den Kindern enthalten (welche mithin die

Kinder als Erben vorausſegen ), können gültig errich

tet werden :

1) måndlich zu Protokoll, vor zwei Zeugen und einem

Juſtiz - Commiſſarius,

2 ) ſchriftlich durch

a ) entweder eigenhändig ges und unterſchriebene

Dispoſitionen ,

b) oder bloß unterſchriebene, ſofern ſie

a ) auf allen Blåttern und am Schluſſe unter

ſchrieben ,

vor einem Juſtiz - Commiffarius und zwei Zeus

gen mit dem ausdrücklichen Vermerke, fie vor

her durchgeleſen zu haben , anerkannt und

7 ) dies Anerkenntniß auf der Erklärung vermerkt

worden iſt.

Alle andern in dieſer Dispoſition zu Gunſten des

überlebenden Ehegatten oder dritter Perſonen enthal

tenen Beſtimmungen werden für nicht geſchrieben ges

achtet. §. 378 sqq. Tit. 2. Ch. 2. 4.L.R. ( cf. unten

S. 122.)

Zu Beſtimmungen über das Begräbniß und die

Vormundſchaft der Kinder genügt eine außerge
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richtliche, ſchriftliche ger oder unterſchriebene Dispos

fition, Ø . 169. Tit. 12. Th. 2. A. L. R. Borse

Nach N. R. muß man unterſcheiden zwiſchen : 1

1) dem testamentum parentum inter liberos, woo

bei unter parens jeder Uscendent zu verſtehen iſt.
Hier iſt erforderlich :

a) ſchriftliche Abfaffung und mindeſtens eigen.

håndige Unterſchrift, ſo wie eigenhandige

Benennung oder Bezeichnung der Kinder ;

b) Buch
ſtab

en
Erb- Porti

onen
durch Ziff

ern
und

c) eige
n
hand

ige
Beif

ügun
g

des Datu
m

;

d) daß kein früh
eres

, gültig
es

Teſta
ment

vorhat
t

den iſt.

Nov. 107. C. 2. Reichstags -Abſchied von 1512.

de test. 9. 2.

In
solchen

Teſtamente, konnte der parens
einem

Vormünder ernennen , auch Kinder enterben .

2) Der divisio parentum inter liberos , bei welcher

die Kinder als inteftat: Erben gelten , und Erb

laſſer nur tiber einzelne Gegenſtände gleichſam als

Prålegate verfügt. Geſchieht dieſelbe einſeitig , ſo

iſt ein ſchriftlicher von dem Teftator und den Kin

dern mindeſtens unterſchriebener Auffag erforderlich ..

Nov. 18. C. 7. Nov. 107. C. 3.

1

S. 49.

IV . Publication.

Die Publication des Teftaments muß erfolgen ,

wenn der Tod des Teſtators dem Richter nachgewieſen

und von einem der Intereſſenten darauf angetragen

wird , oder von Amtswegen fechs Wochen nach dem

notoriſchen Ableben deſſelben *) .

*) Durch ein neuerlich ergangenes Refcript des Juftiz - Minis

feriums vom 11. November 1833 iſt in Betreff der Publication der

Teftamente Folgendes beſtimmt worden:

Die Vorſchrift des Algemeinen Landrechts. §. 216. Tit. 12.

Ch. 1. A.E. X., daß Teftamente fechs Wochen nach dem notoris

ſchen Ableben des Teſtators von Amtswegen eröffnet werden ſollen ,

geht in vielen Fällen nicht in Erfüllung , weil den Beamten der



80 Abſchnitt II. Capitel II. Abtheilung I.

25 Fre ber Tod des Erblaſſers nicht bekannt, und das

Teſtament bereits ſeit 56 Jahren im depositorio, ro

muß der Richter daſſelbe für ſich öffnen , um nachzus

ſehen , ob darin milde Stiftungen bedacht find , und

wenn

Gerichte , welche die Teſtamentezuverwahren haben , das erfolgte

Ableben der Teſtatoren nicht bekannt wird.

um es zu verhüten , daß Teſtamente, deren Publication nach

den Tode der Teftatoren von den Intereſſenten in Antrag zu brins

gen unterlaſſen iſt , nicht uneröffnet und die Beſtimmungen der

Leftatoren unerfüllt bleiben , auch um zu verhindern , daß fich die

Zahl der Teftamente, welche nach 56 jähriger Niederlegung zus

folge der Vorſchrift des Allgemeinen Landrechts. Th : 1. Tit. 12. . 218.

eröffnet werden müſſen anhäufen, und um Streitigkeiten zu ver

hüten , welche aus einer zu ſpäten Eröffnung des Teftaments ent

ftehen können , müſſen die Stöniglichen Gerichts - Behörden mit

Sorgfalt für die r:chtzeitige Publication der bei ihnen niederges

legten Teftamente wirken .

Zu dieſem Zwecke wird Folgendes beſtimmt:

I) die Verzeichniſſe der bei einem Gerichte, niedergelegten Tefta

mente müſſen alle Jahr wenigſtens einmal revidirtwerden, um

zu ermitteln, ob ſich Teſtamente notoriſch verſtorbener Perſonen,

6. Deren Publication zu veranlaffen iſt , vorfinden. Zweckinäßig

wird es fein :

a) dem Beamten , dem die Bearbeitung des Erbſchaftsſtempel

weſens übertragen iſt, oder dem Regiſtratur - Beamten in

der Teftamentos und Verlaſſenſchafts- Regiſtratur ein Dus

plicat der Teſtamentenlifte zuzuſtellen , um darauf bei An

fertigung der Erbſchaftsſtempel-Tabelle, oder bei Einleitung

der Nachlaßſachen Nückſicht zu nehmen ;

b ) eine Vergleichung ſeiner Liſte mit der Teſtamentenlifte des

Collegiums alle: Jahr zu veranſtalten , und

c ) auf jeder Todes Anzeige , die er erhält , von ihmbemerken

... zu laſſen , ob ein Teſtament des Verſtorbenen im Teftas

ments- Archive aufbewahrt wiró oder nicht;

2) wenn in einem Teftamente, deſſen Publication veranlaßt ift,

fich bemerkt findet , daß der Erblaſſerbereits früher ein Teftas

ment niedergelegt hat, und dieſes außer Straft gefeßt iſt, ſo hat

der Richter welcher nach dem Allgemeinen Landrechte Tb.1.

Tit. 12. 8. 238. die Ausfertigung des Teſtaments und deſſen

Bekanntmachung an die Erben zu bewirken hat , dem Sea

richte , bei welchem ſich das frühere Teſtament niedergelegt be.

findet, von Amtswegen von der Eriſtenz und Publication des

ältern Teftaments Anzeige zu machen , damit bie Publication

des ältern Teſtaments auch verfügtwerde, oder in den Falle,

wenn durch das ſpätere Teftamentdas frühere widerrufen wor:

den , nach Vorſchrift des §. 39. des Anhangť zum Allgemeinen

Landrecht unterbleibe.

cf. Amtsblatt der Regierung zu Breslau pro 1834. St. 1. S. 4 .
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wenn dies der Fall iſt , dieſelben zur Veranlaſſung formas

licher Publication aufzufordern ; ſouft aber das Teftas

ment wiederum verſiegeln und ad depositum nehmen.

Zu dem Publications - Termine hat der Richter råmmts

liche am Orte befindliche Inteſtats Erben zuzuziehen

und den Abweſenden einen Eurator zu beſtellen , von

dieſen den unverlegten Zuſtand der Siegel anerkennen

zu laſſen , ihnen nach Erdffnung des Teſtaments dans

Felbe und die Unterſchrift des Teſtators vorzuzeigen und

durch Vorleſung bekannt zu machen. Jeden Intereſs

ſenten wird , ſofern er es nicht deprecirt , von dem

perſönlichen Richter des Teſtators, welchem , wenn

er nicht der publicirende ift , das Teſtament zugefandt

werden muß , eine Ausfertigung deſſelben i enthaltend :

das Abnahme- Protokoll, das Teſtament ſelbſt und das

Publications - Protokoll zugefertigt, und den Legatarien

ein Auszug der ſie betreffenden Stelle des Teftaments

in beglaubigter Form entweder durch der Richter oder

den Erben , welcher die Behåndigung nachweiſen muß,

inſinuirt.

Militairiſche Dispoſitionen müſſen von denen

in deren Händen ſie ſich befinden , den Kriegs-Gerichten ,

andere privilegirte Dispoſitionen den Civil-Gerichten zur

Publication bebåndiget werden. Alle Untergerichte

haben die Pflicht, von Teſtamenten , in denen eine

Kirche oder andere milde Stiftung zum Erben einges

feßt oder mit einem Legate bedacht iſt, beglaubigte Abs

ſchriften an das vorgeregte Ober -Landesgericht eints

zuſenden ; S. 208-241. Tit . 12. Th. 1. A. F. R.

S. 50.

8 9 tt{ $ 8 u n g.

Nach eröffnetem Teſtamente hat der oder die bes

rufenen Erben das Recht, den Befiß der Erbſchaft
auch von den bereits in Befis befindlichen Inteftat

Erben zu fordern ; bei mehreren in verſchiedenen Teſta

menten eingeſeßten Erben kommt dies Recht dem in

den ſpätern eingeregten beſonders zu. Bei einem pris

vilegirten und ſolchem militairiſchen Teſtamente , wels

ches nicht mit Zuziehung eines Auditeurs aufgenommen

6
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ift, beginnt diffelbe erſt dann, wenn die Hands odei
Unterſchrift des Teſtators bewieſen oder anerkannt iſt

und die Zeugen ihre Ausſagen beeidet baben; 3. 213-25 ;3

Tit. 12. 16. 2. 2. L. R.

S. 51. !

V. Inhaft." !:41.org

A. Peronde , Eyrbe 11.

77****

Der Inhalt der Teftamente reßt nicht, wie im

R. R., nothwendig die Ernennung eines Erben voraus,

andereBerissingen
· Darin nür Legate oder

enth

Regatar muß aber zunächſt fähig ſein , eine Erbſchaft

oder Legat überhaupt, oder in Bezielung auf den Te

ftator, erwerben, zu können. Ueber die generelle Unfás

bisfeit cf. S. 21. Hier kann nur noch von Gerons

dern Gründen derſelben " die Rede ſein . Dieſe

tritt ein :

tritt eine ::::
1) Zur Strafe:9 ;

9.Prof.Feine
Verzeihung nachgewieſen werden

11 a ) bei Perſonen , welche den Tod des Teftators durch

on Vorfaß oder grobes Verfehen veranlaßt haben ,

Svinj. kann ; S. 599. 600. Tit. 12. Th. 1. A. L. R.

b ) wenn der. Erbe oder Legatar den Teſtator am

Widerrufe bindert ; $ 607. 1. c. 1

c ) wenn der Erbe oder Legatar die lebtwillige Dispos

ſition verheimlicht; S. 608. I. c.

d) wenn derſelbe den Teſtator durch 3 w ang oder

Betrug zur Errichtung des legten Willens vers

anlaßt hat; S. 609. I. c.

e) bei Perſonen, welche mit einander Ehebruch oder

Blutſchande getrieben haben ; (cf. oben 9. 21. )

tin fy bei dem Vormunde, welcher , oder deſſen Kind;

Som Feine Pflegebefbylne während der Vormundſchaft,

2 ... Ohne Conſens des vormundſchaftlichen Gerichts ,

I ! . ! ' geheirathet hat, ſofern lettere in einem vor der

Großiährigkeit errichteten Teſtamente - Sem

mine ? Ehegatten irgend etwas zugewendet hat. S. 982.

1:* :!!! : Tit. I. Th . 2. 4. L. R.
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2) Aus befondern Verhåltniffen :

a) bei der Hausfrau (Gattin zur linken Hand ),

welcher nicht mehr als der 10te Theil des Nachs

laffes zugewendet werden kann , ſobald zur Zeit

der geſchloſſenen Ehe Kinder aus einer Ehe zur

rechten Hand exiſtiren ; S. 904.905. Tit. 1. Th. 2.
A. L. R ...

b) Kirchen und $ 18.ffer * ). Ausländiſchen Kirs
chen darf ohne Genehmigung des Landesherrn

*) Durch ein neueres Gefek yom 13. Mai 1833 ſind die Vors

ſchriften sub b. c. d . aufgehoben. Daſſelbe lautet wörtlich :

Wir Friedrich Wilhelm , von Gottes Gnaden fönig von
Preußen ze. re., haben für erforderlich erachtet, die gereklichen Bes

ftimmungen über Schenkungen und letztwillige Zuwendungen an

Kirchen und geiſtliche Geſellſchaften , -imgleichen an Lehr- , Erzie:

hungs- und Ärmen -Anſtalten und Hospitäler einer Reviſion su

unterwerfen , und auf fömmtliche vom Staate genehmigte Anſtalten

und ſolche Geſellſchaften ausjudehnen , welde Corporationsrechte
haben .

Wir verordnen demnach für ſämmtliche Provinzen unſerer Mos

narchie , mit Aufhebung aller dieſen Gegenſtand betreffenden gereks

lichen Vorſchriften , auf den Antrag Unſers Staats -Miniſteriumis

und nach erfordertem Gutachten unſers Staatsraths, wie folgt:

$. 1. Schenkungen und lektwillige Zuwendungen an inlän :

diſche öffentliche Anfalten oder Corporationen ſollen von deren

Porſiehern der vorgeſeşten Behörde angezeigt werden .

$. 2. Beträgt die Zuwendung mehr als Eintauſend tha :

ler, To, ift zur Gültigkeit derſelben , ihrem vollen Betrage nach,
Unſere landesherrliche Genehmigung erforderlich.

$. 3. Zuwendungen , welche in fortgefekt wiederkehrenden Präs

ftationen beſtehen , werden mit Vier voni. Hundert zu Stapital
berechnet.

$ . 4. Erſt mit dem Tage, an welchen die landesherrliche Ges

nehmigung dem Geſchenkgeber oder Erben bekannt gemacht worden,

nimmtdie Verbindlichkeit zur Entrichtung des Geſchenks oder Vers

mächtniſſes, ſo wie zur Uebergabe derErbſchaft, ihren Anfang. Mit
der zugewendeten Sache müſſen zugleich die davon in dem Zeits

raumevom Lage der Schenkung oder vomTodestage des Erblaſfers
an wirklich erhobenen Nutzungen verabfolgt werden.

. 5. Unſere landesherrliche Genehmigung iſt ohne Unter:

ſchied des Betrages der Zuwendung erforderlich , wenn dadurch

eine neue öffentliche Anſtalt geſtiftet, oder einervorhandenen Anſtalt

etwas zu einem andern , als dem bereits genehmigten Zwecke, ges

widmet werden ſoll.

S. 6. Zuwendungen , die zwar einer öffentlichen Anſtalt oder

einer Corporation beſchieden , aber zur Vertheilung an Einzelne be:

ſtimmt ſind , es mag dieſe Vertheilung von dem Geber ſelbſt feft:

geſetzt oder der bedachten moraliſchen Perſon übertragen werden,

fad unter den Beſtimmungen dieſes Gefeßes nicht begriffen. Dahin

6
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gar nichts verabfolgt werden ; F. 195. Tit. 11 .

h. 2. U. . R. ni & ndifchen dagegen bis

500 Rthlr. ohne , und darliber nur mit Geneh

migung des Staats ; . 195. I. c. Wenn jedoch die

Weltern eines Kloſtergeiſtlichen dieſem in einer

leßtwilligen Dispoſition etwas vermacht haben,

ſo erhält das Kloſter , ſo lange der Geiſtliche

lebt , die Zinſen des Vermächtniſſes mit vier

vom Hundert , und nach deſſen Tode von dem

Kapitale nur ſo viel , als vorſtehend einem Klos

fter vermacht werden kann ; S. 1204. Tit. 11 .

25. 2. 24. 8. 9.

c ) Sdulen , Armen - Anſtalten und andere

milde Stiftungen ſind dagegen zu allen Ers

gehört auch dasjenige, was für Seelenmeffen , die gleich nach dem

Code zu leſen ſind, den katholiſchen Prieſtern entrichtet wird.

§ . 7. Die landesherrliche Genehmigung erfolgt unbeſchadet der

Rechte jedes Dritten , und ändert daher an ſich in den geſeklichen

Vorſchriften nichts ab , aus denen Schenkungen und leftwillige

Dispoſitionen angefochten werden können.

9.8. Würden durch irgend ein Vermächtniß an eine Anſtalt

oder Corporation Perſonen , welchen der Erblaſſer während ſeines

Lebens Alimente zu geben nach den Gereken verpflichtet war, wegen

Unzulänglichkeit des Nachlaffes daran Abbruch erleiben, fo follen

die Einkünfte des Verniächtniſſes , ſoweit dieſelben dazu erforderlich

ſind , zur Ergänzung des folchen Perſonen zukoninienden Unterhalts

verwendet werden .

§. 9. Was vorſehend ( §. 8. ) von Vermächtniſſen vorgeſchries

ben iſt , gilt auch vonSchenkungen unter Lebendigen oder vonTos

deswegen , in ſofern überhaupt wegen verkürzten Pflichttheils , oder

geſchmälerter Alimente, Schenkungen widerrufen werden können.

8. 10. Vorſteher und Verwalterder §. 1. gedachten Anſtalten

und Corporationen , welche, den Vorſchriften dieſes Geſeßes zuwider,

Geſchenke, Erbſchaften und Vermächtniſſe annehmen , ohne ſofort

bei der ihnen vorgefekten Behörde auf die Einholung der erforders

lichen landesherrlicher Genehmigung anzutragen (S. 2.), haben fisca:

liſche Strafe verwirkt , welche jedoch die Hälfte des angenommenen

Betrages nicht überſteigen darf.

§ . 11. An ausländiſche öffentliche Anftalten und Corporas
tionen dürfen Schenkungen , Erbſchaften und Vermächtniffe , ohne

Unterſchied ihres Betragen, nur mit unſerer unmittelbaren Erlaubs

niß verabfolgt werden , bei Vermeidung einer nach den Umſtänden

zu beſtimmenden Geldſtrafe , welche jedoch den doppelten Betrag

der Zuwendung nicht überſchreiten darf.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und

beigebrucktem Königlichen Inſiegel.

Gegeben Berlin , den 13. Rai 1833.

Geſek - Sammlung pro 1833. S. 49.
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werbungen von Todeswegen fähig , S. 1075.

Tit . 2. Sh . 1. 4. 2. R.; nur liegt ihnen die

Verpflichtung oo, bei Vermögens-Untheilen über

500 Rthlr. an das Miniſterium des Innern zu

berichten .

Reſer. vom 12. Juli 1806. Mathis Bd. 9.

S. 520.

d) unerlaubte Geſellſchaften. Corporationen

bedürfen nur zur Erwerbung von Grundſt i den

der Genehmigung des Staates ; S. 83. Tit. 6 .

Th. 2. A. L. R.

e) Perfonen , welche Wermsge thres Standes

gewiſie Sachen oder Giter nicht beſigen fönnen ,

müſſen dieſelben binnen Jahresfriſt an eine få

hige veräußern , S. 41. 42. Tit. 12. Th. 1. A. L. R.

(z. B. Mennoniten in Beziehung auf Grunds

ſtücke); cf. unten S. 69.

Die Fähigkeit des Erben oder Legatars wird nach

dem Augenblicke des Erbanfalls beurtheilt. cf. ibris

gens unten $ . 61 .

Im R. R. mußte der Erbe zur Zeit der Erric

tung des legten Willens und in dem ga :izen Zeitraume

zwiſchen dem Unfalle und Antritte der Erbſchaft fähig ſein .

Bei bedingteit Erbes - Einſegungen , wenn die Bedins

gung beim Tode des Erblaſſerš noch ſchwebt, war der

Tag der eintretenden Bedingung der Zeitpunkt des An

falls , ſonſt ſtets der Todestag des Erbfafiers.

L. 49. §. 1. L, 50. pr. L. 59. S. 4. de hered, inst.

(28. 5.) 9. 4. J. de hered . qual. et diff. ( 2. 19.)

G. M. 18hr Erörterung der Frage, in welchem Zeit:

punkte der Erbe oder Legatar fähig ſein müffe.

Darmſt. 1792. L. 41. §. 2. de legat. 1. ( 30. ) L. 51 .

pr. L. d . 52. de leg. 2. (31.)
Das R. R. Fennt noch folgende Gründe der uns

fähigen Perſonen :

a) der Regent , unter der Bedingung , daß er einen

Prozeß des Erblaſſers gegen einen Privatmann

fortſeße;
b) der zweite Ehegatte , welcher auch nicht mehr

inſtituirt werden durfte , als das mindeſt bedachte

Kind erſter Ehe erhielt ; L. 6. pr. Cod. $. 9.

Nov. 22. Cap. 27-28 .

d .
6

1
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c ) Concubinen-Kinder und deren Mutter, welche

der Teftator, wenn er Descendenten hatte, nur auf

ein Zwšlftel der Erbſchaft einſegen konnte. L. 2.

Cod. 5. 27. Nov. 89. Cap. 12 .

S. 52.

B. Bezeichnung des Erben.

Der Leftator darf einen oder mehrere Erben

ernennen ; es ſteht ihm frei, dieſelben namentlich oder

mit Beziehung auf ein Verhältniß (9. 540. 546 .

Tit. 12. Th. i . A. L. R.), oder auch mit Hinweiſung

auf einen andern Aufſaß , welcher dem Teſtamente

ſelbſt beigelegt werden muß, zu bezeichnen ; er darf aber

der Willführ eines Dritten die Benennung des

Erben nicht libertaſſen; S. 47 sqq. Tit. 12. Th. 1 .
N. R. R.

Das myſtiſche Teſtament des N. R. (in welchem ' .

der Erbe mit Hinweiſung auf eine beſondere Schedel

bezeichnet wird) bedurfte zur Gültigkeit der Beifů-,

gung der Schedel nicht. Streitig iſt es , ob dieſe

Schedel von fünf Zeugen unterſchrieben , werden

mußte.

L. 77. de hered, inst. ( 28. 5. ) L. 10. pr. de

cond. inst. ( 28. 7. )

$

S. 53 .

' ,
C. Bedingunge n .

für die dem leßten Wilen beigefügten Bedins
gungen gelten der Regel nach die Vorſchriften über

bedingte Willenserklärungen überhaupt Ais Haupt :

Unterſchied tritt jedoch die Regel hervor :

daß alles , was einer andern Willenserklärung als

unerlaubte Bedingung nicht beigefügt werden darf,

dieſelbe mithin , entfråftet, bei legten Willenser

klärungen als nicht beigefügt erachtet wird ; S. 63.

Tit. 12. Th. 1. Dies gilt von :

1) allen Handlungen , welche die Geſeke verbieten ;

$ . 6. Cit . 4. Th . 1. A. l . R.

2) allen Handlungen , welche die Ehrbarkeit belei:

digen ; . 7. 1. c.
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6 )

3) Erklärungen, die auf Verheimlichung einer in den

Gefeßen gemißbilligten Handlung oder auf Ent- ,

fchädigung der Belohnung des Uebertreters , ab

zielen ; g . 8. I. c .

Einſchränkungen der Gewiſſensfreiheit * ) ; V : 9. 1. c.

5) die Verpflichtung zum ebeloſen Stande bei Manns:

perſonen bis uber das dreißigſte , bei Frauens:

perſonen bis über das fünfundzwanzigſte Jahr

hinaus **) ; : S. , 10. 1. c.

6) Berpflichtung zur Privat-Gefangenſaft oder Sdla

verei. S. 13. I. c . Die Bedingung, ſeinen Witt

wenſtand nicht zu verändern, enthält an ſich nichts

Unerlaubtes ; und hat die Wirkung, daß , wenn

der Honorirte derſelben zuwider handelt, er das

Empfangene reſtituiren muß , das inzwiſchen an

Nußungen und Früchten Percipirte aber behalten

darf ; $ . 11. , 120. Tit. 4. Th. 1. §. 172. Tit. 1 .

45. 2. 24. 8 , 2 .

yn Betreff der åbrigen Bedingungen gilt Fol:

gendes :

1) Yedes Ereigniß, welches nicht in der Zukunft liegt

( in praes. oder in praeteritum collata conditio ),

kann als eine Bedingung nicht angeſehen werden,

weil am Todestage des Erblaſers über den Er's

werb oder Nicht- Erwerb des Rechts felbft fein

Zweifel mehr obwalten kann . Der ſpätere Bes

weis der Exiſtenz oder Nicht: Exiſtenz jenes Ereig

) Ueber die Frage, wie weit vor dem A. £. R. die Bedingung,

die jüdiſche Religion nicht zu verändern , gültig geweſen ſei , und

wie ſich dieſelben nach Emanirung des A. L. R. geſtaltet habe,

et. Mathis Hd. 4. S. 237 sqq., Bd. 5. S. 137 .

**) Zweifelhaft iſt hierbei , ob die Bedingung von Anfang an

als nicht beigefügt anzuſehen iſt , oder dies erſt mitdem Augens

blicke beginnt, in welchem ber bedingungsweiſe Begünſtigte dass

jenige Alter überſchritten hat, innerhalb deſſen die Bedingung noch

erlaubt iſt. Die richtige Meinung dürfte auf die bejahende Beants

wortung der lekten Alternative gehen . Denn , da die Bedingung

bis zum breißigjien und reſp . fünfundzwanzigſten Jahre des Bes

dachten erlaubt iſt, und bis dahin für eine aufſchiebende gilt , ſo

kann bis zum Ablaufe dieſer Zeit der Herechtigte den Verpflichteten

( hier die Mit : odcr. Intefiat: Erben) nicht hindern, über das ihmi

unter der gu . Bedingung Zugewandte zu verfügen ; was aber offen :

bar geſdhehen würde, wenn man die Bedingung von vorn herein
für nicht beigefügt betrachten wollte: $. 109. Tit 4. 21. 1. U. 2. R.
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nifies bewirkt nur, daß der Berechtigte erſt von da

ab den Beſiß des Rechts verlangen kann , wors

aus hervorgeht, daß das Recht ſelbſt bereits er:

worben ſein muß. In der That iſt auch , je nach :

dem das Recht an eine Suspenſius oder Refolutius

Bedingung geknüpft iſt, daſſelbe entweder rofort

oder gar nicht erworben . Der ſchwankende Zuſtand

der conditio pendens iſt hier eigentlich nicht denk

bar ; $. 140-143. Tit. 4. Th. 1. A. L. R.

2 ) ein Ereigniß , welches im natürlichen Laufe der

Dinge nothwendig eintreten muß , gilt nicht als

Bedingung , ſondern als eine Zeitbeſtimmung;

dagegen eine ungewiſſe Zeitbeſtimmung (dies in

certus an ) als eine Bedingung gilt. Die Folgen

der Zeitbeſtimmung gehen dahin, daß das Recht,

wenn es mit dem Ablaufe der Zeit eintreten ſoll,

bereits von Anfang an für vollſtändig erworben gilt,

und nur deſſen Ausübung ſuspendirt bleibt ; das

gegen , wenn es mit dem Ablaufe der Zeit auf

bgren ſoll, dieſer Verluſt eo ipso mit dem Mo

mente des Zeitablaufs eintritt ; 3. 126. 163-167.

Tit. 4. Th. l . 4. L. R.

3 ) jede unmögliche Bedingung , To beigefügt:

a) daß ſie nicht eintreten rolle, gilt für nicht hins

fugefügt,

b) daß fie eintreten ſolle , entfråftet die Willens

erklärung.

Die ſo geſtaltete SuspenſiusBedingung verleiht

alſo im Falle ad a . ſofort und im Falle ad b.

gar kein Recht; jede Reſolutio - Bedingung

dieſer Art hat im Falle ad a. gar keine Wirs

Fung , und entfråftet im Falle ad b. ſofort das

unter derſelben eingeräumte Recht. — Beide ſcheis

den mithin auch aus der Categorie der eigentlichen

Bedingungen aus ; S. 129-130. Tit. 4. Th. l .

u.

4 ) eine Bedingung , deren Sinn ganz unverſtånds

ein . R.
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5 ) unnige Bedingungen , welche bei Vertragen mins

deſtens ro lange erfüllt werden müſſen , als ders

jenige , welcher fie beſtimmt hat , lebt , können bei

Erbſchaften auf Anrufen des mit dieſer Bedingung

Belafteten von dem Richter nach Anhörung der dabei

Intereſſirten erlaſſen werden; S. 133-136 . I. c .

6 ) als eigentliche Bedingungen bleiben hiernach

nur ſtehen die m8glichen , erlaubten und zus

künftigen Handlungen oder Ereigniſſe. Dieſe

fönnen ſein :

a) ſolche Ereigniſſe, deren Eintreffen oder Nichtein :

treffen lediglich vom Zufalle abhångt (ca

suales) ;

b) ſolche , deren Eintreffen oder Nichteintreffen von

einer freien Handlung des Berechtigten oder

Verpflichteten abhångt (potestativae ). Hierbei

iſt jedoch zu merken, daß die Bedingung dieſe

ihre Natur als Bedingung wiederum verliert,

wenn die Bedingung an ſich zwar möglich , aber

dem Erben oder Legatario noch bei Lebens

feiten des Erblaſſers unmiglich geworden iſt.

Hat alsdann

à) der Erblaſſer die Unmöglichkeit gekannt, ro

gilt die Bedingung als eine unmiglichenes

gative ( cf. n. 3. a .) und als nicht beiges

fügt ;

B ) der Erblaſſer die Unm8glichkeit nicht ges

fannt, oder , was dem gleich ſteht, iſt ſie

erſt nach dem Tode des Erblaſſers eingetres

ten, ſo gilt ſie als eine unmigliche affirs

mative (cf. n. 3. b.) und entfråftet die Wils

Lens - Erklårung.

53. a .

Die eigentlichen Bedingungen außern ihre Wirs

fungen auf die Willens - Erklärungen , je nachdem ſie

derſelben als Suspenſivs oder Reſolutio -Bedingungen

beigefügt ſind, und je nachdem das Ereigniß ſo, daß

es eintreffen oder nicht eintreffen roll, beſtimmt iſt,

( affirmatio - negativ ).negativ ). Ferner iſt hierbei der Uns

terſchied der verſchiedenen Zeitpunkte, nåmlich, ob die
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3

Erfüllung der Bedingung noch zu erwarten ſteht, oder

nicht, conditio pendens (im Gegenſaße zur conditio

existens und cessans) zu berückſichtigen.

1) So lange die Bedingung ſchwebt, iſt bei

a ) der caſuellen Bedingung jeder Theil verpflich

tet, nichts zu thun, wodurch das Eintreffen des

Ereigniſſes herbeigeführt oder unmöglich gemacht

wird; $. 104. 117. Tit . 4. Th. 1. A. L. R.

Wer dieſer Vorſchrift zuwider handelt, gegen

den wird angenommen , daß das Ereigniß einge

treten fei oder nicht, je nachdem ihm dies am

Nachtheiligſten iſt ; bewirft mithin derjenige, wel

chem ein Recht unter einer caſuelen Suspenſiv

Bedingung erworben werden ſoll, deren Eintritt,

ſo erwirbt er das Recht nicht ; eben ſo wird ,

wenn derjenige, dem das einem Andern unter

einer Reſolutiv - Bedingung eingeräumte Recht

zufallen foll , den Eintritt derſelben veranlaßt, die

Bedingung, mithin auch die Reſolution des Rechts

des Andern für nicht eingetreten betrachtet. Bei

b) der poteftativen affirmativen Bedingung

darf derjenige, welcher von dem Nichteintref =

fen derſelben einen Vortheil erwartet , weder

: . durch Betrug noch unerlaubte Mittel bewirken ,

daß die Bedingung nicht eintrete, oder derjenige,

von deſſen freier Handlung der Eintritt der Bes

dingung abhängt, auch nur zu dem Entſchluſſe,

die Handlung nicht vorzunehmen , veranlaßt

würde. Eben ro muß ſich bei der poteftativen

negativen Bedingung derjenige, welcher ein

Recht beim Eintreffen jener Bedingung zu ers

warten hat, gleicherweiſe jeder betrüglichen oder

unerlaubten Handlung enthalten , wodurch der

Verpflichtete zu der, jener Negation entgegenſtes

benden Handlung veranlaßt würde;

c ) das Recht ſelbſt iſt während der ſchwebenden

Bedingung noch nicht erworben, ſondern der bes

dingt Berechtigte hat nur ein Recht, deſſen Ges

genſtand eben der künftige Erwerb oder Rücks

erwerb des erſten Rechts iſt. Hierin liegt ein

Haupt- Unterſchied zwiſchen der wahren aufſchie

benden oder aufldſenden Bedingung und der
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1

Zeitbeſtimmung, indem bei legterer ( cf. 131. Tit. 4.

Th. 1. A. L. R.) das Recht ſelbſt erworben und nur

dellen Ausübung an den Ablauf der Zeit gebunden

wird. Dieſes Recht auf den Fünftigen An- oder

Rückfall aber iſt an ſich ein unbedingtes, und an

dieſem Rechte ſteht dem bedingt Berechtigten das

volle Eigenthum zu, ſo daß es einen Theil ſeines

Vermögens ausmacht, und, wenn es nicht etwa

an ſeine Perſon gebunden iſt, deshalb auf ſeine

Erben transmittirt wird . (Ein anderer Grund

der Transmiſſion des bedingten Rechts wird weis

ter unten erwähnt werden .) S. 161. 162. Tit. 12.

8. 362. Tit. 9. S. 485. Tit. 12. Th. l . 4. L. R.

( cf. oben s. 19.)

d ) bei jeder Bedingung hat derjenige, welcher beim

Eintritt derſelben das Recht erwerben ſoll , da

er zu dem bisher Berechtigten in dem Verhålt:

niſſe eines fideicommiſſariſchen Erben und reſp.

Legatars ſteht, das dieſem Lestern auf den Nach

laß zuſtehende Pfandrecht, welches er ohne Eins

willigung des Erſtern, durch Eintragung auf die

zum Nachlaſie gehörigen unbeweglichen Sachen,

geltend machen kann. In Betreff der beweglichen

dagegen hat er fein Recht, eine beſondere Caus

tion zu verlangen, wenn ihm daſſelbe im Teſtas

mente nicht beigelegt worden iſt; und nur auss

nahmsweiſe tritt es dann ein, wenn eine erhebs

liche Beſorgniß entſteht, daß der fünftig Vers

pflichtete ſich ſelbſt außer Stand regen werde, bei

eintretender Bedingung ſeiner Verbindlichkeit ein

Genüge zu leiſten ; s . 122. Sit . 4. Th. 1. A. & R.

: S. 472. Tit. 12. Th. 1. S. 20. 21. . 193. Tit . 21 .

46. 1. I. 4. R.

2 ) Sobald die Bedingung eintritt (existens), iſt die

Erbſchaft oder das Legat bei der aufſchiebenden Bes

dingung ſofort erworben, und bei der auflöſenden

ſofort verloren ; S. 102. 111. S. 115. Tit. 4. Th . l .

A. L. R. Reinesweges wird aber dieſes Recht, wes

der bei der aufſchiebenden noch bei der aufldſenden ,

auf den Augenblick des Todes des Erblaſſers retros

trahirt ; S. 478. 479. Tit . 12. 16. 1. 2. 2. R.

Deshalb bleibt auch bei einem unter einer auf
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2

fchiebenden Bedingung eingeregten Erben der gna

teſtat: Erbe ; bei einem unter gleicher Bedingung

bewachten Legatar derjenige, dem das Legat aufers

legt iſt, bei einer fideicommiſſariſchen Subſtitution

der eingeregte Erbe oder Legatar ; ſo wie umgekehrt

der unter einer aufldrenden Bedingung eingeregte

Erbe oder Legatar in dem Befiße derjenigen Früchte

und Nußungen , die er pendente conditione von

i der Erbſchaft redlider Weiſe gezogen hatte ; S. 169.

Sit. 4. Th. 1. A. . R.

3 ) Sobald es gewiß iſt, daß die Bedingung nicht eins

tritt (cessans), ſo wird das bisher beſtehende Recht

des Erben oder Legatars vernichtet und mit ihm

alle diejenigen Rechte, welche er dritten Perſonen

auf den Fal des Erwerbes eingeräumt hatte.

4) Alle Bedingungen müſſen nach der Vorſchrift des

Teſtators erfüllt werden, ſobald der Erwerb der

Erbſchaft oder des Legats von deren Eintritte abs

bångt; und es fann dem Erben oder Legatario

nicht verſtattet werden, nur einen Theil der Bes

dingung zu erfüllen und dagegen nur einen Theil

desihm zugedachten Vortheils zu verlangen. Eft

aber der ihm in der Folge zukommende Vortheil

ohne ſein auch nur geringes Verſehen in einem

nach Gelde anzuſchlagenden Theile vermindert wors

den, ſo kann er verhåltnißmåßigen Erlaß der gleichs

falls nach Gelde fchåßbaren Laſt oder Bedingung

fordern ; S. 491. 494. Tit. 12. 11. 1. A. L. R.

Wenn die Bedingung bis zur Publicationdes

Teſtaments bereits eingetreten war, ſo iſt eine Wies

derholung derſelben nur dann nöthig, wenn ſie in

einer Handlung , deren Wiederholung möglich und

nicht durchaus unnuß iſt, zum Erwerbe der Erbſchaft

oder des Legats erforderlich ; S. 501. 503. Tit. 12.

§. 133–135. Tit. 4. Th. l. 4. L. R.

Sind mehrere Bedingungen alternativ beis

gefügt, ro ſteht dem bedingt Berechtigten die Wahl

unter denſelben zu ; ſonſt müſſen ſie alle erfüút

werden ; $. 490. Tit. 12. §. 139. Tit. 4. Th. l .

A. l. R. Iſt dagegen eine Bedingung mebreren

Erben oder Legatarien auferlegt worden, ſo reicht,

wenn die Abſicht des Teffators durch die Erfül

5
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lung von Seiten eines Erben erfüllt werden fann ,

die Erfüllung zur Erwerbung des Vortheils von

1... Seiten der übrigen hin ; entgegengeſeßten Falls

muß ein jeder derſelben die Erfüllung bei Verluſt

ſeines Antheils bewirken ; $ . 498. 499. Tit. 12.

Th. 1. A. l. R.

5 ) Die Zeit der Erfüllung einer Bedingung hängt

lediglich von der Beſtimmung des Teftators ab ; in

Ermangelung derſelben aber und wenn die Bedins

gung in einer freien Handlung des bedingt Bes

rechtigten beſteht, kann derjenige, welchem an der

Erfüllung gelegen iſt, durch richterliche Beſtimmung

eine verhältniſmäßige Friſt beſtimmen laſſen , wis

drigenfalls dem bedingt Berechtigten die Erfüllung

der Bedingung innerhalb 30 Jahren bewirfen und

fich den ihm zugedachten Vortheil dadurch ver.

ſchaffen kann ; 5. 495. 496. Tit. 12. Th. l . 4. L. R.

Die weſentlichſten Beſtimmungen des R. N. ges

Hen dahin:

1) Gede unerlaubte (moraliſch- unmigliche) affirmas

tiv beigefügte (während unerlaubte negativ beis

gefügt befolgt werden mußten, L. 4. § . 1. D, de

cond. instit. (28.7 .]), jede phyſiſch unm8gliche,

jede Nefolutio - Bedingung , ſo wie jede Zeits

Beſtimmung a quo und ad quem ,jede un anſtåndige

Bedingung, wohin auch bei nicht verheirathet ges

weſenen Perſonen die Bedingung des ehelofen

Standes gehört, werden für nicht beigefügt er's

achtet, ſofern fie eine Erbes - Einießung bedingen.

L. 20. pr . D. de instr. (28. 5.) L. 34. D. eod.

$. 9. J. de hered. instit. (2. 14.)

L. 10. in fin . D. de hered, instit. (28. 5.) ,

Die verbotene Veränderung des Wittwenfandes

hatte hier, abweichend vom A. L. R., die Folge, daß

bei Uebertretung dieſer Bedingung auch alle gezos

genen Nußungen herausgegeben werden mußten .

Nov. 22. c . 43-44.

Bei legaten treten andere Regeln ein ( cf. unten ).

2) Que conditiones in praesens et praeteritum colla

tae gelten gleichfalls nicht als wahre Bedingun

gen , ſondern vernichten , ſofern ihre Nicht- Exiſtenz
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flar iſt, ſofort die ganze Dispoſition. L. 10. §. 1 .

D. de cond. instit. (28.7.)

3 ) Ganz unverſtändliche Bedingungen (cond. perplexae)

entfråften die Willens - Erklärung. L. 16. D. de

cond . instit. (28.7.), eben ſo wie captatoriſche. ( cf.

unten Ø. 105.)

4) Es bleiben auch hier als wahre Bedingungen nur

die in futurum collatae erlaubten und mog

lichen Bedingungen ſtehen und zwar abweichend

vom A. L. N. nur die Suspenſiv : Bedingungen .

Bei den möglichen Bedingungen iſt gleichfalls der

Unterſchied der caſuellen und poteſtativen wichtig ,

und es tritt zu ihnen noch die conditio mixta hinzu ;

d . 6. diejenige zufällig unmögliche Bedingung , bei

welcher es ungewiß iſt, ob der Erbe ſie erfüllen

kann oder nicht. Iſt dieſe Möglichkeit vorhanden,

fo wird ſie eine mögliche Bedingung. Im entges

gengeſetzten Falle kommt es , wie im A. l. N., dar

auf an, ob die Unmöglichkeit dem Teſtator bekannt

geweſen iſt oder nidt, indem die Bedingung bei

der Kenntniß des Teſtators für nicht beigefügt ers

achtet wird und in zweiten Falle , da fie nicht er:

füllt werden kann, die Einſebung entfråftet.
1 2. $. 10. J. de hered. instit. (2. 14. )

L. 3. D. 6. §. 1. L. 20—31. L. 37. L. 72. 9. 2. D.
de cond . et demonstr. ($ . 35. 1.)

L. 6. D. de cond . instit: (23.7.)

5 ) Abweichend ferner waren die Wirkungen dieſer

Bedingungen im R. R. dahin, daß in der Suspens

fio - Bedingung der Erbe die Erbfchaft nicht vor
.

dem Eintritte antreten konnte, und bis dahin gar

kein Recht hatte, daſſelbe folglich auch nicht auf

ſeine Erben transmittirte.

L. 104. D. de leg. 1. (30.)

Doch gab der Pråtor dem Erben bonorum posses

si sio secundum tabulas gegen eine får den Fall der

.'1 nicht eintretenden Bedingung zu beſtellende Caution.

L. 2. §. 1. D. pr. L. 6. L. 10. D. de bon poss. sec.

tab. (37.::11.) Die zweite weſentliche Abweichung

liegt darin , daß die Bedingung , wenn ſie eins

trat, auf den Tod des Erblaſſers retrotrahirt wurde,

was an fich dadurch erklärlich wird , daß der Erbe,

7

5
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.. welcher in der Folge die Erbſchaft erhielt eben To

betrachtet werden mußte, als ſei er von Anfang an

*** Erbe geweſen , weil zwiſchen ihm und dem Erblaſſer

1.Niemand ftand, welcher bis zum Eintritte der Bes

? dingung ein Recht auf die Erbrchaft gehabt haben

würde. L. 54. de 'acquir. vel ommitt. hered . (2982.)

1. Beſonders iſt zu merken, daf, wenn die Suspens

12" fiv - Bedingung eine negativ - poteſtative war (and

zwar nach der Meinung Vieter eine ſolche , deren

Hebertretung bis zum Tode möglich war, L. 101.

$. 3. de cond et demonstr. [35. 1.]) , dem Erben

* Die Antretung der Erbſchaft gegen eine Caution

- (Cautio muciana) verſtattet wurde. -

6 ) Bei Erfüllung der Bedingungen trat der Unter:

ſchied ' hervor , daß bei mehreren auch nicht alters

nativ beigefügten Bedingungen, ſobald die Erbes
Einſegung Bei jeder Bedingung wiederholt war , és

in der Regel hinreichte, wenn der Erbe nur eine

derſelben erfüllte; L. 27. $. 2. de hered inst : (28.5.)

und das, wenn eine mögliche Bedingung und eine

1,5 ,affirmative unmigliche Bedingung zugleich , jedoch

alternativ beigefügt wären , der Erbe gar feine

zu erfüllen brauchte. L : 8. S. de cond. insť. (28.7 .)

53. b . dit : 1999

Durchaus verſchieden von der Bedingung ift der

Zweck * ) der Einſeßung . Unter Zweck in dem hier ges

brauchten Sinn verſteht man die Beſtimmung des

Erblaſſers, wie der dem Erben oder Legatar zugewandte

Vortheil ganz oder zum Theil zum Beſten des Bės
dachten oder eines Dritten verwendet werden Foll.

9. 152. Tit. 4. %. 508. 488. Tit. 12. Th . I. A. R.R.

Er fest in den meiſten Fällen voraus , daß der

jenige , welcher den Zweck zu erfüllen hat , bereits in

den Befie des zugedachten Vortheils gekommen ſei;

woraus dann hervorgeht , daß demjenigen , zet deſſen

Vortheil die Erfüllung dieſer Zweck - Beſtimmung ge

reicht, ein Klagerecht auf die Erfüllung , ſowie demjes

.

*) Nach Stant: die vorgeſtellte Wirkung, deren Vorſtellung

zugleich der Beſtimmungegrund der vollſtändig wirkenden Urſache

ju ihrer Hervorbringung ifi.
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nigen , welchem die Zuwendung im Falle der Nichters

füllung des Zwecks zufällt, ein Klagerecht auf Rücks

gabe des Vortheils zuſteht. Bei der Unmöglichkeit der

Erfüllung wird jedoch der mit der Auflage belaſtete

Theil der Zuwendung vernichtet und der Erbe oder

Legatar muß dieſen Theil oder reſp. das Ganze, wie

bei dem Eintritt einer Reſolutiv - Bedingung, wieder

herausgeben. Dieſes tritt felbſt dann ein , wenn der

Zweck das eigene Beſte des Bedachten hervorbringen

ſoll und derſelbe fich zur Erreichung deſſelben durch

eigenes Verſchulden außer Stand gereßt hat. If

die unmöglichkeit aber durch Zufall eingetreten , To

wird eine andere der ausdrücklich beſtimmten nahe koms

mende Art der Erfüllung des Zweds gewählt und,

wenn dies unmoglich iſt, dem Beſchwerten der ihm zu:

gedachte Vortheil belaſſen , wenn nicht erhellet, daß der

Erblaſſer , håtte er die Nichterfüllung des Zwecks vor

ausſehen können, die Zuwendung gar nicht angeordnet

haben würde; s. 509-513. Tit 12. Th. 1. 4. L. R.

Das R. R. befolgt im Ganzen dieſelben Grunds

fåße und beſtimmt diberdem noch ganz genau, daß,wenn

der Zweck den Vortheil eines Dritten zum Gegens

ſtande hatte, dieſem ein Klagerecht auf Erfüllung, ſowie

demjenigen , an welchen bei der Nichterfillung die Zu

wendung zurücffaut, ein Klagerecht auf Rücfgabe zu

ſtand. L. u. $. 3. D. de annuis leg: (33. 1. ) L. 17.

de usufr. leg. (33. 2.) L. ult. C. de his quae sub
modo. (6. 45. )

Verſchieden von Bedingung und Zweck iſt ends

lich der Bewegungsgrund , welcher im Allgemeia

ten , ſoweit er erfennbar iſt, zur Auslegung des Teſfas

ments oder der beſondern Zuwendung dient . Derſelbe

entkräftet jedoch, ſelbſt wenn die Thatſache, worauf er

beruht, falſch iſt , die durch ihn veranlaßte Willens

Beſtimmung in der Regel nicht, ſondern nur aus:

nahmsweiſe:

a)wenn der Bedachte den Irrthum vorſåklich veran

laßt hat, und

b) wenn erhellet , daß der ausdrücklich angeführte

irrige Bewegungsgrund die einzige Urſache der Zus

wendung geweſen ſei; $ . 145 -150. Tit. 4. Th. 1 .

A. R. L.

1

S. 54 .
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S. 54.

Subftitutionen.

Dem Erblaſſer ſteht ferner frei, in den leßtwittigen

Verordnungen Subſtitutionen anzuordnen . Dieſe ſind :

a) die gemeine, wenn für den Fall, daßein Erbe .

oder Legatar den ihm zugedachten Vortheil nicht

annehmen kann oder will, ein anderer Erbe ers .

nannt wird ;

b) die fideicommiffariſche, wenn dem zuerſt eins

geſebten Erben oder Legatar die Pflicht auferlegt

wird, in beſtimmten Fällen oder unter gewiſſen Bes

dingungen die Erbſchaft oder das Legat einem Dritten

herauszugeben ;

c) die pupillariſche, wenn Aeltern über das Vers

mogen des Kindes für den Fall einen Erben ers

nennen , daß das Kind die Jahre der Mündigkeit

nicht erreichen würde ; S. 521. 523. Tit. 2. Th. 2.
A. L. R.

Von den Verhältniſſen dieſer Subſtitutionen wird

weiter unten die Rede ſein . (cf. unten S. 85. )

1

S. 55.

VI. Berch rånkung des .Teſtators.

1) Pflichttheil.

Das Recht des Teftators über ſein geſammtes

Vermogen iſt der Regel nach unbeſchränkt. Hat er dies

jedoch nicht gethan , lo fått diejenige Quote , über

welche er nichts geäußert hat , an ſeinen Inteftat

Erben. Dies Recht wird jedoch zu Gunſten einiger

Inteſtat - Erben beſchränkt, denen er mindeſtens einen

Theil der gereßlichen Erbportion sewåhren , oder fir

deſſen Entziehung Gründe angebenmuß. Dieſe Erben

heißen Noth - Erben ; der ihnen auch gegen den Willen

des Teſtators, jufließende Antheil ihrer Inteſtat-Portion :

der Pflichttheil. - Von demſelben gelten folgende

Regeln :

1) Er gebührt :

a) den ehelichen oder dieſen gleich geachteten

(S. 21. oben) Descendenten mit Ausnahme der

" AU "

7



98 Abſchnitt II. Capitel II. Abtheilung I.

bei ſtattfindender Güter -Gemeinſchaft bereits ge.

richtlich abgefundenen ; (cf. unten s. 112.)

b ) den ehelichen Weltern und übrigen Ascen:

denten, ſo wie der unehelichen Mutter des

Teftators. Sie fordern denſelben , wenn feine

Descendenten vorhanden ſind, oder der Teftator

ſeine Descendenz rechtsgültig enterbt. Haben
dagegen die Descendenten der Erbſchaft in einem

Erbvertrage entſagt, ſo gebührt den Ascendenten

derſelbe nur dann , wenn dieſe Entſagung aus:

drücklich zu ihren Gunſten erfolgt iſt; 58. 504.
505. Tit. 2. Th. 2. A. L. R. und

c ) dem überlebeden Ehegatten zur rechten

Þand.

Nach dem R. R. ftand derſelbe auch den voll

bürtigen Geſchwiſtern und den consanguiniis in dem

Falle zu, wenn und ſoweit eine persona turpis eins

geregt war.

L. 27. C. ( 3. 28.)

Db auch uterini den Pflichttheil zu fordern

hatten , gehört zu den ſtreitigen Rechtsfragen, doch

iſt nach

L. 27. C. de test. inoff. (3. 28.)

dieſelbe zu verneinen, da ſich in den Novellen Fein

beſtimmt aufhebendes Geren vorfindet; cf. Glück

Comment. $ . 543. Cittmann Diss. de quer, inoff.

fratr. uterinis haud concedenda. Lips . 1769. Herr

mann Lorenz Diss. utrum fratr. uter. turpi her.

scripto legit,relinquenda sit nec ne? Goett. 1774.

Weſtenberg de legit. diss 2. cap . 4. J. H. Böhmer

Diss. de quer. inoff. fratr. consang . §. ult. ex . ad

Pand. Vol. 2. pag. 815. Srummer Diss. de quer.

inoff. fratr. uterinis haud deneganda Gelang. 1783.

2) Er betrågt :

a) bei Descendenten , wenn concurriren

a) ein oder zwei Kinder, ein Drittel,

B) drei oder vier Kinder, die Hälfte,

7 ) mehr als drei Kinder, zwei Drittel ; $. 392.

Tit. 2. Th. 2.
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b) bei den uscendenten und dem Ehegatten

immer die Hälfte der Inteftat-Erbportion ; 3.502.

1. c. S. 631. Tit. 1. Th . 2. A. L. R.

Nach dem R. R. erhielten die Kinder, wenn

vier oder weniger waren , und werin fünf oder mehr,

die Hälfte derſelben Portion.

Nov. 18. cap. 1. Dieſelbe Regel galt bei den

Ascendenten und zugleich bei den vollbürtigen von

Vaters Seite oder halbbtirtigen Geſchwiſtern. Ges

ſchwiſterkinder hatten dagegen unter keinen Umſtåns

den den Pflichttheil zu fordern . cf. hierüber Glück

Diss. de constituenda legitimae portionis paren

tum quantitate §. 17.5990 L. 8-9. D. de inoff.

test. (5. 2.) L. 31. C. eod. (3. 28.) Höpfner's

Comment. pag. 516. Bei Berechnung des Pflicht

theils wurde auf diejenigen Perſonen geſehen , welche

ohne Rückſicht auf das Teſtament zur Inteſtats

Erbfolge gelangt, und auf denjenigen Antheil, wels

der alsdann den Pflichttheils - Berechtigten zuges

fallen rein würden. Die arme Ehefrau aber mußte

ihre ganze Jnteſtat-Portion (ein Viertel) erhalten.

Nov. 53. c. 6.

3) Derſelbe darf weder geſchmålert, noch mit einer

Bedingung belaſtet werden, nur ſteht den Seltern

frei, dem Kinde aus guter Abſicht die Dispoſition

iber die Subſtanz des Pflichttheils zu entziehen ,

und demſelben in dieſem Falle auch ſeine eigenen

Kinder, oder, wo dieſe fehlen , ſeine Geſchwiſter zu

ſubſtituiren ; $ . 424. 426. Tit. 2. Th. 2. A. &. R.

Auf denſelben iſt alles dasjenige anzurechnen, was

dem Kinde oder andern Pflichttheils - Berechtigten

von Todeswegen zugewieſen iſt. Zuwendungen

unter Lebenden fönnen nur angerechnet werden,

wenn ſie beſtehen :

a ) in dem Werthe einer gegebenen Ausſtattung ;

b) in Grundſtücken, Gerechtigkeiten oder ausſtehens

den Capitalien ; S. 528. Tit. 2. Th. 2. A. L. R.

c) in bezahlten Schulden , zu deren Bezahlung

der Erblaſſer nicht verpflichtet war ; S. 395. 1. c.

Dagegen werden Niftel undHeergeråthe und Grade

auf den Pflichttheil nicht angerechnet; . 397.

Tit. 2. Th. 2. A. L. R.

7 *
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Daß der Pflichttheil weder mit Bedingungen

noch Abgaben belaſtet werden kann, iſt dem R.N.

vôlig gemåß; L. 32. L. 36. C. de inoff. test. (3.28. )

Die 1. g . Cautela Socini, nach welcher der Erb

laſſer dem Pflichttheils - Berechtigten nur dann eine

Bedingung auferlegen fonnte, wenn er ihm mehr

: als den Pflichttheil hinterließ, iſt einmal eine Neues

rung des 16ten Fahrhunderts, und beſchränkte zwei

tens den Pflichttheil ſelbſt gar nicht, da dem Erben

frei ftand , den Pflichttheil zu wählen und die Bedin

gung nicht zu erfüllen. cf. Heinr. Wilh. Koch über

die Sociniſche Cautel . Gießen, 1796.

4) Der Pflichttheil fann nicht vor dem Tode des

Erblaſſers gefordert werden. Nur in dem Falle,

wenn eine Ehe durch rich terlichen Ausſpruch

getrennt wird, und der unſchuldige Theil, oder der

dem Kinde zu beſtellende Curator , auch nach ges

fchiedener Ehe. (S. 92. des Anhanges), darauf an:

trågt, kann dem Kinde durch Erkenntniß das Recht

zugeſprochen werden, aus dem Vermögen des ſchul

digen Theils den Pflichttheil noch bei derſen

Lebzeiten zu fordern. Dieſer Pflichttheil wird

Eigenthum des Kindes mit Vorbehalt des Nieß

b . brauchs für den Ausſeßenden , doch kann das Kind

dagegen weder unter Lebendigen noch von Todesa .

i wegen darüber verfügen, ſondern es vererbt denfels

ben auf ſeine Abkommlinge, und in deren Erman

gelung, auf ſeine vollbürtigen Geſchwiſter und deren

Descendenz. Erſt wenn es unausgeſtattet aus der

våterlichen Gewalt geht, oder der ausſeßende Ehes :

gatte ſtirbt, wird der gedachte Pflichttheil ſein un

eingeſchränktes Eigenthum.

Nach dem Tode des Ausſeßenden behält das

Kind neben dieſem als eine Schuld des Nachlafies

zu betrachtenden Pflichttheil ſein geſebliches Erbs

recht, und muß ſich den erſten Pflichttheit auf den

ihm nunmehr zukommenden Erb- oder Pflichttheil

nur alsdann verrechnen laſſen , wenn der Verſtors

bene aus einer ſpäteren Ehe Kinder hinterläßt ;

S. 457--480 . Tit . 2. Th. 2. A. L. R.

5) Bei Berech nung der Pflidttheils - Quote

werden auch die enterbten , abgefundenen Kinder,
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To wie diejenigen, welche durch Vertrag der Erb

ſchaft entſagt haben ſollten ( cf. unten S. 112.),

mitgerechnet, nach der Regel exheredatus partem

facit ad minuendam et numerum facit ad augen

dam legitimam ; D. h. - zur Beſtimmung der Erb

Quote, welche, jeinehr Concurrenten, um.deſto fleis

ner und zur Beſtimmung der Pflichttheils -Rate,

welche, je mehr Erben, uin ſo mehr vergrößert wird ;

L. 8. 9. 8. L. 17. D. deinoff. test. (5.2.) Nov. 18. 2. 1.

Nov. 39. c. 1. $. 417. Tit. 2. th. 2. A. l. R.

6 ) Um die Große des Pflichttheils quantitatis feſta

zuſtellen , wird in der Regel noch auf diejenigen Pers

fonen , welche ab intestato zur Erbfolge gelangt

ſein würden * ), und auf das Vermogen, ſo wie es

ſich am Todestage des Erblaſſers befand, geſehen .

Als Ausnahmen hiervon treten hervor :

a) diejenigen reinen Schenkungen, welche der

Teſtator innerhalb der legten drei Jahre vor ſeis

nem Tode gemacht hat, und welche den reinen

Betrag des Nachlaſes, ſo wie ſich derſelbe am

Todestage geſtaltet, um das Doppelte überſteigen .

Von dieſen Schenkungen können die Noth-Erben

ſo viel zurück verlangen, als n8thig iſt, um den :

Nachlaß auf eine ſolche Höhe zu bringen, daß er

halb ſo viel, als das Geſchenk betrågt ; S. 1113.

1114. Tit. 2. Th . l . 4. L. R.

b ) das Capital, welches der Erblaſſer zum Anfauf

einer Leibrente verwendet hat. Hierüber beſtimmt

das Geſek :

9. 637. Tit. 2. Ch. 1. A. L. R. Zum Abbruche des

Pflichttheils der Kinder des Käufers,

welche zur Zeit des abgeſchloſſenen

Vertrages ſchon vorhanden waren ,

) Die bei den Stindern ab intestato zurErbfolge gelangende

Ehefrau, oder wenn einer der Aeltern den Pflichttheil fordert, die

vorhandenen unehelichen, oder aus einer Ehe zur linken jand ges

bornen Stinder ſchmälern zwar die Duote des Prichttheils nicht,

wohl aber das Quantum deſſelben , weil die Inteftat : Erbportion

dadurch verkleinert wird. Anders iſt es bei der ſtatutariſchen

Erbportion der Ehefrau . “ c . f. Matthis Bd. 8. S. 113–119.
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kann der Verkäufer (der Leibrente)

aus dem Vertrage keinen Vortheil

ziehen .

$. 638. I. c. Wenn alſo der Näufer bei ſeinem

Ableben nicht ſo viel an Leibrenten

gezogen hat, als das gegebene Capiz

tal mit den landüblichen Zinſen ver's

moge der nach § . 627 — 630. angus

legenden Berechnung beträgt, fo muß

der noch hinter dem Verkäufer bes

findliche Reſt des Capitals zum Bes

hufe der Beſtimmung des Pflichts

theils dem übrigen Nachlaſſe beis

gezåhlt werden.

. 639. I. c. Betrågt der übrige Nachlaß nicht

die Hälfte des auf ſolche Art auss

gemittelten Ganzen , ſo muß der

Verkäufer ro viel, als zu dieſer

Hälfte fehlt, von dem noch hinter

ihm befindlichen Capitale herauss

geben.

Der weſentliche Unterſchied beider Fåde liegt darin ,

daß ad a alle zur Zeit des Todes vorhandene Noths

Erben, ſelbſt wenn ſie es zur Zeit der Schenkung nicht

waren (8. B. Ueltern des Erblaſſers, wenn die Kinder

des legtern nach der Schenkung, aber vor dem Erbs

laſſer farben), ad b aber nur die Kinder, und zwar

ſolche, die zur Zeit des errichteten Leibrenten -Contracts

lebten (alſo nicht deren Descendenz, welche damals

noch keinen Pflichttheil zu fordern hatten, noch wenis

ger ſpåter geborne Kinder) zur Revocation berechtigt

find. Ueber die Art, wie die $. 1113. I. c. erwähnte

Hälfte zu berechnen iſt, hat fich in neuern Zeiten ein

Streit dahin erhoben , ob das den Erben verbleibende

Quantum ro berechnet werden müſſe, daß die Erben

eben ſo viel oder nur halb ſo viel, als dem Beſchenk

ten oder Leibrenten -Verkäufer verbleibe, betragen mußte.

Bei Schen Fungen ſpricht fich s . 1113. I. c. ganz

deutlich dahin aus , daß die Erben ſo viel erhalten

ſollen , als die Hälfte der Schenkung beträgt ; mithin ,

daß, wenn die Erben į erhalten, der Beſchenkte jers
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bålt * ). Bei dem Feibrenten - Contracte dagegen

muß fich das reine Nachlaß - Vermogen auf eben ſo

hoch als dasjenige Quantum belaufen , welches der

Geibrenten : Verkäufer noch hinter ſich hat , wenn der

Widerruf nicht ſtattfinden ſoll. Hier ſtellt ſich mithin

das Verhältniß wie und , denn wie $. 639. I. c .

ausdrücklich fagt, rol das conſtatirte Reſt-Capital dem

Nachlaſſe beigerechnet , und das alsdann ermittelte

Ganze zwiſchen dem Leibrenten - Verfäufer und den Erben

getheilt werden ** ). Wie wenig übrigens in beiden

Fåűen die Abſicht, den Erben den Pflichttheil zu ge

währen, erreicht wird, indem ſie nach den vorwaltenden

Verhältniſſen bald mehr, bald weniger als denſelben

erhalten , darüber cf. die Abhandlung in S. 0. Str.

Zeitſchrift, erſter Band, S. 63–74 undS. 75–106.*** ).

*) 1. B. das Geſchenk beträgt 6000 Rthlr ., der reine Nachlaß

2000 Rthlr., alsdann muß der Beſchenkte 6663 herausgeben . Er

behält alsdann 5333j, alſo doppelt ſo viel als die Erben .

**) Beträgt alſo das rückſtändige Leibrenten -Capital 8000 Rthlr.

und der Nachlaß 4000 Rthlr., ſo wird der Verkäufer der Leibrente

2000 Rthlr. herausgeben müſſen , während der Beſchenkte nichts

herausgeben darf. Hiernach ift der Befuirenkte nochr begünſtiget,

als derjenige , welcher einen Vortheil auf Grund eines läſtigen

Vertrages erhält.

***) iteber die Frage, wie das Vermögen des Erblaſfers feftzus

ftellen fei, ſpricht das Refcript vom 17. October 1794, Stengel

Bd. 1. S. 383, ſich dahin aus :

Die Verſchiedenheit der Meinungen , welche nach Eurem

Herichte vom 1lten . Monats und den hiebei zurückkommenden

Akten, wegen des von dem Geheimen Stiftsrathe Paſtorf hinters

Laſſenen minderjährigen Sohnet, die Mitglieder Eures Collegii

über die Frage :
ob ein imPflichttheil eingereßter Erbe im Fall der Eheilung

auf Subhaftation des Grundſtückes anzutragen befugt rei,

oder ob er zufrieden rein müffe, daß der Pflichttheil nach der

Care ausgemittelt werde?

geäußert haben, und der anſcheinende Widerſpruch in den Ges

Teßen und in der Praxis werden leicht zu vereinigen fein, wenn

Ihr nur zwei an ſich verſchiedene Fälle unterſcheiðit. Wenn ein

Bater in ſeinem Teſtamente feine Stinder im prichttheile und

die Wittwe oder einen Fremden zum Univerſal-Erberi einfeßt,

zugleich aber das Pflichttheil auf eine gewiſſe Sumnie feftrest,

ſo geht das Eigenthum des ganzen Nachlaſſes, folglich auch der

dazu gehörigen Grundſtücke, aufden eingeſekten üniverſal-Erben

alleinüber,und dieſer iſt bloß ſchuldig, dem Stinde die als Pricht:
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Nach R. R. wurde die donatio immensa in der

Art angegriffen, daß man auf die Zeit der Schens

fung fah, und hienach den Pflichttheil berechnete.

Wenn das Vermögen zur Zeit des Todes nicht ſo

viel betrug, als der Pflichttheil zur Zeit der Schen

fung , betragen haben würde , ſo ſtand den Noths

Erben das Revocations- Recht zu . Die Klage konnte

nach der Ordnung der Querela inoff. testamenti

von allen Noth - Erben nach des Erblaſſers Code

angeſtellt werden, und fand auch nur ſoweit ftatt,

als gegen ein Teftament die Qu. inoff. test. zus

läſſig war.

L. 2. 4. 6. 8. C. de inoff. donat. (3. 29.)
Noy. 92. c. 1.

Streitig dagegen iſt:

a) ob die Schenkung in der Abſicht, den Pflichts

theil zu umgehen, gemacht ſein mußte, oder ob

diere Wirkung hinreichte.

cf. Pufendorf. Tom 2. obs. 178. pag. 561.

Walc de praescriptione donationisinoffi

ciosae §. 5 .

theil ihm ausgeſekte Summe herauszugeben . Hier kann bloß die

Frage entſtehen :

ob eine Verlegung im Pflichttheil vorhanden ſei?
und um dieſes zu beurtheilen , iſt es nöthig, den Werth der

Grundſtücke auszumitteln. Daß aber bloß zu dieſem Behuf in

dieſem oder in irgend einem andern Falle eine Subhaftation des

Grundſtücks nothwendigſei,dies verordnet kein Gefeß, vielmehr

disponiren ſowohl die bisherigen allgemeinen Rechte als auch

unfer allgemeines Landrecht im Allgemeinen :

daß in der Regel der Werth einer Sache nach einer von

Sachverſtändigen aufzunehmenden Tare beſtimmt werde.

Ganz anders verhält ſich aber die Sache, wenn dem Kinde

in dem väterlichen Teftamente das Pflichttheil ohne Beſtim

mung einer gewiſſen Summe verſchrieben worden. Denn

da dieſes Pars quota hereditatis ift, ſo geht unſireitig das Mits

eigenthum auch der zum Nachlaſſe gehörigen Grundſtücke zu einem

Drittel oder reſp. zur Hälfte auf das Kind über.

Hier kömmt es alſo, ſo lange die Sache in dieſem Stande

bleibt, auf die Ausmittelung eines Werthes der Grundſtücke gar

nicht an , ſondern es braucht bloß das Miteigenthum des Kindes

pro parte quotalegitimae im Hypothekenbuche vermerkt zu wer:

Sen. Wenn nun aber demnächft der Miterbe nicht mehr in Ge:

meinheit bleiben , ſondern das Dominium solitariuin des Grund

ftückes an ſich bringen will, ro iſt dies offenbar ein Antrag auf

Theilung, und dann treten aue die bekannten Geſeke ein , nach
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b) ob durch die Querel die ganze Schenkung, oder

nur ſoweit der Pflichttheil verlegt iſt, umgeſtoßen

wurde. L. 9. C. de inoff. donat. (3. 29.) L. 5. 7.

C. ibid. Nov. 92. c. 1. Pufendorf 1. c . )

7) Dem nicht zu Recht enterbten , übergangenen

oder im Pflichttheile verkürzten Noth-Erben ſteht,

wenn er das Teſtament nicht etwa ausdrůdlich

anerkannt hat, die Klage auf Ergänzung des

Pflichttheils zwei Jahre vom Tage der Renntniß

nahme, entweder gegen alle oder denjenigen Erben

zu, welchem das ihm Entzogene allein zugewendet

worden iſt, offen .

Der übergangene Descendent hat jedoch

in einigen Fällen noch mehr Rechte. Dieſe Fåtte find:

a) wenn erbellet, daß die Uebergehung daber rühre,

weil der Erblaſſer das Daſein des Descendenten

nicht gewußt , oder denſelben aus frrthum

für todt gehalten habe.

In dieſem Falle erhält der Präterirte fo viel, als

der Mindeſtbedachte, und das Teſtament bleibt bei

Kråften ; S. 444. Tit. 2. Ch. 2.

welchen der minderjährige Niteigenthümer fich dieſen Antrag

und die daraus fließende Veräußerung ſeines Miteigenthums zwar

gefallen laſſen muß, die Veräußerung Pelbſt aber rechtsgültigers

weiſe nur im Wege einer öffentlichen Subhaftation erfols

gen kann . Hier iſt alſo Subhaftation nothwendig, nicht um den

wahren Werth auszumitteln , ſondern um dasMiteigenthumdes

Minderjährigen auf eine rechtsgültige Weiſe überzutragen. Der

einzige ſcheinbare Zweifel gegendieſe Theorie kannaus dem Ehes

ſcheidungs-Edikt und aus der Entſcheidung der Gefet -Commiſſion

vom 22. INärz 1785 bergeleitet werden. Allein in dieſem Falle

verordnet das Gefeß nur eine Ausſerung des Pflichttheils, d. i. eine

Betimmung deſſelben in einer gewiſſen Summe, es überträgt

auf die Seinder kein Miteigenthum derzum Vermögen der Aeltern

gehörigen Grundſtücke. Es iſt alſo hier nur der Fall vorhanden,

wo der Werth der Grundſtücke bloß zur Fefifeßung des Betrages

des Pflichttheils ausgemittelt werden ſoll.

Nach dieſen Grundfäßen würde alſo in dem vorliegenden

Falle die Subhaftation der Regel nach nothwendig ſein, indem

der Erblaſſer ſeinen Sohn im Pflichttheile überhaupt ohne Bes

ſtimmung einer gewiſſen SummezumErben eingeſeßt hat, und
es jeßt darauf ankommt, das Miteigenthum deſſelben an dem

hinterlaſſenen Hauſe auf die Wittwe zu übertragen. Es ift daher

nur zu beurtheilen : ob eine von den in unſerm Allgemeinen

Landrechte Eh. 2. Tit. 18. §. 574. u. d. f. beſtimmten Ausnahmen

hier vorhanden iſt.

Berlin, den 13. October 1794.
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1

b) wenn dem Erblaſſer nach errichteten Teſtamente

Descendenten, die zur unmittelbaren Erbfolge

berechtigt ſind, geboren werden, und er, ohne für .

fie etwas zu beſtimmen , vor Ablauf eines

Fahres ſtirbt. Hier tritt daſſelbe wie ad a eint ;

S. 455. 1. c.

c) wenn aber der aus Frrthum Uebergangene

(ad a) juridfehrt, und der Erblaſſer nach

dieſem Zeitpunkte ein Jahr hat verſtreichen

laſſen , ohne in Anſehungſeiner etwas zu verfü

gen, ro verliert das Teftament feine Kraft;

S. 450. l. c.

d) daſſelbe tritt ein , wenn in dem Falle ad b der

Bater nach Ablauf eines Jahres , ohne in

Betreff des fpåter gebornen Descendenten etwas

zu verordnen, ſtirbt (8. 454.); oder der Teſtator

nach Errichtung des leßten Willens einen Andern

förmlich an Kindesſtatt angenominen hat, ohne

in Anſehung ſeiner etwas zu verfügen.

Nach dem R. R. mußten Descendenten und

Ascendenten nothwendig zu Erben inſtituirt, oder

aus geſeglichen Gründen enterbt werden.

$. 56.

2) 8 ntt : 6 u n g.

Die Klage auf Ergänzung des Pflichttheils

fått weg, wenn die Noth -Erben aus gereblichen Grün

den enterbt werden . Dies kann nie in einem bloßen

Codicille, ſofern daſſelbe nicht in einem Teſtamente

confirmirt worden, wohl aber in einer privilegirten

legtwilligen Erklärung erfolgen . Eine Dispoſition uns

ter den Kindern ( f. oben S. 48.) reicht dazu nicht hin ;

S. 431. Tit. 2. Sh. 2. A. L. R. Die Enterbung fins

det ſtatt von Ascendenten gegen Descendenten, von dies

fen gegen jene und von Ehegatten gegen einander ; mit:

hin unter denjenigen Perſonen , die einen Pflichttheil

fu fordern haben .

Nach R. R. fand von dem reichen Ehemanne gegen

die arme Ehefrau feine Enterbung ſtatt. – Ferner

mußte der Vater (nicht die Mutter, andere Ascen

denten oder Geſchwiſter) reine Descendenten ohne



Bon Teſtamenten. VI. Beſchränt. D. Deftators. 2. Enterbung. 107

Unterſchied des Grades oder Geſchlechts nament :

is enterpen.

L. 34. D. de cond. R. dem. (35. 1.)

L. ult. C. de lib . praeter. (6. 28.)

S. 57.

a ) der Aeltern gegen Kinder.

Aeltern f8nnen ihre Descendenten aus fola

genben nicht analog zu interpretirenden und im

Deftamente genau anzugebenden Gründen enterben oder

ihnen den Pflichttheil ichmålern :

1) wenn das Kind des Hochverraths oder des

Laſters der beleidigten Majeſtät gegen den

Landesherrn fchuldig erkannt worden ; S. 399.

Lit. 2. Sh. 2. A. R. R

Dies fand nach dem R. R. deshalb nicht ſtatt,

weil Hochverräther gar nicht erben konnten ;

2) wenn es einem der leiblichen oder Stief -Ueltern

nach dem Leben getrachtet hat ; $ . 400.

3 ) wenn es einen der leiblichen eltern eines Ver

brechens, auf welches eine hårtere als Geld- oder

bloße bürgerliche Gefängniſſtrafe verordnet iſt,

wider befieres Wiſſen fålſchlich in Gerichten

angeſchuldigt hat; S. 401.

Nach dem R. R. genügte die bloße Erhebung

der Criminalflage; gleichviel, ob mit oder gegen beſſes
res Wifien . Nov. 115. cap . 3 .

4 ) wenn es ſich an einem der leiblichen Ueltern mit

Thåtlichkeiten außer dem Falle einer Nothwehr vers

griffen hat ; . 402.

5) wenn es die Ehre des Erblaſſers durch große

Schmåhungen angegriffen hat ; S. 403.

6) wenn Kinder mit dem andern Theile der leiblichen

oder Stief-Ueltern blutſchånderiſchen oder ehebreches

riſchen Umgang gepflogen haben ; g. 405.

7 ) wenn das Kind durch grobe Verbrechen dem Erbs

laſſer einen betråchtlichen Theil (mindeſtens den

Betrag des Pflichttheils ) reines Vermogens entzo

gen hat ; J. 407.

8) wenn das Kind den Erblaſſer, als derſelbe noth:

leidend geweſen , nicht unterſtügt bat ; S. 408.

}
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9 ) wenn es bei erhaltener, ehrbarer Erziehung durch

grobe Laſter, ſchåndliche Aufführung oder durch die

Wahl einer niederträchtigen Lebensart ſich bei ſeinen

Standesgenoſſen offentlich entehrt hat ; S. 409.

(mimi et arenarii des R. R.)

Obwohl das Geſetz nur von leiblichen und Stief

Aeltern ſpricht, ſo muß alles Vorſtehende nothwendig

auch von den Adoptiv - Aeltern gelten . Bis auf die

Hälfte des Pflichttheils findet Enterbung ſtatt:

a ) wenn ein Kind ohne und gegen die våterliche und

in deren Ermangelung gegen die mitterliche Ges

nehmigung und ohne richterliche Ergånzung des feh

lenden Conſenſes heirathet ; $. 996.998. 1000 .

Tit. 1. Th. 2. A. .. R. . 412. Tit. 2. Th. 2.

A. L. R.

b) wenn ein Kind durch den außerehelichen Beiſchlaf

die Einwilligung zur Ehe hat erzwingen wollen ;

S. 413. I. c.

Die einmal geſchehene Enterbung muß ausdrück ,

lich , wozu jedoch eine Dispoſition der Aeltern unter

Kindern hinreicht, widerrufen werden. Die bloße

Ausföhnung genügt nicht.

Nach dem R. R. iſt es ſtreitig, ob die Ausſohnung

hinreicht, um die Enterbung aufzuheben. Einige

Rechtslehrer unterſcheiden, ob die Verſöhnung vor

oder nach der Errichtung des Teftaments ftattges

funden habe und wollen nur die erſtere, nicht die

leştere als die Enterbung aufhebend betrachten .

cf. Pufendorf Tom. 2. obs. 8.

Höpfner's Commentar. 7te Auflage S. 478. Note 7.

Doch iſt dieſe Anſicht wohl deshalb zu verwerfen ,

weil, wenn die Enterbung der angeblichen Ausdh

nung ungeachtet erfolgt , hierin ein Beweis liegt,

daß ſie nur ſcheinbar war. Andere laſſen jede Auss

föhnung als Beweis der Aufhebung der Ent

erbung zu.

Glück Commentar. S. 551 .

Müller obs. 6. 531.

cf. überdies $. 12. J. 44. und L. ll . 31. D. 47. 10 .

Ein beſonderer Enterbungs - Grund liegt in der gu :

ten Abſicht des Teſtators (bona mente facta exher .);

dieſer tritt ein, wenn das Kind :



Von Teſtamenten . VI. Beſchränk. D. Deftators. 2. Enterbung. 109

5

a ) dergeſtalt in Schulden verſunfen iſt, daß ihm durch

dieſelben ſein Pflichttheil ganz, oder doch , ſoweit

es zu ſeinem Unterhalte n8thig iſt, entzogen wers

den würde ;

b) fich unordentlicher und verſchwenderiſcher Wirths

ſchaft ſchuldig gemacht hat, oder :

e ) wegen Wahn- oder Blodfinns ſeinen Sachen nicht

vorſtehen kann .

Dieſe Enterbung bezieht fich nur auf die Subs

ftanz des Pflichttheils , welche der Dispoſition des

Kindes unter Lebenden ganz , von Todeswegen

nur zu Gunſten der Descendenten des Enterbten

entzogen werden kann. Der Nießbrauch dagegen

muß dem Enterhten verbleiben , und ſeine Gläubiger

fönnen hierauf nur ſoweit Anſpruch machen , als der

ſelbe nicht zum Unterhalte des Kindes erforderlich iſt.

Einer Enterbung aus guter Abſicht ſteht es gleich ,

wenn die Deltern dem Kinde ſein volles Erbtheil

hinterlaſſen , aber dabei verfügen , daß daſſelbe den

Enkeln vorbehalten bleiben ſolle. Das Kind fann

albdann nicht den Pflichtheil wählen ; S. 419-430.

Tit. 2. Th. 2. A. L. R.

S. 58.

b) der finder gegen Aeltern.

Enterbung8 - Urſachen der Descendenten

gegen die Ascendenten find :

1) wenn leßtere des Hochverraths oder des Laffers

der beleidigten Majeſtät gegen die Perſon des lan

desherrn ſchuldig erkannt worden ; S. 506. Tit, 2.

Th. 2. A. L. R.

2) wenn ſie dem Erblaſſer oder deſſen Ehegatten oder

Abkömmlingen nach dem Leben trachten ; S. 507. 1. c.

3 ) wenn ſie durch üble Behandlung der Geſundheit

des Erblaſſers einen erheblichen und dauernden

Schaden boshafter Weiſe zufügen ; . 508. I. e.

4) wenn ſie denſelben wider beſſeres Wiſſen eines

groben Verbrechens, worauf in den Geſeßen Zucht

haus- oder Feſtungsſtrafe verordnet iſt, in Gerich

ten fålſchlich angeſchuldigt haben ; S. 509. 1. c.

5 ) wenn der enterbte Uscendent mit dem Ehegatten



110 Abſchnitt II. Capitel II . Abtheilung I.

des enterbten Kindes, während der Ehe, ehebreches

riſchen Umgang gepflogen hat ; N. 511 .

6) wenn der Enterbte bei der fittlichen oder førperlis

chen Erziehung des Enterbenden die nach den Ges

feben ihm obliegenden Pflichten gråblich vernach

låſſigt hat ; $ . 512 .

7) wenn er ſich der gerekmåßigen Obliegenheit zur Ers

nåbrung des obne grobes Verſchulden in Mangel

und Elend gerathenen Kindes bei eigenem hinrei

chenden Vermögen dazu vorſåßlich entzogen hat ;

0. 513.

Auch hier findet die Enterbung aus guter Ab

ficht nach den vorſtehend (9. 57.) angegebenen Regeln

ſtatt.

Nach R. R. treten als Enterbungs -Gruinde ſowohl

gegen Ascendenten als Descendenten noch hinzu :

verweigerte Ausloſung aus der Kriegsgefangen

chaft ;

b) Regeret.

7

S. 59.

c) unter Ebeleuten.

Enterbungs-Urſachen der Ehegatten gegen ein

ander beſtehen in denſelben Gründen, welche den Teftas

tor berechtigen würden, auf Scheidung anzutragen.

Dieſe ſind :

1) Ehebruch ; $ . 669-676. Tit. 1. th. 2. A. &. R.

2) b Bliche Berlaffung ; S. 677-693. I. c .

3) Halsſtarrige und fortdauernde Verſagung

der ehelichen Pflicht ; J. 694. I. c.

4) Unvermogen ; S. 696. 1. c .

5 ) Rarerei und Wahnſinn; S. 698. 1. c.

6) Nachſtellungen nach dem Leben; S. 696 bis

703. 1. c.

7 ) grobe Verbrechen; V. 704 — 707. I. C.

8 ) unordentliche Rebensart; 6. 703–710. 1. c .

9) Verſagung des Unterhalts ; S. 711-714. 1. c.

10) Veränderung der Religion ; S. 715. I. c.

Dagegen kann undberwindliche Abneigung

nur dann einen Enterbungsgrund angeben, wenn ſie

mit geſeßlichen Gründen unterſtüßt iſt; s . 717. Db:
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wohl obige Pergehen für verziehen erachtet werden ,

wenn ſie binnen Jahresfrift von dem beleidigten Ehes

gatten nicht gerichtlich gerigt worden, ſo läßt fich doch

nicht annehmen , daß der Verlauf dieſes Jahres auf

die Gültigkeit der Enterbung Einfluß äußern ſollte ;

vielmehr bleibt, ſofern nur der Grund an ſich richtig

ift, die Enterbung beſtehen , ohne Rücficht darauf,

wann das Teſtament errichtet oder der Erblaſſer ges

ftorben iſt. Dies folgt nothwendig aus S. 416. Sit. 2 .

Th. 2. A. L. R.

Ueber die Folgen der ungereßlich oder gar nicht bes

gründeten Enterbung oder der Uebergebung, cf. oben

S. 55 .

$ . 60.

VII. Auslegungs - Regeln.

Bei Auslegung der Teftamente tritt als Regel

hervor, daß jeder zweifelhafte Ausdruck zunächſt nach

dem Sinne, den der Teſtator gewöhnlich mit einem

gewiſſen Ansdruce zu verbinden pflegte, dann, wenn

dies nicht entſcheidet, ſowie das Teſtament am besten

beſtehen kann und hiernächſt zu Gunſten des inftis

tuirten Erben ausgelegt werden ſolle ; S. 520. Tit. 12.

Th 1. A. R. R.

Beſondere, dem muthmaßlichen Willen des Erbs

laſers am nächſten kommende Auslegungen , find fols

gende :

1) Unter Verwandten , ohne weitern Beiſaß, verſteht

das Gefeß die nächſte, durch die gerekliche Erbs

folge Berufenen ohne Unterſchied des Geſchlechts;

S. 522. I. c .

2) das zum Flor der Familie Ausgeregte kommt
a ) bei Adligen nur den månnlichen ,

b) bei nicht Adligen auch den weiblichen Mits

gliedern der Familie zu Gute.

3) Der Ausdruck 1,Kinder umfaßt alle, auch fernere:

Descendenten , ſofern ihnen ein Pflichttheil aus

dem Vermögen ihrer unmittelbaren Aeltern zufals

len würde. (S. 526.)

4 ) Ift den Kindern eines Dritten ohne weitere :

Beſtimmung etwas vermacht, ſo gebührt der Vors
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theil atten zur Zeit des Todes exiſtirenden oder

in utero befindlichen Kindern und fernern Descens

denten früher verſtorbener Kinder ; iſt ihnen aber

ein gewiſſer Genuß beſtimmt, welcher ganz oder

zum Theil erſt künftig fåtlig wird , ſo nehmen

alle, auch nach dem Tode des Teſtators erzeugten

Kinder daran Antheil ; S. 527-530 .

5) Wenn die Bezeichnung des Erben oder Legatars ſo

unbeſtimmt iſt, daß ſie auf mehrere Erben paßt, ro

beſtimmt die nåbere Verbindung oder Bes

kanntſchaft mit dem Erblaffer die Perſon des

1. Erben , wobei Familien - Verbindungen den

Umts- oder Freundſchaftlichen Verhältniſs

fen vorgehen.

6) Bei dem Áusdruck ,, Ehegatte und Verlobten

ohne Rückſicht, ob des Leftators oder eines Drits

ten, iſt zu unterſcheiden :

a ) 06 Teftator oder der Dritte zur Zeit der Tefta :

iments-Errichtung verheirathet oder verlobt

war ; alsdann wird der damalige andere Ehegatte

oder Verlobte darunter verſtanden ; S. 550. 552.

" b ) oder ob dies nicht der Fall war ; alsdann wird

die Bezeichnung auf diejenige Perſon bezogen ,

... welche zur Zeit des Todes des Erblaſſers mit

dieſem oder dem Dritten in jenem Verhältniſſe

ſtand.

| Die ferneren , beſondern Auslegungsregeln - wers

det bei den Legaten und Fideicommiſſen berückſichtigt

werden.

I

$ . 61.

VIII. Aufhebung der . Teftamente.

A. von Anfang an ungültige.

Die Aufhebung des Teftaments reßt, der Regel nach ,

immer ein von Anfang an gültiges Teſtament voraus,

ſo daß zur Zeit der Teftaments - Errichtung weder ein

Mangel in der Fåbigkeit des Teftators , noch in der

Form exiſtiren darf. ( cf.%. 35. sqq.). Die allgemei
nen Regeln für leßtere Fåte gehen dahin : ..

1) die ünfåhigkeit des Teftators zur Zeit der Er

rich
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richtung entweder in dem Mangel der natirli

ch en Fähigkeit , dann kann daſſelbe nie gültig

werden ; 9. 12. Sit. 12. Th . 1. A. l. R Oder in

einem poſitiven Gefeße, dann wird die Verordnung

gültig, wenn der Mangel bis zum Tode des Teftas

tors gehoben wird ; $ . 13. I. c .

Im erſten Falle und im zweiten , wenn der mangel

nicht gehoben iſt, wird das ganze Teſtament ungiltig ;

2) die Unfähigkeit des Erben, welche immer nach dem

Momente des Unfalls beurtheilt wird, entfråftet

die Verordnung nur , ſoweit ſie fich auf den Uns

fåhigen bezieht. Alles Uebrige bleibt beſtehen ; cf.

oben . 49.

3) der Mangel der form entfråftet das ganze

Teſtament, fo daß alle darin enthaltenen Erbess

Einfeßungen nichtig werden ; §. 139. 1. c. cf. un

ten S. 43.

Wie die privilegirten Dispoſitionen ungültig werden, iſt

bei jeder derfelben beſtimmt. ( cf. oben . 45. 46.)

S. 62.

B. Von Anfang an gültige.

1) Durch zufällige Begebenheiten.

Ein vom Anfang an gültiges Teftament

kann in der Folge ungültig werden :

1) dadurch , daß die Unfähigkeit, zu teſtiren, die Strafe

einer geſekwidrigen Handlung war, S. 14. l. C., in

welchem Falle auch die erfolgte Begnadigung das

Teſtament nicht wiederherſtellt ; $. 197. 1. c.

2) durch übergangene abweſende oder verſchollene

und nachgeborne Kinder ; (S. 450. 455. I. c. f. oben

S. 55. N. 6. lit. c. und d. S. 84. unten.)

In beiden Fällen wird die gange Dispoſition uns

gültig.

Nad dem R. R. hieß :

1a).ein Deſtament, deſſen åußere Form verfehlt war,

testamentum injustum seu non jure factum.

Dies war ſeinem ganzen Inhalte nach ungültig

und konnte auch in der Folge nie gültig werden .

L. C. D. de injusto rupto. (28. 3.)

8
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b) ein Teſtament, bei welchem in Anſehung deß fn .

balts etwas verfehlt oder der Seftator uns

fåbig war, Testamentum nullum. Auch dies

wurde ſeinem ganzen Inhalte nach und für immer

ungültig. Nur, wenn das Teſtamentdarum nullum

war , weil ein Noth -Erbe pråterirt worden und

dieſer Noth - Erbe den Tod des Erblaſſers nicht er:

lebte, ro erhielt der Pråtor das Teſtament auf un

trag der Teſtaments-Erben durch eine bon. posses
sio secundum tabulas aufrecht.

L. 12. pr. L.17. D. de inj . rupto. (28. 3.)

L. 2. pr. D.de bon. possess. sec. tab. (37. 11.)

L. 29. 210. D. de r. j . (50. 17. )

c) ein. Teftament, welches durch eine capitis deminutio

des Teſtators ſeine Kraft verlor ; testamentum

irritum.

Auch dies bålt der Pråtor durch eine bon. poss.

sec . tabulas in dem Falle aufrecht, wenn Teſtator

vor dem Tode den verlornen status wieder erhielt.

Der Strenge des Civilrechts nach konnte daſſelbe, da

es einmal ſeinem ganzen Inhalte nach ungültig

war, nicht wieder convalesciren.

§. 5. J. quib. mod. test. infirm . (2. 17.)

L. 6. 4. 5. 6. 7. de injusto. ( 28. 3.)

L. 4. 3. 4. 5. C. de hered. (1. 5.)

Auf das testamentum militare äußerte die

cap. dem. minima feine Kraft.

L. 6. §. 13. D. 28. 3.

d) ein Teftament, aus welchem der Eingeregte nicht

Erbe werden wollte oder fonnte : test. destitu

tum . Eriſtirte neben ihm fein teſtamentariſcher

Mit : Erbe oder Subſtitut, ſo wurde das ganze Teftas

ment ungültig , wenn nicht etwa die clausula codi

cillaris es in Betreff der Legate aufrecht erhielt.

$. 2. in f. J. de lege Talc. (2. 22.)

L. 181. D. de reg. jur. (50. 17.)

e) ein Teſtament ruptum , wenn der Teſtator :

a ) nach Errichtung des Teftaments durch eheliche

Erzeugung, Legitimation oder Adoption einen

Noth -Erben erhielt, welchen er im Teſtamente

nicht bedacht hatte ( ruptum per agnationem

posthumi). Das Teſtament wurde auf immer
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ungültig. Doch gab der Pråtor, wenn der Noths

Erbe vor dem Erblaſſer ſtarb, auch hier bon.

poss. sec. tab.

$. 1. J. quib. mod. test. infirm . ( 2. 17.)

L. 3. §. 3. D. de inj . rupto. (28. 3.)

Das testamentum militare wurde nicht per

agnat. posthumi rumpirt.

L. 1. 8. D. de test. milit. (29. 1.)

b) durch den Widerruf des Teftators , wovon im

folgenden S.

ulle dieſe verſchiedenen Gattungen, welche nur

durch das ftete Anfämpfen des prátoriſchen Rechts

gegen das ſtrenge Civilrecht zuerſt zur Ausbildung

kamen, dann aber eben dadurch in Verfall geriethen,

bilden eine Reihe zweifelhafter Lehren , welche das

A. L. R. offenbar durch den richtigen Mittelweg vers

mieden hat; indem es nur da, wo gar kein oder kein

hinlänglich gewiſſer Wille des Teftators vorhanden ,

oder derſelbe, wie bei der agnatioposthumi als unges

wiß zu vermuthen iſt, das ganze Teftament, ſonſt nur

die einzelnen defecten Theile angreift und verwirft.

S. 63.

2) Mit dem Willen des Teftators.

Es bleibt noch übrig, von denjenigen Fåden zu

reben , in denen das Teſtament nach dem Willen

des Deftators ganz oder theilweiß ſeine Kraft verliert.

Die Handlung, vermoge er dieſen Willen im Auge

meinen zu erfennen giebt, benennt das A. L. R. mit

dem generiſchen Namen des Widerrufs und unters

ſcheidet dabei Hinſichts der Erben (von den Legata

ren wird weiter unten gehandelt werden )

a) den ausdrücklichen ,

b) den ſtillſchweigenden Widerruf. Legterer era
folgt:

a) durch Zuricfnahme des alten , oder

:: p durch Errichtung eines neuen Teſtaments.

Es iſt offenbar 'nothwendig , daß bei jedem dieſer

Rechts -Geſchäfte der Teſtator ſowohl dem Geiſte als

auch dem Geſeße nach vollkommen dispoſitionsfähig

und genau genommen in derſelben Tage, wie zur Zeit

8 *
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der gültigen Teſtaments - Errichtung ſein muß. Selbſt

die lege intestabiles widerſprechen dieſem Grundſaße
nicht. Denn find fie intestabiles wegen eines Strafs

gereßes , ro verliert das Teſtament eben dadurch ſchon

ſeine Kraft ; ift es aber ein anderes Verbotsges

feß , welches fie hindert, ſo betrachtet ſie dieſes Gefeß

als civiliter mortui in dem Augenblice, wo daſſelbe

gegen ſie ſeine Wirkung ußert; š. B. Perſonen,

welche das Kloſter-Gelübde abgelegt haben. In beiden

Fållen fönnen ſie nicht widerrufen, da ihnen die bür:

gerliche Fähigkeit zu Rechts -Geſchäften fehlt. Nur für

die Verſchwender bildet der $. 34. Tit. 12. Th. l .

A. L. R. eine ſpecielle in der Natur dieſes Verhålts

niſſes begründete Ausnahme ; cf. Anh. S. 42.

S. 64 .

a) Ausdrücklicher Widerruf.

Von dem aus drů cflichen Widerrufe gelten fol

gende Vorſchriften:

1) der Widerruf muß ausdrücklich erklärt ſein ;

2) die Form der Erklärung iſt dieſelbe, welche bei

Errichtung des Teſtaments obwaltete.

Hierbei iſt zu merken :

a) ein formlich errichtetes gerichtliches Teſtament

kann während der Dauer des Privilegii durch

einen privilegirten Widerruf,

b) ein privilegirtes Teſtament durch einen forma

lich gerichtlichen Widerruf aufgehoben wers

den und

c ) eben ſo ein privilegirtes Teſtament durch einen

Widerruf in privilegirter Form.

In den Fällen ad a und c dauern die Wirkun

gen des Widerrufs in der privilegirten Form ſo lange,

wie die des privilegirten Teſtaments ſelbſt .

3) Die Form des Widerrufs iſt gleichgültig, ſobald

das Teſtament zugleich furů cfgenommen iſt;

dagegen ſchadet bei einem formell gültigen

Widerrufe auch der Mangel der Zurücknahme

nicht; % . 587-592 . Tit. 12. Th. 1. U. L. R.

Nach dem R. R. iſt die Form des Widerrufs ſtreis

tig. Dahin ſtimmen alle Meinungen überein, daß, um

1
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das Teſtament zu rumpiren , die Erklärung vor mins

deſtens 3 Zeugen oder vor Gericht erforderlich iſt.

Einige Rechtslehrer behaupten in dieſem Falle die roa .

fortige Ungültigkeit des Teſtaments, andere verlans

gen, daß ſeit Errichtung des Teftamente noch außers

dem zehn Jahre verfloſſen ſein müſſen, oder daß der

Widerruf vor 7 Zeugen erfolge ; welches legtere allein

Andere wiederum nicht für genigend erachten.

S. 27. Cod. de test. (6. 23.)

Für die erſte Anſicht:

cf. Markart Interpr. recept. lect. lib. 2. Cap. 1 .

Fir die zweite, welche offenbar die flaren Worte

des Geſeßes für ſich hat:

cf. Vinnius ad . 7. J. quib. modistest. in
firm . (2. 17.)

Fabr. de error. pragm . decad. 39. err. 6.

Stryk de caut, test. Cap. 24. §. 36.
Thibaut Pand. $. 828 .

H &pfner Comment. $. 518. not. 6 .

Für die dritte :

cf. F. Ch. Marburg Tom. 1. comit. 34. N. 48 .

pag. 514.

Mantica de conject. ult. vob. lib. 2. Tit. 15.
N. 19.

Püttmann Interpret. observ. cap. 27.

Dahin aber treffen wieder alle zuſammen , daß ein

ſchriftliches Teſtament durch Vernichtung des Materials

aufgehoben wurde.

Merkwürdig iſt die const . 6. Cod. Theodos. 4. 4.,

nach welcher das Teſtament durch den bloßen Abs

lauf von 10 Jahren ſeine Kraft verlieren ſollte.

香

S. 65.

b) Stillſchweigender Widerruf.

a ) Zurücknahme.

Die Zurücknahme beſteht in zwei beſondern

Handlungen , nåmlich in der Zurückforderung und

in der Einhåndigung des Teſtaments von Seiten

des Gerichts. Die erſtere an ſich entfråftet das Tefta :

ment gar nicht, weshalb ſie durch einen nicht legitis

mirten, - ſondern nur mit vermutheter Vollmacht ver:
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Fehenen Bevollmächtigten veranlaßt werden kann. Die

Herausgabe dagegen bewirkt die Ungültigkeit des

Teftaments von dem Momente an , wo daffelbe dem

Teſtator oder deſſen durch gerichtliche Specials

Vollmacht legitimirten Mandatar eingehåndigt wird ;

nur darf nicht etwa daſſelbe Teſtament noch bei einem

andern Gericht deponirt bleiben ; S. 565–571. Tit. 12.

Th. 1. A. L. R.

5. 66.

A) Errichtung eines neuen Teftaments .

Anders geſtaltet ſich der Fall, wenn das alte

Teſtament zwar in gerichtlicher Verwahrung bleibt,

aber der Teſtator noch ein neues gültiges errichtet,

in welchem er die Erbes -Einſegung des frühern åns

dert. Hierbei wird vorausgeſekt:

a ) daß nicht etwa die alte Erbes - Einregung beſtå -

tigt und erneuert , oder :

b) in dem neuen Teſtamente nicht etwa geſagt iſt,

daß die neue Erbes - Einſeßung neben der alten

gelten folle ;

c ) daß das neue Teſtament formell gültig iſt, oder

mindeſtens die Erforderniſſe eines ausdrücklichen

Widerrufs darin enthalten find.

Sind dieſe Umſtände vorhanden, ſo fällt das alte

Teſtament mit allen Legaten und lebt nicht wieder

auf, wenn auch das neue Teſtament ſeines Inhalts .

oder nachgeborner Kinder wegen ungültig ſein ſollte;
ſelbſt die Codicillar - Clauſel kann alsdann das erſtere

nicht aufrecht erhalten .

Nur ein beſonderer Fal bildet eine Ausnahme:

Wenn der Teftator nämlich in dem neuen Teſtamente

oder bei defien Uebergabe ausdrücklich erklärt hat,

daß er die Erbes - Einſeßung nur deshalb geändert

habe, weil der in dem frühern ernannte Erbe ges

ſtorben rei, und es findet ſich , daß dabei ein Frrs

thum zum Grunde gelegen babe, ſo iſt das ſpätere

Teſtament ungültig und das frühere, ſofern es nur

in gerichtlicher Verwahrung geblieben iſt , lebt vil:

lig wieder auf. Doch gelten diejenigen Verordnuns

gen des ſpätern Teſtaments , welche das frühere,
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außer der Erbes- Éinfeßung, aufheben ; S. 574. Tit 12.

Th . 1. A. R. R

Sind aber die Fälle ad a und b ' vorhanden , ſo

beſtehen beide Teſtamente mit allen Verordnungen ,
und im Falle ad ¢ bleibt lediglich das alte in ges

richtlicher Verwahrung gebliebene in Kraft. Das leßs

tere tritt auch ein, wenn das neuere in gehöriger Forin

widerrufen wird ; % . 572. sqq. Tit. 12. Th. 1 .

A. R. R.

Auch im R. R. galt die Regel, daß das durch ein

fpåteres Teſtament wieder aufgehobene frühere rum

pirt blieb , wenn gleich das ſpätere destitutum oder

ruptum (z. B. per agnationem posthumni) wurde.

Wenn dagegen das ſpätere Teſtament nullum ober

injustum war, fo blieb das alte bei Kräften . Nas

mentlich iſt die im A. L. R. obenerwåhnte Ausnahme

L. ult. D. de her. inst. ( 28. 5.) beſonders heraus.

gehoben.

cf. übrigens L. 11. L. 16. D. de injusto

rupto (28. 3.)

L. 16. § . 1. D. de vulg. et pup. subst..

( 28. 6.)

§. 2. J. quib. modis test. inf. (2. 17.)

Ließ fich aber nicht ermitteln , welches das ſpätere

und welches das friibere Teſtament war, ro galt

nach dem Civilrechte keines von beiden , der Prátor

aber gab für beide den inſtituirten Erben bon. poss.

sec . tabulas. L. 1. §. 6. C. de B. P. sec. tab .

(37. 11.)

S. 67 .

C. Anfechtung des Teftaments.

1. Jedes der äußern Form nach ungültige, oder

mindeſtens mit keinem Fichtbaren Mangel behaftete

Teſtament bleibt ſo lange gültig, bis derjenige, welcher

bei defien Ungültigkeit zur Succeſſion gelangen wurde,

i daſſelbe mit Erfolg angreift. Dies kann innerhalb

dreißig Jahren geſchehen ; nur dem enterbten, im Pflichts

theil geſchmålerten Noth - Erben (d. h . Descendenten

$ .438. Tit . 2. Th. 2. , Ascendenten 5.516. I. c . und Ehe

gatten 8. 633 Tit . 1. Th . 2. A. L. R.) iſt für die Klage auf

Ergänzung des Pflichttheils eine zweijährige Friftverſtattet.
4
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Uus dem erſtern Grunde muß, wenn in einem

oder mehreren Depoſitorien zwei verſchiedene, ſich ein

ander aufhebende Teſtamente eines Teſtators vorhan

den ſind, das erſte Teſtament mindeſtens 30 Jahre

liegen bleiben, weil die Möglichkeit vorhanden iſt, daß

der aus Frrthum für todt gehaltene Erbe des frühern

Teſtaments das ſpätere noch anfechten fonnte * ); S. 39.

Anh , ž . A. R. R.

2. Das Recht des Angriffs auf das Teſtament

wird durch das unerfenntniß ausgeſchloſſen . Hiebei

iſt allerdings zweifelhaft , ob durch dafelbe auch der

Mangel einer ausdrücklich gebotenen Form oder

ein Einwand, welcher ſich auf die Dispoſitions- Fähig

feit des Erblaſſers bezieht, gehoben werden könne ?

Beides dürfte jedoch zu bejahen ſein ; denn es iſt

hier nicht von einem Anerkenntniſſe einer eigenen

Verpflichtung des Erben die Rede, welche, ſofern ihr

überhaupt kein zu Recht beſtåndiges Verhåltniß zum

Grunde lag, durch das Anerkenntniß ſelbſt keine ver

bindende Kraft erhalten kann (S. 734. Tit. 11. Th. 1.

A. L. R.), ſondern nur von der dadurch erlangten Ges

wißheit des legten Willens des Teftators und dem Ver

ſprechen, dieſem legten Willen nachleben zu wollen .

*) Der Anhangs - . iſt aus folgendem Falle (Stengel Bd. 14 .

S. 291.) entnommen :

Ein bei dem Berliniſchen Magiftrat . niedergelegtes Teftament

war durch ein ſpäteres zu Defrau errichtetes, nach einer bei Ges

legenheit des léßtern beſonders abgegebenen gerichtlichen Erkläs

rung des Tefrators, aufgehoben worden . Als der BerliniſcheMas

giſtrat durch die nach dem Tode des Teſtators erfolgte Rcquiſi

tion des Magiſtrats zu Deſſau von dieſem Umftande Nachricht

erhalten hatte, fragte derſelbe unterin 25. October 1798

bei dem Stammergerichte darüber an :

ob mit der Publication des biefelbft niedergelegten ältern

Teftaments verfahren, oder ob daſſelbe verſiegelt den Inteftat:

Erben des Tcftators durch Requiſition des Magiſtrats zu Deſs

fau ausgehändigt werden ſolle ? "

Hieraufwurde der Imagiftratju Berlin unterm 8. November 1798
von dem Stanimergerichte dahin beſchieden :

daß das hieſelbſt deponirte Teſtament uneröffnet liegen bleiben,

und bei demſelben die von dem Magiſtrat ju Deſſau erhaltene

Nadridt verwahrt werden müſſe, indem das ſpätere Teftament

uoch' binnen 30 Jahren als nichtig angefochten werden könne.
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Beides wird durch das Anerkenntniß in vollem

Maaße erlangt; nur regi das Anerkenntniß, um dieſe

Wirkung mit ſich zu führen, voraus, daß der Inteftat:

Erbe nicht nachher Umſtånde in Erfahrung gebracht

habe, welche, wenn ſie ihm früher bekannt geweſen

waren , das Anerkenntniß ausgeſchloſſen haben würden ;

S. 613. Tit . 12. Th. 1. A. R.

Als Handlungen, welche ein ſtillſch w eigendes

Anerkenntniß vorausſeßen , betrachtet das Geſeß die

ohne Vorbehalt erfolgte Annahme oder Zahlung eines

Legats ; ausgenommen bei den Noth -Erben , bei wels

chen die bloße Annahme des Legats noch nicht die

Anerkennung eines fie enterbenden Teſtaments invols

virt. Vielmehr muß im legtern Falle noch eine andere,

die Anerkennung darthuende Handlung des Erben hinzus

treten, z . B. die Leiſtung einer Quittung ohne Vorbes

halt; weil der Erbe, ſofern er zu Unrecht enterbt wors

den, in dem legate nur einen Theil deſfen empfängt,

' was er als Pflichttheil zu fordern berechtigt ſein würde;

S. 439. Tit. 2. TH . 2. A. L. R.

Nach dem R. R. gab es zur Anfechtung eines

Teſtaments folgende Rechtsmittel:

1) wenn der Vater (nicht die Mutter) die Kinder

nicht gebfrig enterbt oder eingeſegt hatte , ſo

fochten leştere das Teſtament mit der Querela

nullitatis an, oder ſuchten bon. poss.contra tab.

nach (emancipati hatten nur das legtere Mittel) ;

pr. J. de exher. libris. (2. 13.)

L. 20. D. de lib. et posth. ( 28. 2.)

L. 1. D. de inj. rupto. (28. 3.)

L. 12. J. de haud. que ab intest. (3. 1.)

2) hatte der Vater die Kinder förmlich enterbt, ro

machten die legtern von der Querela inofficiosi

Gebrauch ;

L. 1. 2. 3. D. de lib. et posth. ( 28. 2.)

Daſſelbe Rechtsmittelſtand dem Kinde gegen

die Mutter, und den Seltern gegen die Kins

det , ſo wie den Gerch w iſtern unter einander

žu ; (cf. oben % . 20.)

$. 2. $. 7. J. de lib . extur. (2. 13. )

8. 1. ). de inoff. test. (2. 19. )

L. 2. §. 2. L. 3. D. de b. poss. contr. tab.

(37. 4.)
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3 ) die arme Ehefrau konnte das Teſtament gar nicht

anfechten , ſondern hatte gegen den Erben nur

eine perſónliche Klage wegen ihrer Quarta.

Glüc Enteftat-Erbfolge S. 122.

Glück Comment. §. 543. pr.

Daſſelbe galt von dem arrogirten Unmündigen

wegen der Quarta Divi Pii.

L. 8. $. 5. D. 5. 2 .

L. 2. §. 1. D. de fam . heg. (10. 2.)

L. 1. Š. 21. D. de collat. (37. 6.)

Die Querela inofficiosi konnte innerhalb fünf

Jahren von dem Erben des Verlegten nur in

beſondern Fällen , und nur in Ermangelung an :

derer Rechtsmittel angeftelt werden und fiel

durch die Anerkennnug des Teftaments weg.

6. 2. J. de inoff. test. (2. 18. )

L. 1. L. 8. 9. 17. D. 9. D. de inoff, test . (5.2 . )

L. 16. 34. C. h. t. ( 3. 28.)

Zweite Abtheilung.

Von £ e gat e n.

S. 68.

I. Allgemeine Regeln.

1. Legat iſt jede einzelne, beſtimmte Sache oder

Summe, welche der Erblaffer Jemanden in einer leßts

willigen Verordnung zuwendet; wobei es gleichgültig

iſt, ob er den Honorirten als Legatar oder Erben bes

nannt, oder ſich des Ausdrucks meinſeßen " oder

e,vermachen " bedient. Selbſt ber wirkliche Erbe,

wenn ihm auf ſein Erbtheil eine beſtimmte Summe

angewieſen iſt, gilt in Beziehung auf legtere nur als

Legatar ; S. 263. 267. Tit. 12. Th. 1. 4. l. R.

Hiebei ſind folgende Regeln zu berückſichtigen :

a) nur derjenige, welcher die Fåhigkeit hat, ein Teſta

ment zu errichten , kann ein Legat hinterlaſſen ;
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b ) eben lo fann demjenigen kein Legat hinterlaſſen

werden, welcher eine Erbſchaft aus einem Teftas

mente überhaupt, oder nur in beſtimmten Fållen

( z . B. der unwürdigkeit ) nicht erwerben kann.

Liegt die Unfähigkeit des legatars darin, daß er

zum Beſit der legirten Sache vermoge reines

Standes nicht fähig iſt , ſo muß der Legatar ſich

binnen Jahresfriſt die erforderliche Fähigkeit vers

ſchaffen ; widrigenfalls der Erbe die Wahl hat, fie

für den gemeinen Werth zu behalten oder für Rechs.

nung des legatars gerichtlich verkaufen zu laſſen ;

$. 42. $ . 453-455. Sit. 12. 45. 1. a. 8. R.

2. Daß der Legatar namentlich bezeichnet rei, iſt

nicht nothwendig , ſondern dies kann in myſtiſcher

Form (cf. 9. 52.) oder durch Bezeichnung eines gewiſs

ſen Verhältniſres , in welchem der Legatar mit

dem Erblaſſer oder einem Dritten ſich befindet oder

befunden hat, geſchehen . Für den legten Fal dienen

die S. 61. angedeuteten Auslegungs - Regeln auch hier

zur Ermittelung des Legatars ; wozu jedoch noch fols

gende gerekliche Beſtimmungen treten :

a ) in der Regel geht das Legat auf die Kinder des

vor dem Erblaſſer, geſtorbenen Legatars nicht über.

Wenn aber nach der Faſſung der Dispoſition oder

ſonſt erhellet, daß der Leftator auch die Kinder

des Legatarii habe bedenken wollen , ſo treten

dieſelben , ſoweit ſie des legtern Erben ges

worden ſind , an ſeine Stelle ; J. 531. Tit. 12.

Th . l . 4. L. R.

b) iſt die Perſon des legatarii durch ein Verhältniß

zum Teſtator bezeichnet, ſo wird vermuthet, daß

die bei dem Ableben defelben in dieſem Vers

håltniffe ftehenden das Legat erhalten ſollen, und,

wenn alsdann keine ſolche Perſonen vorhanden

find , wird das Legat den Perſonen , welche ſich

zur Zeit der Teſtaments - Errichtung in

jenem Verhåltniß befanden , zu Theil; S. 546.

548. 1. c.

3. Das Legat fann allen oder einem von meh,

" reren Mit- Erben , oder auch einem oder mehreren

Legatarien auferlegt ſein . In dem erſten Falle, wel:

cher immer vorhanden, wenn das Vermächtniß nicht nach
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Gelde zu beſtimmen iſt, haften dem Legatar råmmtliche

Erben, ſonſt nur die beſonders belaſteten Mit:

Erben oder der belaſtete legatar, welcher ſodann zu

dem ſpätern legatare in das Verhältniß eines Erben

tritt ; $. 290-293. Tit. 12. Th. 1. 4. l. R.

Iſt einer von mehreren Erben oder legatarien

ohne náhere Beſtimmung mit einem weitern Vermacht:

niſſe oder der Abgabe einer einzelnen Sache belaſtet,

ſo muß dies im zweifelhaften Falle von demjenigen ges

leiſtet werden, welcher die Gattung , zu welcher das

Stück gehört, überkommen hat ; und iſt hienach der

Zweifel nicht zu entſcheiden, To trifft die Verbindlich :

keit zur Entrichtung unter denen, auf welche der Wille

des Erblaſſers gedeutet werden kann, denjenigen, der

vor den andern am meiſten begünſtigt iſt; s. 544.

545. Tit. 12. Th. 1. 4. L. R.

4. Das Eigenthum des Legatars wird mit dem

Todestage des Erblaſfers erworben, doch kann der les

gatar die Aushåndigung des Legats , wenn die

Suffizienz des Nachlaſſes klar und die Giltigkeit des

leßten Willens nicht beſtritten iſt, erſt nach Ablauf der

Deliberations- Friſt, ſonſt erſt nach Feſtſtellung der Suf

fizienz des Nachlaſſes oder Beendigung des Streits

über die Gültigkeit des legten Willens fordern , und

hat bis zu ſeiner Befriedigung das Recht, Sicherſtels

lung , entweder aus dem ganzen Nachlaffe oder dem

Antheile des beſchwerten Erben, zu fordern . Dieſes

leştere Recht fann er durch Eintragung ſeines An:

ſpruchs auf die zum Nachlaſſe gehörigen Grundſtücke

ohne beſondere Einwilligung der Erben geltend machen ;

S. 290. Tit. 12. Th. 1. 4. L. R. S. 401. Tit. 20 .

Th. 1. ibid .

5. Die Form , in welcher Legate hinterlaſſen wer
den können, find :

a) ein formell gültiges, wenn auch in priviles

girter Form errichtetes Teſtament, nur nicht die

divisio parentum inter liberos , ſofern nicht

dem Kinde ſelbſt, ſondern einem Dritten ein Legat

befchieden wird ; S. 378. Tit. 2. Th. 2. A. L. R.

b ) ein Codicill , ſowohl beſtätigt als nicht beſtätigt.

Dieſes muß vom Teſtator ges oder mindeſtens

unterſchrieben , oder, wenn der Teſtator nicht ſchreis
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ben kann, von einem Juſtiz -Commiſſarius mit Zus

ziehung eines Zeugen aufgenommen , und mit der

Bezeichnung des Datums nach Jahr und Tag vers

rehen ſein ; S. 34. Anh. fid A. l. R. S. 161. 162.

Sit . 12. Th. 1 .

c ) ein mündlicher Auftrag. Dieſer leştere muß

aber ſtets dem gegenwårtigen , beſonders bes

lafteten oder mitbelaſteten Erben gemacht werden .

Der nicht mit dem legate beſchwerte Erbe wird

durch den Auftrag an einen Mit - Erben nicht vers

bunden ; S. 172. 173. 174. 1. C. Dagegen muß

der Auftrag nicht nothwendig mit befehlenden Wors

ten, wohl aber ftets mündlich , nicht etwa durch

ein Schreiben von dem abweſenden Erben erfolgen .

In den Fällen ad b , wenn das Codicill nicht cons

firmirt iſt , und ad c gelten die legate bis auf den

zwanzigſten Theil des Nachlaſſes, und muß der

Erbe, wenn der Legatar behauptet, daß das Legat dies

fen Betrag nicht überſteige, dies durch Einreichung des

Inventarii widerlegen ; S. 164. 1. c.

$. 69.

II. Stellung des Legatars.

Der Haupt-Unterſchied des Erben und legatars

beſteht darin , daß der legtere als Singular - Suca

ceffor weder an einer Vergrößerung der Erbſchaft

durch den Wegfall eines Mit-Erben Theil nimmt (S.121.),

noch in der Regel zu den Erbſchafts- laſten beizutragen

verpflichtet iſt. Das Legat muß immer und ohne Rücks

ficht, ob der Nachlaß dadurch erſchspft wird , oder

nicht, ohne den mindeſten Abzug ausgezahlt werden ;

S. 333. Tit . 12. Th. 1. A. L. R. Nur wenn der leßa

tere zur Bezahlung der Schulden , Ergänzung

des Pflichttheils oder Berichtigung aller Les

gate nicht hinreicht, müſſen die legatare dazu nach

Verhältniß der ibnen gemachten Zuwendungen

dazu beitragen ; S. 334. I. e.

Dieſes Verhältniß wird nach dem allenfalls durch

Sachverſtändige zu ermittelnden Werthe der Zuwen

dung zur Zeit der Hushåndigung beſtimmt, mit
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dung

Abrechnung jedoch der ohne Schuld des Legatars ents

ſtandenen Verſchlimmerungen . Nur in dem einen Falle,

wenn dem Legatar die Sache bereits ausgehändigtwar,

und er dieſelbe in der Zwiſchenzeit, bis ihm ſein Bes

trag abgefordert wird , redlicherweiſe veräußert hat,

wird das Verhåltniß ſeines Beitrags nach dem Kauf

preiſe, und nicht nach dem Werthe der Sache beſtimmt;

$. 336. 342. Sit. 12. Th. 1. A. L. R.

Der Beitrag fått jedoch weg:

a) wenn der Legatar fich der Zuwendung ganz ents

... ſchlågt, S. 338. oder

b) wenn die Sache ohne Verſchulden deſſelben ganz

untergegangen iſt; S. 345. 1. c.

Nach dem R. R. ſind die Rechts - Verhältniſſe

des Legatars , ſoweit es die vorſtehenden Grund

- fåße betrifft, nicht ſehr abweichend. Hinſichts der

Fåhigkeit des Teftators und des Legatars richtete

fich Alles nach der Teſtaments- und Erwerbungs

Fähigkeit im Allgemeinen , mit der Ausnahme, daß

einer zur Erwerbung von Erbſchaften unfähigen Pers

fon nothdürftige Alimente vermacht werden

fonnten. Die Fähigkeit des legatars mußte vor's

banden ſein zur Zeit der Errichtung des legten Wild

lens, dem Todestage des Erblaſſers, und von da ab

bis zur Annahme des legats ; und bei Legaten unter

aufſchiebender, nach dem Tode des Erblaſſers zu er

füllender oder eintretender Bedingung zugleich zur

Zeit des Eintritts derſelben . (Eine Folge davon cf.

unten S. 80.)

Ein Prålegat, welches der ganzen Erbſchaft aufs

erlegt war, erhielt der Erbe auf ſeinen Antheil nicht

als Legatar, ſondern als Erbe, und mußte auch hiebei

alle Pflichten des legtern übernehmen.

L. 17. §. 2. L. 91. §. 2. D. de legat. ( 1. 30.)

L. 18. §. 2. de his quae ut indign. (34. 9.)

Die Formen , in denen ein Legat hinterlaſſen

werden konnte, waren gleichfalls Teſtament, Codicill

und mündlicher Auftrag. Der legtere war , wenn

es dem gegenwärtigen Erben aufgetragen worden,

völlig und ohne Rückſicht auf die Höhe gültig .

Zu den Erbſchafts -Laſten beizutragen, war der Lega

tar zur Ergånzung des Pflichttheils und außer
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dem Behufs der (nach canoniſchen Rechte) den Era

ben neben dem Pflichttheile frei:bleibenden Quarta

falcidia gleichfalls verpflichtet; Cap. 16. 18. X. 3. 26 .

Zur Ermittelung dieſer Abzüge wurde auf den Zus

ſtand des Nachlaſſes zur Zeit des Todes des Erbs

laſſers geſehen .

S. 70.

III. Gegenſtand des Legats.

Der Gegenſtand des Legats iſt die vermachte

beſtimmte Sache oder Summe, in dem Zuſtande, wie

fie ſich zur Zeit des Todes des Erblaſſers befindet,

nebſt allen ſeitdem entſtandenen An- und Zuwüchſen.

Da der Erbe ( cf. 5. 69. No. 3.) das Legat nicht vor

der Ueberlegungs-Friſt hrrauszugeben verpflichtet (obs

wohl berechtigt S. 330. 1. c.) ift, ſo haftet er in der

Zwifchenzeit als Verwalter fremder Sachen nur für

ein grobes Verſehen ; und wird zu ſeinen Gunſten als

redlicher, vom Ablauf der Deliberations - Frift aber zum

Vortheile des legatars als unredlicher Befißer bes

trachtet, und muß von da ab die vermachte Summe

landüblich verzinſen ; S. 308. 309. 328. 1. c . Dagegen

muß der Legatar auch alle auf der Sache haftenden

Laſten mit übernehmen. Hieraus rechtfertigen ſich fols

gende beſondere Vorſchriften :

a ) den legirten Gebrauch oder Genuß eines Grunds

ftuds darf der Erbe erſt mit dem Ablaufe der

Ueberlegungs - Friſt gewåhren ; S. 303. I. c.

b ) jåhrliche oder periodiſch wiederkehrende Hes

bungen werden vom Todestage des Erblaſſers ans

gerechnet, V. 302., d. h . das Jahr oder der ſonſtige

Zeit-Ablauf beginnt mit dieſem Tage;

c ) von vermachten Geldzinſen , Zehnten und andern

'feften Hebungen gebühren dem Legatar die nach

dem Tode des Erblaſſers fåtligen Termine; S. 304 .

( cf. S. 106. 107. Tit. 11. Th. 1. A. L. R.)

Die nähere Ermittelung des nicht genau beſtimms

ten Gegenſtandes des Legats erfolgt nach nachſtehen:

den Regeln :

a) den Zweifel über den Gegenſtand und die Quan

tität des Legats entſcheidet zunåchſt der gewöhris

I
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liche Sprachgebrauch des Erblaffers , ſonſt aber

das Gutachten von Sachverſtändigen ; ( cf. unten

$. 79. 5. 554. 555. Tit. 12. Th. 1. A. R. R.)

b) wenn jemanden alles, was ſich in einem gewiſſen

Behåltniſſe befindet, legirt worden iſt, ſo ſind hier :

unter Schuld - Inſtrumente nur dann begriffen ,

wenn ſich nicht andere Sachen, worauf das legat

bezogen werden kann, darin vorfinden ; %. 414.

c ) die Münzforte wird bei Legaten auf Silber

Courant, ſo wie daſſelbe zur Zeit der Errich

tung des legten Willens gangbar war, angenom

men ; S. 450. 451. 1. c.

S. 71.

A. Zukünftige Sachen.

Nicht nur eine bereits exiſtirende, ſondern auch eine

zukünftigeSache kann Gegenſtand eines legats ſein ;

kommt dieſelbe aber gar nicht zur Eriſteng, ſo iſt der

Legatar zur Leiſtung nicht verpflichtet, weil er ſie nicht

eher, als bis ſie zur Wirklichkeit gelangt iſt, gewåhren

darf; $ . 373. Tit. 12. Th. 1. A. L. R. Wenn die zu

fünftige Sache nach einer gewiſſen Quantitat mit

Beziehung auf das Object ihrer Entſtehung bezeichnet

iſt, ſo kann es zweifelhaft erſcheinen , ob der Erbe dem

Legatar die Quantitåt auch dann gewähren muß, wenn

die fünftige Sache aus dem Entſtehungs-Objecte ents

weder gar nicht, oder nicht nach Höhe der vermachten

Quantität zur Eriſtenz kommt. Z. B. der Erblaſſer

vermacht 20 Scheffel von dem im fünftigen Fahre auf

ſeinem Acer wachſenden Weizen , und es ergiebt ſich

bei der Erndte, daß der Betrag nur 10. Scheffel aus

macht. Nach der richtigen Meinung darf der Erbe nur

10 Scheffel pråſtiren , denn der Wille des Erblaſſers

geht dahin , daß der Legatar das Quantum von 20

Scheffeln nur ſoweit haben ſoll, als daſſelbe auf feia

nem Ader gewachſen iſt, und jener Umſtand kann nicht

bloß als demonstrationis causa hinzugefügt betrachtet

werden.

(Eben ſo iſt dieſer Fal nach R. R. L. 5. D. de

trit. vino oleo legato [ 33. 6.] entſchieden .) Der Lega

tar transmittirt dies Recht auf die fünftige Sache

auf
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auf feine Erben, ſofern er nur den Erb - Anfall erlebt

hat, route er auch eher , als die vermachte Sache zur

Wirklichkeit gelangt, ſterben .

S. 72.

B. fremde Sachen .

Wenn fremde Sachen legirt werden , ſo iſt du

unterſcheiden :

a ) ob die Sache dem Erben gehört, oder

b ) einem Dritten .

ad a iſt es gleichgültig, ob der Teſtator gewußt

habe, daß die Sache nicht ihm gehöre, ſofern nur nicht

der Erbe der Erbſchaft entſagt; weil die Sache ſonſt

in die Categorie ad b tritt. Der Erbe muß ſie gewäh

ren, und kann von demjenigen Mit-Erben, welchem deren

Leiſtung beſonders auferlegt wird, oder von allen Erben

pro rata den gemeinen Werth derſelben erſtattet ver

langen ; S. 273-276. Tit. 12. Th. 1. A. L. N.

ad b ' dagegen iſt :

a ) wenn der Erblaſſer nicht gewußt hat , daß die

Sache eine fremde ſei, das Legat ungültig.

§. 384. 1. c . §. 4.J. de legatis. (2. 20.)

L. 14. §. ult. D. de legat. (3. 32.)

Steht aber dem Erblaſſer an derſelben ein beſons

deres Recht zu, ſo gilt dieſes ais der Gegenſtand

des Legats ;

§. 385. 1. c. L. 70. §. 1. L. 71. §. 5. L. 86 .

pr . §. ult. D. de legat. ( 1. 30.)

) wenn die Sache als eine fremde vermacht iſt,

ro iſt der Legatar verpflichtet, dieſelbe zu beſchafs

fen , und muß, wenn ihm dies entweder an ſichy,

oder weil der Eigenthümer der Sache einen unvers

håltnißmäßig hohen Preis dafür fordert, unmöglich

ift, den außerordentlichen Werth erſeßen .

( Nach dem R. R. iſt es ſtreitig , ob der gemeine

Werth erſeßt oder der Erbe unbedingt ſo viel as

der Dritte fordert, geben müſie, ſobald dem Er

ben nur die Quarta falcidia frei bleibt. L. 14.

$. 2. L. 30. 8. 6. de leg. III.)

Gottſchall de legato rei alienae. Lips. 1800.

Doch ſchließt ſich die richtige Meinung der Bes

.

i 1

9
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1

ftimmung des A. L. R. an, und muß in judicando

Tchon nach $ . 9. des Publications-Patents von dem

Richter als die richtige angenommen werden ;

9 ) wenn die Sache bereits im Beſiß des legatars

ift, ſo iſt zu unterſcheiden :

aa ) ob dies zur Zeit der Errichtung des Les

gats der Fall war. Alsdann bleibt, ſollte

er die Sache auch ſpåter bis zum Anfalle des

legats veräußert haben, das Legat ungültig;

S. 381. 382. 1. c.

( quia, quod proprium est legatarii , amplius ejus

fieri non potest. $. 4. J. de leg. [2. 20.] )

BB) ob er es nachher erworben hat. Alsdann iſt

das Legat, wenn die Erwerbung durch einen

I åftigen Vertrag erfolgt iſt, gültig und der

Erbe muß ſo viel, als der Legatar dafür ge

geben hat, erſeken , dagegen iſt es ohne Wirs

kung, wenn die -Erwerbung unentgeldlich

geſchehen iſt.

$. 379. 380. I. c. (§. 4. J. de leg. 2. 20.)

Š. 1. J. de sing. rebus jus fid. comm . relict.(2.24.)

Sachen dagegen, die vom Verkehr ganz aus:

geſchloffen ſind , kønnen nicht gültig vermacht werden ;

Š. 386. 1. c. (L. 39. S. 7. D. de leg. I.)

S. 73.

C. Handlungen.

Auch Handlungen des Erben fénnen Gegen

ſtand des Legats ſein . Ueber die Wirkung eines ſol

chen Legats iſt die einzige davon redende Geſegſtelle
dunkel. Sie lautet 8. 387. I. c.:

Hat der Teftator den Erben mit gewiffen Handluns

gen zu Gunſten des Legatars belaſtet, ſo iſt der Erbe

zur Leiftung dieſer Handlungen ſoweit verbunden ,

als er ſich dazu durch Verträge hat verpflichten

können. ( Tit. 5. S. 33. sqq .)

Hieraus folgt, daß die Handlung an und für ſich

eine erlaubte ſein muß, weil der Erbe ſonſt zu deren

Leiſtung nicht angehalten werden kann. Eben ſo muß

- ſie eine phyſiſch mögliche rein , weil der Erbe ſonſt die

Handlung zu leiſten ſich durch Verträge nicht verpflich
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ten konnte. Wenn aber der Erbe ſich als Minderjäys

riger oder fonft Unfähiger in einem Vertrage zu der

ihm vorgeſchriebenen Handlung nicht verpflichten konnte,

ſo entſteht die Frage, ob der Erbe, wenn er die Hands

lung nicht leiſten kann oder wil, berechtigt iſt, die Hande

Jung zu verweigern und die Erbſchaft zu erwerben,

oder ob er die Testere nicht anders als unter der Bes

dingung der Leiſtung der Handlung erwerben kann.

Man muß biebei berückſichtigen, daß dieſe Handlung

keine eigentliche Bedingung iſt, von deren Erfüllung
das Recht auf die Erbſchaft abhängt, ſondern umges

kehrt ein von dem Erwerbe der Erbſchaft abhängiges

Factum . Deshalb iſt er zur Annahme der Erbſchaft

berechtigt; und dem Legatar, wenn der Erbe die legirte

Handlung nicht leiſten will, bleibt nichts übrig, als dies

felbe auf Koſten des Erben von einem Dritten leiſten

zu laſſen , oder , wenn dies nicht angeht, ſein Intereffe

žu liquidiren . Es iſt hiedurch klar , daß die Worte :

,,als er ſich durch Verträge dazu verpflichten kann "

nicht auf die Fåhigkeit des legatars, Verträge zu

ſchließen, ſondern nur auf den Gegenſtand der Hands

lung, wieweit derſelbe erlaubt und möglich iſt, Bezug
haben können .

cf. L. 112. §. 3. L. 113. S. 5. L. 114. S. 14. D.

de legatis. ( 1. 30.) : Long

$. 74. ...

D. Specie 8.

Das Verhältniß einer ſpeciellen Sache ( leg. spe

ciei) geht dem Vermächtniß einer Gattung (generis)

nicht nur an fich , ſondern auch in Beziehung auf ihre

Pertinenz- Stücke vor, ſo daß der legatarius speciei

die beſtimmte in dem genus begriffene Sache nebſt allen

Pertinenz-Stúden erhålt, wenn auch das genus einem

Andern zugewendet worden iſt; S. 406. 1. c. Das Legat

der Gattung umfaßt mit der oberwähnten Ausnahme

Alles, was zur Zeit des Todes des Erblaſſers von der

ſelben wirklich im Nachlaſſe vorhanden iſt, ſo daß der

Erbe weder zur Zurückhaltung eines dazu gehörigen

Stückes berechtigt, noch zur Beſchaffung der fehlenden

Gattung verpflichtet iſt. Wohl aber tritt dieſe Ver

9 *
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pflichtung ein , wenn dem Legatar nur ein Stück von

einer Gattung (z . B. ein Pferd, ein Haus) vermacht

worden iſt, und beſtimmt ſich alsdann die Qualitåt der

Sache nach dem Stande und der Nothdurft des Em

fångers; 9. 401--407. Tit. 12. Th . 1. Å. L. N. (Hiebei

find überall die Grundråße des R. R. feſtgehalten ,

D. 22. J. de legatis. [2. 20.] L. 11. pr. D. de leg.

( 1.30.) L. 3. D.de trit. vin. ol. [33. 6.]) Das ſonſt

hieher gehårige legatum partitionis, wonach jemanden

ein aliquoter Theil des. Nachlaſſes als Legat hinter's

laffen wurde, L. 23. L. 26. 9. 2. L. 27. L. 104. §. ult.

D.de legatis (1. 30.), welches die Wirkung hatte, daß

der . Legatar, mit Ausnahme des Anwachſungs -Rechts,

ale Rechte und Pflichten eines Erben überkam , ift dem

A. L. R. ebenſo wenig bekannt, als die stipulatio par

tis et pro parte, wodurch der legatarius partiarius fich

gegen den Erben verpflichtete, auf den Untheil ſeines

Legats, die Schalden übernehmen zu wollen.

S. 75 .

E:
E.: 23aW a h 1.

Das Verhältniß der Wahl (legatum optionis)

tritt ein :

a) wenn eine aus mehreren Sachen unbeſtimmt ver

macht iſt ;

b ) wenn ſich mehrere Sachen von gleichem Werth ,

als die beſtimmt vermachte , im Nachlaſſe vors

finden.

Der Regel nach kommt die Wahl dem legatar

zu, und dies findet befonders dann ſtatt , wenn der

Erblaſſer verordnet hat, daß der Legatar fich eine Sache

nehmen ſolle. Alsdann muß der Erbe ihm, bei Very

meidung neuer Wahl, ale Sachen der Gattung, wozu

die vermachte gehort , ſoweit fie im Nachlaſſe befinds

lich ſind, vorzeigen , und der Legatar darf die beſte

wåhlen . Hat der. Teſtator die Wahl einem Dritten

überlaſſen , ſo gebührt bei deffen Weigerung dieſelbe

zwar dem Legatar, jedoch mit der Einſchränkung, daß

er alsdann nur eine Sache von mittlerem Werthe aus ?

fuchen darf, während der Dritte, wenn er von dem

Rechte der Wahl Gebrauch macht, die beſte zu wählen

berechtigt iſt.
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Dem Erben gebührt die Wahlnur, wenn es der

Teſtator ausdrücklich oder durch die Anordnung, daß

der Erbe dem Legatar eine Sache geben ſolle, bea

ſtimmt hat; er muß alsdann eine bra u ch bare Wåh

len, dieſelbe jedoch eben ſo, wie bei Verträgen, dem

Legatario gewåhren .

ImR. R. hat im Zweifel der Legatar gleich

falls die Wahl ; doch wird ihm nach der Meinung

einiger Rechtslehrer nicht geſtattet , das Beſte zu

wählen, ſo wie da, wo der Erbe die Wahl hat, dies

ſem nicht erlaubt iſt , das Schlechteſte zu geben,

welches Andere vertheidigen. cf. hierüber L. 37.pr.

D. de legat. ( 1. 30.) Gebauer Diss, de opt. leg.

§. 2. in opusc. Tom. 1. p . 424. Pinnius ad §. 22.

J. de leg. (2. 20.) Uus der legten Geregſtelle im

Vergleich mit L. 37 pr. L. 71. pr. L. 108. 2.
D. de leg. (1. 30.) ergiebt ſich die von dem 2. GR.

angegebene mittlere WahlsArt, als die auch für das

R. R. allein richtige.

S. 76 .

F. Legát einer forberung.

1. Nominis.

Das Legat einer Forderung des Erhlaffees tann

doppelt ſein . Entweder

a) iſt ein Dritter der Schuldner ( legatum nominis ),
oder

b) der legatarius ift felbft der Schuldner (lega
tum liberationis) .

Von dem erſtern gilt Folgendes :

1) das Legat iſt unkråftig, wenn die Forderung

nie exiſtirt hat, oder wegen Unvermogen des

Schuldners nicht beigetrieben werden kann , doch

lebt lestern Falles das legat bei

gens - Perhåltniffen des Schuldners wieder auf;

es Ve
rm
is

S. 41
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.

a ) entweder die eingezogene Summe noch abges

ſondert im Nachlaſie liegt ; S. 412. Tit. 12.

Th. l. 2. 2. R.

b) oder er dieſelbe ſofort, wenn auch im geringeren

Betrage, wieder ausgeliehen hat ; S. 413. 1.c.

Es iſt wohl nicht zweifelhaft , daß in dieſem

Falle das Legat nur auf den mindern Betrag

validirt.

Nach dem R. N. pflegt man (was jedoch nicht

unbeſtritten iſt) zu unterſcheiden , ob :

a) der Erblaffer das Capital gekündigt hatte,

oder

b ) ob es ihm von dem Schuldner freiwillig gus

ridbezahlt worden war .

Im erſten Falle blieb das Legat bei Kräften, wenn

die Auffündigung aus Noth erfolgt war; ſonſt

erloſch daſſelbe. Im zweiten Falle blieb es immer

beftehen.

S. 21. J. de leg. (2. 20.) L. 75. $. 1. 2. D. de

leg. (1. 30.) L. 11. §. 13. D. ibid.

3 ) war die Schuld durch Gegenforderungen des

Schuldners an den Erblaſſer getilgt, ſo kommt es
darauf an :

a) ob der Erblaſſer und Schuldner fich darüber bes

rechnet haben. Alsdann wird das Legat immer

unwirkſam ;

b) ob keine Berechnung ſtattgefunden hat, und die

Gegenforderungen vor der Errichtung des

Legats entſtanden ſind. Dann tritt daſſelbe wie

ad a ein ;

c) ob die Gegenforderung ſpåter entſtanden iſt.
Dann bleibt das Legat gültig ; S. 411. 1. c.

4 ) war das legat nur auf die Forderung angewies

ren, ſo bleibt es gleichwohl von Wirkung, wenn

auch die legtere erloſchen iſt, oder nie exiſtirt hat ;

$ . 416. 1.c. L. 23. D. de adent. leg . (2.21.) If

die Anweiſung auf gewiſſe jährliche Hebungen er

folgt, ſo muß der Legatar den Ausfall jeden Jah

39 res tragen , kann aber den Erfaß bis zur Höhe

deß legats aus den Ueberſchüſſen der nächſten drei

Jahre fordern ; %. 419. 420. 1. c.:
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5 ) der Legatar iſt berechtigt, nach Ablauf der Delis

berations- Frift von dem Erben nicht nur die Bes

håndigung des Schuld- Inſtruments, ſondern auch

die ausdrückliche, auf ihn gerichtete Ceſſion zu

verlangen.

S. 77 .

2.' Liberationis

Bei dem Legato liberationis iſt zu bemerten :

1) daſſelbe hat keine Wirkung , wenn der Legatar

nichts ſchuldet; gleichviel, ob die Schuld vom Ans

fang an nicht exiſtirt hat, oder erſt ſpåter erloſchen

iſt ; exiſtirt dagegen auf Seiten des Legatars eine

auch nur ſubſidiarifche Verbindlichkeit gegen

den Erblaſſer, ſo gilt mindeſtens dieſe für erlaſſen ;

9. 429. Tit. 12. Th. 1. 4. L. R.

Nach dem R. R. war es ſtreitig : ob, wenn

das Legat einer Summe nach bezeichnet war,

der Legatar in dieſem Falle nicht die Auszahs

lung derſelben verlangen konnte. Doch wird,

der richtigen Meinung nach , die Frage verneint.

L. 75. §. 1. 2. de legat. ( 1. 30.)

L. 7. §. 2. L. 25. de lib . legat. (34. 3.)

cf. Pundrad Diss. de leg. lib. ab indebito.

Goetting. 1753. Otto Diss. de libera

tione ab indebito legata in Delrich's the

sawe Tom III. pars II. No. 8. Averas

nius Interpr. iur. civ. V. 22. 3.

2) es erſtreckt ſich nur auf Forderungen des Erblaſs

ſers, welche vor errichtetem Teſtamente exiſtirt

haben ; bei dieſen gelten , aber alle frühere wie

ſpåtere Zinſen für erlaſſen ; S. 430. I. c. Spätere

Forderungen des Erblaſſers, wenn hierüber nicht

eine ausdrückliche Beſtimmung im Teſtamente vors

handen iſt, werden nicht als erlaſſen betrachtet ;

$. 426. 1. c .

Nach dem R. O. galt das Legat auch dann

für ein Legatum liberationis, wenn nicht der

Teſtator, ſondern ein Dritter Der Gläubiger

war ; und obwohl das A. L. R. dieſes falles

nicht ausdrüclich erwähnt , ro unterliegt es
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doch keinem Bedenken , daß der Erbe den Lega

tar durch Befriedigung des Gläubigers von der

Schuld befreien muß.

L. 8. D. de lib. leg. (34. 3.)

S. 78.

a Debiti.

Das Legat einer Paffio -Schuld des Erblaſs

rers (leg. debiti) hat die Wirkung eines Anerkennts

niſſes , wenn es nicht zu allgemein gefaßt, ſondern

auf eine oder mehrere beſtimmte Schulden zu beziehen

iſt; alsdann aber kommt auf den frühern Rechtsgrund

der Schuld ferner nichts an. Die Folgen hievon ſind :

a) die bedingte Schuld wird eine unbedingte ; $ 434. 1.c.

b ) der Gläubiger erhålt ein geſebliches Pfandrecht
gegen den Nachlaß ; S. 435. d. 1. C. communic.

de leg. ( C. 43.)

Der Zahlungs - Termin der Schuld dagegen wird nicht

geåndert ; welches legtere eine dem R. R. entgegens

laufende Beſtimmung enthält , weil nach dieſem die

debita in diem durch das leg. debiti, debita pura

wurden. L. 13. 14. de lib . leg. (34. 3.)

War die Schuld nach Errichtung des Legats

getilgt, ſo verliert lekteres keine Wirkung mehr. Das

Vermächtniß einer der Schuld gleichen Summe aber

bewirkt im Zweifel, daß die Schuld und das Legat

zugleich bezahlt werden müflen ; D. 433. 439. Tit. 12.

Th. l. 4. L. R. L. 15 J. de legat. (2. 20.)

S. 79 .

G. Legat eines Nießbrauch s .

Das Vermächtniß eines Nießbrauch 8 giebt dem

Legatar in der Regel das Recht deſſelben nur auf Les

benszeit, jedoch auch nur ihm allein; . 421. I. c.

Nach dem R. R. erhielten, wenn dem Einen die

Sache, dem Andern der Nießbrauch vermacht war ,

Beide den Nießbrauch gemeinſchaftlich. L. 19. D. de

usu et usufr. (33. 2.)

Wenn der Legatar eine Corporation, fo dauert der

Genuß des Nießbrauchs funfzig Jahre (nach gemeinem
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Rechte hundert Jahre); der Genuß fortdauernder, perios,

diſch wiederkehrender Hebungen aber ſo lange, als

die moraliſche Perſon ſelbſt exiſtirt; §. 423. 424. 1. c.

S. 80 .

H. Alimente und Ausſtattung,

Vermachte Alimente dauern ſo lange, bis der Les

gatar im Stande iſt, ſich ſelbſt zu ernähren ; und ihre

Hshe wird, wenn der Teſtator den Legatar bisher vers

pflegt hat, nach der Art, wie dies geſchehen iſt, ſonſt

aber nach dein Stande des Legatars zur Zeitdes er's

richteten legats beurtheilt ; S. 441-443. ( cf.oben S. 70.)

Bei einer vermachten Ausſtattung wird immer

auf den Stand der Legataria geſehen , ohne Rüds

ficht, obſie eigenes Vermogen beſigt odernicht, und

fie erhålt ſo viel, als eine Perſon ihres Standes ges

wshnlich zu fordern berechtigt iſt ; nur, wenn der Erbs

laſſer geringeren Standes , als die Ausgeſtattete iſt,

erhålt die leßtere die niedrigſte Art der ihrem Stande

angemeſſenen Ausſtattung ; §. 447. 448. I. c. Ein ſols

ches Legat wird in Ermangelung anderweitiger Beſtims

mung nicht als ein unter einer Bedingung, ſondern zu

einem Zwede hinterlaſſen betrachtet (S. 488. 1. c.), was

die Wirkung mit ſich führt, daß die Ausgeſtattete das

Legat ſofort, und nicht erſt, wenn ſie ſich verheirathet,

fordern kann. Abweichend nahm das R. R. an , daß

eine dos unter der Bedingung einer künftigen Heis

rath errichtet ſei, folglich nicht eher, als bei oder nach

Einſchreitung der Ehe gefordert werden konnte. L. 4 .

§. 2.C. de pact. (2. 14.) L. 21. de jure dot. ( 28. 3.)

§. 488. Tit. 12. Th. 1. 4. L. R.

1

S. 81.

IV. Bedingte legate.

Daß legat fann, wie die Erbſchaft, unter einer

Bedingung, Zeitbeſtimmung, aus einem Bewegungss

grunde oder zu einem Zwecke hinterlaſſen werden. Hier

fritt daſſelbe ein , was bei bedingten 2. Erbes - Eins

regungen gilt. Beſonders wird das unter einer auf

ſchiebenden Bedingung hinterlaſſene Legat auf die Erben
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2

des legatars transmittirt, wenn dieſer nur den Unfal ,

d. h. den Tod des Erblaſſers , erlebt hat, und die Bes

dingung oder der Zweck nicht offenbar an ſeine Perſon

geknüpft iſt; S. 162. 164. Tit. 4. Th. l . 4. L. R. cf.

oben $ . 51 .

Nach dem R. R. fonnte der Legatar, nicht aber

der Erbe , unter einer Bedingung , Zeitbeſtimmung

eingeſeßt fein ; doch transmittirte er ſein Recht auf

ſeine Erben nicht, wenn er nach dem Teſtator und

vor dem Eintritte der Bedingung oder Zeitbeſtims

mung ſtarb, weil er vom Todestage bis zum Eins

tritte der Bedingung ununterbrochen zum Erwerbe

fåhig ſein mußte. ( F. S. 69. in fine oben .)

Eine beſondere Bedingung iſt in dem zur Strafe

( nämlich des Belaſteten) ausgelegten Legate enthalten,

welches dem Erben eine beſtimmte Handlung ge- oder

verbietet, und ihn für den Fall, daß er dieſer Beſtim

mung zuwider handle, mit der Abgabe eines legats an

einen Dritten belegt. Uuch von dieſem legate gelten alle

Regeln der Bedingung. Das A. L. R. S. 457. beſchränkt

aber beſonders das an den Erben gerichtete Verbot,

das Teſtament nicht anzugreifen, dahin: daß daſſelbe nies

mals auf den Fall auszudehnen iſt, wenn der Erbe die

Richtigkeit oder Gewißheit des legten Willens bezweifelt.

Nach dem åltern R. R. waren die legata poenae

nomine relicta verboten. Nach dem neuern Rechte

ſind ſie gültig, ſofern nicht das legat auf den Fall

ausgereßt iſt, daß der Erbe, wenn er etwas phyfirch

oder moraliſch Unmsgliches thun werde, daſſelbe ents

richten ſolle. L. un. C.6.41.§. 36. J. de leg. (2. 20.)

Auch erhielten nach R. R. die Erben des Legatars

nichts, ſobald derſelbe die Suspenſiv -Bedingung nicht

erlebte, L. 104. C. de leg. (1. 30.), was nach dem

U. L. R. allerdings der Fall iſt.

$. 82

V. Aufhebung der Legate.

A. Vom Unfang an ungültige.

Die Urt, wann und wie die Legate erlöſchen , iſt

theilweiſe bereits bei den einzelnen Arten derſelben

erwähnt.
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Das A.L. R. geht hiebei von dem Grundraße aus,

daß überau der Wille des Teſtators miglichſt aufrecht

erhalten, und ein legat nur dann für aufgehoben er:

achtet werden ſoll, wenn ſich unter den gegebenen Ums

ftånden nicht denken läßt, daß der fernere Bille des

Seſtators auf das Fortbeſtehen des Legats gerichtet

geweſen ſei. Folgende Zuſammenſtellung wird dieſe

Behauptung nåber begründen . Die Legate ſind:

I. von Anfang an ungültig :

1) wenn das Teſtament oder die Dispoſition

a ) wegen Mangels der Fähigkeit des Teftators,

b ) wegen Mangels der vorgeſchriebenen Form uns

gültig war ; ( f. oben S. 61.)

2 ) wenn der Legatar zurErwerbung des Eigenthums

überhaupt oder in Beziehung auf das Legat uns

fåhig iſt ( leşteres z. B. beim Richter, welcher das

Teſtament aufnimmt) ;

3 ) wenn der Gegenſtand des Legats eine vom Bers

kehr ausgeſchloſſene Sache ift. (S. 386. Tit. 12.

Th. 1. 4. L. R.)

Dieſe von vorn herein ungültigen legate wers

den im R. R. als nulla bezeichnet; doch umfaßt

dieſe Bezeichnung auch diejenigen, welche durch die

ſpåtere Vernichtung oder Aufhebung des Teſta

ments ungültig werden ; $. 1. J. de eod. (2. 25.)

dagegen nennt man die legate ad No. 2 und 3.

pro non scriptis habita, welcher Ausdruck jedoch

dem Tefte der Geſege fremd iſt.

S. 83.

B. Vom Anfang an gültige.

1) Dhne den Willen des Leftators.

II. In der Folge ungültig.

Durch zufällige Begebenheiten und ſolche, welche

den Willen des Teſtators nur vermuthen laſſen.

Hieher gehårt :

1) die in der Folge herbeigeführte Ungültigkeit der

Dispoſition :

a) durch nachgeborne oder nachher adoptirte Kina

der ; ($ . 450. 454. 456. I. c .)
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b) durch den Verluſt der Teſtamentifactio zur

Strafe;

2 ) bei Legaten insbeſondere:

a ) wenn die Sache ſich im Nachlaſſe gar nicht vor

findet; S. 315.1.c. Hiebei iſt jedoch zu merken :

a ) Es ſchadet nichts, wenn die Sache in der

Zwiſchenzeit veräußert war, ſofern ſie nur

im Nachlaſſe (richtiger als zum Nachlafe

sehårig) fich vorfindet ; S. 316. Tit. 12.

Th. l. 4. L. R.

B ) wenn nur die materie noch vorhanden

iſt, ro beſteht das Legat, ſollte auch die Form

verändert worden ſein , ſofern nur der

Teſtator die Veränderung ſelbſt vorges

nommen hat. Siſt dieſelbe ohne rein

Wiſſen geſchehen, ro hat der Legatar die

Wahl, ob er die Sache nehmen oder den

gemeinen Werth derſelben zur Zeit der

Verånderung fordern wolle ; S. 318.

320. 1. c .

2 ) wenn bei Veränderung der Form die Mas

terie mit andern Sachen vermehrt , vers

mengt zc. , und dies durch den Teftas

tor geſchehen iſt, ſo erhält der Legatar

den gemeinen Werth der Materie der

vermachten Sache; iſt es ohne Wiſſen

des Teftators geſchehen , ſo kann der Les

gatar nur auf den Werth der vermachs

ten Sache ſelbſt vor der Veråndes

rung Anſpruch machen ; S. 319. 321. I. c .

8) hat der Teftator das Geld für die vers

äußerte Sache beſonders aufbewahrt, ſo

gebührt dies dem Erben ; S. 322 l. c. - Die

Grundſåße ſtimmen im Augemeinen mit

dem des R. R. überein ; cf. L. 18. L. 24 .

S. 1. D. comm. de leg. (34. 4.)

9. 12. J. de leg. ( 2. 20.)

L. 11. S. 12. D. de leg. (3. 32.)

L. 3. C. de legat. (6. 37.)

L. 88. 42. D. de legat. (3. 32.)

L. 24. 44. L. 65. 42. D. de leg. (1. 30.)
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b) wenn der Erblafler dem legatar die Sache,

jedoch unentgeldlicy; bereits übergeben oder

der legatar fie unentgeldlich von einem Ans

dern erhalten hatte. Sit dies gegen Entgeld

geſchehen, ſo wird die rückſtändige Gegens

leiſtung an den Teftator im Zweifel für ers

laſſen erachtet , und die einem Dritten zu ges

währende Preſtation muß von dem Erben ges

leiſtet werden ; S. 323. 324. 380. ( cf. oben S. 72.

ad b.)

c ) wenn der Legatar zurZeit der Teftamentos

Errichtung Eigentheimer der Sache 'war;

S. 381. I. c, ( f. oben S. 72.)

wenn der Erblaſſer eine fremde Sache als

ſeine eigene vermacht hatte; S. 384. I. c.

( F. oben S. 72. ad b .)

e ) wenn die vermachte Schuldforderung uns

richtig, inexigibel oder getilgt war; S. 410.

417. I. c . ( f. oben S. 75.)

f) wenn beim legato liberationis ( cf. oben

8. 76.) der Erblaſſer vom Legatar nichts zu

fordern hatte ; S. 429. I. c. - 1 ..

g) wenn beim legato debiti ( . oben S. 77.)

Der Teſtator " den legatar? nach errichtetem

Teſtamente bezahlt hatte; S. 433. 1. c.

h) wenn beim Legate ein beftimmter Zweck

ausgeſprochen worden , welchen der Legatar

nicht erfåten kann ; $. 510. 1. c . ( legatum

extinctum des R. R.)

i) wenn der Legatar den Anfall des Légats

nicht erlebt, oder den ihm zugedachten Dors

theil ausſchlågt.

S. 84 .

į 2 ) Mit dem Willen des Teftators.

Ausdrücklich (ademtio des R. R.) :

a ) bei gerichtlichen Dispoſitionen :

a) durch den gerichtlichen Widerruf des gan

zen Teftaments ( cf. oben S. 64.) ;

B ) durch den außergerichtlichen Widerruf des

Legats. Hiebei iſt die Form dahin vorges

ſchrieben :

7
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ad ) der Regel nach , muß der Widerruf vor

Notar und zwei Zeugen erklärt wers

den ; $. 593. Tit. 12. Th. l . 4. &. R.

Er kann ferner erfolgen :

BB) durch einen eigenhåndig geſchriebenen
und unterſchriebenen Auffas ; S. 594.

) durch einen nur unterſchriebenen Aufs

fat , ſofern der Bewegungsgrund angeges

ben und dieſer der Wahrheit gemåß bes

funden worden iſt ; S. 595. 1. c.

b) . Bei außergerichtlichen Dispoſitionen :

a) durch Vernichtung der ganzen Dispoſition

oder der betreffenden Stelle; S. 596. 1. c .

a ) durch mündlich entgegengerepte Willengs

Erklärungen. Der S. 567. 1. c. bedient fich

zwar nicht des Ausdrucks : mündlich ; es bleibt

aber kein anderer Sinn übrig, da alle übrige

Arten , ſeinen Willen verftåndlich zu machen,

nach Dbigem erſchopft find.

2) Stillſchweigen :

a) durch Errichtung eines neuen förmlichen

Teſtament8. ( l. oben Ø. 66.) Hiedurch werden

jedod nur die in dem altern Teſtamente auss

geregten, nicht die außergerichtlich feſtgelegten Les

gate, ungültig. Bei dem im oben S. 66.angeführs

Eten beſondern Falle, nach welchem das frühere Teſta

ment wieder auflebt , und das ſpätere ungültig

wird (S. 577. I. c.), galten dennoch die frühern Les

gate nicht, ſobald die ſpåtern ſie aufheben . Bes

ſonders gilt ein früheres Legat alsdann für auf

gehoben,wenn die Sache in einer ſpätern gülti

gen Verordnung einem Andern zugewendet iſt

( eigentliche translatio des R. R. , welche jedoch

ganz ausdrücklich dahin lauten mußie , daß der

erſte Erbe das legat nicht, ſondern der ſpåtere

es erhalten ſollte ; ſo daß, wenn dies nicht der

Fall, ſondern das Legat nur dem ſpätern Legaten

zugewendet war, beide als Collegatarii galten ).

L. 30. $. 1. de ademt. leg. (34. 4. )

L. 7. pr. C. de leg. (6. 37.)

L. 33. pr. de legat. (1. 30.) §. 575. Tit. 12.

Th. l. 4. L. R.
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b) durch Zuricnahme des Teftamcnts . (S. 65. oben .)

Endlich bleibt noch folgendes zu bemerken :

1) durch den Wegfall einiger oder aller berufenen Ers

ben werden die legate nicht aufgehoben ;

2) eben ſo heben ſich verſchiedene Codicille nicht auf,

ſondern die darin ausgeregten Legate müſſen neben

einander entrichtet werden ; e $ wåre denn, daß

das frühere mit dem ſpätern nicht beſtehen könnte,

in welchem Falle das īpå tere legat geleiſtet wer's

den muß. Wenn in einem ſpätern Codicill einer

in der frühern Dispoſiton ſchon bedachten Pers

ſon ein Legat angewieſen wird, ſo erhålt im Zweis

fel der Legatar nur das ſpätere Legat. (S. 586. und

520. I. c . )

In allen dieſen einzelnen Beſtimmungen iſt das

. L. N. der ſorgfåltig ausgebildeten Lehre des

R. R. gefolgt, und hat ſich beſonders beſtrebt,

die im leßtern hervortretenden Zweifel zu ents

ſcheiden. Nur wenige Verſchiedenheiten zwiſchen

beiden Rechts - Syſtemen (außer den bereits ers

wähnten) ſind ſtehen geblieben .

Hieher gehört :

1) die dem 4. L. N. generell angehörige Verſchieden

heit, daß die in einem Teſtamente angeordneten

Legare ſtehen bleiben , wenn auch erſteres dadurch

destitutum wird, daß der alleinige oder alle Ers

ben die Erbſchaft ausſchlagen ;

2) daß nach dem R. R. ein legat als ademtum vers

muthet wurde, wenn zwiſchen dem legatar und

dem Erblaſſer eine Cod - Feindſchaft entſtanden

und nicht vor dem Tode des Regtern wieder auf

gehoben war.. (Dies wurde veriuthet, wenn der

Erblaſſer den legatar in einer neuen Dispoſition

geſchimpft hatte.)

L. 4. L. 22. de ademt. leg. (34. 4.)

L. 13. L. 29. ibid . Voit ad Pand. tit. 4.

lib . 34. S. 5.

daß nach den Rechtsbegriffen der Römer ein altes

Legat erloſch und ein neues entſtand, wenn das

ſelbe einem andern Erben auferlegt wurde (Gats

tung der Translation ). Dieſes Rechtsverhåltniß

3)
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ift auch für das Preußiſche Recht nicht unwichtig,

wie folgendes Beiſpiel zeigen wird :

4. vermacht dem B. ein Haus und legt deſs

fen Herausgabe dem Erben C. auf. Wenn nun

B. zur Zeit des errichteten Legats Eigenthümer

des Hauſes war, ſo iſt das Legat ohne Wirkung.

(S. 381. Tit. 12. Sh. 1. 4. L. R.) In der Folge

verkauft B. das Haus, nach dem Verkaufe dis

ponirt A., daß nicht der Erbe C., ſondern der Mits

Erbe D. daſſelbe dem legatar geben ſolle. Nach

dem R. R. würde das Legat, ſofern die Sache

nur als eine fremde vermacht iſt , vộllig gültig

fein ; ob nach Preußiſchem Rechte, iſt gewiß zweis

felhaft.

Denn $. 381. hebt ausdrücklich den Zeitpunkt

des errichteten Legats als den entſcheidenden

hervor, und beſtimmt nicht, daß die Perſon des

Belaſteten dabei beronders berückſichtigt werden ſoll.

Gegen dieſe Anſicht låßt ſich jedoch mit Recht

behaupten, daß der $ . 381. I. c . nur dann zur

Richtſchnur dienen kann, wenn eine andere Wils

lens . Beſtimmung des Teſtators nicht vorhanden

iſt. Dieſe wird aber aus der Wiederholung des

Legats zu einer Zeit, wo die Sache dem Legatar

nicht mehr gehörte , erſichtlich und deshalb der

Augenblick der ſpätern Beſtimmung allerdings ents

[ cheidend ſein .

1

Dritte Abtheilung.

Von S u b ſt i tutionen.

S. 85.

1. Begriff und Form.

Der Begriff und die einzelnen Arten der Subſti:

tutionen find bereits oben entwickelt ( f. . 52. oben ).

Sie können gültig in einem Teftamente oder ges

richts
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ridtlichen Codicille, ſowie in einem privilegirten

Teſtamente (nur nicht in einer divisio parentuminter

liberos, ſofern ein Dritter als Subſtitut berufen wird

cf. oben . 48.) angeordnet werden, und behalten ihre

Gültigkeit ſo lange, als die Dispoſition ſelbft die ihrige

behålt. Subſtitutionen bei Legaten , welche den zwans

zigſten Theil des Nachlaſſes nicht überſteigen, müſſen

nothwendig in eben der Form gültig ſein , in welcher

das Legat ſelbſt hinterlaſſen werden kann ( 1. oben 8. 69.

No. 4.); denn obwohl das Geſek fich hierüber nicht bes

ſtimmt ausſpricht, ſo unterliegt es doch keinem Zweifel,

daß die Zuwendungen in derſelben Form bedingt , wie

errichtet werden können , und im Grunde enthält

jede Subſtitution nur eine Bedingung.

S. 86.

Das R. N., welches in dieſer ganzen Lehre einen

ſteten Kampf zwiſchen dem Erblaſſer und dem Erben

vorausſeßt, und die Aufrechthaltung eines legten Wils

lens in allen reinen Beſtandtheilen zunächſt in die

Hand des Leßtern legte, mußte bald auf Mittel fina

nen, gegen die Willführ des Erben die Erhaltung aller,

außer der Erbes- Einſeßung, im Teftamente enthaltenen

Beſtimmungen zu bewirken ." Das Voconiſche Gerek ,

nach welchem der Erbe mindeſtens ſoviel als der mins

deft bedachte Legatar erhalten ſollte, felbft das Recht

des Abzugs der faļcidiſchen Quart Tchüßten den Wils

len des Erblaſſers nicht genügend gegen die Deſtitu

tion des Teſtaments. Das erſte Mittel, dieſelbe zu

vermeiden, war die Ernennung eines zweiten Erben

für den Fall, daß der erſte nicht Erbe rein wollte oder

konnte. Áus einem gleichen Bedürfniſſe, vorzüglich

aber, um Perſonen , welche eigentlich als Erben nicht

erbfähig waren , etwas zuzuwenden, wurde dem Erben

(bittweiſe) anheimgeſtellt ( fidei committere), dieſer drits

ten nicht erbfähigen Perſon etwas von der Erbſchaft

zu reſtituiren . Beide Arten der Subſtitutionen laufen

folglich neben einander, und ſind ſo weſentlich von ein

ander verſchieden, daß fie eigentlich nicht unter einen

Gattungs -Begriff gebracht werden können ; denn wåh

rend die erſte ( Vulgar- ) Subſtitution den Fall vor

Augen hat, daß der heres institutus nicht Erbe wird,

✓

10
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iſt die zweite ( fideicommiſſariſche ) von vorn herein

gerade hierauf gegründet, und fegt nothwendig voraus,

daß der erſte Erbe die Erbſchaft antrete.

Ganz getrennt von beiden iſt die Pupillar - Sub :

ſtitution. Sie bezieht ſich ſowohl auf das Vermögen ,

welches das Kind vom Vater erhålt, als auf dasjes

nige, was es bereits beſaß. Nur in erſter Beziehung

fann von einer eigentlichen Subſtitution die Rede ſein ; in .

der zweiten ernennt der Vater anſtatt des Kindes einen

Dritten als direkten · Erben . Das erſte Recht lag in

ſeiner freien Wahl, das zweite war ein beſonderer äuss

fluß der väterlichen Gewalt. In beiden Fåden aber

beruhte die Pupillar - Subſtitution nach Gaius Ins

ftit. No. 42. in der Abſicht des Vaters , das unmůns

dige Kind vor Nachſtellungen der Inteſtat - Erben zu

ſchügen , weshalb er auch in der Regel den die Pupils

lar- Subſtitution enthaltenden Theil des Teftaments be

ſonders zu verſiegeln pflegte.

Bei allen drei Inſtituten findet fich mithin ein

beſonderer hiſtoriſcher Entſtehungsgrund, beſondere A6

ficht und im Anfang mindeſtens verſchiedene Wirkung

vor. Das A. L. N. nahm dieſe Einrichtungen als pts

was Beſtehendes auf; es bedurfte derſelben in der

frühern Abſicht nicht mehr, ſondern , wo ſie jeßt vom

Deftator in Anſpruch genommen werden, gelten ſie ohne

Berückſichtigung des Grundes als der einfache aus .

druck des Billens, und ſollen als folcher aufrecht

erhalten werden. Deshalb konnten ſåmmtliche Inſti

tute ohne Gefahr einer Inconſequenz zwar in der

Art verſchmolzen bleiben , wie das R. R. fie bereits

einander genähert hatte, überall aber mußte doch wie:

der der vermuthete Wille des Teſtators in ſeiner mig

lichſten Reinheit hergeſtellt werden. Deshalb begreift

die fideicommiffariſche und die pupillariſche zwar die

gemeine, nicht aber umgekehrt die gemeine die fideis

commiſſariſche oder pupillariſche Subſtitution in fich :

Das R. R. hat für die Pupillar- Subſtitution den ents

gegengeſeßten Grundſag, nach welchem in der gemeinen

auch die pupillariſche enthalten ſein fou. Die Vor:

ſchrift des A. L. R. ift indeſſen offenbar conſequenter,

weil der Erblaſſer, welcher dem pupillariter substituto

die Erbſchaft fogar zuwenden wollte, wenn das Kind
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das 14te Lebensjahr nicht erreichte, offenbar auch die

Abſicht hatte, ihm dieſelbe für den Fall , daß es bei

ſeinem Ableben gar nicht mehr vorhanden war, zufals

len ' zu laſſen ; umgekehrt dagegen ift kein Grund zu

der Vermuthung vorhanden , daß, wenn das Kind den

Erb - Anfal einmal erlebt und die Erbſchaft erworben

habe, auf ſeinen Todesfall dieſelbe nicht an ſeine Jns

teftat- Erben , ſondern an den vulgariter Substituto Fals

len foule. L. 4. C. de vulg. Substit. (6. 26.) Denn

gerade der Umſtand, daß die Erbſchaft nicht von den,

in Ermangelung des Kindes , ſuccedirenden Erben

erworben werden ſollte, konnte den Erblaſſer zur Vuls

gar - Subſtitution veranlaßt haben.

Dbige Regel des Landrechts , daß die fideicommifs

ſariſche und Pupillar - Subſtitution eine gemeine (Vuls

gar) enthalte, iſt jedoch über ihren eigentlichen Worts

verſtand hinaus nicht zu extendiren ; und es iſt durch

aus unrichtig , auf Grund derſelben die Regeln , welche

für die Vulgar - Subſtitution allein gegeben ſind,

auch auf die fideicommiſſariſche anzuwenden.

Außer jenem allgemeinen Grundlage finden ſich

nur noch folgende Beſtimmungen vor , welche für alle

Arten der Subſtitution zuſammen gelten :

a) nur wer Teſtamentifactio activa hat , kann gültig

eine Subſtitution anordnen ;

b) nur wer erbfähig iſt, kann zum Subſtituten ers

nannt werden ;

c) wer dem Subſtituten ſubſtituirt iſt, gilt nach ders

fen Wegfallen als Subſtitut des Inſtituten ;

S. 56. Tit. 12. Th. 1. A. l. R.

d) die Subſtitution kann ſich auf die ganze Erbſchaft,

auf eine pars quota derſelben, oder auf eine bes

ſtimnite Summe oder Sache beziehen ; S. 53. I. c .

e) ſowohl der Erbe als der Legatar können, ohne

Unterſchied, mit der Subſtitution beſchwert werden.

S. 87.

II. Vulgar Subſtitution.

Die Vulgar Subſtitution fann ſo angeordnet

ſein , daß mehrere Subſtituten einem. Erben, ein Sub

ſtitut mehreren Erben, oder auch mehrere Subſtituten

mehreren Erben nachgefegt ſein können .

10 *



148 Abſchnitt II. Capitel II. Abtheilung III.

Sind im lestern Fatle die mehreren Mit - Erben ſich

gegenſeitig ſubſtituirt, ſo werden ſie, wie im N. R. auf

Verhältniß ihrer Antheile als Erben, für ſubſtituirt an

geſehen . Wenn der Teftator mithin den A. B. C. zu

ſeinen Erben ernannt und für den Wegfall des Einen

die beiden Andern fubſtituirt hat , ſo werden , wenn

A. wegfällt, B. und C. nach dem Antheile in ſeine

Erbportion eintreten, welcher ihnen an der ganzen Erb

chaft zuſtand. (Subst. breviloqua, reciproca, mutua.

L. 37. $. 1. J. de hered . [ 2. 14.])" Für das A. L. R.

wird den Subſtituten hiemit fein großeres Recht, als

beim Unwachfungsrechte gegeben , man müßte denn an

nehmen , daß der Erbe das Recht hatte, die Subſtitu

tion auszuſchlagen , was bei der Accrescenz ausdrück

lich (S. 286. Tit.12. Th. 1. A. L. R.) verboten iſt.

Dießwürde jedoch deshalb itrig - ſein, wenn kein Erbe

berechtigt ift, der Annahme der Erbſchaft andere Bes

dingungen als die des beneficii inventarii hinzuzufüs

geni Der Regel nach muß die Subſtitution a usorif

lich angeordnet ſein . Nur in folgendem Falle wird

dieſelbe vermuthet, und tritt von ſelbſt ein :

viswenn ein im Teſtamente eingefektes Kind vor dem

Erblaſſer verſtorben iſt , To treten defien ehelichen

und erhfånigen Nachkommen an ſeine Stelle, wenn

ihrer auch im Teſtamente nicht ausdrücklich gedacht

9worden ware; 5. 443. Tit. 2. Th. 2. A. L. R. Das

gegen treten an die Stelle der vor dem Teſtator vers

ftorbenen im Teftamente bedachten Seltern deren

Ascendenten nicht, vielmehr können dieſe in den

geeigneten Fällen nur den Pflichttheil verlangen *) ;

S. 517. 518. 1. c..

Son Es fcheint unzuläffig, dieſe Regel auch auf andere Fälle,

welchenichtst in der des Erblaſſers betreffen , anzuwenden, und an

zunehmen, daß überall, wo der " Teftator " die Einſetzung fo ange

ordnet habe, daß ſie mit der Inteftat - Erbfolge gleich ſtelyt, eine

vermutlete Subſtitution vorhanden ſei. Gleichwohl hat das Ges

heime Ober- Tribunalin nac ftehendem Falte zwéi gleichlautende
Erkenntniſſe, in denen den Stindern des inſtituirten Bruders, wei

cher vor dem Erblaſſer verſtorben wnr, das Recht der Theilnahme

an der Erbſchaft des Dyeims abgeſprochen war, abgeändert. (cf.

S. von Strampi. Rechtsſpr. BD. 2. S. 56.)

N. errichtete vor der, durch die Berehelict D. erbetenen, gee
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Sie regt voraus, daß der institutus nicht Erbe

ſein wollte oder Fånne, und daß der Subſtitut den Ins

richtlichen Deputation am 21. Auguſt 1800 ein Teſtament, worin

er in Betreff der Erves-Einſebung wörtlich verfügte si

wich reße in Ermangelung aller Noth - Erben , frei und wohl
überlegt, zu Erben meines Nachlaſſes ein , meine lieben Ge

fdwiſter und meines verſtorbenen Bruders Stinder, namentlich :

1) den Stirchen- Inſpector N. in ein Drittel; d 1100

2) die Stammer? Secretair S. geborne. N. in ein zweites
te Drittel ; a tentot 3194

13)meines Bruders, desverſtorbenen Polizei-Secrétairs N., hin
terlaſſene zwei Stinder in das dritte Drittel. 94

Uebrigens ordnete er mehrere beträchtliche Legate an , vorzüglich für

die verehelichte D. undderen Tochter.

Wiewohl nun der Teſtator zur Zeit der Errichtungſeineslek =

tenWillens bettlägerig krank war, To ſtarb er doch erſt im Jahre

1809, vor ihm aber ſein zum Erben eingeſekterHruder, derStirchen

Inſpector N., mit Hinterlaſſung zweierKinder, des Juſtiz-Commiss

farius N. und der verehelichten C., Charlotte geb. N.

Dieſe behaupteten , die Abſicht des Teftators ſei geweſen , die

ganze Familie auf gleiche Weiſe zu bedenken ; er habe die geſeks,

liche Erbfolge nicht ändern wollen und für den Fall des Abganges

eines eingefekten Erben demſelben niemand ſubſtituirt, daher man
mit Bezug auf den 9. 521. Tit . 12. Th. i, des A. &. R. wohl

annehmen könne, daß ſie in die Stelle ihres verſtorbenen Vaters

treten . Anfangs war die stammer -Secretair S. nicht, abgeneigt,

dieſen Anſpruch anzuerkennen ; ſpäter aber behaupteten fämmtliche

Teftaments-Erben, daß ihnen der Erbtheil ihres verftorbenen Bru :

ders und beziehungsweiſe Dheims zuwachſe, und deſſen Stinder von

der Erbſchaft ausgeſchloſſen blieben . Deshalb wurden die Leßtern

gegen die N .'( chen Teftaments - Erben auf Herausgabe des dritten

Theils des Nachlaffes Étagbar.

Die beiden erſten Erkenntniffe wieren die stläger mit ihrem

Anſpruche auf Grund der klaren Faſſung des Teſtaments ab. Das

End - Urtel reformirte jedoch beide aus folgenden

Gründen :

Die Reviſion der Kläger gegen die in den øvrigen Inſtanzen

erfolgte Abweiſung mit ihrer Slage aufHerausgabe eines Drittels

des N.Ichen Nachlaſſes muß für erheblich erachtet werden. Denn

man ſieht überall deutlich genug, daß der Lejiator nirgends daran

gedacht hat, durch ſein Teſtament die Inteftat: Erbfolge feiner Ges

ſchwißer abändern oder ausſchließen zu wollen. Er hat ſeine beiden

zur Zeit der Errichtung des Teſtaments noch lebenden Geſchwiſter

und die Stinder feines damals bereits verſtorbenen Bruders zu Er

ben eingeſeßt ; er hat ihre Erbtheile gerade fo angeordnet, wie ſie

im Fall der Erbfolge zu ſtehen gekommen ſein würden ; er hat im

Grunde daher nur die Inteftat: Erbfolge ſeiner Geſchwiſter und

reſpective deren Stinder im Teſtament beſtätiget, und man kann

mit einem hohen Grade der Wahrſcheinlichkeit annehmen, daß er

überhaupt gar kein Teſtament gemacht haben würde, wenn es ihm
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ſtituten überlebt habe. Ift dies legtere, weil beide zu:

gleich umgekommen find, nicht zu ermitteln, ſo hat der

1

1

nicht um die Aufſeßung einiger Legate, und vorzüglich der fehr bes

trächtlichen Vermächtniſſe für die verehelichte D.und deren Coch :

ter zu thun geweſen wäre *) ; wie denn auch das Teſtament ergiebt,

baß Durch dieſe D. die Deputation zu deſſen Aufnahme geholtwors

den ift. Wenn der Teſtator unterließ, im Teftamente für den Fall

Vorſorge zu treffen , wo eines feiner Geſchwiſter noch vor ihm fter:

ben route, ſo kann man dies entweder ſeiner damaligen Lage zu:

ſchreiben, da er, der damals krank und bettlägerig war, ſich den

Fall, daß er eines feiner Geſchwiſter überleben ſollte, nicht als wahrs

ſcheinlich dachte, oder man kann es einem Verfehen der, das Deſta

ment aufnehmenden Deputation in fofern beimeſſen , als dieſelbe

unterlaſſen hat, den Teſtator auf dieſen doch möglichen Fall auf

merkſam zu machen. Gewiß (?) hatte der Teftator nicht die Ab

ficht, daß, wenn eines feiner zu Erben eingeſekten Geſchwiſter vor

ihm ſterben follte, deſſen hinterlaffene Stinder nicht an ſeine Stelle

treten, ſondern leer ausgehen ſollten ; es iſt nirgends zu finden , daß

der Deffator eine Abneigung gegen die Stinder feiner Geſchwiſter

gehabt habe, vielmehr ſieht man überall, daß es ſein beſtimmter

Wille war, den Stindern eines feiner verſtorbenen Geſchwiſter eben

ſo viel zu vermachen, als dieſes erhalten haben würde, wenn es

leben geblieben wäre; dies legte er deutlich genugan den Tag,

daß er namentlich die Stinder Teines bereits vor der Errichtung des

Teſtaments verſtorbenen Bruders, des Polizei- Secretairs N., zu

einem Drittel feines Nachlaſſes zu feinen Erben einſekte .

Bei dieſem ro deutlich zu erkennen gegebenen Willendes Teftas

tors, durch ſeine lektwillige Verordnung die Inteſtat-Erbfolge

nicht aufheben zu wollen , kann der im Teſtament befindliche Mans

gel, einer Subſtitution der Kläger, auf den Fall des frühern Abs

lebens ihres verſtorbenen Vaters, nicht wohl die ſonſtcaeteris pa

ribùs geſeßlichen Folgen haben, daß der Erbtheilihres Vaters den
übrigen Teſtaments - Erben zufallen müſſe; vielmehr muß die in

- dem Teftamente fehlende Beſtimmung der Subſtitution der Kläger,
nach den Regeln der vom Teſtator nirgend aufgehobenen Inteſtat:

Erbfolge, ergänzt werden. Dazu ift man bei der individuellen

Lage des Fals nach dem A. £. Ř. Th. 1. Tit. 12. $. 521. berech

tiget, indem dort ausdrücklich verordnet iſt, daß, ſoweit die geſetz:

liche Erbfolge durch die leßtwillige Verordnung nicht aufgehoben
werde, die in der lettern fehlende Beſtimmung nach den Regeln

der erſtern ergänzt werden ſolle. Hiezu kommt die Analogie des

§. 531. I. c ., woſelbft verordnet iſt, daß, wenn aus der Dispoſition

erhellet, oder ſonſt erwieſen werden kann, daß es der Wille des

Teſtators geweſen ſei, zugleich die Stinder des Legatars zu bedenken,

alsdann, wenn auch der Legatar vor dem Teftator verſtorben iſt,

die Stinder deffelben an ſeine Stelle treten ſollen. Hier iſt nach

1

1

1

* ). Er hätte alsdann nur die Legate anordnen und über die Erbfolge gang
roweigen dürfen .

1
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Subſtitut gar keine Rechte erworben . Haben dagegen

der Subſtitut und der Inſtitut beide den Teſtator

überlebt, ſo liegt es in der Natur der Sache, daß

nunmehr der Subſtitut abwarten muß , ob der Inſti:

tut die Erbſchaft antritt. Stirbt der Subftitut wåh

rend der Deliberationsfrift, ſo beſtimmt das Geſes

(S. 464.), daß der Subſtitut ſeine Rechte auf ſeine Ers

ben transmittirt. Die Faſſung des §. 462. Tit. 12.

Th. 1. A. L. R.

Hat aber der Subſtitut den Teſtator überlebt, und

iſt erſt innerhalb der geſegmåßigen Ueberlegungsfriſt

des Erben geſtorben , fo geht das Recht aus der Sub

ftitution auf ſeine Erben über ; hat in foro zu der

Meinung Anlaß gegeben, daß der Subſtitut das Recht

allen Umſtänden anzunehmen , daß der Deftator die stinder ſeiner

Geſchwiſter eben ſo gut, als die Geſchwiſter ſelbſthatbedenken wok

len , und wenn man den Teſtator in’s Leben zurückrufen könnte,

und ihm den Fall vorlegte, ſo würde er ohnfehlbar erklären , daß

er nirgends daran gedacht habe, die Stläger von ſeinem Nachlaſſe

ausſchließen zu wollen . So bedenklich es daher auch ſonſt ſein

würde, eine im Teſtament nicht verordnete Subſtitution ergänzen zu

wollen , To treten doch hier zu viele Gründe ein, als daß ſich die
Abweiſung der Fläger rechtfertigen ließe. Ein Anderes wäre es,

wenn der Teſtator dritte, fremde Perſonen mit zu feinen Erben

eingeſekt, oder, wenn er nicht alle damals lebenden Geſchwiſter,

oder, wenn er nicht die Kinder feines bereits vor der Errichtung

des Teftaments geſtorbenen Bruders eingeſegt , oder wenn er nicht

gerade folche Erbtheile beſtimmt hätte, wie ſie bei der Inteſiat

Erbfolge den Erben zugefallen ſein würden ; aber hier, wo es über:

all klar iſt, daß der Teſtator die Inteſtat - Erbfolge hat beibehalten

wiſſen wollen , müſſen alle den Stlägern entgegenſtehende Bedenken

verſchwinden .
Daß übrigens den Klägern der dritte Theil des Nachlaſſes zu :

komme, darüberiſt rationequanti keinStreit, andern Theils dies

auch geſeklichaußer Zweifel, da die stläger nachden Grundfäßen

der Enteftat :Erbfolge als Geſchwiſterkinder des Erblaffers mit der

Schweſter und den Stindern eines ſpäter verſtorbenen Brudes der

ſelben concurriren, ſomit in stirpes ſuccediren und gerade ſo viel

erhalten müſſen, alsihr verſtorbener Vater erhalten haben würde.

Stönnte die Billigkeit den Spruch des Richters leiten, ſo würde

auch dieſe den Stlägern um ſo mehr zur Seiteſtehen, als die Teſta

ments - Erbin anfänglich ſelbſt nicht abgeneigt geweſen iſt, den An

ſpruch der Stläger zu agnosciren , und es äußerſt hart fein würde,

wenn die Kinder des einen Brudersmiterben, die desandern aberleer

ausgehen ſollten . Es bedarf indeß hier dieſer Billigkeits - Gründe

nicht , da die Reformatoria auch geſeglich hinlänglich gerechtfers

tiget ifi.
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nicht transmittirte, ſobald er nach der Ueberlegungs

frift des eingeſeßten Erben verſtorben wåre. Dies iſt

aber, wie ſchon das Wort ,, erſt " in obigem Geſege

deutlich zeigt, nicht richtig . Das Geſer vergleicht durch

jene Partikel einen vorhergehenden Zeitraum mit der

Deliberationsfriſt, und nur hier konnte es zweifelhaft

ſein , ob der Subſtitut bereits ein Recht erworben hatte .

Wollte aber das Geſeß einen ſpåtern Zeitraum, nåms

lich den nach der Deliberationsfriſt vergleichen , ſo

mußte das Wort ,,noch " gebraucht werden. Ueber

dies konnten nach Ablauf der Deliberationsfriſt nur

zwei Fåde eintreten. Entweder der heres institutus

nahm die Erbſchaft an , ſo konnte von einer Transmiſſion

des Subſtitutions - Rechts nicht die Rede ſein ; oder

er ſchlug fie aus, ſo war das Erbrecht ſelbſt für den

Subſtitutenerworben und wurde eo ipso transmittirt.

Sollte indeſſen der Erbe fich gar nicht erklärt, und die

Erbſchaft erſt nach dem Tode des Subſtituten und nach

der Ueberlegungsfriſt ausgeſchlagen haben , ſo galt er

bis zur Entſagung der Erbſchaft als Erbe, und dann

entſcheidet der §. 464. 1. c. den Fal ganz deutlich das

hin, daß die Rechte des Subſtituten , mithin auch die

ſeiner Erben, wieder aufleben.

Das R. R. transmittirte nach der Meinung der

meiſten Rechtslehrer das Recht der Subſtitution nicht,

ſobald der Subſtitut innerhalb der Deliberationsfriſt

des eingeregten Erben verſtorben war. Doch iſt dies

allerdings in den Geſegen nirgends ausdrücklich ent

fchieden.

L. un. §. 4. C. 6. 51. L. 23. D. (28. 6.)

Die Wirkungen der Vúlgar - Subſtitution gehen

dahin, daß der Subſtitut in alle Rechte und Verbind

lichkeiten des Erben tritt, und das Accrescenz-Recht für

die übrigen Mit-Erben ausgeſchloſſen bleibt. Mehrere

Subſtituten theilen den Antheil des wegfallenden Erben

in Ermangelung anderer Beſtimmungen zu gleichen

Theilen .

Die Subſtitution erliſcht, wenn der Subſtitut

vor dem Erblaſſer ſtirbt, oder der Erbe. die Erbſchaft

antritt. Stirbt der Erbe nach dem Teſtator, aber

vor dem Ablauf der Ueberlegungsfriſt, ſo haben ſeine

Erben das Recht, ſich binnen der ihnen aufs Neue zu
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gewährenden Ueberlegungsfriſt über die Antretung der

Erbfoaft zu erklären, und das Recht des Subſtituten

fchwebt bis dahin. Außer dieſen Fällen gilt die Subs

ftitution auch dann får erloſchen , wenn der heres

institutus ein Kind des Erblaſers iſt, welches zur Zeit

der Errichtung der Dispoſition keine Nachkommenſchaft

hatte , ſobald derſelbe ſpåter erbfähige Nachkommen

erhalten und hinterlaſſen hat; S. 538. Tit. 12. Th. 1.

A. L. R. (cf. unten 9. -91 .)

L. 102. D. de cond. et demonstr. (35. 1.)

L. 30. C. de fideic . (6. 42.)

L. 6. C. de inst, et subst. (6. 25.)

Legteres iſt im R. R. ftreitig;

cf. L. 72. D. de acquir. vel. omm . hered.

cf. Thibaut Verſuche Bd. 1. Nr. 13.

F. R. Flor de vulg. subst. transm . haud. non

imped. Goett. 1781.

C. l. Erell utrum her. inst. intra annum delib.

mortuo subst. adm. Diss. fasc . 3. ( Viteb

1734.)

S. 88 .

III. Fideicommiſſariſche Subſtitution.

A. Deren Anordnung.

Die fideicommiſſariſche Subſtitution feßt

voraus, daß der Erblaſſer dem eingeſeßten Erben oder

Legatar die Pflicht auferlegt habe, entweder die ganze

Erbſchaft, oder einen Theil derſelben , oder ein Ver

mächtniß in den beſtimmten Fällen, oder unter den an

gegebenen Bedingungen einem andern zu überliefern.

1) Die Errichtung deſſelben fann ſowohl ausdrück

lich als fillfdweigend geſchehen ; und leßteres

iſt ſtets der Fall, wenn der Teſtator die Veråußes

prung der Erbſchaft oder einer beſtimmten legirten

Sache verbietet. Sie findet ferner der Sache,

wenn auch nicht der Form nach überall ba ftatt,

wo dem Erben oder Legatar : etwas unter einer

aufſchiebenden Bedingung und von einer ge

wiſſen Zeit an , oder unter einer auflöſenden

Bedingung und bis zu einer gewiſſen Zeit hinter
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laſſen worden iſt. Im erſten Falle gilt der

Inteftat- Erbe, deſſen Rechte, wenn dieſer uns.

bekannt iſt, ſein Curator wahrnimmt, als heres

fiduciarius, und der eingeſeßte Erbe als Fideis

commiſſarius; im zweiten dagegen der legtere

als Fiduciarius und der erſtere als Fideicommiffar.

Bei Legaten unter einer Suspenſiv - Bedins

gung gilt der inſtituirte Erbe, und unter einer

Reſolutiv - Bedingung der Legatar als Fiduciar,

und immer der andere Theil als Fideicommißs

Erbe ; $. 478-483. Tit. 12. Sh. 1. A. R. R. - Da

das Preußiſche Recht den Grundſaß, semel heres -

semper heres, nicht anerkannt, ſo bedarf es der

künſtlichen Verordnungen nicht, welche das R. N.

anwendet, um denſelben zu umgehen ; vielmehr ges

ftalten ſich die Verhåltniſſe der fideicommiſſariſchen

Subſtitution durchaus klar und einfach .

Nicht zu verwechſeln mit der Subſtitution ift

das legat eines Nießbrauchs , welches viele

Aehnlichkeit mit derſelben hat, aber namentlich

darin verſchieden iſt, daß das Eigenthum der Erbs

Tchaft ſofort auf den Erben übergeht, und deſſen

Ausübung nur durch den Nießbrauch beſchränkt

ift. In dieſer Hinſicht iſt die Art, wie das Fideis

commiß angeordnet worden , keinesweges gleich

gültig.

2) Die Perſon des fideicommiffariſchen Erben muß

gleichfaus, wenn ſie nicht nach Dbigem (S. 87. in

fine) gefeßlich vermuthet wird, ausdrücklich oder

doch ſo bezeichnet ſein , daß über die Meinung des

Teftators kein Zweifel obwalten kann. Das bloße

Verbot der Veräußerung einer Sache wird dahin

ausgelegt, daß dieſelbe bei der Familie des Tefta

torsverbleiben ſolle ; S. 534. Tit. 12. Th. 1. A. L.R.

Eben ſo müſſen die etwanigen fernern Subs

ſtituten genau bezeichnet ſein , widrigenfalls, wenn

dem erſten Inſtituirten oder fernern Subſtituten

ſolche Perſonen, die ihn auch ohne Teſtament bes

erben würden, nachgeſeßt ſind, die Folge unter den

Subſtituirten nach der, durch die Gefeße des Orts

des jedesmaligen legten Befigers angeordneten

gereßlich e'n Erbfolge ausgelegt wird ; S. 536.

537. 1. c .

>
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3 ) Die fideicommiſſariſche Subſtitution kann einem

Erben oder legatar in Betreff der ihm zugefal.

lenen Erbſchaft oder Sache, oder auch Hinſichts

einer nicht zur Erbſchaft gehörigen Sache auferlegt

werden. (S. 72.)

Nur dem Pflichttheils - Berechtigten kann, ſos

weit der Pflichttheil reicht , feine faſt auferlegt

werden. Hiebei tritt jedoch wiederum die Auss

nahme ein : daß der Vater , welcher dem Kinde

den ganzen geſeßlichen Erbtheil hinterläßt, demſel

ben aufgeben darf, die ganze Erbportion reinen

Kindern zu reſtituiren , ohne daß das Kind das

gegen den Pflichttheit zu fordern berechtigt wåre ;

S. 431. Tit. 2. Th. 2. 4. L. N.

4 ) Auch hier , wie bei der gemeinen Subſtitution,

können mehrere Subſtituten berufen werden

(subst. successiva) ; wobei jeder ſpätere Subſtitut,

ſo wie er zum Beſiß der Erbſchaft gelangt, gegen

denjenigen , welcher ihm nachgereßt iſt, als einges

regter Erbe betrachtet wird.

Nach dem R. R. durfte die Subſtitution auf

nicht mehr als vier Grade errichtet werden ;

Nov. 159. c . 2. 3. cf. Groilmann's und Löhr's

Magazin Bd. 4. St. 2. 3. S. 203-207. Das

gemeine Deutſche Recht hat dieſe Regel nie

anerkannt, das A. R R. Dagegen dieſelbe wies

derum nicht nur hergeſtellt, ſondern auch dahin

beſchränft, daß die eigentliche fideicommiſſariſche

Subſtitution nur zum Beſten des erſten und

zweiten Subſtituten gilt, ſo daß, wenn der legs

tere zum Beſitz gelangt , er zu einer fernern

Reſtitution nicht verbunden iſt. Doch wird hie:

bei auf den Zeitpunkt des Erb - Anfalls geſehen ,

und die zwar zur Subſtitution Berufenen , aber

nicht zum Beſis des Fideicommifles Gelangten

nicht mitgerechnet ; 3. 56. 57. Tit. 12. Th. 1 .

A. L. R.

Geht die Subſtitution über die eben genannten

Grade hinaus, ſo kann ſie nur als ein wirkliches

Familien-Fideicommiß (wovon weiter unten) aufs

recht erhalten werden.
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5 ) Gegenſtand der fideicommiſfariſchen Subſtitution

· kann die ganze Erbſchaft, Quoten, oder einzelne

Stücke derſelben ſein , nur ſofern die Subſtitution

den Character eines Familien - Fideicominijles ans

nimmt, mifien allein die dazu beſonders beſtimma

ten Objecte auserſehen werden. Immer aber wird

dasjenige , was der inſtituirte Erbe erhålt , "und

dasjenige, was er nach dem Willen und der Vor

ſchrift des Teſtators herauszugeben verpflichtet iſt,

als der Gegenſtand der Subſtitution betrachtet.

S. 89.

B. Deren Wirkungen.

1) Für den eingeſekten Erben.

Die Wirkungen der fideicommiſſariſchen Subſtitu

tion in Beziehung auf den eingeferten oder Ins

teſtat- Erben gehen dahin :

1) Er hat das Recht, die Erbſchaft in Befiß zu neh

men und zu verwalten ; auch alle ordentlichen

und außerordentlichen Nugungen davon zu ziehen ,

welche er ohne Veränderung der Subſtanz erhals

ten kann . Das 4. L. R. giebt ihm g . 466. Tit. 12.

Th. 1. A. L. R. zwar nur die Rechte eines Nieß

brauchers; er hat indeſſen offenbar mindeſtens

diejenigen eines nugbaren Eigentümer 8 ; denn

jene Geſegſtelle hač nur die Abſicht, die Verhålt:

niſſe des Fiduciars in Beziehung auf die Art der

Verwaltung und die Verpflichtung der Rück

gabe feſtzuſtellen , feinesweges aber dadurch zu ents

fcheiben , wem eigentlich das Eigenthum der Erbs

ſchaft zukomme. Eine erläuternde Stelle findet

ſich in der Lehre der Familien - Fideicommiffe. §. 72.

Tit. 4. Sh. 2. , woſelbſt dem jedesmaligen Befißer

des Legtern für die Dauer ſeiner Befiezeit die

Rechte eines nugbaren Eigenthümers zugeſtanden

werden. Da nun beide Verhältniſſe durchaus gleich ,

und die Familien - Fideicommiſſe nichts als eine vers

längerte fideicommiſſariſche Subſtitution find, ro ift

kein Grund vorhanden, dem Fiduciar-Erben mins

dere Riechte als dein Fideicommiß - Beſiger beizu

legen .
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2 ) Seine Verpflichtungen ſind zunä сh fi die eines

uneingeſchränkt eingeſeßten Erben . Deshalb iſt er,

und nicht der fideicommiſſariſche Erbe, verpflichtet,

das Inventarium einzureichen , und er wird , der

Subſtitution ungeachtet, als Erbe ohne Vorbehalt

angeſehen, und den Gläubigern auch ultra vires

hereditatis verpflichtet, ſobald er dieſer Verpflich
tung nicht nachkommt.

So lange ſein Niecht dauert, darf er zum Nach

theile des Subſtituten nicht vornehmen, wodurch

deflen Recht beeinträchtigt würde. Iſt mithin die

Subſtitution an eine Handlungdes Subſtituten ges

knupft, ſo muß er ſich aller unerlaubter Mittel ents

halten, wodurch Leşterer zu dem Entſchluſie, die

Handlung nicht vorzunehmen , bewogen werdent

Finnte, widrigenfalls die Handlung gegen ihn als

vollzogen , mithin die Handlung und der Reſtitus

tionsfal als eingetreten angenommen wird..

Er darf ferner mit der Sache ſelbſt keine wes

fentliche Veränderung der Subſtanz vornehmen,

noch dieſelbe veräußern. Nur alsdann, wenn der

Leffator die fideicommiffariſche Subſtitution nur auf

dasjenige gerichtet hat, was bei eintretendem Subs

ſtitutionsfalle noch vorhanden ſein würde,

iſt er zur Veräußerung unter Lebendigen , niemals

aber von Todeswegen, berechtigt. Im Falle der

Dürftigkeit kann er ſogar den ganzen Nadlaß

veräußern. (Wie im R. N.; gemäß Nov. 108. Č. 2.

cf. das Erkenntniß Mathis Bo. 6. S. 281. * )

*) Das oben erwähnte Erkenntniß lautet dahin :

Der Bürger undAckersmann Gottfried W., welcher im Februar

1778 zu Nauen verſtarb, errichtete am 18. Julius 1777 ein ges

richtliches, am 20. Febr. 1778 publicirtes Tejiament, in welchem

er feine Ehefrau, Dorothea Sophie, geborne A., zur einzigen Erbin

feines geſammten Vermögens dergeſtalt einſetzte :

daß fie die freie Dispoſition darüber nicht nur haben , ſondern

auch alles, was ihr Noth thue, davon nehmen, nachmalen aber,

wenn auch ſie verſtorben ſcin route, alsdann beiderſeitig nächfte

Freunde zutreten , und ſich in den verbleibenden Nachlaß egal

theilen ſollten.

Die Wittwe W., nachdem ſie 20 Jahre im Beſik des Nach

aſſes ihres Ehemannes geweſen , hatte nur noch į Hufe Acker und
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Ein ſolches Fideicommiß quid quid supererit ift ftilla

fchweigead alsdann angeordnet, wenn der Erblaſſer die

einige unbedeutende Mobilien aus dieſem Nachlaſſe, und ſchloß das

her mit der verwittweten Poſtmeiſterin R. einen contraclum vita
litium dahin :

Baß die Hufe Acker ſofort, imgleichen auch nach ihrem Code

die dann vorhandenen Mobilien derſelben eigenthümlich zugehö:

ren ſollten, wogegen ſie die Wittwe W. vollſtändig, lebenslänglich

verpflegen, und ihr außerdem jährlich zu kleinen Ausgaben 18 Thlr.
baar zahlen ſollte.

Nach dem Tode der Mittwe W. wurden die Inteftat-Erben

ihres früher verſtorbenen Ehemannes gegen die verwittwete Poſts

meifterin R.

auf Ertradition der Hufe Ader und der von ihr hinterlaſſenen
Effecten

klagbar. Durch die drei gleichlautenden Erkenntniſſe des Magiſtrats

zu Nauen vom 24. Mai1802, des Ober - Appellations - Senats des

Scammergerichts vom 25. April 1803 und des Geheimen Ober- Tris.

bunals vom 22. September 1803 wurden Stläger mit ihrer Stlage

abgewieſen. Folgendermaßen lauten die vom Ober : Appellations:

Senat angeführten Gründe:

Das Teftament des Bürgers und Ackersmann W. enthält offen:

bar eine Dispoſition, welche in den Redsten ein fideicommissum

testamentarium quid quid supereritgenannt wird. Er ſetzet darin

ſeine Ehefrau D. S.geb. A. als in Betreff des vielen Guten, ſe ſie

ihm 'erzeigt, zu ſeiner einzigen Erbin ſeines geſammten Vermögens

ein, dergeſtalt :

daß ſie die freie Dispoſition darüber nicht nur haben , ſondern

auch alles, was ihr Noth thue, davon nehmen, nachmalen aber,

wenn auch ſie verſtorben ſein ſollte, alsdann beiderſeitige nächſte

Freunde zutreten und ſich in den verbleibenden Nachlaß egal theis
len rollen .

Hieraus iſt nun fchon an ſich klar, daß, wenn kein Nachlaß

bei dem Abſterben der A. verblieben, der Klägeriſche Anſpruch, der

bloß auf jenes Teftament gegründet iſt , von ſelbſt wegfält, und

wenn davon auch etwas vorhanden geweſen, die Kläger, als die an :

geblich nächſten Verwandten des W., nicht auf das Ganze, ſondern

nurauf die Hälfte einen Anſpruch hatten ; ſie alſo offenbar inplus
petitione verſiren, wenn ſie die Ertradition der į Hufe bauerfeld

fchen Ackers von der Verklagten als das einzige noch vorhandene

Object der Erbſchaft fordern .Aber aucy hierauf haben ſie kein Recht.

Denn nach dem gerichtlich aufgenommenen Contracte erhielten

die Verklagte und deren Ehemann don bei Lebzeiten der Wittwe

W. ihr ſämmtliches Vermögen ,incl. jenes Ackers, und ſie verſpras

chen dagegen , dieſelbe in der im Vertrage näher beſtimmten Art

bis an ihren Tod zu unterhalten . Daß dieſer Vertrag von Seiten

der Verklagten nicht erfüllt worden, haben Kläger nicht angeführt;

vielmehr das Gegentheil dadurch, daß ſie im Appellations-Bericht

behauptet, die verſtorbene W. habe von der Verklagten nur wenig

Unterftüßung genoffen , indirecte eingeräumt, und man muß daher

&

.
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Aufnahme des Inventarii oder deffen Vorlegung aus

drůdlich verboten hat.

annehmen, daß auch Verklagte ihrerſeits im Beſite alles desjenigen

geſchütt werden muß, was ſie auf den Grund jenes Contracts ers

halten hat, wenn anders die Wittwe W. zur Eingehung deſſelben

berechtigt geweſen. Dies leugnen zwar Seläger und beziehen ſich dess

halb auf dasvu dem verſtorbenen W. unterm 18. Juli 1777 errichtete .

Teſtament, in Gefolge deſſen die Wittwe W. den Nachlaß erhalten ;

allein mit Unrecht. Wie sich aus dem erwähnten Contracte ergiebt,

befanddamals das Vermögen der Wittwe W.bloß aus der :Hufe
bauerfeldlichen Acker und den Mobilien , deren Gebrauch ſie ſich bis

an ihren Tod vorbehielt. Aus den Mobilien konnte ſie offenbar

keine beſondere Nußungen ziehen, und wenn man die Vortheile,

welche ihr die $ Hufe Acker gewähren konnte , auch jährlich auf

40 Thlr. in Anſchlag bringt, welches Quantum felbft nach dem , von

den Áppellanten auf 806 Thlr. angegebenen Werth des Ackers das

Höchſte iſt, was man annehmen kann , da die Wittwe W. denſel

ben ihres hohen Alters, denn ſie war damals 80 Jahre alt, nicht

einmal ſelbſt zu bebauen im Stande geweſen : To iſt es doch ein:

leuchtend, daß die Einkünfte von ihrem Vermögen zu ihren Bes

dürfniſſen nicht hinreichten , und fie' daher gezwungen geweſen, die

Subſtanz deſſelben anzugreifen .

Dieſe mußte aber in Sturzem ſehr vermindert , und wenn ſie

noch lange lebte , gänzlich durch ihre Ausgaben abſorbirt werden.

Sie hätte alsdannin einem noch höhern Alter, wo ihralleNabi
rungsquellen erſchöpft waren , Gefahr gelaufen ſich dem größten

Mangel ausgeſett zu ſehen . Wenn ſie daher, um dieſem auszuweis

chen, und ſich einer anſtändigen Unterſtükung auf ihre unbeſtimmte
Lebenszeit zu verſichern , den öfters allegirten Contract mit derVers

klagten errichtete, und derſelben auf dieſe Weiſe ihr ſämmtliches

Vermögen überließ, ſo wurde dieſer Schritt durch ihre Lage hins

länglich gerechtfertiget, und man kanndaraus durchaus keine Libe:

ralität oder die Abſicht, den fideicommiffariſchen Erben das Fideis

commiß zu entziehen und es der Verklagten zuzuwenden , entnehmen .

Nach dem Teſtamente ihres früher verſtorbenen Mannes ſollte

ſie aber auch unbedenklich berechtigt ſein , ſelbſt die Subſtanz des

Nachlaſſes anzugreifen, ja über dieſen gänzlich zu disponireo , wie

es ihre Nothdurft erforderte, und eine ſolche lektwillige Verordnung

konnte nach den Vorſchriften des gemeinen Rechts, welches ſowohl

zur Zeit der Errichtung des Teſtaments, als auch noch beim Erb

Anfall Geſekeskraft hatte (denn das erſtere erfolgte den 18. Juli

1777 und der Erblaſſer ſtarb im Jahre 1778 , alſo langevor Ema

nirung des A. L. R.), mit aller rechtlichen Wirkung geſchehen .

In den ältern Römiſchen Geſeßen war bei einem fideicom

missotestamentario quid quid supererit dem fiduciariſchen Erben

nachgelaſſen worden, die Fideicommifſtücke ad arbitrium boni viri

zu veräußern, nur mußte dies nicht, um das Fideicommiß zu unter:

ſchlagen , geſchehen .
I. 54. D. ad. Set. Trebell. TEAUX

1
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Endlich muß der eingeregte Erbe den Nachlaß, ſo

weit die Subſtitution lautet, allenfalls alſo ganz und

ohne

Die Verordnung wurde zwar vom Staiſer Juſtinian . in der

Nov. CVIII. dahin abgeändert, daß in dergleichen Fällen der fidus

ciariſche Erbe nur über uneingeſchränkt disponirer. könne, i davon

aber den fideicommiſſariſchen Erben zu reſtituiren verpflichtet ſein

ſolle.

Es wurden jedoch mehrere Ausnahmen geſtattet. Sdonim

erſtern Capitel iſt feſtgefert, daß,um ein Heirathegut zu beſiellen,

einen Gefangenen auszuliefern, oder ex sponsalitia largitate aud,

dieſer 4te Theil geſchmälert werden könne, wenn der fiduciariſche

Erbe zu dieſer Ausgabe sonſt kein Vermögen beſige, und im Ans

fange des 2ten Capitels heißt es :

Sic vero contigerit, neque ipsum habere ex aliquibus cau

sis , unde faciat expensas, ex tali restitutione etiam -has facere
ei damus licentiam .

Hiedurch, iſt offenbar der Fall noch ausgenontmen, wenn die

Bedürfniſſe eines ſonſt unbemittelten fiduciariſchen Erben es noths

wendig machen, daß er zu ſeiner Subſtanz auch den 4ten Theil des

Nachlaſſes angreifen muß, wie dies auch

Puffendorff Observ. 37. §. 2. et 3.

und vorzüglich

Vötius ad H. Lib . 31. J. 1. § . 55.

annimmt, wenn er ſagt:

Licet autem quarta saltem secundum jam dicta fideicom .

missaria hac in causa reservanda sit, tamen et ipsius quartae

alienationem imperator Novella 108. Cap .1 et 2. quibusdam
ex causis permisit, veluti ut se alat fiduciarius aliunde non

habens.

Dieſer Fall trat aber bei der Wittwe W. ein. Sie war, wie oben

ausgeführt worden , in gegründeter Beſorgniß wegen der Zukunft,
und veräußerte nur, um wegen ihrer Bedürfnifie bis an ihren Too

gedeckt zu ſein, den ganzen Nachlaß, den ſie in Händen hatte. Selä

ger haben zwar in appellatorio, um die behauptete Nothwendigkeit

dieſer Veräußerung zu widerlegen , angeführt, die Defuncta habe

durch ihre Geſchicklichkeit in Sturen Vieles verdient; wenn man

indeffen die Richtigkeit dieſesUmſtandes ihnen zugiebt, ſo folgt dar

aus nichts zu ihrem Vortheil; denn ſie haben ſelbſt eingeſtanden,

daß die Wittwew., ilres Verdienſtes ungeachtet, von der Ver

klagten Unterſtüßungen genoſſen, und es iſt von ihnen nicht einmal

behauptetworden, daß dieſe Unterſtüßungen überflüſſig geweſen, und

Durch die Lage der W. nicht herbeigezogen norden. Weberdies waren

es auch wohi weniger ihre damaligen Bedürfniffe, als Beforgniß

für die Zukunft, die fie zur Abſchließung des Vertrages vermoch

ten ; und da dieſe Beſorgniß fehr gegründet war, ſo erledigt fich

dadurch hinlänglich der Einwand der Kläger, und es bedarf gar

nicht der Vernelymung der von ihnen vorgeſchlagenen Zeugen . Der

angeführte Vitalitien -Contract ift folchergeſtalt in ſeinem ganzen
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ohne den geringſten Abzug dem Subſtituten reſtituiren ,

wodurch die dem R. N. eigene Quarten - Trebellianica

aufgehoben iſt. Vom Tage der verzögerten Rücs

gabe wird er als unredlicher Befißer betrachtet, und

muß mithin nicht nur alle von dieſer Zeit an gezogenen

Früchte und Nußungen, ſondern auch diejenigen , die

er båtte ziehen können , herausgeben, und für die aus

einem geringen Verſehen entſtandenen Verſchlimmes

rungen haften ; S. 241. sqq. Tit. 7. Th. 1. 4. L. R.

( Für die qu. Trebellianica galten im R. K. fola

gende Regeln :

1) Das Niecht, die Quarta abzuziehen, ſtand rur dem

direkten Erben, nicht dem mit fernerer Subſtitus

tion beſchwerten Fideicommiſſar zu. L. 7. §. 1. J. de

fid, her. (2. 23.) L. 22. §. ult. D. de fid . com.
her. (36. 1.)

2) Der Abzug erfolgte von der ganzen Maſie. Doch

wurden ihm auf die Quart die Nußungen der zu

reſtituirenden drei Viertel angerechnet , ſo daß ,

wenn dieſe inehr betrugen , als der vierte Theil

der Erbſchaft, gar kein Abzug ſtattfand. Ferner

wurden auf die Quart alle Sachen angerechnet,

welche der Erbe titulo singulari oder universali

zurückbehalten durfte , ro wie Alles Veräußerte.

( Doch ſind die Grundſåße der Anrechnung ſtreitig.

cf. die ſehr ſchwierige L. 86. L. 91. D. ad leg.

Falc . ( 35. 2.) L. 1. §.16. L. 30. §. 2. D. de fid .

her. ( 36. 1. ) $. 9. J. de fid . her. ( 2. 23.) L. 24 .

C. fam . herc. (3. 36.) Cujac. Obser. Lib . 8. C. 4.

Archiv für Civil- Praris Bd. 4. Heft 3. Nr. 30 .

Faber conj. Lib. 6. Cass. 4. Hšpfner's Comm.

Ausg . 7. S. 689.]

3 ) Uusgeſchloſſen von der Anrechnung bleiben :

a) die Früchte der Quarte ſelbſt; L. 22. S. 1. D. de

fid . her. ( 36. 1.)

Umfange für rechtsbeſtändig anzuſehen , und die Verklagte muß im

Befit alles desjenigen geſchüßt werden, was ſie durch denſelben ers

langt hat.

Die klägeriſchen Anſprüche find daher ganz ungegründet, und

das Urtel erſter Inſtanz, worin ſie mit denſelben lediglich abgewies

ſen worden , hat durchaus beſtätigt, und den Appellanten die Stoften

dieſer Inftanz zur Laft gelegt werden müſſen.

11
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c.2.

b ) die von dem Mit-Erben gezahlten Prålegate ;

L. 86. D. ad leg. falc. (35. 2.)

c) alle legate sub conditione. L. 91. I. c.

4 )

a) bei militairiſchen Teſtamenten ; L. 3. §. 1. D.a
de fid . her.

b ) zur Strafe, wenn der Fiduciar zur Antretung

gezwungen wurde, fein Inventar errichtet,

oder bei derlen Aufnahme einen Betrug began

gen hatte ; $. 7. J. de fid . comm. her. (2. 23.)

L. 4. D. de fid . h. (36. 1. )

c ) wenn der Fiduciar dem Abzuge entſagte;

wenn der Teſtator denſelben verbot. Nov. 1. c. 2.

. 2.)

S. 90.

2 ) Für den Subſtituten .

Hinſichts des Subſtituten bewirkt die Subſtitution

folgende Rechte :

1) er erwirbt mit dem Todestage des Teſtators

ein Recht, und zwar :

a ) wenn er unter einer wirklichen Bedingung oder

unbeſtimmten Zeit (incertus an et quando, oder

auch bloß an) ſubſtituirt worden iſt, eine Hoff

nung auf den künftigen Erwerb der Erbſchaft;

b) wenn er unter einer wirklichen Zeitbeſtimmung

( certus an incertus quando) oder einem Ereig

niſſe, welches nothwendig eintreffen muß,

nachgeſeßt worden, das Recht auf die fünftige

Erbſchaft ſelbſt.

Beides transmittirt er auf ſeine Erben, mit

Ausnahme des Falles , wenn ad a eine poteftative

Bedingung nur an die Perſon des Subſtituten ge

knüpft oder die Bedingung ſelbſt nur zu ſeinem

perſónlichen Vortheile beigefügt worden iſt; ( S. 161.

sqq. Tit. 4. Th. 1. A. L. N.)

2 ) ein Recht auf Cautions-Beſtellung iſt auf Seiten

des Subſtituten geſeßlich nirgends begründet, es
tritt aber ein :

a ) wenn ihm dieſelbe im Teſtamente eingeräumt
worden iſt ;
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b) wenn wahrſcheinliche Beſorgniſſe eines Mißs

brauchs oder einer Vernachlåſſigung eintreten,

S. 20. Tit. 21. Th. 1. A. L. R.; wohin inss

beſondere jede eigenmächtige Einziehung eines
im Nachlaſſe enthaltenen Capitals gehört ;

S. 104. l . c.

3 ) nach dem Eintritte der Bedingung oder dem Ablaufe

der Zeit erwirbt der Subſtitut ipso jure das volle '

Eigenthum der Erbſchaft, und als Folge davon

das Recht, den Beſit und die Verwaltung zu vers

langen . Die Erbſchaft oder der der Subſtitution

unterworfene Theil des Vermogens muß ihm nach

dem beim Erb- Ánfall aufgenommenen Verzeichniſſe

herausgegeben werden ; doch fönnen der Fiduciar

Erbe oder deſſen Erben unſtreitig alles dasjenige

in An- und reſp. Abrechnung bringen , was der

Nießbraucher von dem Eigenthümer erſtattet zu

verlangen befugt iſt.

Die Verpflichtungen des fideicommiffariſchen Er

ben geben nur dahin, daß er, wenn die Bedingung eine

caſuelle iſt, nichts thun darf, wodurch der Eintritt ders

ſelben gefördert wird ; ſo wie er, wenn ſie eine poteſta

tive auf Seiten des Fiduciarii iſt, er fich feiner uners

laubten Mittel bedienen darf, wodurd, der Entſchluß

des Legtern, das Ereigniß eintreten zu laſſen, hervors

gebracht wird ; widrigenfalls er ſein Recht gänzlich vers

liert. – Einer berondern Antretung der Erbſchaft

bedarf es ſeinerſeits nicht, denn da der eingeregte Erbe

das Inventarium bereits eingereicht haben muß, oder

den Creditoren gegenüber als Erbe ohne Vorbehalt

silt, und der Subſtitut iinmer nur dasjenige erhalten

kann, was nach Abzug aller Schulden oder legate übrig

geblieben iſt, ſo wird in den meiſten Fållen von einem

Anſpruche an ihn nicht die Rede rein. Sollte aber die

Bedingung oder der Zeitpunkt der Reſtitution der Erb

ſchaft ſo ſchnell nach dem Tode des Erblaffers eintres

ten, daß der inſtituirte Erbe die ihm ' innerhalb der ge

fesmäßigen Friſt zufommenden Obliegenheiten nicht hat

erfüllen fönnen, ſo wird der Subſtitut innerhalb einer

neuen Deliberations- Friſt nach eingetretenem Subſtitu

tions-Falle das Inventarium einzureichen haben, wenn

er fich nicht den Nachtheile ausſegen will, als Erbe

1
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ohne Vorbehalt in Hinſicht des ihm zugefallenen Ver

mogens zu gelten .

S. 91 .

C. q r 8 = e t.

Das Recht des fideicommiſſariſchen Erben er:
licht :

a ) wenn er vor dem Teftator verſtirbt;

b) wenn er das Fideicommiß ausfch lågt;

c ) wenn die Bedingung, unter welcher er zur Subſti

tution berufen worden, nicht eintritt, oder wegen

ſeiner Handlungen für nicht eingetreten erachtet

wird. Da bei einem Kinde, welches zur Zeit der

Errichtung der Subſtitution keine Leibes -Erben hat,

die S. 87. bemerkte Bedingung ſtillſchweigend vor

ausgeſeßt wird, ſo erliſcht die Subſtitution, wenn

der Erblaſſer ſeinem finderloſen Descendenten einen

Subſtituten berufen hat, Erſterer aber bei ſeinem

Code erbfähige Nachkommen hinterläßt.

S. 92.

D. Familien - Stiftungen.

Zu den fideicommiſſariſchen Subſtitutionen gehören

beſonders Familien- Stiftungen und Familien

Fideicommiffe. Beide fommen dabin überein, daß

fie zum Vortheile der Glieder einer beſtimmten Familie

feſtgeſeßt ſind , die Urkunden iber beide gerichtlich

verlautbart werden müſſen , und daß das Ober-Eigens

thum über den Gegenſtand beider der ganzen Familie

zukommt. Ihr Haupt-Unterſchied liegt in dem Gegen

ſtande, indem

a ) unter Familien-Stiftungen nur die Beſtimmungen

gewifier Hebungen oder Einfünfte, oder die Aus

übung gewiſſer Vorrechte oder Vortheile zu Guns

ſten einer Familie;

b ) unter Familiens fideicommiffen aber Grundſtücke

oder Capitalien, welche für beſtåndig oder durch

gewiſſe Geſchlechtsfolgen bei einer Familie bleiben

ſollen ,

verſtanden werden ; S. 23. 24. Tit. 2. Th. 2. A. l. R.
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Die Errichtung der Erſtern muß durch Verlauts

barung bei dem perſonlichen Richter des Stifters, und

des Legtern, wenn das Fideicommiß in einem Grunds

ftude beſteht, bei dem Richter die Sache erfolgen ; $. 29 .

63. Tit. 4. Th. 2. A. L. R.

Die Succeſſion in der Stiftung erfolgt nach

der Stiftungs-Urkunde, für deren Auslegung folgende

geregliche Beſtimmungen gelten :

1) Hat der Stifter eine Familie namentlich bezeicha

net, ſo gelangen im Zweifel nur diejenigen Glieder

zur Succeſſion , welche in dieſer Familie den Nas

men derſelben führen ; S. 36. I. e.

2 ) die Ordnung der Succeſſion wird nach den

Regeln der gereglichen Erbfolge in Beziehung auf

den Stammvater der berufenen Familie beſtimmt;

S. 35. 1. c .

3 ) daß bei einer in augemeinen Ausdrüden angeords

neten Succeſſion auch die weiblichen Glieder der

Familie Antheil nehmen ; $ . 37. I. c.

. 93 .

E. Familien - Fideicommiffe.

1) Gegenſtand.

zu familien -fideicommiffent f8nnen nur

Capitalien oder freie, feiner Oberherrlichkeit unters

worfenen Grundſtice, mit welchen Ackerbau und

Viehzucht verbunden iſt, und welche entweder für ſich

oder mit Zuſchlagung eines Capital - Stamines einen

reinen Ertrag von mindeſtens 2500 Rthlrt ., und hoch

ſtens von 10,000 Rthlrn . gewähren , beſtimmt worden.

Weber dieſen Ertrag binaus bedarf es ſowohl für die

erfte Stiftung als für die folgende Vergrößerung

der landesherrlichen Genehmigung. Ein ſelbſtſtändiges

Geld - fideicommiß muß aus einem Capitale von

mindeſtens Zehntauſend Thalern beſtehen .

Aus bloßen Håuſern und Mobilien kann kein Felbſt

ſtändiges Fideicommiß errichtet, dieſelben aber wohl

einem andern Fideicommiſle zugeſchlagen werden, wobei

in Beziehung auf dieſe Lestern dasjenige gilt, was

auf die erſte Stiftung eines Fideicoinmiſjes über
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haupt Anwendung findet; $ . 47-61. Tit. 4. Th. 2.

A. L. R.

Beſondere Erforderniſſe eines neuen Fideicommifles

find außerdem :

a) daß nach der Succeſſions-Ordnung das Fideicom

miß immer nur an einen Beſiger gelangen darf,

S. 142., oder, wenn es aus mehreren Landgütern

beſteht, jeder theilenden Linie der oben bemerkte

reine Ertrag gelaſſen werde ;

b) daß nicht bloß auf die geſegliche Erbfolge Bezug

genommen ſein , S. 141. und

c) daß kein Seniorat ( cf. S. 94.) angeordnet werden

darf; S. 140.

$. 94.

2 ) a t ț unge n .

Das nusbare. Eigenthum des Fideicommiß- Grunds

ſtůcks oder Capitals ſteht dein jedesmaligen Beſiger,

Das Ober-Eigenthum der ganzen Familie zu. Bei

der Succeſſion in den Befiß und der Frage, wer zum

Befiß gelange, kommt es zunächſt darauf an, welche

Dualität das Fideicommiß an und für ſich durch den

Stiftungsbrief des Erblaſſers erhalten hat. Das

4. L. N. unterſcheidet hiebei vier beſondere Gattungen :

1 ) Seniorat, 2 ) Majorat, 3) Minorat und 4) Primos

genitur.

1) Ein Seniorat iſt vorhanden , wenn der Aeltefte

an Jahren in der Familie zur jedesmaligen Sucs

ceffion berufen iſt.

2 ) Majorat. Hier ſuccediren die dem legten Bes

fißer dem Grade nach Nächſten, und unter Gleich

nahen der Uelteſte, mit Ausſchluß der Fingern.

3 ) Minorat findet ſtatt, wenn sie dem legten Bes

fißer dem Grade nach Nächſten , unter Gleichs

nahen aber der jüngſte an Jahren zur Succeſs

fion berufen werden.

Bei allen drei Gattungen ſchließen ftets die Måns

ter die weiblichen, und die von Weibern abftammenden

månnlichen Mitglieder aus ; im Falle mehrere Perſonen

von gleichem Alter , oder ad 2 und 3 von gleichem

Grade und Alter concurriren, ſo entſcheidet das L006.
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$. 95.

3) Succefſio n.

a) Bei einem Fideicommiffe.

4 ) Primogenitur wird ein Fideicommiß genannt,

wenn die Succeſſion nach linien mit dem Redte

der Erſtgeburt angeordnet iſt.

Wenn nur ein Fideicommiß vorhanden iſt, fo fucs

cedirt zunächſt der ålteſte Sohn des Stifters, nach ihm

ſein älteſter Sohn, mit Ausſchluß reiner jüngern Ges

ſchwiſter, dergeftalt, daß immer der älteſte Sohn des

Befigers die übrigen Verwandten ausſchließt.

Hinterläßt der Beſiber keine Söhne , ro gelangt

ſein ihm an Jahren nächſter Bruder, und wenn dieſer

nicht mehr lebt, deffen åltefter Sohn zur Erbfolge.

Sind weder Brüder noch Descendenten vonBrüs

dern vorhanden, fo fåüt das Fideicommiß an den volls

bürtigen oder von Vaters Seite halbbürtigen, den Jah

ren nach ålteſten Bruder des Vaters, und von dieſem ,

oder wenn er nicht mehr vorhanden iſt , unmittelbar

auf deſſen älteſten Sohn oder deſſen Descendenz; ſo

daß die Succeſſion zunächſt immer in der erſten Linie,

welche vom Stifter abſteigt, verbleibt, und erſt, wenn

dieſe ganz ausgeſtorben iſt, an die zweite, ſodann an

die folgende sc. fåut.

Unter vollbürtigen und halbbürtigen Brüdernt von

Vatersſeite iſt kein Unterſchied ; halbbürtigé von Muts

tersſeite gelangen gar nicht zur Erbfolge.

$. 96.

b ) Hei mehreren Fideicommiffen deſſelben Stifters.

Hat der Stifter mehrere Fideicommifle angeords

net , und eines für die erſtgeborne , das andere für

die nachgeborne Linie beſtimmt, ro gelangen die Dess

cendenten der erſten Linie nie zur Succeffion , lo

lange noch in der zweiten Linie oder der Linie eines

ſpåtern Sohnes ein von dem Stifter entſproffener

Mannesſtamm vorhanden iſt; ſo daß nach dem Auss

ſterben der zweiten Linie die des dritten Sohnes zu

nåcft berufen wird . — Sind alle jüngern Linien auss

geſtorben, ſo fått das Fideicommiß in die erſte Linie

zurück, und es wird ſo angeſehen , als wenn es dem
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Stifter wiederum zugefallen wäre. Von diesem wird

es wieder nach den Regeln der Primogenitur , aber

nicht an den Beſiber des erſten Fideicommiffes, ron

dern an denjenigeri verfällt, welcher zum Beſige des

erſten Fideicommiſſies gelangt ſein wirde , wenn der

gegenwärtige Beſiger weggefallen wåre ; in der Regel

alſo an den älteſten Bruder des Beſigers oder defien

etwa vorhandene Descendenz . - Sind aber auch in

der erſten Linie keine andere Nebenlinien vorbanden,

ſo gelangen beide Fideicommiſſe in die Hand eines

Befißers , werden aber nach deſſen Tode fofort wieder

getrennt, ſobald von dem Befiger wiederuin mehrere

Linien abſtammen.

Hat der Stifter für alle von ihm unmittelbar

abſteigenden Linien in Beziehung auf jede ein beſons

deres Fedeicommiß befteüt, To gelangt daſſelbe nach dem

Abſterben der im Beſik befindlichen Linie an die vont

Stifter abſtammende å tefte Linie ; immer nach den

Regeln der Erſtgeburt und immer nach dem Haupts

Grundraße , daß mehrere Fideicoinmiſſe ro fpåt als

möglich in eine Hand zuſammen fommen. Doch hat

der Beſiger in der neu erwerbenden Linie, welcher bloß

um deswillen , weil er das ältere Fideicommiß bereits

beſigt, nicht zur Succeffion in das neu zu erwerbende

gelangen kann, die Wahl, das neue gegen Abgabe des

alten Fideicommiſſes zu erwerben ; S. 166-178. 1. c.

S. 97.

c) Bei mehreren von verſchiedenen Stiftern errichteten

Sideicommiffen.

Iſt dagegen nicht von dem Stifter, ſondern von

einer andern Perfon für eine ſchon mit einem Fideis

commiß verſehene Familie ein neues Fideicommiß ers

richtet , ſo wird in Beziehung auf dieſes der zweite

Stifter als beſonderer erſter Stifter des neuen Fideis

commifies betrachtet, ſo daß zwiſchen den zu dem neuen

Fideicommiß berufenen Linien und den vom erſten Stifs

ter herſtammenden, gar keine Fideicommiß - Succeſſion

ſtattfindet. - Sterben die neu berufenen Linien aus,

ſo wird das Fideicommiß in der Hand des legten Bes

fibers zunächfi freies Eigentluin. Soll es aber, nach
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der Anordnung des Stifters, gleichwohl in der Familie

bleiben, ſo gelangt das dem legten Befißer des neuen

Fideicommiſſes dem Grade nach nå chſte Familien: Mits

glied zur Succeſſion , ohne Rücklicht darauf, ob dieſer

ſich bereits im Beſige des alten Fideicommiſſes bes

findet. 3. B.:1

1
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Wenn X. får die drei Linien A., B. und C. beſons

dere fideicommiſſe beſtellt hat, ro fått ( S. 97.) nach

dem Ausſterben der Linie C. deren Fideicommiß an die

Linie A., und zwar an den Nebenzweig, der fich der

Erſtgeburt in jeder Nebenlinie am nächſten zieht. Dess

halb würde eigentlich F. den Befig erhalten . Da er

aber bereits im Befis ſeines Fideicommiffes ift, fo fått

das neu angefallene Fideicommiß auf ſeinen Bruder G.

Håtte dagegen B. für ſeine Linie ein eigenes Fideia

commiß geſtiftet, und dieſes wåre bis auf D. gelangt,

ſo würde nach D's. Tode zu ermitteln ſein , wer ſein

dem Grade nach nichfter überlebender Verwandter in

der Familie iſt. U18 ſolcher würde ſich E. ergeben ,

und dieſer das Fideicommiß erhalten . Wenn aber auch

E. bereits verſtorben wäre, fo würde es auf die Brüs

der F. G. H. fallen , wobei dem D. die Beſtimmung

frei ſtehen würde, welcher der drei Brüder daſſelbe be

fißen ſollte. Erklärt ſich D. hierüber nicht, ſo ents

ſcheidet swiſchen F. G. H. das Loos, jedoch mit Auss

nahme des F., ſobald der Stifter das Zuſammentreffen

in einer Hand verboten bat ; S. 179-188. 1. c .

S. 98

d) Weibliche Succeſſion.

Nach dem Ausſterben aller månnlichen Descens

denten des erſten Stifters wird das Fideicommiß in

der Hand des legten Beſigers freies Eigenthum .

Sind aber die weiblichen Descendenten zur Erb

folge mit berufen, ſo gelten in Ermangelung näherer

Beſtimmungen folgende Regeln :

1) Nur die Tochter des legten Befigers, nicht deren

Ischter (Enfelinnen), gelangen zum Befiße des Fideis

commiffes , und zwar zun & chſt die altefte Tochter.

2 ) Hinterläßt die älteſte Tochter eigene Sohne , ſo

gelangt von dieſen immer der älteſte und deſſen

månnliche Descendenz nach den Regeln der Erſt

geburt zur Succeſſion.

3) Sind nach ihrem Tode feine Söhne, noch Enkel

von Söhnen vorhanden , ſo folgen die Enkel

ihrer Tochter.
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4 ) Fehlen auch dieſe, fo gelangt nach dem Tode der

ålteſten Cochter des legten Befibers das Fideis

commiß auf die zweite Tochter deſſelben und deren

månnliche Descendenz; und ſo , wenn hier feine

männliche Descendenten vorhanden ſind, immer

auf die nächſte Tochter und deren månnliche Dess

cendenz .

5 ) Sind gar keine månnliche Descendenten der

Tochter oder Enfelinnen des legten Befißers vors

banden, ſo fåüt das Fideicommiß auf denjenigen

månnlichen Descendenten , welcher durch

Weiber von dem erſten Stifter abſtammt.

Hiebei wird auf die Ordnung der Erſtgeburt, nach

Verhältniß gegen den erſten Stifter, Rückſicht ges

nommen, ſo daß die Linie der ålteften Tochter

deſſelben, ſo lange månnliche Nachkommen in ders

ſelben vorhanden ſind, die Linie der jüngern Tochter

ausſchließt. Z. B.:

Erfter Stifter.

A.

G
.

Lektermännlicher

Beſiker B..

E. H.

11c.
D. F.

Wenn die Tochter des B. (C. und D.) ohne manns

liche Nachkommen ſterben, ſo wird H. als der altefte

Sohn der Tochter ( G ) des erſten Beſibers A. zur

Erbfolge berufen . Die Eschter in der Linie des

älteſten Sohnes des erſten Erwerbers (E.), robald

fie nicht zugleich Dichter des legten Befißers.
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find, gelangen deshalb niemals zum Beſiş, noch

verfåten fie das Fideicommiß auf ihre månnliche

Descendenz ; ſo daß man hieraus die Regel abſtras

hiren kann, daß das Fideicommiß, wenn es eine

Linie einmal verlaſſen hat, in dieſelbe nie wieder

zurücfållt. ( cf. S. 430. Tit. 18. Th. 1. A. L. R.)

6 ) So oft das fideicommiß nach vorſtehenden Grunds

fågen auf einen männlichen Descendenten einmal

gelangt iſt , ſo beginnt von ihm aus eine neue

Fideicommißfolge unter reiner Nachkommenſchaft;

S. 189-202. 1. c .

$. 99.

Bei jedem Anfalle eines Fideicommiffes wird nach

dem Zeitpunkte des Todes des legten Beſißers

beſtimmt, wer alsdann unter den vorhandenen Mits

gliedern der nåchſte ſei ; doch werden alle diejenigen mits

gerechnet, welche innerhalb des dreihundert undzweiten

Tages nach dieſem Momente zur Welt kommen.

$. 100.

IV . Pupillar - Subſtitution.

A. Wer pupillariter ſubſtituiren kann.

Das Recht, pupillariter zu ſubſtituiren, ſteht

nach dem A. L. R. zu :

a) dem Vater in Betreff des eigenen Vermögens

des Kindes, und des demſelben von ihm hinters

laſſenen Vermogens mit Einſchluß des Pflichttheils ;

b) der Mutter nur in Hinſicht auf das dem Kinde

von ihr zufallende Vermogen, jedoch gleichfalls

mit Einſchluß des Pflichttheilb.

Dem Adoptiv - Vater und dem Stiefvater in

Beziehung auf die in die Einkindſchaft gefommenen

Stieffinder verleiht das Geſet , wie aus der Stellung

der Lehre der Pupillar:Subſtitution im 4. L. R. hervors

geht, dieſes Recht nicht; eben ſo wenig Vätern, welche

wiſſentlich eine ungültige oder nichtige Ehe geſchloßen .
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haben. Auch fteht daſſelbe den Groß - Ueltern nicht

zu , ſelbſt wenn der Vater der Enfel , was indefjen

nicht leicht vorkommen kann, ſich noch in der våterlichen

Gewalt befinden oder bereits verſtorben ſein ſollte. -

Enterbten Kindern kann der Vater ebenfalls ſubs

ftituiren, ſofern die Enterbung aus guter Abſicht

geſchieht; doch läßt ſich dies nur annehmen, wenn das

unmündige Kind wahn- oder blodſinnig iſt, weil die übris

gen Gründe : übermäßige Verſchwendung oder Schuls

den, mit welchen daſſelbe belaſtet iſt, bei einem Kinde bis

zum 14ten Lebensjahre nicht denkbar ſind. (S.419-422.

Tit. 2. Ch. 2. 4. L. R.)

Nach dem R. R. ftand der Mutter das Recht

der Pupillar - Subſtitution gar nicht, und dem

arrogirenden Vater nur in Beziehung auf das

von ihm dem Kinde zufallende, nicht auf deſſen eiges

nes, Vermogen zu. L. 10. 9. 6. L. 2. D. de pup .

substit. (28. 6.) Ueberall aber konnte der Groß

vater den in ſeiner Gewalt befindlichen Kindern des

verſtorbenen Hausſohnes pupillariter ſubſtituiren .

S. 101.

B. Anordnung.

Sie kann in dem Teſtamente des Vaters, oder

neben demſelben in einem beſondern Teſtamente, oder

auch ohne ein eigenes Teftament des Vaters erfolgen ,

und wird immer als eine felbft fiåndige Dispoſition

betrachtet, ſo daß dem Subſtituten freiſteht, nur die

eine der Erbſchaften anzunehmen und der andern zu

entſagen . Doch find ſtets die Formen eines Teſtas

ments , oder für Militair - Perſonen in den geeigneten

Fåtlen mindeſtens die einer militairiſchen Dispoſition
erforderlich .

Nach dem R. R. mußte der Vater nothwendig

über ſein eigenes Vermogen teſtiren und , einen

beſondern Erben für ſich , und entweder denſels

ben , jedoch ausdrücklich , oder einen andern für das
Rind ernennen ;
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L.1. 9.3. D.devulg. et pupill. substit. ( 28. 6. ).
L. 2. $. 1. D. ibid .

§. 4. J. de pupill. subst. ( 2. 16.)

doch konnte beides in einem Teſtamente geſchehen ,

und nur, wenn verſchiedene Teſtamente errichtet wurs

den, mußte der Vater das reinige zuerſt machen.

L. 2. $. 4-7. L. 20. D. l . c.

Auch durfte der dem Kinde Subſtituirte die eine Erb

ſchaft nicht ausſchlagen und die andere antreten, ſons

dern er mußte , da die Substitutio pupillaris pars

et sequela testamenti paterni war, beide annehnien,

oder ſich beider enthalten .

L. 10. 9.2. L. 5. D. de vulg. et pup . substit.

( 28. 6.)

. 102.

C. Berch r å n funge nt.

Die Dispoſitionen des Vaters oder der Mutter,

ſoweit legtere überhaupt zur Subſtitution berechtigt ift

( S. 100.), erleiden folgende Beſchränkungen:

1) Fremde fönnen gar nicht zur Erbfolge berufen ,

noch kann ihnen pupillariter etwas hinterlaſſen

werden ; S. 537. Tit. 2. TV. 2. A. L. R.

2) denjenigen , welchen ein Pflichttheil aus dem

Vermogen des Kindes zukommt, kann derſelbe nur

aus ſolchen Gründen entzogen oder geſchmålert

werden, durch welche das Kind ſelbſt (alſo nicht

der Vater), wenn es teſtiren fånnte, zur Enterbung

berechtigt ſein würde ;

3 ) unter des Kindes og : oder halbbairtigen Ges

ſchwiſtern und deren Kinder (erſten Grades) fann

der Teſtator den Nachlaß beliebig vertheilen ; doch

muß er einem Jeden mindeſtens die Hälfte ſeiner

Inteſtat-Erbportion laſſen ; S. 532-534. I. c .

4 ) unter den übrigen entfernteren Verwandten ſteht

dem Tcftator freie Wahl und Vertheilung zu ;

S. 536. I. c.

Nach dem R. N. durfte der Vater jeden

Fremden zur Erbſchaft des Kindes berufen ;

ob er aber berechtigt war, die Noth- Erben ganz
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auszuſchließen , darüber ſind die Anſichten der

Rechtslehrer getheilt. Doch iſt offenbar die bes

jahende Antwort, ſowohl für das R. N. nach

L. 8. 9. 5. D. de inoff. test. (5. 2.), als für das

canoniſche nach Cap. 1. de test. in VI. (3. 11.)

die richtige.

cf. Archiv für civiliſt. Praxis. Bd. 5. Heft 3.

S. 345 – 358.

Hellfeld Jurispr. for. §. 1455.

$ . 103 .

D. Erliſchen der Pupillar - Subſtitution.

Die Pupillar -Subſtitution erliſcht:

1) ſobald das Kind das 14te Lebensjahr vođendet hat ;

S. 540. Tit. 2. Sh. 2. A. 2. R.

2) wenn das Kind mit Bewilligung des Vaters von

einem Dritten an Kindesſtatt angenommen wird ;

S. 543. I. c.

3 ) wenn der Subftitut vor dem Vater , oder , nach

deflen Tode , vor dem Kinde verſtirbt; und geht

alödann dies Recht auf ſeine Erben nicht über ;

5. 453. I. c .

Nach dem R. R. fiel außer den obigen Fällen

die Subſtitution mit dem Teſtamente, ſobald das

Teſtament rumpirt oder deſtituirt wurde ; fie blieb

jedoch bei dem durch die Querela inoff. refcin

dirten bei Kräften . Nov. 115. Cap. 3. in fine.

S. 104.

V. Quaſi , Pupillar : Subſtitution.

Die Quaſi - Pupillar - Subſtitution gebührt

dem Vater, oder wenn dieſer feinen Gebrauch davon

gemacht hat, der Mutter eines im Wahn- oder 318d

finn verfallenen , tauben oder ftummen ( natürlich

auch taubſtummen ) Kindes, wenn daſſelbe wegen der

beiden legten Mångel zu teſtiren unfähig iſt. Zu bes

merfen iſt hiebei, daß, wenn das Kind ſich auch bei

Errichtung des Teſtaments nicht in dem Zuſtande der

Unfähigkeit befand, die Subſtitution dennoch gültig iſt,

ſobald dieſer Zuſtand zur Zeit des Ablebens des Teſta
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&

1

tors vorhanden iſt. Sie bezieht ſich auch respectu der

Mutter nicht nur auf den Pflichttheil , ſondern auch

auf das eigene Vermögen des Kindes, und wird, wie

die wirkliche Pupillar - Subſtitution ( cf. S. 103.), bes

ſchränkt. Sie findet nicht ſtatt , wenn das wahn- oder

birdſinnige Kind früher in einem dispoſitionsfähigen

Zuſtande teftirt hatte. War fie dagegen vom Anfang

an gültig, ſo erliſcht fie :

1) wenn das Kind mit Hinterlaſung einer Ehefrau

oder ehelicher Descendenten verſtirbt;

2 ) wenn das Kind wieder zu verſtande kommt, und

der Vormundſchaft entlaſſen wird ; ſo wie in dem

Fate Nr. 2 und 3. des g . 103.

Das R. R. beſtimmte abweichend :

1) daß nicht nur Vater oder Mutter , ſondern

Vater und Mutter gleichzeitig, außerdem auch

in deren Ermangelung jeder Uscendent våter's

licher oder mütterlicher Seite die Subſtitution

gültig vornehmen fonnte. Sehr ſtreitig iſt jedoch ,

wie die zu gleicher Zeit vorhandene våterliche

und mütterliche Dispoſition wirft. Nach der

richtigern Meinung gilt zunåchſt die des Vaters

ſoweit, wie ſie als wirkliche Pupillar - Sub

ftitution beſtehen fann ; den Ueberreft müſſen

die verſchiedenen Subſtituten , wie concurrirende

Mit: Erben , unter ſich theilen ;

cf. Martini Tract. de subst. pup. Cap.3. 9.9.

Donellus ad §. 9. C. de impub. et al. subst.

(6. 26.)

Lauterbac Lib . 28. T. 6. $. 39.

Urchiv für Civ . Praxis Bd. 2. Heft 1. Nr. 5.,

worin beſonders Unterholzner anderer An

ficht iſt.

5. 36. 118. C. de impub. et al. subst. (6. 26.)

2) daß fie nur bei Raſenden und Blodſinnigen ,

nicht bei Tauben oder Stummen ſtattfindet;

obwohl auch dies ftreitig iſt ; cf. Voet ad $. 39 .

1. c. und Lauterbach 1. c. 5. 42. Stryk Caut.

test . Cap. 1. ment. §. 13. 14.

3) Hinſichts des Subſtituten iſt der Teſtator (im

Gegenſaße zur eigentlichen Pupillar - Subſtitu

tion ) beſchrånft. Er muß :

a ) ſos

!
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tha) ſofern Descendenten vorhanden ſind, zunächſt

is dieſe, oder mindeſtens einen derſelben , L. 9.
C. l . c .

b ) dann die Geſchwiſter des Kindes einſeßen , wos

Sobei die Halbgeſchwiſter von Seiten des Tefta

tors denvollbürtigen gleichgeſtellt werden. (cf.
Gruber de subst. exemp. fratr. et sororem

id Alt. 1782.) જાણીવિના તો

Ob hiebei die Aeltern des wahnſinnigen
oses

Kindes-nothwendig zu bedenken ſind, iſt ſtreitig;

Solcad weil L. 9. C. 1. c. ihrer nicht ausdrücklich ers

sitesnipo wähnt minste 3001191908R 1190 tot119
Stord Rimer de conjuge per exempl. subst.

wire a legitima non excluso Sub . 1775. Stryk
aurk massage de caut. test. ass. 18. 6. 20.
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c) nach dieſen ( a und b ) iſt es erlaubt , jeden
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Wechſelſeitige Teſtamente, wodurch Einer den

Andern, in Nückſicht der von dieſem geſchehenen Erbes

Einregung, zu ſeinem Erben ernannt, ſind nur unter

Eheleuten gültig *) ; fie müſſen nothwendig in einem

*) Uteber die Wirkungeines wechſelſeitigen Teftaments, ſpricht
fich ein in Stengel BD. XVIII. S. 145. befindliches Erkenntniß

in folgender årt aus. 911

Die Maffuteſchen Eheleute verordneteit in ihrent unter dene?

10. Juli 1794 gerichtlich errichteten Teftamente :
wie ſie fid ) dergeſtalt einander zu Erben einſeken wollten , daß

der zulet Lebende den geſammten Nachlaß des zuerſt verſtorbes

nen Ehegatten erben , haben und erhalten ſolle. Nach Abſterben

12
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1

den

und demſelben Inférumentë errichtet und mit

allen Förmlichkeiten eines Teſtaments verſehen ſein .

pa

des von ihnen zuletzt lebenden ſollten ſich denn ihre beiderſeiti

gen nächſten Anverwandten den alsdann noch befindlichen Nach

laß dergefialt theilen , daß des Ceſtators nächſte Verwandtendie

andere Hälfte erben, haben und bekommen ſollten.

Nach dem Ableben des Teſtators blieb die Teſtatrizin, dieſem

Teftamente zufolge, im Beſitz des geſammten gemeinſchaftlichen

Vermögens, und heirathete darauf den Eigenthümer Polenz. Nach

ihrem hierauf erfolgten Abſterben erklärte fich der Wittwer , der

Eigenthümer Polenz, als Beneficial - Erbeex statuto, undwar bes

reit, nach den angeführten Worten des Maſſuteſchen Teftaments,

Verwandten des verſtorbenen Maſſute die cine Hälfte

des Nachlaffes feiner Ehefrau zu überliefern,wollte aber zur andern

Hälfte ſein eigenes Vermögen werfen, und von der ganzen Maſſe
die Hälfte, als die ihm gebiilyrende portio statutaria, abziehen, die

andere Hälfte aber den beiden nächſten Verwandten ſeiner verſior

benen Ehefrau , der verehelichten Maffute und der verehelichten

Bong, beide geborne Ganſow , überantworten . Die verehelichte ,

Maffutewar mit dieſem Theilungs-Geſchäftzufrieden, dieverehes

lichte Bong hielt ſich aber dadurch für beeinträchtigt, und be

hauptete :

daß ihr und ihrer Schweſter allein ein Erbrecht an dem Nach :

laffe der verſtorbenen Polenz, mit Ausſchluß des Wittiers, zu:

ſtehe, und forderte demnach den vierten Theil des Maſſuteſchen

Vermögens ohne allen Abzug.

Hierauf erkannten die Stadtgerichte unter dem 7. Decem
ber 1801:

daß Stlägerin , verehelichte Bong, geborne Ganſow , mit ihrer

Forderung auf den vierten Theil des Maffuteſchen Vermögens

ohne allen Abzug, wie hiemit geſchiehet , gänzlich abzuweiſen,

und der Beklagte, Eigenthümer Polenz, für woh! befugt zu er:

achten, zur Hälfte des von ſeiner Frauen nachgelaſſenengemein
ſchaftlichen Maſſuteſchen Vermögens das feinige zu werfen , und

davon die Hälfte für ſich abzuziehen , es übrigens auch bei der

Erklärung des Verklagten , den Verwandten des verſorbenen
Maſſute die Hälfte des von ſeiner Frauen hinterlaffenen Ver
mögens ausantworten zu wollen , ju belaffen und Stlägerin gehal

ten , fämmtliche Unfoffen dieſes Rechtsſtreites allein zu tragen

und zu erſtatten.

In den Gründen heißt es :

Nach Vorſchrift der Constitutio Joachimica iſi nämlich der
hinterlaſſene Wittwer befugt, zum Nachlaffe feiner verſtorbenen

Ehefrau ſein eigenes Vermögen einzuwerfen und von dieſer ganzen

Maſſe ſodann die Hälfte für ſich abzuziehen, die andere Hälfte fällt

rudann aufdie nächſten Verwandten der Ehefrau . Der Verklagte

rechnet nun hier zum Nachlaffe ſeiner Ehefrau bloß die Hälfte des

ihr hinterlaffenen Maſfuteſchen Vermögens, und iſt bereit, die ans

dere Hälfte des ihr hinterlaſſenen Maſſuteſchen Vermögens den

Verwandten des erſten Mannes auszuliefern. Es iſt alſo unbe:

en
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(Durch ein beſonderes Reſcript vom 3. Juli 1816 ,

V. KPz. Bd. 3. S. 5 und 6 , iſt der Zweifel, ob es

berblick, but ihm bee stede tutele,tul ince afte tein Seiten

1

.

denklich, daß ihm das Recht zuſtehe, zu jener Hälfte ſeinVermögen

zuzuwerfen, davon die Hälfte für ſich zu behalten , und die andere

Hälfte der Klägerin und ihrer Schweſter zu gleichen Theilen zu

überliefern.

Dieſes Recht des Verklagten wird auch durchaus nicht, wie

Kelägerin behaupten will, durch das Maſſuteſche Teſtament einges

ſchränkt. Aus den Worten deſſelben erhellet ganz klar, daß die

Deftatoren nur bei Errichtung deſſelben die Abſicht hatten , jeden

ſeiner eigenen nächſten Verwandten die Hälfte des gemeinſchaftlichen

Vermögens zu ſichern .

Da demnach die Stlägerin mit ihrer Forderung gänzlich abges

Ger. -Dron. Th . 1. Tit. 23. § . 2. ganz allein die ſämmtlichen uns

koſten dieſes Proceſſes tragen , deshalb ,wie überall geſchehen, zu er :
kennen geweſen.

Das confirmatoriſche Erkenntniß des Ober-Appellations-Senats

de publ. den 9. Juli 1802 fügte folgende Gründe hinzu :

Dennes leidet durchaus keinen rechtlichen Zweifel, daß der

Sinn des von den Maſſuteſchen Eheleuten am 10. Juli 1794 ge

meinſchaftlich errichteten Teftaments nur dahin gedeutet werden

kann :

in die eine Hälfte des Vermögens des zulekt Lebenben ſollen

Die nächſten Verwandten des zuerſt Verſtorbenen fideicommiffas

rifch fubftituirt ſein , die andere Hälfte aber fällt den Inteftat

Erben des Ueberlebenden zu.

Der zuerſt erſtorbene, welches hier der Raſſute iſt, latte

nicht das geringſte Intereſſe, für die Berwandten des ueberleben

den zu ſorgen, nur allein das war ihm wichtig, daß ſeinen Vers

wandtendie Hälfte des Vermögens nicht entzogen werden konnte.
ben , wenn

er in Gospe gegen ſeinen Vortheil gehandelt ha
wenn der zweiten Hälfte des Vermögens ſich

die Hände gebunden, und ſchon im Vorausſeine Verwandtenfidei

commiſſariſch ſubſtituirt hätte. Es läuft alſo gegen alle Wahr

ſcheinlichkeit, daß die Erklärung, welche die verehelichte Bong von

dem Teftamente machen will, der Abſicht gemaß ſei, welche die

Mafuteſchen Eheleute gehabt haben . Sie iſt aber auch den Ges

feßen nicht gemäß. Die ſonſt ſtreitige Rechtsfrage:
in wieweit bei einem wechſelſeitigen Teſtamente der Ueberle

bende von der darin enthaltenen Anordnung abgehen könne?

muß nach Anleitung des Augem. Landrechts Th. 2. Tit 1. §. 492

und 493. dahin entſchieden werden, daß ihm dieſe Befugniß nur

als
erhellet, daß der Erſtverſtorbene ihm reinen Nachlaß in Rückſicht

auf dieſe Verfügungen zugewendet habe. Dies wird hauptſächlich

bei ſolchen Verordnungen des überlebenden Ehegatten vermuthet,

welcher sum . Beſten der gemeinſchaftlicheu Kinder oder der Vers

wandten, oder beſonders der Freunde bes Erſtverſtorbenen nichts

weiter gewollt hat, als daß ſeine nächften Verwandten die Hälfte

.

12*
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bei folchen Teſtamenten der Zuziehung von mehr als

zwei Zeugen bedürfe, wenn die Ehegatten nicht ſchreiben

können , verneinend entſchieden .) Nach der Publication

iſt jedoch deſſen abermalige Depoſition zur Aufrecht

haltung des legten Willens des Ueberlebenden nicht

erforderlich. Refcr. vom 10. December 1801. Mathis

30. 1. S. 111. *) .

Dieſe Teſtamente verlieren, außer aus algemeinen

Gründen , ihre Gültigkeit :

1) wenn die Ehe durch richterlichen Ausſpruch ge
trennt wird,

des gemeinſchaftlichen Vermögens erhalten , und in ſoweit fideicom

miſſariſch ſubſtituirt ſein ſollen . Nur in foweit konnte. der lieber

lebende von dem Teſtamente nicht abgehen, im Uebrigen aber war

er dazu allerdings befugt; er befaß die zweite Hälfte des Vermö

gens ganz frei und ſie fällt in Ermangelung eines anderweiten

Leiaments ſeinen Inteftat: Erben zu ; mithin muß auch der Bes

klagte, wenn er von ſeinem nach dem märkiſchen Statute ihm zu

ſtehenden Rechte Gebrauch machen will, zugelaſſen werden . Der

im Teſtamente gebrauchte Ausdruck : beiderſeitige nächſte Anvers

wandten , ſoll nach dem Zuſammenhange nichts weiter bedeuten,

als beiderſeitige nächſte Inteſtat : Erben . Zu dieſen gehört nach

hieſigem Rechte der überlebende Ehegatte, er muß auch zuden nächs

ften Verwandten des verſtorbenen Ehegatten gerechnet werden, und

follte er ausgeſchloſſen ſein, ſo hätte in Teftamente der beſtimmte

Ausdruck : Slutsverwandte, gebraucht werden müſſen.

Durch das Erkenntniß des geheimen Ober -Tribunals vom

7. Februar 1803 iſt auch dieſes Urtheil beſtätigt worden.

*) Dieres Nefcript lautet :

Auf Eure Anfrage vom 30ffen v . N. laffen wirEuch hiedurch

beſcheiden, daß in allen Fällen , wenn ein wechfelfeitiges Lefanient

zweier Ehegatten nach dem Tode des einen publicirt wird, den

Darin benannten Erben und Legataren von Beffen Inhalt ſofort,

ohne Unterſchied, ob die Erbes - Einſetzung oder das Vermächtniß

von dem verſtorbenen, oder von dem überlebenden Ehegatten her:

kömmt, auf die im Allgemeinen Landrecht Th. 1. Tit. 12. S. 230 .

u. f. vorgeſchriebene Weiſe Nachricht ertheilt werden muß, und ber

darf es in der Regel keiner fernern beſondern Aufbewahrung eines

ſolchen Teftaments, da daſſelbe nach erfolgter Publication doch nicht

weiter geheim gehalten werden könnte.

Wenn jedoch der überlebende Ehegatte aus beſondern Grüns

den verlangt, daß dielektwillige Verordnung nach geſchehener Pu:
blication anderweitig wieder biszu ſeinem Åbleben verſiegelt depos

nirt werde, ro kann demſelben hierunter zwar gewillfahrt werden,

es muß aber auch in dieſemFallvorher allemal die vorſchrifts

mäßige Bekanntniachung des Inhalts an ſänintliche darin benannte

Erben und Legatarien erfolgen .

(Neues Archiv 38. 3. S. 14.)
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2 ) durch den Widerruf des einen Ehegatten. Doch

iſt dieſer Widerruf in Beziehung auf die Beſtim

mungen des andern nicht etwa ausdrücklich Wider

rufenden nur von der Wirkung , daß allein dies

jenigen Beſtimmungen des Teſtaments dieſes leß

tern aufgehoben werden, durch welche des Wider

rufenden Verwandten oder beſondern Freunden

etwas zugewendet worden iſt. (cf. unten S. 109. )

Nach dem Tode des einen Ehegatten hat der Uebers

lebende die Wahl, die Erbſchaft aus dem wechſelſeitis

gen Teſtamente anzunehmen oder ſich derſelben zu bes

geben ; im erſtern Falle ift er jedoch an diejenigen

Verordnungen ſeines eigenen Teftaments gebunden,

durch welche der Verſtorbene veranlaßt worden iſt,

den Ueberlebenden zu ſeinem Erben einzuſeßen , und

dies wird von ſolchen Verordnungen vermuthet, welche

das Beſte der gemeinſchaftlichen Kinder, der Verwands

ten oder beſondern Freunde des Verſtorbenen bes

zwecfen .

Nach dem R, N. waren alle Einſeßungen und Zu

wendungen unter der captatoriſchen Bedingung

(d . h. die Zuwendung für den Fall, daß der Bes

dachte den Teftator in ſeinem Teſtamente wiederum

bedenfe) ungültig .

L. 70. L. 71. pr. §. 1. L. 81. de hered, inst,

( 28. 5.)

L. 20. §. 2. de cond. inst. ( 28. 7.)

Müfter ad Leyſer obs. 582.

Ob diejenige Zuwendung , welche der unter einer

captatoriſchen Bedingung Eingeſepte von ſeiner Seite

dem Andern ausſeşte, für den Teſtator gültig war ,

iſt ſtreitig .

cf. Thomaſius de captator. instit . Collect. diss.

Tom. 2. diss . 32.

Synkershock de capt. inst. cap. 10. in opusc.

Hall. Vol. 2. p. 254.

Dagegen Thibaut Verſuche Bd. 1. Nr. 4 .

Dagegen waren wechſelſeitige Teſtamente (re

ciproca) erlaubt. Das Teſtament des Einen blieb

jedoch ganz unabhängig von dem des Andern ; es

konnte beliebig widerrufen werden, und durch dieſen

Widerruf wurde das des Andern nicht entkräftet.

1
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Nach Antretung der Erbſchaft des Verſtorbenen aber

konnte der Ueberlebende, ſofern dritten Perſonen

darin etwas zugewendet war , zum Nachtheil dieſer

auch ſeine Dispoſition nicht mehr åndern. Ferner

waren die testamenta correspectiva erlaubt,

in denen ſich beide Teſtatoren gegenſeitig unter der

Bedingung einſekten , daß die Gültigkeit des einen

Teſtaments davon abhängen route, daß der Andere

ſeine Dispoſition nicht andere. Sie find mithin

wechſelſeitige, unter einer Bedingung errichtete Teſtas

mente ; doch muß auch nach R. N. dieſe Bedingung

wohl bei denjenigen wechſelſeitigen Teſtamenten ver

muthet werden , wo die Umſtände auf deren Exiſtenz

ſchließen laſſen . cf. Böttger de nat. et indole testam .

corresp. Marb. 1793. S. 4. S. 9–14. 19. 28.

Beſondere Formen waren dafür nicht vors

geſchriebent; auch bedurfte es , wenn ſie uno actu

errichtet wurden, nicht der doppelten Beobachtung

der Förmlichkeiten , mit Ausnahme derrogatio

testium, welche von jedem Teftator beſonders erfols

" gen mußte.

Drittes Capitel.

Von E r 6 ve r t r å g e 11.

S. 106 .

I. Allgemeine Grundfåge.

Der dritte Grund, aus welchem Jemand zur Erbs

folge berufen werden kann, iſt der Vertrag.

Hiebei gelten folgende Grundfåge:

1) Nur derjenige, um deſſen künftigen Nachlaß es ſich

handelt, kann durch Vertrag Erbrechte darauf ein

räumen , und nur gegen ihn iſt die Entſagung zu:

låſfig; S. 617. Tit. 12. Th . l. 4. L. R. (pacta
affirmativa vel renunciativa . )

2 ) doch ſteht es den gereßlichen Mit - Erben frei,

einer ihnen nach den Geregen fünftig zufallenden

í
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Erbſchaft zu entſagen oder deren Theilung im

Voraus unter ſich anzuordnen (pacta dispo.

sitiva ) ; S. 619. Tit. 12. Th. 1. A. L. R.

Wenn fremde Perſonen aus einer ſolchen

Einigung Vortheil ziehen ſollen , ſo muß dariiber

mit dem fünftigen Erblaſſer ein beſonderer

Erbvertrag abgeſchloſſen werden, oder derſelbe der

Einigung der Mit - Erben ausdrücklich beitreten.

Befindet derſelbe ſich jedoch in einem Zuſtande, wels

cher ihn zur Abgabe einer
Willens - Erklärung, uns

fåbig macht, ſo kann zwar der Vertrag ohne ſeinen

Beitritt, jedoch muß legterer dann nothwendig

gerichtlich aufgenommen und abgeſchloſſen

sverden ; S. 650 — 632. 1. c .

3) die Fähigkeit der Contrahenten wird nicht, wie

bei Teſtamenten, ſondern wie bei Verträgen bes

urtheilt, mit der Ausdehnung, daß Erbvertråger

wodurch Kinder ihrem Erbrechte entragen , nicht

mit den Vormindern derſelben , ſondern nur mit

ihnen felbft, ſofern fie großjährig und der " våters

lichen Gewalt entlaſſen find , geſchloſſen werden

können ; S. 484. Tit . 2. Th . 2. U. f. N.

4) die Form iſt dieſelbe , wie bei gerichtlich aufs

oder angenommenen Teſtamenten , und findet die

privilegirte, mithin auch die eines militairiſchen

Teſtaments nicht ſtatt. Eben ſo kommen alle übris

gen Vorſchriften bei der Auf- und Annahme der

ſelben , beſonders bei der Depoſition und fernerer

Aufbewahrung, überall zur Anwendung.

Alles dieſes gilt auch von Erbverträgen unter Ehe

gatten, bei denen es der gerichtlichen Aufnahme

nothwendig dann bedarf, wenn nach Inhalt derſelben

die Ehefrau an den ihr geſeßlich zukommenden Rechs

ten etwa verlieren fou ; s. 441. Tit. 1. TH. 2. A. 2. K.

Refcr. vom 27. December 1796 ad Samml. von 1797.

S. 1499-1502. (cf. unten s . 110. 1.)

S. 107 .

II. W iriunge n.

1. Durch den Erbvertrag werden die Parteien in

der Befugniſ, über ihr Vermögen unter lebendigen
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zu verfügen, nicht beſchränkt, jedoch hat der Vertrags

Erbe das Recht, Schenkungen, welche der Erblaſſer we

gen Uebermaßes zu widerrufen innerhalb der geſegmåßi:

gen Friſt berechtigt wäre, ſelbſt dann zurück zu neh

men, wenn auch der Erblaſſer fich dieſes Rechts bes

geben håtte ; auch in den geeigneten Fällen auf Prodis

galitäts -Erklärungen anzutragen ; §. 624–626. Tit. 12.

Th. 1. A. L. R.

Nicht zu verwechſeln ſind Erbverträge mit denies

nigen Vergleichen, welche Teſtaments- oder Vertrags

Erben mit den inteſtat- Erben fiber die Erbſchaft

ſchließen. Dieſe ſind immer ungiltig , wenn ſie vor

der Eröffnung des leßten Willens geſchloſſen werden ;

cf. g . 440-443. Tit . 16. Sh. 1. A. L. R.

32. Der Erbvertrag umfaßt der Regel nach und

in Ermangelung anderer Verabredungen das ganze

diesemVermogen des Erblaſſers ; und es finden in

dieſem Falle leßtwillige Verordnungen nicht anders

als bis auf den zwanzigſten Theil des Nachlaſes ſtatt,

wenn ſich die Parteien nicht auch dieſer Befugniß aus
flich begeben

haben
; §. 628.

Tit. 12. Th . l.

A. L. R.

Bezieht ſich dagegen der Erbvertrag nur auf eine

pars quota des Nachlaſſes, ſo fällt der übrige Theil

in Ermangelung eines Teftaments, welches über den

ſelben disponirt, an die Inteſtat- Erben . Hat ſich end

lich. Der Verſtorbene nur über gewiſſe Sachen oder

Summen die Dispoſition vorbehalten , und darüber

in der Folge nicht verfügt, ſo kommen dieſelben den

vorhandenen Erben in auf- und abſteigender Linie,

Geſchwiſtern und Geſchwiſter - Kindern erſten Grades,

und dann erſt in deren Ermangelung dem andern Con

trahenten zu ; s. 1087. 1088. Tit. 11. Th. 1. A. L. N.

3. Der durch den Erbvertrag Berufene ſchließt ſämmts

liche Teſtaments- oder Inteftat - Erben in Beziehung

auf den Nachlaß des Verſtorbenen aus, ohne daß jene

in Ermangelung näherer Beſtimmung einen Anſpruch

auf das Vermogen des überlebenden Vertrags - Erben

bilden f8nnten, oder auch in Beziehung jener Erben

oder Nachkommen etwas feſtgeſeßt worden iſt, ſo wer

den ſie in ſoweit als fideicommiſſariſche Subſtituten
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ober Fideicommiß -Erben betrachtet; S. 630. 631. Tit. 12.

Th. l. 4. E. R. (cf. oben S. 105.)

4. Dem Erben ſteht das Recht zu, der Erbſchaft

aus dem Vertrage zu entſagen , wenn er fich dieſes

Rechts nicht ausdrücklich begeben hat. Iſt dies der

Fali, ſo bleibt ihm doch die Rechtswoh!that des In:

ventarii vorbehalten ; S. 641. Tit. 12. 1. c.

*7

S. 108.

III. Aufhebung.

A. Ohne den Willen der Contrahenten.

Die Aufhebung der Erbvertråge erfolgt ohne

den Willen der Contrahenten eben ſo , wie die Auf

hebung der Teftamente; namentlich gilt dies in Betreff

der beigefügten Bedingungen. Die übrigen außer der

Erbes - Einſeßung darin enthaltenen Verordnungen Glei

ben jedoch bei Kräften , wenn der Erbvertrag nicht aufs

gehoben wird :

1) wegen Mangels der Form ;

2) wegen Unfähigkeit des einen oder beider Contra

benten ;

3) wegen nachgeborner oder wiedergefundener , nicht
bedachter Rinder.

Nur iſt ad 2 zu bemerken , daß die Unfähigkeit

eines Contrahenten immer nur von dieſem Felbſt oder

deſſen Erben , nicht aber vom Gegentheile als Aufhes

bungsgrund geltend gemacht werden kann. Da ferner

Erbverträge nur unter den Contrahenten als Ver :

tråge , in Beziehung auf dritte Perſonen als

einſeitige legtwilligeVerordnungen gelten, ſo

ergiebt ſich auch hieraus die Beantwortung der Frage,

in wieweit unerlaubte Bedingungen die Willens . Er

klärung , welche in dem Vertrage liegt,entfråften, oder

als nicht beigefügt zu erachten ſind. Umfaßt die uns

erlaubte Bedingung den ganzen Erbvertrag , ſo ver

liert derſelbe ſeine Gültigkeit, und da hienach der Con

trahent an das Vermogen des Verſtorbenen keinen

Anſpruch machen kann, ſo iſt freilich er ſelbſt nicht ges

halten, die fibrigen , andernt Perſonen ausgeſepte les

gate zu entrichten . Treten dagegen nunmehr die In



186 Abſchnitt II. Capitel III. Abtheilung IV .

teftat - Erben ein, ſo ſind dieſe zur Erfüllung des legs

ten Willens, da er in dieſer Hinſicht die Natur einer

einſeitigen legten Willens - Erklärung annimmt, ver

Pflichtet und fönnen ſich der Entrichtung der Legate

an dritte Perſonen nicht entziehen. Daſſelbe gilt für

dieſe Perſonen , ivenn ſie als Mit - Erben oder gar als

alleinige Erben eingeſegt und dem Vertrage nicht beis •

getreten find ; die hinzugefügte unerlaubte Bedingung
wird alsdann fir nicht geſchrieben angeſehen . Man

kann deshalb direkt weder behaupten noch verneinen,

daß Erbverträge durch unerlaubte Bedingungen ents

fråftet oder legtere für gar nicht beigefügt erachtet

würden ; S. 646. 647. Tit. 12. Th. 1. U. L. R.

S. 109.

B. Mit dem Willen der Contrahenten.

Mit dem Willen der Contrahenten fonnen Erb

Vertråge , da Teftamente neben ihnen feine Wirkung

äußern, nur durch ausdrücklichen Widerruf aufs

gehoben werden , indem ſelbſt die Zurücknahme derſels

ben nicht einſeitig , ſondern auf Antrag und zu Hån:

ben beider Contrahenten erfolgen fann. Er findet nur

ſtatt, wenn entweder beide oder auch nur einer der

Contrahenten ſich die Befugniß dazu ausdrücklich vor:

behalten haben .

Im erſten Falle iſt kein Erbsertrag, ſondern

nur ein Teſtament vorhanden, ſo wie umgekehrt, wenn

Eheleute in einem wechfelſeitigen Teſtamente fich des

Widerrufs begeben haben, daſſelbe als ein Erbvertrag

angeſehen wird ; $ . 494. Tit. 1. TV. 2. A. L. R. Zweis

felhaft iſt hiebei allerdings : ob ein mit Vorbehalt des

Widerrufs , nicht unter Eheleuten , ſondern andern

Perſonen , abgeſchloſſener Erbvertrag åberhaupt als

Teſiament selten kann, weil in dem erſtern offenbar

die Natur der Wechſelſeitigkeit vorwaltet, und wechſels

ſeitige Teſtamente unter andern als Eheleuten ungül:

tig ſind. Man muß ſich jedoch gegen die verneinende

Antwort und das Teſtament jedes Contrahenten in

dieſem Falle für ein beſonderes, jedoch nicht für

ein wechſelſeitiges, erklären, da der Ø. 635. Tit. 12.

Th. l . 4. L. R. fich des Ausdrucs: ,,wechſelſeitig''
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hiebei nicht bedient. Die Folge davon iſt, daß auch

bei dem Widerrufes eines Contrabenten die Willense

Erklärung des Andern ganz bei Kräften bleibt, und

auch diejenigen Verordnungen nicht wegfallen , welche

zu Gunſten der Verwandten des Widerrufenden, und in

Rückſicht auf dieſen lestern feſtgereßt find. (cf. S. 105. )

Im zweiten Falle , wenn derjenige, welcher ſich

das Recht des Widerrufs vorbehalten bat, hievon Ges

brauch macht, verliert die Dispoſition des Andern,

wenn er auch von ſeiner Seite nicht widerrufen, auch

nichts Anderes rechtigültig beſtimmt hat, ihre Kraft;

jedoch gelten hier, wie adS. 108., die zu Gunſten uns

derer als der Freunde und Verwandten des Widerrus

fenden angeordneten Vermächtniſſe für nicht aufgeho

ben. Der bloße Vorbehalt des Widerrufs auf der

einen Seite berechtigt den Andern noch nicht, von dem

Bertrage abzugeben; wohl aber fteht ihm dies frei,

ſobald der Erſte von ſeiner Befugniß Gebrauch macht;

8. 634–64. Sit. 12. $5. 1. 9. 8. 7.

>>

S. 110.

IV. Erbverträge unter Eheleuten.

Beſondere Berückſichtigung verdienen noch die 5. 106 .

bereits erwähnten Erbverträge unter Eheleuten.

1) Hier tritt zunächſt im Zweifel darüber : ob die

Eheleute ein wechſelſeitiges Teſtament oder einen

Erbvertrag haben errichten wollen , die Vermuthung

für das Erftere ein ; s . 445. Tit. 1. th. 2.

A. L. R. If dagegen ein wirklicher Erbvertrag

vorhanden, ro bleibt zwar in der Regel der über :

lebende Ehegatte an den Vertrag gebunden, und

iſt nicht berechtigt, die geſegliche Erbportion zu

wählen ; doch tritt dieſe Wahl immer auch ohne

beſondern vorbehalt ein , wenn in dem Erbvers

trage über den Nachlaß des Verſtorbenen zum

Beſten einer beſtimmten Dritten Perſon verordnet,

und dieſe Perſon zur Zeit des eintretenden Sterbes

falles nicht mehr vorhanden iſt; 9. 448—450. Tit. 1 .
Sh. 2. u. 8. R.

2 ) Der Inhalt dieſer Erbverträge fann beſonders

folgende Beſtimmungen enthalten :
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a ) Ehevermåchtniß iſt alles dasjenige, was die

Ehefrau dem Ehemanne auf ibren Todesfall

ausſeßt. Der Ehemann gilt als legatar, wenn

die Zuwendung in einer beſiimantenSumme oder

Sache, und als Mit- Erbe, iveinn fie in einer

pars quota des Nachlaffes erfolgt ift. — Bes

fondere Vorrechte hat der Ehemann deshalb in

dem Vermogen der Frau nicht; -1

b) Gegen vermächtniß , Witthum und leibs

gedinge bezeichnen die Vortheile, welche der

Ehemann der Ehefrau aus ſeinem Vermogen

ausſekt;

a) Gegenvermächtniß iſt dasjenige, was die

Frau zu ihrem vollen Eigenthume erhält,

Wenn die Summe nicht beſtimmt iſt,

ſo wird daſſelbe auf die Hälfte des Ein :

gebrachten feſtgelegt, oder , wenn dies

nach Inhalt des Vertrages nicht als der

Witte des Verſtorbenen angenommen werden

kann, dem Ehevermachtniſſe gleich ges

ſtellt. Iſt aber kein Ehevermichtniß vors

banden, ſo hat in dieſem Falle das Gegen

vermächtniß keine Wirkung, ſondern die Ehe

frau fann nur die Inteftat: Erbportion for

dern. Das Gegenvermächtniß wird nach dem

Tode des Ehemannes freies Eigenthum

der Frau ; $ . 456. 459-461 . 469. I. c.

) Witthum iſt eine jährliche Summe, welche

der Frau aus dein Nachlaſſe ihres Eheman

nes zu ihrem Unterhalte während ihres Witt

wenſtandes ausgeregt worden iſt. Wenn

die Summe des Witthums nicht bes

ftimmt worden iſt, ſo muß der Richter dies

ſelbe nach dem Bedürfniſſe der Wittwe, ro

weit die Nußungen ihres eigenen Vermo

gens nicht hinreichen , feftreben ; und für den

Fall, daß das eigene Vermogen derſelben

zu ihrem nothdürftigen Unterhalte ausreichen

follte, erhålt ſie den vierten Theil der durch

den Richter ermittelten Summe. - Ift

die Summe des Witthums beſtimmt , und
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auf die Nußungen eines Grundſtücks oder

Capitals angewieſen, ſo muß die Ehefrau ,

wenn dieſe Einfünfte unzureichend ſind, das

Fehlende aus dem Nachlafie des Ehemannes

erhalten . Nach dem Tode der Ehefrau fått

das Witthum an die Erben , Lehns- oder

Fideicommißfolger zurück; fie verliert jedoch

daffelbe fchon bei Lebzeiten, wenn ſie

1 ) ſich verheirathet, oder

2) eines zum öffentlichen Vergerniß gereichen :

den luderlichen Lebenswandels gerichtlich

überführt wird ;

es ware denn, daß ſie ihr Eingebrachtes in

der Maſſe des Mannes ganz oder zum Theil

håtte zurüclafien miſſen, in welchem Falle

fie, der zweiten Ehe ungeachtet (aber nicht,

. wenn der Grund ad 2 eintritt) , das Witthum

behålt ; : -. 458. 462 464. 470--474. I. c .

). Leibgedinge iſt vorhanden , wenn der

Wittwe der Nießbrauch gewiſſer Capitalien

oder Güter angewieſen ift. Es gilt von den:

felben in Beziehung aufdas Aufhören dieſes

Genufies ales, was ad geſagt worden iſt.

Die Summe kann hier nie ziweifelhaft ſein .

3 ) Wenn die Ehefrau nach dem Vertrage die Wahl

hat, ob ſie ihr Vermögen zurücknehmen , oder die

**** Leiſtungen ad 2 b , 8 und y fordern wolle, ſo muß

50 ſie ſich nach Ablauf des Irauerjahres hierüber

: erflåren, und iſt ſodann an dieſe Wahl gebunden;

doch muß ſie das inzwiſchen aus dem Nachlaſſe

des Ehemannes Erhaltene fich nach Maaßgabe ihrer

Erklärung entweder auf ihr Eingebrachtes , oder

auf das Leibgedirige und Witthum anrechnen laſſen ;

S. 475-477. Tit. 1. Th. 2. 4. L. R.

4 ) Wegen aller jener Vortheile ad 2 hat die Frau

das Recht, Sicherheits - Beſtellung, wie wegen des

Eingebrachten, von dein Manne zu fordern ; doch

genießt fie nur das Vorzugsrecht der 5ten Claſſe

im Concurſe.

Soweit jedoch der Mann zur Zeit der Eins

råumung dieſer Vortheile über ſein Vermogen ver



190 Abſchnitt II . Capitel. III. Abtheilung IV .

ſchuldet war, muß fie den frühern * ) Gläubigern

nachſtehen , und erhålt gar nichts , wenn dieſe Vors

theile auf eine pars quota des Vermogens feſts

geſtellt waren.

S. 111.

V. Erbvertråge zwiſchen Ueltern und
Kindern.

1) Erbverträge, wodurch Kinder über ihr Erbrecht auf
den Nachlaß ihrer Keltern verftigt haben, können ,

ſofern ſie ſelbſt den Todesfall der Peltern erleben

werden ; for Descendenten nicht angefochtenauch von

werden ; ſonſt, wenn die Kinder vor den deltern

verſtorben , find ihre Descendenten auch nur ſoweit

daran gebunden , als dieſe Erben ihrer feltern

geworden find ; S. 357. 358. Tit. 2. TH. 2. A. L. R.

Enthålt der Vertrag zugleich die Abfindung eines

Kindes bei der Gütergemeinſchaft der Kinder, ſo

tritt das oben . 32. B angeführte Verhältniß zu

dem überlebenden Ehegatten ein .

2 ) Zu den Erbverträgen , wodurch den Kindern ein

Erbrecht auf den Nachlaß der Stief-Deltern, und

uingekehrt, dieſen auf den Nachlaß jener einges

- räumt wird, gehört beſonders die Einkindſchaft.

a) Sie findet ſtatt, wenn Perſonen , die einander

zur rechten Hand beirathen, entweder Einer

oder Beide aus einer oder mehreren ſolchen vor

hergehenden Ehen **) Kinder am Leben haben ;

5. 719. Tit. 2. Sh. 2. 4. L. R.

.*) S. 467. Tit. 1. Ch. 2. 4. £ . R : ſagt zwar , die Ehefrau

müſſe in dieſem Falle allen andern Gläubigern nachſtehen ; es

leuchtet jedoch ein , daß die Gläubiger, deren Forderungen nach Ein
räumungen dieſer Bortheile entſtanden ſind, darauf keinen Anſpruch

machen können, ſofern ſie ſichnicht durch Eintragung ein beſſeres

Recht verſchafft haben; 5. 438. Tit. 50. Ch. 1. Aug. Ger. Ordn.

**) uneheliche Stinder können nicht in die Einkindſchaft ges

bracht werden . Hicrüber ſpricht ſich das Reſer. vom 30. Juni 1823
(v . Sops. Bd. 22. S.71.) Bahin aus :

Auf die in dem Bericht des Stönigl. Ober - Landesgerichts

vom 13. d. I. geſchehene Anfrage:
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b ) Ihr Zweck geht dahin, zwiſchen den Stief

Heltern und Stiefkindern perſonliche Nechte und

Pflichten , wie zwiſchen leiblichen Weltern, im:

gleichen wechſelſeitige Erbrechte hervorzubrin

gen ; S. 720. I. c.

c ) Die Form dieſes Vertrages iſt gerichtliche

Vollziehung und Beſt å tigung.

Erforderlich iſt dazu :

a) der Conſens beider Eheleute ;

B ) die Zuſtimmung der Kinder und eventua

liter der ihnen zu beſtellenden Curatoren ;

$ . 723. 724. 1. c.

7 ) Die Ausſeßung einer mindeſtens die Hälfte

des Vermogens desjenigen Ehegatten, wels

cher Kinder in die Einfindſchaft bringt, bes

tragenden Summe für die bereits vorhan

denen Kinder.

d ) Nicht weſentlich nothwendig iſt der Conſens

der etwa vorhandenen Yeſtern der Eheleute,

noch , wenn die frühere Ehe durch richterliches

Erkenntniß getrennt worden, des andern Theils

der geſchiedenen Aeltern . Der Manget dieſer

Einwilligung hat den Effekt , daß die in die

Einfindſchaft gebrachten Kinder bei einem kiinfo

tigen Erb -Anfalle gegen ſie nur als Stieffin

der betrachtet werden ; S. 729.742. Tit. 2. TH. 2.

2.2. R.

e Die Wirkungen des Einfindſchafts - Vertras

ges , ſoweit dieſelben ſich auf das Erbrecht

beziehen , sehen dahin : baß zwiſchen den Weltern

ob die Errichtung einer Einkindſchaft zwiſchen einem unehes,

lichen und den aus der einzugehenden Ehe zu erzeugenden Stina,

dern überhaupt zuläſſig ſei
wird demſelben eröffnet , daß, da nach der deutlichen Vorſchrift

des Aug. Landrechts Th . 2. Tit 2. S. 719. die Einkindſchaft nur

hinſichtlich ſolcher Stinder geſchloſſen werden kann , welche aus

einer vorhergegangenen Ehe zur redyten Hand erzeugt worden

find, im vorlicgenden Falle, wo ein uneheliches Sind in die Ehe

gebracht wird, der Antrag auf Zulaffung der Einfindſchaft abges

lehntwerdenmuß indem das Gefet die Abſidyt, jene Begünſti:
gung auf ſolche Stinder nicht ausdehnen zu wollen , durch dic an

geführten Vorſchriften unzweideutig zu erkennen gegeben hat.
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und den in die Einbindfchaft gebrachten Kina

dern gegenſeitige Erbrechte entſtehen ; S.734. l. c .

ſo daß die Stiefkinder zugleich mit den Kins

dern aus der neuen Ehe alle andere Verwand

ten ihrer Stief-Weltern, ſelbſt die Groß-Ueltern ,

ausſchließen, ſofern dieſe in die Einkindſchaft

gewilligt haben. Eben ro .gehen die den Ver

trag ſchließenden Stief-Deltern allen Verwandten

des Stiefkindes, mit Ausnahme der Descens

denz dieſes legtern , vor ; und der etwa noch

lebende, der Einfindſchaft nicht beigetretene

Theil der natürlichen Aeltern fann nur den

Pflichttheil fordern ; S. 737. 742. I. c.

$. 112.

Gegenſtand dieſes Erbrechtes ift, ſofern der Vers

trag feinen ausdrücklichen Vorbehalt enthält :

« ) auf Seiten der Veltern ihr ganzes gegenwärti:
ges und fünftiges freies Verindgen ;

B ) auf Seiten der Kinder das gegenwärtige freie

Vermogen, das künftige nur ſoweit, als ihnen

dergleichen von ihren Aeltern zufällt; N. 735.

736. 1. c .

Die Aufhebung dieſes Vertrages findet ſtatt :

a ) wenn die Ehe, zu deren Gunſten die Einfindſchaft

geſchloſſen worden, durch richterlichen Spruch ges

trennt wird; S. 570. I. c .

B ) durch die gerichtlich erklärte Einwilligung aller

Intereſſenten ; $. 751. l. c .

lentwillige , einſeitige Verfügungen gelten

gegen den Eindfindſchafts : Vertrag nur auf Höhe des

ausdrücklich vorbehaltenen , oder , von Seiten

der Kinder, Hinſichts des nicht mit in die Einkindſchaft

gebrachten Vermögens, welches legtere in Ermangelung

nåherer Beſtimmung nach den Regeln der geſeblichen

Erbfolge verfällt wird ; $. 747. 748. I. c . * )

Nach

* ) Der Erbſchaftskauf, welcher dem Namen nach zu dem Erb :

vertrage zu gehören ſcheint, iſt in der Thatnicht ein Rechtsgeſchäft

von Todeswegen , ſondern unter Lebendigen, weil der Gegenſtand

deſſelben nur eine bereits angefallene, freie Erbſchaft ſein

kann ; §. 445. Tit. 2. Th. 1. 4. £. R.
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Nach dem R. R. waren im Allgemeinen alle Erb

vertrågé ungültig, wobei jedoch zu unterſcheiden iſt:

1) pacta successoria singularia , wodurch über

eine einzelne Sache disponirt wurde, behielten

ihre Gültigkeit (hieher gehårt beſonders die do

natio mortis causa) ;

2) 'pacta successoria universalia.

Diere finnen fein :

A. Verträge über das Vermogen eines der Cons

trabenten , und zwar :

a) affirmativa , wenn ſie jemanden ein Erbs

recht im Vermogen der Paciscenten geben

ſollen .

Sie ſind immer ungültig, ſie mogen er:

ſcheinen :

a) als acquisitiva, wenn der eine Paciscent

ſich ein ihm gereblich an des Mitcontras

benten Vermogen nicht zuſtehendes Erb

recht an deſſen Vermögen bedingt;

L. 61. D. de P. O. (45. 1.) .

L. 15. C. de pactis. (2. 3.)

L. 25. L. 34. de transact. (2. 4.) :

B ) als conservativa , wenn er ſofort durch

den Vertrag ein ihm erſt nach des andern

Paciscenten Tode zuſtehendes Erbrecht ers

wirbt ; oder

7) als restitutiva , wodurch ein Theil vers

ſpricht, eine von dem Andern bedungene

Erbſchaft wieder abzutreten, oder ſein eiges

nes Vermogen einem Dritten zu hinter

laſſen ;

b) renuntiativa, wodurch man der Erbſchaft

des Andern entſagt. Auch dieſe find uns

gültig .

L.ult. de suis et legit. (38. 16.)

L. 35. §. 1. C. de inoff. test. (3. 28.)

L. 3. C. de collet. (6. 20.)

B. Verträge über die Erbſchaft eines Dritten

( dispositiva ).

Dieſe ſind wirkſam , ſofern ſie über die Pers

ſon eines unbekannten Dritten , oder eines

beſtimmten Dritten, wenn dieſer dem Vertrage

13
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beitritt, geſchloſſen worden ſind. Doch ſteht es

alsdann dem Dritten immer noch frei, Teine Eins

willigung zu widerrufen.

L. 3. %. 1. 2. L. 73. pro soc. (17. 2.)

L. ult . c. de pact. ( 2. 3.)

Nach canoniſchem Rechte gelten alle eidlich

beſtårkten Erbverträge unbedingt ; cap. 2. de pact. in

VI. (1. 18.)

Das gemeine Recht hat die Römiſchen Grunds

fåße niemals angenommen, ſondern låßt alle Erbvers

tråge, ſogar nach der obwohl ſtreitigen, doch richtigen

Anſicht, auch die dispositiva ohne Zuziehung des künfs

tigen Erblaſſers zu. Eine beſondere Form, welche die

ſen Vertrågen Gültigkeit verliehen håtte, iſt im Deut

ſchen Privatrechte nicht nachzuweiſen , und die dagegen

erregten Zweifel beruhen nur auf Anſichten, welche ihren

Grund in fremdartigen Rechten haben. , cf. Struben's

Nebenſt. Th. 5. S. 53. Derſelben rechtliche Bedenken

Th. 2. S. 258. G. G. Voigt über die Erbverträge und

ob gerichtliche Beſtätigung zu ihrer Gültigkeit nothwens

dig ſei; in deſſen Abhandlung über einzelne Gegen

ſtånde des Rechts ; Nr. 3. S. 73. Gide Jus germani

cum §. 419.

Als beſondere Erbverträge des Deutſchen Rechts

ſind zu merken :

a ) die Erbverbrüderungen , wodurch ſich verſchies

dene Familien ein gegenſeitiges Erbrecht in ihren

· Beſißungen bedingen , welches außerdem nicht ſtatt

gefunden haben würde ;

b ) die Verzichtleiſtungen der Tochter aus ades

ligen Familien, welche jedoch im Zweifel ſo aus

zulegen ſind , daß ſie nur zu Gunſten des Mannes

ſtammes gelten, und nach deſſen Ausſterben keine

Wirkung äußern.
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Dritter Abſchnitt.

Verhältniſſe der Mit - Erben.

S. 113.

1. Un ter fich.

A. Gemeinſchaftliches Eigenthum.

1) Mehrere Erben , entſtehe ihr Recht dadurch, daß

fie gleichzeitig durch Geren oder Teſtament oder

Vertrag zu ein und derſeiben Erbſchaft berufen

werden, oder daſ, was nach Preußiſchem Rechte

denkbar erſcheint, alle drei Gründe neben einander

concurriren , find gemeinſchaftliche Eigenthümer der

gånzen Erbſchaft ; ſo wie Legatarien, denen eine

Sache gemeinſchaftlich vermacht iſt, gemeinſchafts

liche Eigenthümer der vermachten Sache werden.

2 )Wenn nicht die geſegliche Erbfolge den Mit: Erben

nach Verhältniß ihrer Verwandtſchaft mit dem

Erblaffer oder die beſondern Beſtimmungen des

Teftaments die Theilnehmungs - Rechte eines jeden

Mit - Erben feſtlegen , ſo wird angenommen , daß

jeder Mit- Erbe gleiches Recht, und eben ſo

viel Rechte als der andere babe;" $ . 2. und 3

Tit. 17. % . 261. Tit. 12. Th. i . U. f. N.

legatarien gelten daher niemals, und andere Erben,

denen eine beſtimmte Sache oder Summe im Voraus

vermacht worden iſt, in Beziehung auf legtere gleich :

faus nicht als Erben ; S. 263. Tit. 12. Th. 1. A. L. R.

3 ) Die Theilnehmungs - Rechte der einzelnen

welche durch ein Teſtament feſtgefekt worden ſind,

müſſen lediglich nach dieſem beſtimmt werden, und

nur im Zweifel treten folgende, den Willen des

Erblaſſers ergånzende geſebliche Vorſchriften ein :

a) wenn der Erblaſſer die Theile fåmintlicher Er:

ben nach Quoten beſtimmt hat, ſo behålt es

dabei ſein Bewenden ;

1

Erben,

13 *
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1

1

b ) hat der Deftator die Mit: Erben auf Quoten

eingeſegt, und dadurch den Nachlaß nicht er:

ſchopft , ſo erhalten dieſe den Ueberreft der Erb

fchaft nach den Antheilen ihrer Quoten ;

c ) hat der Teftator nur einige Mit- Erben auf

Quoten eingeregt, andere nicht, ſo erhalten leks

tere den Ueberreft der Erbſchaft, und wenn

mehrere find , zu gleichen Theilen ; S. 268 .

Tit. 12. Th. 1. 4. L. R.* )

d) erſchspfen die Erbquoten einiger den ganzen

Nachlaß, ſo erhalten die nicht auf Quoten ein

geregten Mit- Erben To viel, als der mindeſt

Bedachte **) , oder, wenn nur gleich Bedachte

vorhanden ſind, ſo viel, als jeder der Erben ;

S. 269, 270, l. c.

e ) wird der Nachlaß dadurch erſchspft, daß der

Teſtator den nicht auf gewiſſe Quoten eingeſeks
Srirala

ten Erben fo viel einzelne Sachen oder

; Summen angewieſen hat, daß der Nachlas;-;܀

1

A
P

» Beiſpiel. A. B. C. D , find ju Erben berufen . A, erhält

, B. 1 Ueber c. und D. ift nichts geſagt. Hier nehmen die

leſtern zu tz an der Erbſchaft Theil.

* ) Beiſpiel. A. B. C. D. find zu Erben eingeſekt. A. auf
B. auf und C. auf t. D. erhält ſo viel, als C's Antheil

nach Abzug
deſſen

, was dieſer
anD. abgeben

muß, berrägt
, und

alle übrigen
Erben

(A, und B.) müſſen
gleichfalls

zur Bildung
von

D's Erbtheil
pro rata beitragen

. Beträgt
derNachlaß

24,000
Rthlr.,

To erhält
urſprünglich

:

12,000 Rthlr.

B. 9,000

On C. voc de: 3,0000

il 24,000 Rthlr.

Eritt D. hinzu, ſo muß der nach Achteln getheilte Nachlaß zunächſt

in neun Cheile zerlegt werden . Mithin beträgt ein Neuntel der

ganzeniu D's Erbtheir ein Quantum von 333; Rthlrn . So viel hat C.

nur mit .. 2666 Rthlr.

und dieſes iſt die Summe, die D, erhalten ſoll.

Hiezu contribuirent:

A. mit 1333 } Rthlr.

mit 1000

C. Į mit 333

Summa des Erbtheils von D. 2666 Rthlr

>

B.
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dadurch erſch & pft wird, ſo haben die übrigen

Erben nichts zu fordern ; S. 275. I. c . *)

f) iſt der Nachlaß durch dieſe Beſtimmungen eins

zelner Sachen nicht erſchspft, To fåüt der Uebers

reſt an die eingeſegten Mit - Erben nach Vers

håltniß ihrer Quoten ** ). Die Prålegate foms

men hiebei nicht in Anrechnung.

r .Bu

e ) Beiſpiel. A.B. C. D. ſino Erben . Die Maſſe beſteht

in 10,000 Rthlrn . Dem A. iſt ein Quantum von 5000 Rthlrn.

aufſeinen Antheil angewieſen ; dem B. ein Haus im Werthe von

3000 Rthlrn. und dem C. das Silberzeug im Werthe von 2000 Rthlen .

D. hat alsdann gar keinen Anſpruch.

Tady Alfo nicht an Sie Inteftat : Erben , auch nicht an die Deftas

*ment-Erben nach Verhältniß der ihnen zugewieſenen eins

zelnen Sachen oder Summen , in welcher lektern Beziehung

nach
11
geminem

Rechte entſchiedenes, aber auch nach den Grunds
fie vielmehr als Legatarien gelten. cf. hierüber nachſtehendes, zwar

fäßen des A. 4. R. zu Recht beſtehendes Erkenntniß. MathisBd. I.

S. 227.:

Im Jahre 1792 ſtarb in Berlin der Staufmann Ehrhardt,

welcher in ſeinem Teſtament zehn Erben ſeines Nachlaſſes er:

nannt, jedoch einenjeden derſelben in einer beſtimmtenSumme
zum Erben eingeſetzt hatte. Bei der Regulirung der Verlaffens

ſchaft fand ſich nach der Auszahlung der den zehn Teſtaments

Erben beſtimmten Summen ein Ueberſchuß, und es entſtand ein

Rechtsſtreitdarüber:

21) ob dieſerUeberſchuf den Teſtaments- Erben , oder den Inteftats
5015 Erben zukäme?

2) ob, wenn ſolcher den Leftaments-Erben zukomme, die Vertheis

lung deſſelben unter ihnen pro rata der ihnen im Teſtament

permachten Summe oder zu gleichen Theilen geſchehen müßte?
Durch das vom 29. Auguſt 1794 publicirte und durch das

& Appellations-Erkenntniß de publ. den 24. April 1795 beſtätigte

Erkenntniß des Stadtgerichts, in Sachen der Ehrhardtfchen Jn

ar -die Inteſtat: Erben mit ihren Anſprüchen an den ueberſchuß

des Nachlaffes und diejenigen Teſtaments - Erben ,welche die

Vertheilung deſſelben nach Verhältniß der einem jeden anges
wiefenen Erbportion verlangten , mit ihrem Antrage

abgewieſen :

1) weil auch nach gemeinem Rechte angenommen werden muß,

daß, wenn der Ceſtatordurch eine unter ſeinen Erben regus

lirte Cheilung den Nachlaß nicht völlig erſchöpft, das Uebrige
den fämmtlich wirklich eingeſetten Mit-Erben auch anheim

falle, und zwar beſonders aus dem Grunde, weil nach Römis

ſchem Rechte niemals die gerekliche und teftamentariſche

Erbfolge zugleich eintreten kann .

L.1.D.§. 4. de hered. inst.

Hellfeld Jurispr. for. $ . 1440 .
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Der Pflichttheils - Berechtigte fann nie weniger,

und im Falle ad c auch nie mehr, als ſeinen Pflicht

theil erhalten ; V. 271. 272. Tit. 12. Th . 1. 4. L. N.

S. 114.

Fortres u ng.

Feder Erbe hat, mogen die Antheile eines jeden

noch ſo unbedeutend ſein , gleiche Rechte (inBeziehung

auf deren Intenſität) mit den übrigen ; S. 3. Tit. 17.

Th. 1. 4. T. N. Deshalb haben alle Erben gemeins

ſchaftliche Rechte auf den Befiß und die Verwal:

tung der Erbſchaft, und müſſen, wenn ſie ſich darliber

nicht einigen können , einen gemeinſchaftlichen Verwalter

beſtellen ; S. 36. I. c.

In Beziehung auf die Verwaltung, ſo

lange die Gemeinſchaft dauert, gilt die Hauptregel, daß

auch der unbedeutendſte Mit - Eigenthümer durch die

Mehrheit der übrigen in ſeinem Rechte nicht beeinträchs

tigt werden darf; $. 11. 1. c.

Doch nft vor der Theilung die nach den Antheis

len zu beſtimmende Mehrheit entſcheidend , wenn es

anfommt:

a ) auf die Verfügung oder Art der Verwaltung

und Benugung des Nachlaſies. Die widerſprechende

Minoritåt hat nur das Recht, auf die Theilung

anzutragen, bis zu welcher keine Veränderung vor :

genommen werden darf ; $. 12. 14. 1. c .

b) auf Veranſtaltungen zur Erhaltung des

Nachlaffes und die Art derſelben ; S. 19. I. c.

c) auf die Art einer bereits anderweitig feſtſtehenden

Veränderung ; S. 20. l. c.

d ) auf die Frage, ob die Verwaltung der zum Nach :

laſie gehörigen Sachen adminiſtrirt oder vers

pachtet werden ſoll ? S. 38. 1. c.

2 ) weil, wenn der Ceftator bei Bertheilung ſeines Vermögens

nicht partes quotas, ſondern partes quantas gemacht hat,

jeder Erbe ſeinen Theil als ein Prälegat aus der Verlaſſens

ſchaft vorwegnimmt, und der Ueberſchuß unter ſämmtliche

Teftaments-Erben zu gleichen Theilen vertheilt wird.
Lib . 35. D. de hered. inst.

Nadin Jurispr. Rom . P. 4.§. 114 .

Hellfeld Jurispr. for. §. 1411.
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e) auf die Auswahl und die Beſtimmung einer Vers

ånderung in der Perſon des Adminiſtrators ;

S. 40. 43. 1. c.

Die Nußungen werden nach Verhältniß der Anrechte

getheilt, und eben ſo die Laſten getragen .

S. 115.

.B . Aufhebung des Mits Eigenthums.

1) Feft ftellung des Nachlaffes.

Die Aufhebung des Mit - Eigenthums erfolgt

durch die Theilung des Nachlaſſes , auf welche jeder

Mit - Erbe ſtets , ohne Rückſicht auf einen Zeit - Ablauf

(S. 76.), anzutragen berechtigt iſt. Dieſe Theilung kann

auch vom Teſtator in Beziehung auf die ganze Erbs

ſchaft niemals verboten werden, wohl aber in Bezies

hung auf einzelne Sachen , welche alsdann nach den

Regeln von Fideicommiſſen zu beurtheilen ſind; g. 118–

120. 1. c.

Bevor die Theilung ſelbſt erfolgen kann , muß zur

Ermittelung des wahren Nachlaſſes Alles, was einem

Dritten, oder den Mit-Erben aus einem ſpeciellen Titel

an demſelben zuſteht, abgeſondert werden. In dieſer

Beziehung treten beſonders hervor :

a) die Lehne und Fideicommifre,

b) das Heergeråthe , die Grade und Niftel,

c ) das Vermogen des überlebenden Ehes

gatten ,

d ) das Vermogen der Kinder.

ire,

S. 116.

2 ) Abſonderung des Lehnes und Fideicommiffes ) vom

übrigen Vermögen.

1) Hinſichts der Nugungen des legten Jahres wird

das Lelyn , ſoweit darin Landgüter befindlich ſind,

bis zum Ende des Wirthſchaftsjahres, in welchem

ſich der Tod des Erblaſſers ereignet hat, für ges

meinſchaftliche Rechnung des Lehns- und Alodiala

* ) Was in obigem s . 116. von Lehnen geſagt iſt, gilt gleichfalls

bei der Abſonderung des fidcicommiſſes vom freien Vermögen .



200 Abſchnitt III.

Erben von dem Lehns-Erben, allenfalls mit Zuzies

hung eines von Seiten der Allodial-Erben beſtellten

Rechnungsführers, verwaltet; $ . 151. 152. Tit. 21 .

Th. l . 4. L. R. S. 510. Tit. 18. cod .

In Einnahme wird dabei der Ertrag des Lehns

vom Anfange des Wirthſchaftsjahres an geſtellt; $. 153.

Tit. 21. I. c . Zur Ausgabe dagegen gehort:

a) Alles, was der Erblaſſer für ſich und ſeine Familie

verzehrt hat ; S. 154. 1. c.

b ) die während des Wirthſchaftsjahres zu entrichtens

den Laſten und Abgaben ; S. 155. 1. c.

c ) die Zinſen der auf dem Lehne haftenden Capis

talien ; S. 156. 1. c .

d ) die Koſten des gemeinſchaftlichen Verwalters ;
S. 157. 1. c.

Von dem bienach bleibenden reinen Ertrage muß

bei dem Lehne ohne Vergütigung für die Alodial-Erben
verbleiben :

a) das Futter und Getreide, ro viel bis zur nächſten

Erndte wirthſchaftlich erforderlich iſt ; S. 161 .

b) das Getreide zur Brauerei, damit ſo viel Bier,

als bis zur Erndte oder andern Wirthſchafts :

Nothdurften bis zur nächſten Erndte nöthig iſt;

6. 162. 1. c.

Sind dieſe Gegenſtånde nicht vorhanden , und iſt

dieſer Mangel durch den Verkauf ſolcher Naturalien

während des Wirthſchaftsjahreß entſtanden , ſo müſſen

die Lehns-Erben den Werth des Fehlendeni zum Beſten

der Allodial - Erben nach den zur Zeit der Trennung

geltenden Marktpreiſen erfeßen ; S. 164. I. c .

Der Ueberreſt des ſo ermittelten reinen Ertrages

wird zwiſchen den Lehns- und allodial-Erben nach Ver

håltniß der Befißzeit des Erblaſſers getheilt ;

3. 166. I. c.

Bei andern zum Lehn gehårigen ſtådtiſchen

Grundſtücken und Capitalien gehåren die Nuguns

gen und Laſten bis zum Ablaufe des Vierteljahres, in

welchem ſich der Tod des Lehns -Beſigers ereignet hat,

zum freien Nachlaſſe des Verſtorbenen ; S. 170. I. c.

Tit. 21. Th. 1. A. R. R.

2 ) Hinſichts des Inventarii ſpricht die Vermuthung

dafür, daß die vorhandenen Stüde zum Allodials

Nachlaß gehören.
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Bei dem Gegenbeweiſe, durch welchen dieſelbe

widerlegt wird, iſt zu unterſcheiden :

a ) ob ein ſchriftliches Inventarium über den Beis

laß exiſtirt. Dieſes beſtimmt alsdann , was

zum Lehne gehårt , ſo daß Alles , was mehr

vorhanden iſt, dem Allodial -Nachlaſſe zufällt.

Sind mehrere Stücke einer Gattung vorhan

den, ſo gehören die nächſten nach dem beſten

zum Lehne; $. 511. 512. Tit . 18. Ch. 1. A. L. R.

b) ob kein Inventarium vorhanden iſt, und ſich

a ) auch nicht ergiebt, daß dergleichen dem erſten

Leynsbefißer übergeben iſt; alsdann gehört

alles vorhandene zum Allodial- Nachs

laſſe ; S. 515. 1. c. oder

B ) fich ergiebt, daß früher ein ſolches vorhans

den geweſen ; alsdann erhält der Lehnsfols

ger die zum nothwendigen Gebrauche

und nochdürftiger Wirthſchaft erfors

derlichen Stúde ; S. 516.517. Tit . 18. Th. 1.

A. L. R.

3 ) Bei Meliorationen kommt es darauf an : ob

a) neue Grundſtücke zum Lehne erworben , oder

früher gültig davon veräußerte zurück gebracht

worden ſind, oder

b) von andern Verbeſſerungen die Rede iſt, oder

c ) ob die Verbeſſerung darin beſteht, daß der

Lehnsbeſiger Lehnsſchulden bezahlt hat, zu wels

chen er nicht verpflichtet war.

ad a. a ) Jede Vergütigung für die Allodial - Erben

fåut weg, wenn der Lehnsbeſiger das Grunds

ſtück ausdrücklich dem Lehne einverleibt, und

dies in das Hypothekenbuch hat eintragen

laſſen ; S. 527. 1. c.

B ) wenn jedoch das Grundſtück nicht als eine

für ſich beſtehende Sache, ſondern nur mit

dem Lehne zugleich benußt werden kann , ſo

iſt zwar weder eine ausdrückliche Erklärung

noch die Eintragung in das Hypothekenbuch

erforderlich , doch iſt alsdann zu unters

cheiden :

1) ob der Lehnsbeſiger daſſelbe unents

geldlich überkommen hat. Ulsdanu Gas
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ben die Alodial-Erben auf eine taçmås

ßige Vergütung nur dann Anſpruch,

wenn der Lehnsbefißer ſich dieſelbe aus :

dricflich und ſchriftlich vorbehalten

bat ; S. 530. 531. 1. c. oder

2 ) ob die Erwerbung gegen Entgeld ges

ſchehen iſt. Alsdann findetdie Vergütung

auch ohne ausdrücklichen Vorbehalt ſtatt;

S. 532. 1. c.

7) tſt das Grundſtück weder ausdrücklich zuges

ſchlagen , noch ein ſolches, welches nur mit

dem Lehne zugleich benußt werden kann, ſo

hat der Lehn 8 - Erbe die Wahl, ob er

baſſelbe behalten oder zurückgeben wolle ;

S. 534. 1. c .

Im erſten Falle muß die Vergütigung

im Mangel anderer Einigung und immer,

wenn der Lehnsfolger zugleich Alodial-Erbe

ift, durch eine gerichtliche, das Grundſtück

nach ſeinem ſelbſtſtåndigen Werthe ums

faſſende Tare beſtimmt werden ; S. 535

537. 1. c.

ad b. Andere Verbeſſerungen zu vergåten iſt der Lehns

folger nur in dem einen Falle verpflichtet,

wenn die Vergütung für die Meliorationen

durch Zuziehung der zwei nächſten Agna

ten garantirt, und mit dieſen die jåhrlich zu

bewirkende terminliche Abſtoßung derſelben ges

richtlich regulirt worden iſt. Alsdann muß die

Vergütung auch geleiſtet werden , wenn gleich

Andere, als die zugezogenen Agnaten, zur Lehns

folge gelangen ; der Mangel einer ſolchen Regu

lirung dagegen hat die Wirkung, daß nur die

conſentirenden Ágnaten und ihre Leibes -Lehns

Erben zur Vergütung verpflichtet ſind; $.527–

553. Sit. 18. $5 . 1. 24. 8. 9.

ad c. Hieher gehören nur folgende beſtimmte Fålle:

a ) wenn der Erblaſſer von Lehnsſchulden , zu

deren Bezahlung Termine regulirt waren,

ſolche Termine, die in die Beſigzeit des

Nachfolgers fallen , zum Voraus bezahlt

hat ; S. 593. l . c.



Verhältniſſe der Mit - Erben. I. Unter ſich. 203

B ) wenn er Schuldent, die nur die Subſtanz

angehen, bezahlt, und dabei ausdrücklich

und schriftlich erklärt hat, daß er reis

rien Erben den Erſag aus dem Lehne vor

behalte ; $. 594. I. c.

7 ) wenn er Schulden ad ß , welche nur in das

Hypothefenbuch eingetragen ſind, bezahlt

hat, dhue deren Löſchung nachzuſuchen ;

S. 595. I. c.

d ) wenn er eine Schuld bezahlt hat, die nur

vermoge Einwilligung der Agnaten

und Mit : Erben das Lehn anging, obwohl

weder er ſelbſt noch ſeine Vorfahren in dies

ſelbe gewilligt hatten, und der neue Lehnss

folger zu denjenigen gehört, für welche

diere Schuld aus ſeiner eigenen oder ſeiner

Vor-Ueltern Einwilligung verbindlich war ;

S. 596-598. 1. c.

Das Recht der Alodial-Mafie auf Vers

gütung erſtreckt ſich nur auf das Capital

und Zinſen ſeit dem Tode des Erblaſſers.

4 ) Die Vergütung, welche der Lehnsfolger für Detes

riorationen des legten Befißers aus dem Nach

laſſe zu fordern hat, und welche auf dieſe Art den

legtern verringert, ſtellt ſich dahin :

a) Wenn der Lehnsbeſitzer unbewegliche Pertinenzen

ver å ußert hat , ſo muß die Allodial-Mafie

dem Lehnsfolger Alles vergåten , was dieſer

dem dritten redlichen Beſiber für die Rückfors

derung bat leiſten müſſen ; 5. 554. I. c.

b ) hat der Lehnsbeſiger die Gebäude durch Vers

nachlåſſigung der wirthſchaftlich zu machenden

Neparaturen in Verfall gerathen laſſen , ſo muß

die Allodial- Mafie die Ausbeſſerungs- Koſten

nach dem Anſchlage der Sachverſtåndigen er

ſegen ; S. 556. I. c.

Hiebei iſt jedoch zu unterſcheiden :

a) ob die Gebäude im Lehns- Inventario

verzeichnet ſind.

Alsdann erſtrecft fich die Verpflichtung

auf dieſe und deren Wiederherſtellung in

denjenigen Stand, wie ſie nach dieſemIn

.
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ventario beſchaffen ſein ſollen ; S. 257. I. c.

oder

ob ſie nicht verzeichnet ſind ? Dann

darf die allodial-Mafie nur die zur wirth

ſchaftlichen Wiederherſtellung der zur Woh

nung und zum Betriebe der Wirthſchaft

erforderlichen Koſten erfeßen ; S. 558. 1. c.

Für andere durch Unglück oder Alter

ohne måßiges Verſehen des Erblaſſers ruis

nirte Gebäude leiſtet die Allodial-Maße nur

dann Erſaß, wenn der leste Befißer die

Wiederherſtellung ein Jahr lang hat lies

gen laſſen. Dieſer Erſaß, wird dadurch bes

rechnet, daß die Reparatur -Koſten als ein

Capital betrachtet werden, welches der Bes

fißer nach Ablauf jenes Jahres aufgenoms

men, und in jährlichen Terminen mit einem

Viertel der reinen Einfünfte håtte abtras

gen müſſen . Soweit dieſe Termine alsdann

in die Beſitzzeit des Erblaſſers fallen, auf

ſo hoch iſt die Alodial-Maffe alsdann zumn

Erſaß verpflichtet * ).

c) Für andere aus vernachläſſigter Cultur oder

ſonſtiger unwirthſchaftlicher Benußung entſtans

dene Verringerungen leiſtet die Alodial-Mafie

keine Vergütung .

Sind aber Waldungen durch übertriebene

Holzverfäufe, oder andere Rubriken durch

ſchlechte Wirthſchaft dermaßen veräußert wors

den, daß der Ertrag des Lehns auf wenigſtens

3 w anzig Jahre hinaus vermindert worden iſt,

ſo muß die Alodial-Mafie dieſen Schaden durch

*) Beiſpiel. Der Verfall iſt im Jahre 1820 erfolgt; die

Reparatur-Stoften betragen 18,000 Rthlr. und diereinen Einkünfte

des Lehnes 12,000. Im Jahre 1826 iſt der Erblaſſer verſtorben .

Hätte der Erblaſſer imJahre 1821 ein Capital von 18,000 Rthlr.

aufgenommen, und jährlich den vierten Theil der reis

nen Einkünfte auf die Schuld verwendet, ſo würde
er in fünf Jahren .. 15,000

abgezahlt haben. Dieſe fallen der Alodial-Maffe zur

Laſi, und der Lehnsfolger darf nur den Reß mit .. 3,000 Rthlr.

allein tragen .

3
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ein nach dem Werthe der unwirthſchaftlich

verkauften Gegenſtände oder dem Betrage des

dafür unwirthſchaftlich gezogenen Geldes , zu

berechnendes, als ein Geldlehn anzulegendes

Capital, erſeßen ; $ . 554-568. Tit. 18. Th. 1 .

A. l. R.

d ) Für die Lehnsſchulden iſt die Allodialmaſſe

ſoweit verhaftet, als der Verſtorbene ſeiner

Verpflichtung, das Lehn von Schulden zu bes

freien , nicht nachgefommen iſt.

Dies iſt der Fall bei allen nicht die Subſtanz,

ſondern nur die Nußung des Lehns angehens

den Schulden , welche mindeſtens mit dem viers

ten Theile der reinen, beſonders zu ermittelns

den Revenuen jährlich hätte abgeſtoßen werden

müſſen ; S. 581-585. ' Tit. 18.Th. 1. 4. L. R.

$. 117 .

a ) Heergeräthe , Niftel, Gerade.

Unter denjenigen Gegenſtänden, welche, obwohl fie

zum Nachlaſſe gehören, demnach von der Theilung ſelbſt

ausgeſchloſſen bleiben, ſind die Niftel, Heergeråthe und

Gerade enthalten . Sie finden fåmmtlich nur da ſtatt,

wo die Provinzial-Gereße oder besondere Stas

tuten fie vorſchreiben oder eingeführt haben. Sie bila

den immer einen Theil des wirklichen Nachlaffes und

wenn gleich die Faſſung des S. 397. Tit. 2. th. 2.

A. L. R. anzubeuten ſcheint, daß dieſelbe nicht von

den, ſondern nur durch die Aeltern hinterlaſſen wurden ,

To widerlegt fich dieſe Anſicht durch den 9. 522. Tit. 1.

1. c., wonach feines dieſer Inſtitute Plaß greift, ſobald

das Vermögen durch Schulden erſchöpft wird. Legtes

res mußte, wenn obige Vermögensſticke in der That

nicht zum Nachlaſſe gehörten, offenbar ganz gleichgül

tig rein . Doch darf der Erblaſſer von Codeswegen

darüber nicht, wohl aber unter Lebendigen unbeſchränkt

verfügen *); ( $. 513-516. Tit. 1. Th. 2. A. l. R.)

*) Gerade war nach dein Deutſchen Rechte urſprünglich eine

Entſchädigung, welche die Ehefrau für den Nachtheil erhielt, wels

cher ihr an der Ausſteuer oder anderer fahrender Habe durch Pers
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1) das Heergeråthe fann nur aus dem männlichen

Nachlaſſe genommen werden ; ſofern der Erblaſs

ſer nicht etwa katholiſcher Geiſtlicher oder pros

teſtantiſcher Prediger, in einem wirklichen Kirchen

Umte ſtehend, iſt. ( 8. 506. Tit . 1. Th. 2. A. L. R.)

Es umfaßt, ſofern nicht Provinzial-Gefeße etwas

Nåheres beſtimmen , das beſte Pferd, den gewohns

lichen Degen, einen vollſtåndigen Anzug gewöhna

licher Kleider, ein Gebett Bette, nachft dem Beſten,

ein Tiſchtuchy, drei Servietten und zwei Schüſſeln

von Zinn oder anderm gemeinen Metalle , ſowie

bei wirklichen Militairperſonen Alles , was ſie im

Felde oder in der Garniſon zu oder bei Verrichs

itung ihres Dienftes gewohnlich gebrauchen . (§. 523 .

524. 1. c . ) Daſſelbe gebührt dein nächſten Ans

verwandten von månnlicher Seite und männlichem

Geſchlechte und unter mehreren gleich nahen dem

in Kriegsdienſten des Staats ſich befindenden , ſo

wie in deſſen Ermangelung dem ålteſten den Jah

ren nach . (s . 504. 505. 1. c .) Es muß gefors

} dert werden binnen Jahresfriſt, widrigenfalls,

oder wenn der Berechtigte daſſelbe aus andern

... Gründen nicht fordern darf, das Heergeråthe dem

'' Nachlaffe verbleibt . :

2) Niftel kann nur aus dem weiblichen Nachlarie

gefordert werden und beſteht in den zuin weiblichen

Gebrauche allein gewidmeten Geräthe, Kleidungs

ſtücken, Wäſche und Koſtbarkeiten , ſofern legtere

äußerung zugefügt ſein konnte, ohne daß jedoch ein ſolcher Nach

theil wirkliche Bedingung derſelben war. (Sächf. Landrecht. Hd. 1 .

Art. 24.) Sie nahm die Gerade als Eigenthum aus dem Nach

laffe des Ehemannés. (Gerade hat viel ungerades. cf. Eiſen

hardt Sprüchworter S.271.)

Niftel (Niftelgerade, auch, mitunter ſchlechtweg Gerade ges

nannt) war eine Entſchädigung der weiblichen Familienglieder für

ihre urſprüngliche Ausſchließung vonder Erbſchaft, welche in dem

apparatus muliebris der weiblichen Erblaſſerin beſtand .

Heergeräthe glich den Nachtheil aus, welchen die männa

lichen Erben dadurch erlitten , daß die Ehefrau die Gerade und die

übrigen weiblichenFamilienglieder aus dem Nachlaffe der lettern
die Niftel, neben dem ihnen ſpäter eingeräumten Erbrechte, erhiels

ten . Doch wurde daſſelbe nur aus dem Nachlaſſe des Mannes ge
nommen.
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nicht als geliehen erachtet werden ; endlich Attes,

was zu leibwaſche oder Kleidungsſtüden zuges

ſchnitten in Arbeit gegeben oder genommen ift.

(S. 525. 526. 1. c.) Sie gebührt demjenigen weibs

lichen Verwandten , welcher mit der Erblaſſerin

durch Weiber am nächſten verwandt iſt, zunächſt

aber den ehelichen und nach dieſen den unehelichen

Töchtern und mehrern gleichen Theilen . (S. 509.

bis 512.) Sie muß binnen gleicher Friſt gefors

dert werden, wie das þeergeråthe.

3 ) Gerade erhålt die Ehefrau zur rechten Hand aus

dem Nachlaſſe des Ehemannes. (S. 508.) Sie

beſteht aus den zur Niftel gehörigen Gegenſtåns

den und außerdem aus den gewöhnlichen zum all

täglichen Gebrauche beſtimmten Mobilien , aus

aller Art von Leinwand, Flachs und Garn, ſos

weit ſie zum Gebrauche in der Wirthſchaft bes

ſtimmt ſind, endlich aus allen zum Hausgebrauche

beſtimmten Vorråthen an Eßwaaren. (S. 529. 530.

531. l . c . ) Nur bei Adligen werden die zum pers

fönlichen Gebrauche gewöhnlich benugten Kutſche

und Pferde dahin gerechnet.

$. 118.

b) Vermögen des überlebenden Ehegatten.

a) Bei nicht beſtehender Gütergemeinſchaft.

Hiebei gilt die Vermuthung , daß alles Vorhan:

bene zum Vermögen des Ehemannes gehört. Es kann

Deshalb nur die Rede von der Feſtſtellung des Vermos

gens der Ehefrau ſein , wohin zunächſt das geregs

lich oder durch Vertrag vorbehaltene gehårt.

Erſteres beſteht in Allem , was nach ſeiner Beſchaf

fenheit zum Gebrauche der Frau gewidmet iſt und die

bei Schließung der Ehe verſprochene Morgengabe ;

S. 206. 207. Tit. 1. th. 2. 4. L. R. Peşteres muß

durch einen vor der Ehe gerichtlich oder vor einem

Juſtiz- Commiſſario und Notario w å brend derſelben

immer gerichtlich abgeſchloſſenen Vertrag feſtgeſtellt

werden ; S. 82. $ . 199. I. c.

Hinſichts des Eingebrachten iſt zu unterſcheiden :

A. Bei nicht vorhandener Gütergergemein

ſchaft:
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!

1) das eingebrachte baare Geld.

In dieſer Hinſicht gilt die Ehefrau nur als Gläubi

gerin des Mannes. Iſt daſſelbe jedoch während der

Ehe auf den Namen der Frau ausgeliehen worden,

fo kommt es darauf an, ob dies

a ) mit ihrer ausdrücklichen Einwilligung,

ohne dieſelbe geſchehen iſt.

Im erſten Falle wird das Geld wie eingebrach

tes Capital Nr. 2. betrachtet, im leßtern haben die

Erben der Frau die Wahl, das Geld oder das Capis

tal zu fordern ;

2) das eingebrachte Capital.

Iſt dieſes während der Ehe eingezogen und auf

den Namen der Frau wieder ausgeliehen worden , ſo

gilt daſſelbe, wie von dem ausgeliehenen baaren Gelde ;

im Uebrigen nimmt die Ehefrau die Dokumente über

die quaest . Capitalien aus dem Nachlaſſe des Mans

nes als ihr Eigenthum.

3) die eingebrachten Mobilien.

Dieſe find eingebracht:

a) ohne alle Tare (non aestimata ).

Dann kann die Ehefrau nur ſo viel als vorhan

den , oder ſtatt der untergegangenen angeſchafft

find, verlangeti;

b) gegen eine Tare (aestimata ),

und zwar :

a) ſo, daß ſie dem Manne wirklich verkauft ſind.

Alsdann gilt die Frau nur als Gläubigerin

auf Hihe des Kaufpreiſes (aest. venditionis

causa) ;

B ) ſo , daß die Tare nur den Werth beſtimmt.

Alsdann hat die Frau die Wahl, die Sachen

in natura zurückzunehmen oder wegen des

Werthes als Gläubigerin aufzutreten (aest.

taxationis causa). cf. $. 559 —569. Tit. 1 .

Th. 2. A. L. R.

Die Beſtimmungen über das eingebrachte Verms

gen der Ehefrau find der Lehre des R. R. von der

dos angepaßt. Doch tritt der Unterſchied hervor, daß

bei der dos aestimata die Vermuthung für die aesti

matio venditionis causa ſpricht, und daß in dieſem

Falle der Ehemann oder deſſen Erben die Wahl der

Růds

+
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Ridgabe der Sachen oder der Erſtattung des Werthes

baben.

L. 10. D. de jure dot. (23. 3.)

L. 5. C. de jure dotium . (5. 12.)

4) Die eingebrachten Grundſtü cfe.

a ) Hinſichts der Subſtanz.

Hier kommt es darauf an, durch weſſen Tod die

Ehe getrennt wird .

a) Nach dem Tode der Ehefrau ſteht dem Ehe

manne die Wahl zu, das Grundſtück zu behal

ten und den Werth dafür zu bezahlen, oder das

erſtere zurückzugeben . Im erſtern Falle müſſen,

wenn kein Anſchlag vorhanden iſt, die Erben der

Ehefrau den Werth beſtimmen, welchen der Ehes

mann dafür einwerfen fou ; im legtern das

gegen müſſen ſie auch den von ihnen dem Ehes

manne geregten Preis zur Anrechnung bringen.

Iſt aber ein Anſchlag vorhanden , ſo muß der

Ehemann, wenn er das Grundſtück behalten will,

den Preis nach dem Anſchlage einwerfen .

B ) Nach dem Tode des Ehemannes hat, wenn

ein Anſchlag vorhanden iſt, die Ehe

frau die Wahl, den angeſchlagenen Werth

gegen Zurücklaſſung des Grundſtückes in dem

Nachlaſſe des Ehemannes zu fordern; iſt das

gegen fein Anſchlag vorhanden, ſo muß die

Frau fich mit der Rücknahme des Grundſtücks

begnügen.

b) Kommt es hienächſt zur Rüdgabe des Grunds

ſtů of 3 und es frågt ſich , welche Verbeſſeruns

gen der Ehemann oder deſſen Erben von der Ehes

frau oder deren Erben erſtattet verlangen können,

ſo gelten biebei folgende Regeln :

a ) Nur ſolche Verbeſſerungen begründen einen

Erfaß -Anſpruch, in welche die Ehefrau ents

weder gerichtlich oder ſchriftlich , legterns

faus jedoch mit Zuziehung der beiden nächſten

Verwandten oder eines der Wirthſchaft kuns

digen Beiſtandes gewilliget hat ; oder in Bes .

ziehung, auf welche der verweigerte Conſens

der Ehefrau durch den Richter ergänzt wors

den iſt; S. 587. 587. Tit . 1. Ch. 2. A. L. R.

14
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B ). A18 zu erregende Verbeſſerungen wer:

den immer betrachtet;

1) die Tilgung von Schulden oder Laften , welche

auf dem Grundſtüce ruhten ; % . 589. Tit. 1. -

Th. 2. S. 79. Tit. 21. Th. 1. A. L. R.

2) die Entrichtung außerordentlicher Laſten, ro

fern ſie mehr betragen als alle während des

Nießbrauchs gezogenen , reinen Nugungen ;

6. 88. Tit. 21. Th. 1. A. L. R.

7) Zugekaufte unbewegliche Pertinenzſtüde wer

den dem Manne vergitet :

1) wenn dieſelben früher zu dem Gute gehårt

haben, wobei alsdann auf die Einwilligung

der Ehefrau nichts ankommt ; S. 592. Tit. 1 .

Th. 2. A. L. R.

2) wenn ſie mit Einwilligung der Ehefrau

neu erworben find. Fehlt dieſe Einwilli

gung, ſo hat der Mann oder deffen Erben

die Wahl , das Pertinenzſtück zuzücfzuneh

men , oder gegen den ſelbſtſtåndigen , tar

måßigen Werth deſſelben der Ehefrau oder

deren Erben zu belafiel; S. 593. 594. I. c .

In Beziehung auf die Verringerungen , welche

während des Nießbrauchs des Ehemannes ent

ſtanden ſind, haftet derſelbe oder ſeine Erben für

jedes mindeſtens måßige Verfahren , und gelten we

gen Vernachläſſigung der Reparaturen und un

wirthſchaftlichen Verfahrens die $ . 116. No. 4.

sub b und c aufgeſtellten Grundſätze. Bei Ver

åußerungen von Pertinenzſtüden insbeſon

dere iſt zu unterſcheiden :

- « ) ob die Veräußerung mit Einwilligung der

Ehefrau erfolgt iſt, in welchem Falle der Ehes

mann nur ſo viel, als er da für erhalten ,

zu reſtituiren verpflichtet iſt; S. 596. 1. c. oder

Bob dieſer Confens fehlt , in welchem Falle

die Frau oder deren Erben die Wahl haben,

das Veräußerte von dem dritten Befißer zu

růdzufordern , und dasjenige, was ſie dieſem

als redlichen Beſitzer gezahlt haben, von dem

Ehemanne oder deilen Erben erſtattet zu ver

tangen oder ſich ſofort wegen des wahren
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Werthes des veräußerten Gegenſtandes an den

Ehemann oder beſſen Erben zu halten ; D. 597 ). c.

c) Wird dagegen nicht das Grundſtück zurückgegeben,

ſondern wirft der Ehemann den Werth ders

ſelben ein , ſo begründen, wenn das Gut nach

einem Anſchlage eingebracht worden iſt, Verber's

ſerungen , ſowie die von dem Ehemanne zugekauf

ten Pertinenzſtücke, zum Nachtheil des Ehemannes

keine Erhöhung des Anſchlags; S. 602. 603. 1. c.

Sind aber während der Ehe dem Grundſtücke neue

Gerechtigkeiten oder ſelbſtſtändige Pertinenzſtüce

auf andere Art als durch den Ehemann zuges

fallen , ſo gelten dieſe als beſonders eingebrachte
Gegenſtände. Ebenſo wenig aber gewåhren auch

Verringerungen dem Ehemanne das Recht,
einen mindern als den angeſchlagenen Werth zu

erſtatten ; mit Ausnahme des einzigen Falles , wenn

ganze Theile der Subſtanz ohne ſein auch

nur måßiges Verſehen zu Grunde gegangen ſind ;
S. 608. 1. c.

d) bei der Auseinanderſegung wegen der Nugungen

des legten Jahres gilt daſſelbe wie S. 116. No. 1.

Doch müſſen bei einem eingebrachten fanda

gut aus den Einkünften des Sterbejahres die Zins

ſen auch ſolcher Capitalsſchulden der Ehefrau, die

nicht auf dem Gute haften, in ſofern bezahlt wer

den, als dieſe Schulden gültig ſind und die Zinſen

aus dem übrigen Vermogen nicht aufgebracht wer

den können ; 5. 616. 617. I. c .

S. 119.

) Bei beſtehender Gütergemeinſchaft.

Hier wird zunächſt Alles , was nicht in die Ges

meinſchaft gekommen iſt, abgeſondert und der Uebers

reſt ( alſo das gemeinſchaftliche Vermogen ) in zwei

gleiche Cheile getheilt. Sind hiebei Grundſtücke oder

Gerechtigkeiten in dem zu theilenden Vermogen

vorhanden, so hat der überlebende Ehegatte das Recht,

dieſelben nach einer von den übrigen Erben feſtgeſeka

ten Tare zu übernehmen (cf. n. 4. a.) S. 648. 1. c.

Anh. s . 79. A. L. RS

14 *
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Bei den Mobilien iſt zu unterſcheiden :

a) ob ſie zum gewöhnlichen Gebrauche der Ehegatten

beſtimmt geweſen ſind , oder

b) ob dies nicht der Fall iſt.

Hinſichts der erſtern hat der überlebende Ehegatte

die Wahl, fie nach einer gehårig aufgenommenen Tare

zu behalten oder ſie zur Theilung zu bringen ; in Bes

treff der andern aber geht ſeine Wahl bahin, ſie in

Natur zu theilen oder auf & ffentlichen Verkauf an

zutragen .

Bei der Naturaltheilung legen die Mit - Erben die

Theile, und der überlebende Ehegatte wåhlt ; $. 649

bis 651. I. c.

$. 120.

c) Vermögen der finder.

1) Hiebei treten dieſelben Regeln , wie bei Abſondes

rung des Vermögens des überlebenden Ehegatten

ein ; und wird das freie Vermogen dem vorbe

baltenen , das nicht freie dem eingebrach

ten Vermögen der Ehefrau gleichgeachtet. In

allen Fällen, in denen der Ehefrau oder ihren Er

ben die Wahl zuſteht, cf. g . 118. n . 1. n. 3. litt.

b . p . No. 4. litt. a. B. gebührt dieſelbe hier dem

Kinde oder deſſen Erben ; S. 276. 277. Tit. l .

Th. 2. 4. L. R.

2 ) die dem Kinde gehårigen Mobilien und Effekten ,

welche in des Vaters Gewahrfam geblieben ſind,

muß daſſelbe vollſtändig zurück oder nach dem

Wertbe zur Zeit der Uebernahme, jedoch ohne

Anrechnung des durch Zufall entſtandenen Vers

luſts, vergütigt erbalten ; S. 278-281. I. c. Sind

die Mobilien , weil ſie der Vater benußen will ,

abgeſd å gt worden , ſo ſteht dem Kinde die Wahi

zu, den Tarwerth zu verlangen oder die Mobilien

in dem Zuſtande, wie ſie ſind , zu übernehmen ,

Koſten , welche der Vater auf das Verm8gen ver

wendet hat, ſowie den Kinde gegebene Ausſtattung ,

werden in der Regel nicht, lektere nur dann an

gerechnet, wenn der Vater dies ausdrücklich er

klárt hat und die Ausſtattung zugleich die wåhrend
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des Nießbrauchs gezogenen Nußungen überſteigt.

Hat aber der Vater den Kindern, welche eigens

thümliches Vermogen beſigen, bei ihrer Verheis

rathung oder anderweiten Niederlaſſung, außer der

eigentlichen Ausſtattung, einen Brautſchaß oder

Mitgabe zugewendet , ſo gilt die rechtliche Ver

muthung, daß es aus dem eigenthümlichen Ver

mogen der Kinder geſchehen fei; S. 285-292. 1. c .

3) eben so muß der Erbſchaß , welcher für die durch

den Tod des einen Ehegatten getrennten Ehe bes

ſtellt worden , als Eigenthum des Kindes,

jedoch mit Vorbehalt des dem überlebenden Ehes

gatten daran zuſtehenden Nießbrauches, abgeſon

dert werden ; S. 294–296. Tit. 2. Th. 2. 4. C. R.

S. 121.

C. Accrescenz - Recht.

Von dem hienach ermittelten eigenthümlichen Vers

mogen des Verſtorbenen werden die Schulden abgezo

gen und ſodann von dem Ueberreſt die Theilnehmungs

Rechte der Mit - Erben nach Vertrag, legtér Willens

Erklärung oder Teſtament feſtgeſtellt.

Dieſe Rechte können jedoch eine Erweiterung das

durch erleiden, daß die Maſſe entweder durch die ver

minderte Anzahl der Erbtheilenden für jeden derſelben ,

oder durch die materielle Vermehrung von Seiten eines

oder mehrerer Erben vergrößert wird. Im erſten Falle

tritt das Unw a chfungs - Recht, im zweiten die Vers

pflichtung zur Collation ein ).

*). Der Ausdruck Collation iſt für die Geſtaltung diefes Ver

hältniſſes nach Preußiſchen Rechte nicht mehr bezeichnend. Denn

während die Sache im R. N. ſo angeſehen wurde , daß der Erbe

faktiſch oder nur fingirt das bereits Erhaltene in die Maſſe ein : -

warf, mithin wirklich reſtituirte , geht das 4. £. R.davon aus,

daß eine wirkliche oder fingirte Herausgabe des Empfangenen in

der Regel nicht ftattfindet, ſondern jeder nicht früher begünſtigte

Erbe fo viel, als der Erſte bereits empfangen , im Voraus aus
der Maſſe erhält. Die Folge hievon tritt befonders dadurch hera

vor, daß, wenn der Erbe bereits mehr erhalten hat, als ſein Erbs

theil aus der ganzen durch Einrechnung des Conferendi conftituirten

Narfe betragen würde, er nach Preußiſchein Rechte für abgefunden
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1) Das Accrescenz- Recht beruht auf dem Grunds

ſaße, daß der Antheil eineswegfallenden Erben

oder Legatars den übrigen Mit- Erben oder les

gatarien nach gewiſſen beſtimmten Vorſchriften

zufält.

Es tritt mithin überal da ein, wo ein Erbe

oder Legatar den ihm nach den Gelegen oder dem

Willen des Teſtators zukommenden Vortheil nicht

annehmen kann oder will ; es regt voraus, daß

weder jemand vorhanden ſei, welcher in desWeg

fallenden Stelle entweder aus gereblichen oder

aus Gründen, welche auf beſondern Willensbeſtim

mungen beruhen, tritt, noch daß der Vortheil be

reits für den Wegfallenden erworben ſei.

2) Bei Beurtheilung der Frage , welchen Perſonen

ein ſo erledigter Antheil zuwachſe, iſt zunächſt auf

die Inteftat: Erbfolge zu ſehen . Wenn alle

Erben in capita ſuccediren , lo fållt der Zuwachs

au alle Inteſtat- Erben nach Verhåltniß der Kopf

theile. Wird nach Stammen getheilt, ſo wächſt

der in einem Stamme erledigte Antheil zunächſt

den Mit- Erben in dieſem Stamme und erſt nach

dem gånzlichen Wegfall dieſes Stammes

den übrigen Stämmen nach Verhältniß des Erb

Antheils eines jeden zu . Bei der Inteſtat- Erb

folge iſt der Eintritt bes Accrescenz - Rechts nur

dadurch möglich , daß der zur Succeſſion gelan

gende Mit - Erbe die Erbſchaft gånzlich und nicht

etwa zu Gunſten Anderer ausſchlagt; denn wenn

gilt, nach Römiſchen dagegen noch ſoviel herauszahlen muß, als das

Erhaltene feinen Erbtheil überſteigt; z. B .:
Nach Preußiſchem Rechte: die Nachlaßmaffe beträgt

- 10,000 Rthlr. A. B. C. ſind Erben. A. hat bereits 6000 Rthlr.

erhalten . Da die beiden Erben B. und C. nur jeder 5000 Rthlr.
erhalten, ſoift A. abgefunden , ohne daß er jedoch etwas herauszu

fahlen verpflichtet wäre.

Nad) R. R. würde ſich die Naffe auf 16,000 Rthlr. feſtſtellen.

Hierin würden A. B, C. fich theilen und ein Jeder von ihnen

33334 Rthlr. erhalten , mithin der A. nur ſoviel aus der ganzen
Mafie, alſo 6667 Rthlr. weniger zurückbekommen , als er früher bes

felfen hat. Deshalbbenenntdas A. L. R. dieſes Rechtsverhält:

niß richtiger mit dem Namen der „ Ausgleichung" . cf. Margi

nalesu S. 303. Tit. 2. Ch. 2. A. L. R.
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er, ohne Erben zu hinterlaſſen, vor dem Erblaſſer

ſtirbt, ſo hat er in Beziehung auf die Erbfolge

überhaupt nicht eriſtirt, und es kann von einer

vacanten Erbportion nicht die Rede rein .

3 ) Anders verhålt es ſich mit' der teſtamentaris

fchen Erbfolge. Hier enthält das Accrescenz

Recht nur die geſeblichen Vermuthungen über den

Willen des Erblaſſers und es ſcheidet deshalb da

aus, wo entweder dieſer Wille ganz klar ausges

ſprochen iſt oder wo eine überwiegende gerekliche Vers

muthung die allgemeine ausſchließt. Dies iſt der Fal :

a) wenn der Teſtator eine Subſtitution ausdrück

lich angeordnet hat ;

b) wenn das Geſes eine ſolche Subſtitution in

einem beſtimmten Falle als dem Willen des

Teſtators gemåß erachtet.

Dies tritt ein, wenn der Erblaſſer ſeinen

Sohn zum Erben eingeſett hat und dieſer vor

dem Teſtator mit Hinterlaſſung erbfåhiger

Descenden ; verfiorben iſt; $ . 443. Tit. 2.

$0 . 2 C. 8. .

c) wenn der Teſtator das Recht des Zuwachres

ausdrücklich verboten hat.

Das Accrescenz - Recht fann in dieſen Fällen das

durch zuwege gebracht werden , daß der Erbe

entweder vor dem Teſtator verſtirbt, oder er vor

dem Anfalle der Erbſchaft zur Erwerbung unfähig ,

oder ſein Erbtheil wegen Unwürdigkeit ihm ents

riſſen wird, oder endlich, daß der Erbe der Erb

fchaft pure entſagt.

4 ) Bei der Frage, welchen Perſonen hier die vas

cante Erbportion zuwachſe, iſt zu unterſcheiden , ob

der Teſtator hierüber etwas im Teſtamente bes

ſtimmt ausgeſprochen oder nur angedeutet, oder

ganz darüber geſchwiegen hat . Im erſten Falle

ergiebt ſich alles aus dem Willen des Teſtators.

Im leßten kann eben ſo wenig ein Zweifel vors

walten, indem alsdann der vacante Antheil allen

Erben nach ihren Antheilen, ſo wie dieſelben nach

dem Willen des Teftators angeordnet ſind ,

fått; ſo daß ſelbſt, wenn Teſtaments - und in

teſtat: Erben concurriren, beim Wegfall eines Teſta
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1

ments - Eben nicht nur die abrigen Teftamentos

Erben, ſondern auch die Inteſtat:Erben ;und um:

gekehrt, beim Wegfall eines Inteſtat - Erben nicht

nur die übrigen ab instestato Berufenen, ſondern

auch die Teſtaments - Erben in des Wegfallenden

Stelle treten. Sind dagegen nur Teftaments

Erben vorhanden, ſo erfolgt der Zuwachs auch

nur unter dieſen * ). Mithin bietet nur der

Fall einige Schwierigkeit dar, wenn der Wille

des Teftators aus einzelnen Andeutungen gefols

gert werden ſoll. Hierüber beſtimmt S. 284.

Tit. 12. Th. 1. Folgendes :

Sachen und Rechte, welche mehreren Erben zus

ſammen auf ihre Erbportionen ungetheilt ans

gewieſen worden , fallen beim Abgange des

einen Mitgenoffen nur den andern , mit Aus

ſchließung der übrigen Erben, anheim.

Entſcheidend für die Interpretation dieſer Gefeß

ftetle ſind die Ausdrucke ,,mehrere Erben zuſammen

und ungetheilt.“ Der erſte Ausdruck ſpricht nicht

beſtimmt aus, ob die Gemeinſchaft der Erben ' ro be

zeichnet ſein muß, daß ein und derſelbe Saß die Ers

ben als Genoſſen beruft, oder ob es hinreicht, wenn

den mehreren Erben die Sache, wenn auch in verſchies

denen Sågen, doch ro zugewieſen iſt, daß über die Ges

meinſchaft an dieſer Sache Fein Zroeifel entſtehen kann.

Ein Beiſpiel wird dies verdeutlichen, ž. B. der Erbs
laſſer hat ſich ſo ausgedrüct :

Ich ernenne zu meinen Erben den A. zu } und

fou derſelbe auf ſeine Erbportion das auf dem Gute

R. eingetragene Capital per 20,000 Rthlr. angewieſen
erhalten . Ferner ernenne ich den B. zu meinem Erben

zu und ſou derſelbe mit ſeinem Antheile gleichfalls

aus dem eben gedachten Capitale befriediget werden.

Drittens Teße ich den C. zu meinem Erben ein ; oder

er ſtellt die Gemeinſchaft dadurch ber, daß er ſagt:

A. und B. ſollen meine Erben jeder zu ein į rein und

weiſe ich denſelben auf ihr Erbtheil das Capital an.

*) Fallen dagegen alle Teftamente weg, und tritt deshalb die

Intefiat: Erbfolge,ein, ſo iſt nicht von einem Accrescengs, ſon

deru von einem Devolutions - Rechte die Rede,
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Im legten Fatte iſt die Verbindung beider Erben

nicht zweifelhaft, und wenn A. wegfält, ſo accrescirt

Tein Urtheil dem B. Im erſten dagegen iſt das Capis

tal Beiden angewieſen ; jedoch läßt ſich nach dem Sinne

des Wortes zuſammen aus obigem Gereße entneh

men , daß eine wirkliche Verbindung nicht ſtattgefunden

hat ; denn wuſammen" bedeutet eine Uebereinſtimmung

im Raume, und es kann hier fein anderer Raum, als

der des Teſtaments ſelbſt gedacht werden. Deshalb,

wenn im erſten Falle der A. wegfällt, wächſt ſein Uns

theil dem B. und C. zu . Offenbar haben die Redacs

toren des 4: L. R. hiebei die damals geltende Theorie

des R. R. vor Augen gehabt, daß weder die verbis

noch die re tantum conjunctio, ſondern nur die mixtim

( re et yerbis) conjunctio für das Accrescenz-Recht von

Bedeutung ſei.

Auch ungetheilt fou die Zuweiſung der Sache

erfolgt ſein. Dieſe Theilung kann reell oder ideell

erſcheinen , je nachdem die Theile poſitiv oder nur rela

tiv durch Benennung der Antheils : Quote angegeben

find. Durch den Ausdruck ungetheilt" aber giebt

das Geſeß zu erkennen, daß weder die eine noch die

andere Theilung ſtattgefunden haben darf, und ents

fcheidet biedurch eine rehrftreitige Frage des R. R.

Lautet mithin die Einregung ſo: A. und B. rollen meine

Erben zu ſein , und auf ihren Erbtheil ein Jeder

die Hälfte des auf N. mit 20,000 Rthlrn . eingetra

genen Capitals erhalten, ſo findet beim Wegfall des A.

für den B. kein beſonderes Accrescenz- Recht, mit Auss

fchließung der übrigen Mit-Erben , ſtatt. Wenn ſie das

gegen ſo gefaßt iſt; A. und B. ſollen meine Erben zu

(oder auch : A. ſoll zu Erbe ſein , und ferner rou B.

zu } Erbe) ſein , und weiſe ich dieſelben mit ihrem Erbs

Untheil auf das Capital zc . an , ſo erhålt beim Wegfall

des A. lediglich , und mit Ausſchließung der übrigen Ers

ben , der B. die hiedurch vacante Erbportion .

Unentſchieden bleibt aber, ob, wenn der Teſtator

nicht beſondere Sachen und Rechte den einzelnen Erben

zugewieſen , ſondern nur mehreren Erben ungetheilt

einen Erbtheil beſchieden hat, hiedurch eine ſolche,

das vorzugsweiſe Accrescenz - Niecht mit ſich führende

Verbindung bewerkſtelligt wird.
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3. B.: Teſtator ſagt: die drei Kinder des X. folen

meine Erben zu į ſein , ferner roll B. mein Erbe zu &

und C. mein Erbe zu ſein. Fållt alsdann eines jener

Kinder weg , ſo iſt es zweifelhaft , ob defien Antheil

feinen Geſchwiſtern allein , oder auch den übrigen Mit

Erben accrescire. Nach der richtigen Unſicht muß das

Erftere angenommen werden, denn ſie ſind gleich faus

re et verbis verbunden, indem die res durch die ge

meinſchaftlich angewieſene Erbrate repräſentirt wird,

und der Erblaſſer jene drei Kinder zu einem Individuo

im Gegenſaße der übrigen Mit Erben conſtituirt hat,

ſo daß alle in dem Rechtskreiſe jedes Individui vors

fallenden Veränderungen den Rechtskreis der übrigen

Mit-Erben nicht berühren. Noch klarer wird dieſe An

ficht dadurch, wenn man den Fall ro denkt, daß der

Erblaſſer die Kinder des X. ohne weitere Beziehung

der Zahl nach eingeſett båtte, ſo daß die Zahl nur als

eine demonstratio erſcheint. Ware aber die Einſeßung

ſo erfolgt, daß jedes Kind zu beſonders berufen wäre,

ſo würde unter den Kindern ein vorzugsweiſes Accres

cenz- Recht nicht eintreten . Auch dieſes ftiinmt mit der

zur Zeit der Redaction geltenden Anſicht der Römiſchen

Rechtslehrer.

5) Die Folge des Verbots der Uecrescenz wirkt

immer nur gegen die Teſtaments - Erben, ſo daß

jede vacant gewordene Eroportion fiets an die

Inteſtat-Erben fåült, mogen dieſe außer oder neben

dem Teſtamente zur Erbfolge gelangen oder nicht;

S. 285. Tit. 12. 26. 1. 4. L. R..

6 ) Wie aber auch dieſes Accrescenz -Recht bei den Ers

ben eintreten moge, immer führt es in Beziehung

auf lektere den Charakter der Nothwendigkeit mit

fich , ſo daß der dem Erben zufallende Antheil ihm

ohne und ſelbſt gegen ſeinen Willen mit allen dar

auf ruhenden Faſten erwächſt und der Erbe fich

nur durch Entſagung ſeines Erbtheils davon be

freien fann . Dagegen wird ſein erſter Erbtheil

durch den Zuwachs nicht berührt , und er darf

für die Laſten des zugewachſenen Antheils nur ſo

weit aufkommen , als legterer hinreicht; S. 286 .

287. 1 c.
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7) Dieſelben Grundfåge befolgt das A. L. N. bei dem

Zuwachs der legatarien. Mehrere Legatarien,

deren jedem eine beſondere Sache vermacht worden

iſt, ſtehen außerhalb dieſer Sache in gar keinem

Zuſammenhange. Fått mithin einer von ihnen

dadurch weg, daß er nicht Legatar ſein will oder

kann (wenn nicht auch hier das Gereg die Ver

muthung der Subſtitution als die nähere Ver:

muthung aufſtellt; $ . 528. Tit. 12. Th. 1. 4. L. R.),

ſo accrescirt das vacante legat der Maſſe, d . b.

allen übrigen Erben, und nicht bloß dem damit

belaſteten Erben oder Legatar ; wobei jedoch der

Unterſchied zwiſchen der Accrescinz des Erbtheils

eintritt , daß die Maſſe den Zuwachs ablehnen,

und ihn demjenigen überlaſſen kann, welchem ein

beſonderes Vermächtniß aus dein heimfallenden

Legate entrichtet werden ſoll ; S. 366. 377. I. c .

Sit der Zuwachs unter den legatarien von dem

Erblaſſer verboten , ſo fällt das vacante Legat auch

bei der Exiſtenz wirklicher Collegatarien an die

Maſſe zurück, und zwar, wenn nur Teſtaments

Erben vorhanden ſind, allein an dieſe; wenn das

gegen Teſtaments- und Inteſat - Erben zuſammen

concurriren, an alle Erben nach ihren Antheilen.

Der . 372. I. c . beſtimmt zwar, daß bei dem Ver

bote des Zuwachſes das vacante Legat an den

Teſtaments- und nicht an den Inteftat- Erben falle ;

indeſſen zeigt einmal der in jenem Geſeke ges

brauchte Singular, daß der Erblaſſer nur den Fall

der Exiſtenz eines Erben vor Augen gehabt hat,

wobei natürlich von einer Concurrenz mehrerer Ers

ben nicht die Rede fein fonnte ; zweitens ſteht der

Fau des Verbots dem Falle gleich , wenn keine

Collegatarien eriſtiren , in welchem legtern das vas

cante legat der Maſſe zufällt, und drittens

verdankt der S. 372. ſeine Entſtehung nur der

Furcht vor einer Mißdeutung der vorhergehenden

im S. 371. 1. c. enthaltenen allgemeinen Regel :

daß wegen des Zuwachres bei legater eben das

gelten folle, was wegen des Zuwachſes bei Erbs

theilen verordnet ſei. Da der anerfannte Erb :

theil beim Verbote des Zuwachſes an die Jnteſtat
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Erben fålſt (cf. Nr. 5. dieſes S. ) , und dieſe Niegel,

auf die vacanten Legate angewendet, den Schluß

båtte hervorbringen können , daß lettere gleichfalls

an die Inteftat -Erben fielen , ſo hat nur jener etwa

entſtehende Zweifel durch den 5. 372. beſeitigt, fei :

nesweges aber den Inteftat - Erben ein ausſchließ

liches Recht für den Fall gleichzeitiger Concurrenz

der Teſtaments - Erben eingeräumt werden ſollen.

Es bleibt alſo nur noch die Frage dibrig, wann

Collegatarien wirklich vorhanden ſind. Hierüber

ſpricht fich S. 386. I. c. dahin aus :

War ein Vermächtniß mehreren Perſonen zu :

gleich und ungetheilt beſchieden , ſo wächſt

der ausfallende Antheil des einen, in Ermans

gelung eines Subſtituten , den übrigen Mit:

genoſſen zu .

Auffallend fönnte es erſcheinen , daß diere

Stelle die Verbindung dadurch bezeichnet, daß die

Zuwendung zugleich und ungetheilt erfolgt

ſein müfe, während y. 284. bei den Erben ſich

des Ausdrucks : zuſammen " und ,,unges

theilt" bedient, und man könnte geneigt fein ,

hieraus einen Unterſchied jener Fälle zu entneh

men. In der That iſt aber wohl nur eine uns

genauigkeit des Ausdrucks vorhanden, denn , wie

ad n. 4. Dargethan , bezeichnet das Wort ,, u ſams

men die liebereinſtimmung im Siaume, worunter

der Raum des Teſtaments, und zwar des beſons

dern Sages gedacht werden kann , und das Wort

jugleich die Uebereinſtimmung in der Zeit,

welche bei der Zuwendung nur darin geſucht werden,

daß dieſelbe in einem Saße beobachtet iſt. Mits

hin iſt durch dieſe Ausortiche ein Unterſchied zwi

ſchen Geſellſtellen nicht angedeutet, ſondern es wird

hier wie dört zur Bildung des Verhältniſſes der

Collegatarien erfordert :

a ) daß mehreren dierelbe Sache vermacht,

b) daß dies zugleich , alſo in demſelben Saße,
geſchehen , und

c) Daß die Antheile eines jeden Regatars an der

Sache weder ideell noch reell bezeichnet ſeien.
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Hier entſcheidet mithin ſo wenig die bloße re, als

die bloße verbis conjunctio, vielmehr bewirft nur

die wahre mixtim conjunctio das Anwachſungs

Recht unter den Collegatarien , welches die Wirs

kung hat, daß bei dem Verfall eines Collegatars

ſein Antheil an dein legate den übrigen zuwächſt,

und nicht in die Maſſe zurücffållt. Daß der Colles

gatar auch einen um ſo größern Antheil an den

Faſten übernehmen muß, verſteht ſich von ſelbſt.

Das R. R. , ſo wie es bisher von den meiſten

Rechtslehrern dargeſtellt worden iſt, ſtellt den Grundſat

auf, daß das Recht des Zuwachſes bei den Erben

vom Seftator nicht verboten werden kann, wohl aber

unter den legatarien . Der erſte Grundrag wird von

Gans 1. c . nåber gerechtfertigt. Er geht davon aus,

daß das Anwachſungs-Recht der Erben keine beſondere

poſitive Inſtitution , ſondern ein rein natürliches

Moment Tei, und folgert hieraus die Nothwendig

keit des Zuwachres , welche eben deshalb von dem

Willen des Teftators wie des Erben unabhängig ſein

muß. Dieſes Motiv iſt allerdings genügend, um die

auf Seiten der Erben vorhandene Unzuläſſigkeit der

Entſagung des Anfalles, keinesweges aber, um die Un

zuläſſigkeit des Verbots der Accrescenz von Seiten des

Teftators darzuthun ; dieſe leßtere liegt vielmehr in der

Unverträglichkeit der teſtamentariſchen und Inteſtat:

Erbfolge . Denn weil nur bien ach der Antheil des

Wegfallenden Erben ohne Erben ſein würde, iſt es noths

wendig, daß derſelbe den teſtamentariſchen Erben auch ge:

gen das Verbot des Erblaſſers zuwachſe, während, wenn ,

wie nach Preußiſchem Rechte, die teſtamentariſce neben

der Inteftat - Erbfolge beſtehen kann, fein Grund vors

handen iſt, das Verbot der Accrescenz für unzuläſſig zu

erachten , weil der erblos gewordene Theil ſeinen Herrn

in dem Inteftat - Erben findet. Aus gleichem Grunde

konnte der Teſtator beim testamento militum den Zus

wachs verbieten.

i) Bei der Inteftat - Erbfolge unterſcheidet ſich

das A. L. R. durchaus nicht vom R. R., und fann

es auch nicht, weil eben wegen jener natürlichen

Andeutung des Zuwachres derſelbe überall und unter

1
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allen Verhältniſſen ſich gleichmäßig entwickeln muß,

wenn nicht falſch verſtandene poſitive Gerebe dieſer

Entwicelung hemmend entgegen treten .

2 ) Bei der teſt a inentariſchen Erbfolge ſind zu:

nachſt die Ausdrücke der Verbindung unter meh

rern Mit- Erben feſtzuhalten :

a) verbis conjunctio beſteht darin, daß meh

rere Perſonen in demſelben Saße genannt, und

ihnen ideelle Theile an dem Ganzen zugewieſen

find (z. B. A. und B. follen Erben jeder zu

ſein ) ;

b) re conjunctio oder disjunctio , wenn
mehrere zwar nicht in demſelben Saße, aber

doch vollſtändig zu der ganzen Erbſchaft oder

derſelben Sache gerufen find ;

c) re et verbis conjunctio (mixtim ), wenn

fie zu derſelben Sache ( Erbſchaft) in einem

Saße berufen find;

Nach der bisherigen Theorie haben nur die

mixtim conjuncti heredes ein Vorzugsrecht
in Rückſicht auf die wegfallenden ſo mit ihnen vers

bundenen Mit- Erben, wåhrend bei dem Wegfall

eines nur re oder nur verbis conjuncti alle Erben

zugleich ihr Anwachſungsrecht nach ihren Antheilen

geltend machen können, wobei die mixtim conjuncti

als eine Perſon betrachtet werden . cf. die hierin

übereinſtimmenden Thibaut Pandecten, fiebente Aus

gabe, S. 844 .; Macfelder Inſtitutionen, zweite Aus

gabe, S. 503.; Höpfner, ſiebente Ausgabe, S. 492.

Die Beweisgründe für ihre Anſichten liegen in :

L. 20. §. 2. L. 59. §. 3. L. 63. L. 66. D. de
hered . inst. (28. 5.)

L. unic . $. 10. C. de caduc. (6. 51.)

Dagegen ftellt Gans Erbrecht Th. 2. S. 425. sqq.

die Anſicht auf, daß die verbis conjunctio das

Entſcheidende, und die mixtim conjunctio nur we

gen der in ihrliegenden verbis conjunctio für das
Accrescenz -Recht wirfend fei ( beſonders aus L. 17.

9. 1.D. de hered. inst. [ 28.5 .]); während Goeſchen

Observ . jur. Rom. p . 100, und Zimmern Unterſ.

BS. 1. S. 89-95 . umgekehrt die re conjunctio für
$
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die eigentlich wirkſame Conjunction halten , und die

mixtim conjunctio nur wegen der in ihr liegenden

re conjunctio einwirkende Kraft beilegen. Leştere

ſchließen fich fonach der Theorie des A. L. R. an ;

da aber dieſe Meinung erſt den neuern Zeiten an:

gehört , und es nicht wahrſcheinlich iſt , daß die

Redactoren von der bis dahin gewöhnlichen , daß

nurdie mixtim conjunctio für die Accrescenz er

heblich rei, abſichtlich abgewichen ſein ſollten , ſo

kann dieſelbe für die Interpretation des A. &. R.

keinen Anhalt darbieten ; doch ſcheint Sans Unſicht

keinesweges aus der von ihm beſonders hervor

gehobenen und als die ſchlagendfte Stelle bezeich

neten L. 17. §. 1. D. de hered. instit. (28. 5.)

gefolgert werden zu können * ).

1

*) Das Intereſſe, welches dieſer Streit bei der nicht unzwei:

felhaften Faſſung des 2. L. R.noch cute erwecken kann, veranlaßt

mich, die obenangezogene Stelle nebfi Gans Beleuchtung derſelben

hier anzuführen . Sie lautet (Ulpian) :

Unde idem tractat, si duos ex undecim, duos sine parte

scripsit, mox unus ex his, qui sine parte fuerint repudiaverit,
utrum omnibus semuncia, an ad solum sine parte scriptum per

tineat? et variat. Sed Servius omnibus accrescere ait, quam

sententiam veriorem puto ; nam quantum ad jus accrescendi,

non sunt conjuncti, qui sine parte instituuntur.

Dies Fragment, ſagt Gans, iſt das ſchlagendfte von den bereits

angeführten.

Ulpian fagt, daß, wenn zwei auf eilf uinzen, zwei Andere ohne

Theile, d. h. auf den Reſt, alſo auf eine Uncie cingeſeßt ſind, ſo

rei allerdings conjunctio vorhanden , welche conjuncto durch die

Gemeinſchaft an gleichen Theilen begründet ift. " Fiele nun einer

von denen zu gleichen Theilen Berufenen fort, ſo komme Die vas

cante Portion dennoch an alle Uebrigen, ohne Vorzug der conjuncti ,

denn eine ſolcheconjunctio re, ſekt er hinzu (das sine parte hat
in dem beſtimmten Falle die Bedeutung einer pars), hat keine

Wirkung in Bezichung auf das Accrescen; - Recht. Nur die verbis

conjuncti können in Beziehung auf das Accrescenz-Recht den Vor:

zug der conjunctio geltend machen.

Der lekte Schluß ſcheint indeß nicht die Conſequenz obiger

Stelle fein zu können, vielmehr dürfte durch dieſe Stelle angedeutet

ſein, daß, wenn duo nicht sine parte, alſo ausdrücklich ex uncia

berufen wären, das Accrescenz - Recht eintreten würde, und ſonach

die Stelle für die re conjunctio ſprechen , vorzüglich wenn man

annimmt, daß Ulpian unter den ,,duos sine parte scriptos” cine

verbis conjunctio verſtanden habe. Die übrigen hieber gehörigen

Stellen lauten :
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3 ) Verſchiedenartig geſtaltet ſich das Recht bei den

Legaten. Der Legatar, nur zu einer beſtimmten

Sache berufen , hat über dieſe Sache hinaus gar

Fein Recht an der Erbſchaft, während der Erbe

außer feiner Portion auch in einer Verbindung zu

dem Erbrechte, alſo zu dem totum der Erbſchaft,

ſteht. Deshalb ſind hier alle Theile einig, daß das

Accrescenz- Riecht bei den verbis conjunctis nicht,

ſondern nur bei den re conjunctis, und aus dem

lestern Grunde auch bei den mixtim conjunctis

eintrete. Aus gleichem Grunde herrſcht aber auch

hier die Nothwendigkeit des Zuwach res nicht

weſentlich vor , weshalb und weil der Antheil des

wegfallenden Legatars nicht herrenlos werden kann,

der Erblaſſer das jus accrescendi verbieten darf.

Nothwendig iſt aber, damit es eintrete, daß den

re conjunctis die Sache nicht nach reellen , ſon

dern hếchſtens nach ideellen Antheilen vermacht ſei,

weil im erſtern Falle keine gemeinſchaftliche Bes

ziehung aller Collegatarien zur Sache exiſtirt, ſon

dern jeder nur mit ſeinem reellen Theile in Bes

ziehung ſteht, mithin auch der Grund des Accres:

cenz -Rechts wegfällt. - Dies legtere iſt jedoch

ſtreitig ; eine verſchiedene Anſicht geht dahin, daß

das

1

L. 59. 1.c. §. 2. Titius heres esto . Sejus et Maeoius heredes sunto :

Verum est, quod Proculo placet , duos semisses esse,
quorum alter conjunctim duobus 'datur.

L. 66. 1. c. Si ita quis heredes instituerit; Titius heres esto, Gajus

et Maeoius aequis ex partibus heredes sunto, quamvis

et syllaba conjunctionem faciat: si quis tamen ex his

decedat, non alteri soli pars adcrescit, sed et omnibus

coheredibus pro hereditariispartionibus, quia non tam

conjunxisse, quam celerius dixisse videatur.

L.66.1.c. Heredes sine partibus utrum conjunctim an separa

tim scribantur lioc inter est, quod si quis ex conjunctis

decessit, hoc non ad omnes, sed ad reliquos, qui con

juncti erant, pertinet. Sin autem ex separatis, ad omnes

qui testamento eodem scripti sunt heredes, portio ejus
pertinet.

Dieſe Stelle erſcheint als die Hauptſtelle für Gans Anſicht

wegen des „ sine partibus.” cf. übrigens über das Accrescenz-Recht

ferner :Scip. Gentilis Tract. de jure accrescendi. Argentor. 1669.
Sach Diss. in opusc , num. 8.

:
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das Legat auch nicht einmal zu ideellen Theilen

beſtimmt ſein dürfe,was ſich der Anſicht des A.L. R.

anſchließt. cf. Faber Error. pragm . Dec.49. err. 8.

Thibaut 1. c. S. 845. Dagegen cf. Bach de jur.

accresc. in opusc. Goeſchen 1. c. Heisler g. 1 .
13. 17 .

L. 84. S. 12. de leg. (1. 30.)

L. 6. §. 1. commun. praed. ( 8. 4.)

S. 122.

D. Ausgleichung ( Collation ).

Die Collation iſt die Verpflichtung, wonach ein

Erbe ſich dasjenige, was er bei Lebzeiten des Erblaffers

von dieſem erhalten, auf ſeinen Erbtheil fich anrechnen

laſſen muß, wodurch , wenn auch nicht ſein Erbrecht,

doch ſeine faktiſche Theilnahme an der Erbſchaft

geſchmålert wird. Die Grundſåge hiebei ſind fol

gende :

1) Die Collation findet nur in der erſten Claſſe (cf.

oben . 24.) ſtatt, wobei es gleichgültig iſt, ob nur

Kinder erſten Grades oder Enkel wesfalender Kins

der concurriren . Die legtern, wenn ſie einen der

Groß - Ueltern unmittelbar beerben , müſſen ſich

Alles , was ihr Vater oder ihre Mutter an

collationspflichtigen Gegenſtånden erhalten hat, auf

den an ihre linie fallenden Antheil anrechnen laſ

ſen , ſo wie ſie auch von den ausgeſtatteten Ges

ſchwiſtern ihrer Aeltern die Cotation fordern kons

nen. ' Was ſie dagegen ſelbſt und unmittel,

bar von dem Erblaſſer erhalten haben , kommt

zum Vortheile der Geſchwiſter des Vaters

nicht zur Anrechnung, wohl aber in der Linie der

Enkel zum Vortheile der daſelbſt concurs

rirenden Geſchwiſter des beſchenkten Enkels ;

$ . 359-364. Tit . 2. Th. 2. A. L. R.

2 ) Dem Erblaſſer ſteht das Recht zu , den beſchenften

Kindern die Collation zu erlaſſen, oder die Höhe

des zu conferirenden Quanti einzuſchränken ,

ſowie die Verpflichtung zur Collation auf Gegens

ſtånde auszudebnen , die geſeßlich darunter nicht

begriffen ſind ; dagegen aber können ſie die Kinder

15
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zur Herausgabe des bereits Empfangenen nicht

verpflichten. Zu dieſen Beſtimmungen reicht eine

Dispoſition der Leitern unter den Kins

dern hin. ( cf. oben S. 48.) 8. 384-390. Tit. 2.

35. 2. 24. 8. R.

Die Cotation fållt außerdem weg, wenn die

geeignete Sache ohne grobes oder måßiges Ver

ſehen des Conferenten untergegangen iſt, oder der

ſeibe der Erbſchaft entſagt, leßtern Fals jedoch

mit Vorbehalt der in beſondern Fällen ausnahms

weiſe eintretenden Verpflichtung zur wirklichen Her

ausgabe. (cf. n . 6.)

3) Da die geſebliche Ausgleichung nur unter den

Descendenten ſtattfindet, ſo berührt ſie den mit

erbenden Ehegatten gar nicht. Dieſer nimmt ſeis

nen Erbtheil aus der wirklich vorhandenen Maffe,

und es kommt weder zu ſeinem Nachtheile das,

was die unausgeſtatteten Kinder im Voraus ers

halten , noch zu ſeinem Vortheile dasjenige, was

bie Uusgeſtatteten conferiren müſſen, zur Ub- und

reſp. Anrechnung. Eine Ausnahme hievon bildet

folgender nur bei vorhandener Gütergemeinſchaft

eintretende Fal :

Wenn der Ehemann ſeine Kinder aus der

frühern Ehe wåhrend der ſpätern ohne

Einwilligung der Ehefrau reichlich ausgeſtattet

hat, und nach ſeinem Tode das gemeinſchaft

liche Vermogen nicht ſo viel beträgt, daß die

Ehefrau wenigſtens das, was ſie in die Ge

meinſchaft gebracht hat, zuriicf erhalten kann ,

To můſſen die ausgeſtatteten Kinder das Feb

lende ſoweit und in dem Verhältniſſe erſegen ,

als ſie mehr denn die eigentliche Nothdurft

erhalten haben ; $. 323-327. 1. c.

4 ) Gegenſtand der Collation iſt im Augemeinen

Alles, was die Kinder als Ausſtattung, d . h . bei

der Verheirathung, Einrichtung einer beſondern

Wirthſchaft, Anſtellung eigenen Gewerbes oder

Uebernehmung eines Amtes, oder zu dem Zwecke

dieſer Verhältniſſe von den Äeltern erhalten haben ;

beſonders rechnet das Gefes dahin :

a) die Mitgabe der Tochter;



Verhältniſſe der Mit - Erben . I. Unter ſich.
227

b ) tern beſtelltenErheb. Vermogen der Uels ,

c) Ehevermächtniß, Gegenvermächtniß oder Wit

thum ( cf. 9. 111.), welches die Kinder von den

eltern erhalten haben ;

d) die Koſten einer dem Kinde zu ſeiner Verſor

gung angekauften Pråbende oder andern Rente ;

e) die Brautgeſchenfe;

f) Schenkungen an Grundſtücfen, Gerechtigkeiten ,

oder Capitalien, ohne Rückſicht auf den Zwedi

der Zuwendung. ($. 328. I. c.)

Aufdie Zinſen dieſer Ausſtattungen wird keine

Rückſicht genommen .

6 ) Die Berechnung dieſer Gegenſtånde erfolgt

nach folgenden Regeln : Beſteht die Zuwendung

a ) in baarem Gelde oder Capitalien , ſo wird

deren Ertrag ermittelt ; S. 332. I. c.

b ) in Grundſtüden oder Gerechtigkeiten,

ſo iſt zu unterſcheiden , ob der Erblaffer einen

gewiſſen Werth beſtimmt hat, oder nicht. Im

erſtern Falle muß der angegebene Werth zur

Richtſchnur genommen werden , und es ſteht

keinem der Erben der Einwand, daß der Werth

zu hoch oder zu niedrig ſei, zu ; $. 336. 337. I. c.

Ausnahmen hievon treten jedoch ein :

a ) zu Gunſten der übrigen Mit -Erben , wenn

der wahre Werth der Zuwendung ſo nies

drig angegeben iſt , daß die Angabe des

Erblaſſers hinter derſelben um mehr als

die Hälfte zurückbleibt. Alsdann muß das

ausgeſtattete Kind mindeſtens dieſe Hälfte

zur Collation bringen ; %. 338. I. c.

B ) zu Gunſten des Ausgeſtatteten, wenn der

Werth der Zuwendung nicht bei , ſondern

erſt nach der Zuwendung von dem Erbs

laſſer einſeitig beſtimmt worden iſt. A18

dann hat der Ausgeſtattete das Recht, den

wahren Werth zur Zeit der Zuwendung

ermitteln zu laſſen, und hienächſt die Wahl,

ob er das Grundſtück, jedoch ohne Vers

gütung der Verbeſſerungen und mit Ver :

tretung der Verringerungen , zur Maſſe

15 *
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zurückgeben , oder daſſelbe behalten und

ſich den ermittelten Werth anrechnen laſſen

wolle ; S. 340-313 . I. e .

Im zweiten Falle, wenn der Erblaffer

feinen Werth beſtimmt hat, muß der

ſelbe nach der Zeit der Zuwendung ermit :

telt, oder, wenn dies nicht meglich iſt, durch

den ehemaligen Erwerbspreis feſtgeſtellt

werden , wobei indefjen den Parteien der

Nachweis der Verbeſſerung oder Verſchlim

merung offen bleibt; % . 333-335. 1. c.

c ) in Mobilien , ſo dient ſtets der vom Erb

laſier angegebene Werth, oder in deren Ermans

gelung der Werth derſelben zur Zeit der Theis

lung zur Richtſchnur; S. 315. 346. 1. c .

6 ) Die Ausgleichung ſelbſt geſchieht zu dem Zwecke,

daß alle Erben gleiche Quanta erhalten ; doch geht

Dies nicht ſoweit, daß die ausgeſtatteten Kinder

etwas herausgeben müßten , außer wenn der

übrige Nachlaß nicht ſo viel betrågt, daß die nicht

ausgeſtatteten in Ermangelung eigenen Vermögens

oder einer zur Ausſtattung vermogenden Mutter

(S. 320. 322. 1. c .) nicht einmal die nothdürf

tige Ausſtattung erhalten könnten, in welchem

Fate jedoch das Herauszugebende niemals ein

Drittel der Zuwendung iberſteigen darf. Das

Leştere wird bei Theilung des Nachlafles zivar feſts

gefekt, jedoch erſt dann ausgezahlt, wenn der Fall

der Ausſtattung eintritt, und fåült, wenn das aus.

geſtattete Kind vor dieſer Zeit verftirbt, oder fonft

vermögend wird, in das Vermogen der Ausgeſtats

teten zurück. Mit Ausnahme dieſes Falles iſt alſo

die Collation immer nur eine Anrechnung des

Empfangenen auf den zu erhaltenden Erbtheil, ſo

daß die nicht ausgeſtatteten Kinder, ehe von einer

Theilung des Nachlafies die Rede ſein kann, mit

Einſchluß der ihnen etwa beſtimmten Prälegate, ro

viel zu m Voraus erhalten müſſen , als der Werth

der Ausſtattung beträgt. Concurriren hiebei:

a ) bloß , jedoch nicht gleich , ausgeſtattete Kinder,

ſo erhalten diejenigen , welche eine geringere

Ausſtattung erhalten haben , zunächſt ſo viel
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voraus , als die Ausſtattung der Mit- Erben

mehr betrågt;

b ) gar nicht ausgeſtattete mit ung leich ausges

ſtatteten Kindern, ſo erfolgt zunächſt die Aus

gleichung unter jenen und denjenigen von legs

tern , welche am wenigſten erhalten haben ; und

wenn hiedurch der Nachlaß erſch &pft wird,

ſo nehmen die reichlicher Ausgeſtatteten gar

keinen Antheil an der Erbſchaft. Erichopft

aber dieſe erſte Ausgleichung den Nachlaß nicht,

und ſtehen nunmehr die minder reichlich aus

geſtatteten Kinder den nicht ausgeſtatteten gleich ,

ſo gleichen ſich dieſelben gemeinſchaftlich mit den

reichlicher bedachten aus *) ; S. 309-311. 1. C.

Nach R. R. fand die Collation gleichfalls nur

unter den Kindern , nicht unter andern Erben ſtatt;

auch mußte der Enkel bei der Erbſchaft des Große

vaters dasjenige conferiren , was ſein Vater oder

ſeine Mutter von dieſem erhalten hatte .

L. 19. C. de collat. bonor. (6. 20.)

Nov. 118. Cap. 1. cf. Kreß de nepote ea,

quae parens accepit in universum confe

rente . Strube rechil. Bedenken H. 4. Bd. 83.

Günther de nepote conferente. Helmſt. 1796

(welcher anderer Anſicht iſt). Müler ad

Leyſer. Obs. 637.

*) A. B. C. D. find Erben.

Der reine Nachlaß beträgt...
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Ob auch Enfel dasjenige , was ſie von ihrem

Großvater erhalten hatten , zum Vortheil der Ges

ſchwiſter des Vaters conferiren mußten, iſt ftreitig ;

cf. Nov. 118. C. l .

Eben ſo ſtand es dem Erblaſſer frei, die Colla :

tion ( unbeſchadet des Pflichttheils ) zu erlaſſen ,

mas auch ſtillſchweigend geſchehen konnte. (Archiv

für civ. Praxis Bd. 2. Heft 1. Nr. 6.)

D6 er dagegen die Verpflichtung der Collation

auf geſeßlich nicht darunter begriffene Gegenſtände

a uszudehnen berechtigt war, iſt wiederum ſtreitig;

doch iſt wohl bei Sachen, welche auf einer bloßen

Liberalitåt, und nicht auf einer geſeblichen Verpflicha

tung beruhen, die bejahende Anſicht die richtige.

L. 20. C. de collat . (6. 20.)

L. 11. C. de negot. gest. (2. 19.)

Hellfeld Jurispr. forens. § . 161. 3.

Die Collation fiel weg , wenn der Verpflichtete

die Erbſchaft ausſchlug , oder das Erhaltene ohne

ſeine Schuld verloren gegangen ivar.

L. c . S. 12. C. de rei uxor. (5. 13.)

Gegenſtand der Collation iſt:

1) bei allen Kindern die dos und donatio propter

nuptias. L. 17. C. de collat. (6. 20.)

2 ) bei den emancipatis gegen die suos, das dem

erſtern bei der Emancipation gelaſſene peculium

profectitium , und alle vom peculio adventitio

ordinario gewonnenen Früchte. L. 17. in fine

L. 21. C. I. c. Basilica. L. 43. Tit. 36.

Dagegen waren von der Cotation ausges

ſchloſſen die peculia castrensia, quasi castrensia

und die Subſtanz des peculii adventii, erſtere

ſelbſt dann, wenn ſie von den Aeltern gegeben

waren (cf. Hellfeld S. 1611. Müller ad Leyſer

Obs. C. 51. im Gegenſage zu Obs. 301.) ; reine

Schenkungen , welche nicht zur Dotirung bes

ſtimmt waren, außer, wenn bei der Schenkung

die Verpflichtung zur Collation vorbehalten war,

oder die andern Kinder die dos oder donatio

propter nuptias einwerferi inußten ;

L. 16. C. de jure dot. (23. 3. )

L. 20. pr. § . 1. C. de donat . ante nupt. (5.3.)
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+

L. 20. Ş .. 1. C. de collat. (6. 20.) und

L. 13. C. eod.

ſo wie Alles , was nach ausdrücklicher Beſtim

mung der deltern von der Collation ausgenom

men und was als ein die Kinder bereichernder

Gewinn nicht anzuſehen war ; %. B. die dona
tio remuneratoria.

L. 39. §. 1. D. fam . hered. (10. 2.)

L, 16. C. de collat. (6. 20.) und

L. 20. eod .

L. 1. §. 16. D. de collat. bon. (37.,6.)

L. 30. $ . 2. C. de inoff. test. (3. 28.)

Die Collation ſelbſt erfolgte durch Ein

lieferung der eriſtirenden Sache, oder nach dem

Willen des Conferenten durch Berechnung des

Werthes derſelben im Augenblickedes Todes

des Erblaſſers, jedoch mit Abrechnung der als

dann noch exiſtirenden nüblichen und nothwens

digen Verbeſſerungen .

L. 1. §. 12. D.de collat. bón. (37. 6.)

L. 1. §. 11. eod.

L. 5. C. de collat. (6. 20.)

L. 11. u. L. 20. pr. C. eod.

B. 123.

E. Wirkliche Theilun g.

Behufs der wirklichen Theilung iſt es noths

wendig , den Werth der einzelnen zum Nachlaſſe geh8s

rigen Gegenſtånde feſtzuſtellen. Hiebei wird jedes an

ſich theilbare Objeft in Ermangelung anderer Verabs

redungen zwar in Natur getheilt, und über die Zuſchla

gung der einzelnen Antheile entſcheidet das loos ; jedoch

erfolgt, wenn ſich die Intereſſenten über die Würdi

gung und legung der einzelnen Theile nicht einigen

können , hier, wie bei untheilbaren Gegenſtånden, der

Verkauf dieſer Sachen an einen der Mit - Erben oder

einen Dritten . Bei dieſem Verkaufe gelten folgende

Regeln :

1) Concurriren alsdann nur großjährige Mit

Erben, ſo ſteht es in ihrer Wahl, die Sache aus

freier Hand, oder im Wege des öffentlichen (ges
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+

richtlichen ) Verkaufs loszuſchlagen ; jedoch muß im

Mangel beſonderer Einigung immer der lektere

Weg gewählt werden. Beim Zuſchlage ſelbſt iſt

zu unterſcheiden :

a ) ob der Veräußerung eine Taxe zum Grunde

liegt, oder

b) ob dies nicht der Fall iſt.

ad a . entſcheidet die Stimmenmehrheit über

den Zuſchlag, und wird dieſelbe bei vorhan:

dener Stimmengleichheit nicht ertheilt;

ad b, muß, ſobald die Taxe erreicht oder übers

fchritten wird, der Zuſchlag erfolgen, wenn

auch nur einer der Intereſſenten darauf an:

trågt ; ſobald jedoch die Tare nicht erreicht

wird , ſo gilt daſſelbe wie ad a ; S. 93.

Tit. 17. Th. 1. A. L. R.

2 ) Sind dagegen unter den Mit:Erben minorenne ,

der Vormundſchaft unterworfene Perſonen befinds

lich, ſo iſt zunächſt immer eine gerichtliche Tare

erforderlich.

a) bei Mobilien , ſofern fie nicht in feltenen

Koſtbarkeiten, raren Schildereien 2c., von denen

jede Rubrik über 500 Rthlr. werthy iſt, beſtehen ,

iſt die Auction die Regel .

Der Zuſchlag aus freier Hand findet auf

Antrag des Vormundes und unter Genehmigung

des vormundſchaftlichen Gerichts nur dann ftatt,

wenn die Sache der Mutter oder einem groß

jährigen Mit- Erben zufallen ſoll, und die

Bedingungen den Pflegebefohlenen vortheilhaf

ter find, als wahrſcheinlicher Weife ein Gebot

aus freier Hand rein würde ; oder auch an

dritte Perſonen , ſofern mindeſtens die volle

Tare geboten wird , und der Vormund nebſt

den am Orte befindlichen nåchſten Verwandten,

oder, in deren Ermangelung, andere Sachvers

ſtändige den Verkauf den Pflegebefohſenen für

vortheilhaft halten ; $ . 442-444. Tit. 18. Th. 2 .

U. L. N.

b) bei unbeweglichen Sachen und den oben

erwähnten Fojtbaren Mobilien iſt die Subs

baſtation der geregliche Weg der Veräußea
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rung . Dieſer, ſo wie die Nothwendigkeit

einer Tare, fått jedoch weg, wenn der Erb

laſſer verordnet hat, daß die Sache einer ges

wiſſen Perſon für einen beſtimmten Preis

zugeſchlagen werden ſolle, und dieſe dieſelbe für

denſelben anzunehmen erb8tig iſt ; S. 569. 1. c.

In allen übrigen Fällen muß mindeſtens

eine gerichtliche Sare vorhanden ſein , und

von dem gerichtlichen Verkaufe, darf nur abges

gangen werden :

a) wenn der Erblaſſer den Verkauf aus freier

Hand verordnet hat, und die Tare dabei

erreicht werden kann ; S. 572. I. c.

B ) wenn nur ein Minorenner vorhanden iſt,

und dieſer das Grundſtück übernehmen rol ;

S. 573. l. c .

c ) wenn ein großjähriger Mit-Erbe das Grunds

ſtůck nach oder unter der Tage übernehmen will,

und dabei dem Minorennen ſolche Vortheile

bietet, welche von einem Dritten nicht zu er

warten ſtehen , und welche bei dem hinter der

Taxe zurückbleibenden Gebote dieſen Unterſchied

ergånzen ; S. 576. 577. 1. c.

d ) wenn mehrere majorenne Mit-Erben einig ſind,

daß das Grundſtück einem unter ihnen oder

einem Dritten aus freier Hand zugeſchlagen

werden ſoll, und hiebei die Tare erreicht wird ;

S. 578. 579. 1. c.

3 ) Die zum Nachlaſſe gehårigen Activa werden,

ſofern nicht einer derſelben ein Activum ganz über

nehmen will, getheilt, und jedem Mit- Erben ein

ſeiner Quote gleicher Untheil davon überwieſen, wo

bei die übrigen Mit-Erben als Cedenten betrachtet

werden, und eben ſo Gewähr leiſten müſſen , ſofern

der Erblaſſer dieſelbe nicht erlaſſen hat ; S. 116. l. c.

S. 98. Tit. 17. Th. 1. 4. L. R. Wollen ſie dies

leştere vermeiden, ſo bleibt nichts übrig, als dies

felben gemeinſchaftlich einzuziehen. Es verſteht ſich ,

daß bei jedem Activo auch die rückſtändigen und

laufenden Zinſen mit überwieſen werden müſſen .

4 ) Ausgeſchloffen von der Theilung bleiben die

Schriften und Urkunden, die ein gewiſſes Grund

1

1
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ftud betreffen, welche dem Uebernehmer des leßtern

zufallen, ſowie diejenigen, welche keinen nach Geld

zu beſtimmenden Werth haben. Dieſe gebühren

dem , welcher den gršßten Antheil an der Erbſchaft

bat, und in deffen Ermangelung demjenigen, wela

chem fie durch das loos zufalen ; S. 125. I. c.

5 ) Für die Gewährleiſtung unter den Mit-Erben

treten folgende Regeln zur Anwendung :

a) jede Gewåhrleiſtung fällt weg , ſobald der Teſta

tor dieſelbe erlaſſen oder die Theilung der eins

zelnen Gegenſtände ſelbſt angeordnet hat ;

b ) bei andern Sachen, welche nicht Rechte ſind,

müſſen alle Mit-Erben demjenigen unter ihnen,

welcher die ganze Sache aus freier Hand über

nimmt, für alle Anſprüche eines Dritten und

alle auf der Sache haftenden ungewöhnlichen

Laſten und Abgaben Gewähr leiſten ; %. 136

214. Tit. 11. Th. 1. A. L. R

c ) bei überwieſenen Forderungen haften die Mit

Erben dem Uebernehmenden für die Richtig

feit und Sicherheit derſelben , wobei indeffen

der Uebernehmer alle diejenigen Vorſichtsmaß

regeln beobachten muß, welche das Geſek von

einem Ceſſionario zur Erhaltung ſeines Res

grelles an den Cedenten verlangt ; S. 420

441. Tit. ll . Sh. 1. A. l. R.

$. 124.

II. Berhåltniſſe der Mit- Erben gegen die

Gläubiger.

1) Vor erfolgter Theilung bleiben die Mit-Erben

den Erbſchafts - Gläubigern geineinſchaftlich , und

zwar nach der Regel des A. L. N. in solidum

verhaftet.

Dies legtere iſt in der Praxis zwar beſtritten,

und die Anſicht aufgeſtellt worden, daß der Gläus

biger nur berechtigt ſei, fich an alle Erben ins

geſammt zu halten. Dieſe Anſicht iſt aber nicht

haltbar, weil das A. L. R. bei den Correal- Ver

trågen die Solidarität gemeinſchaftlich Verpflich
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teter als die Norm aufſtellt, S. 424. Tit. 6. TH. 1 .

A. L. R., und zweitens den Gläubigern nach gea

theilter Erbſchaft, wenn die vorgeſchriebene

Bekanntmachung unterblieben iſt, dies Recht auss

drücklich zuſpricht; $. 131. Tit. 17. Sh. 1. A. L. R.

In dieſem legtern liegt offenbar nur eine Erhals

tung ihres bisherigen Rechts, weil dieſe Unters

laſſung keine Erwerbungs-Art eines neuen Rechts

ift mithin ihnen ein ſolches neues Recht nicht er

wachren kann. Ueberdies iſt, die Sache aus dem

praktiſchen Geſichtspunkte betrachtet, dem Gläubi

ger nicht zuzumuthen, alle oft fehr zerſtreut wohs

nende Erben aufzuſuchen , und ſich ſo durch einen

Zufau in der Perſon ſeines bisherigen Schuldners

in der Verfolgung feines Rechts gehemmt zu ſehen,

während jedem Erben freiſteht, ſich durch die Theis

lung der Erbſchaft und deren Befanntmachung ges

gen die Folgen dieſer geſeglichen Correal-Verpflich

tung zu ſchügen , oder ſeinen Mit-Erben, wenn er

belangt wird , zu ſeiner Aſſiſtenz litem zu denunciis

ren * ). Die Gegner dieſer Anſicht gründen ſich allein

) Dieſe Anſicht wird durch die in v. Stpz. Jahrb. 58. 41. mits

getheilten Suarez'ſchen „ amtlichen Vorträge bei der Revi.

fion des A. L. R.1 beſtätigt. Es heißt daſelbſt S. 55. ad Tit. 17.

$. 127 — 146.:

Durch dieſe Vorſchriften wird von der Lehre des R. X. quod

nomina hereditaria ipso jure sint divisa abgewichen.

Der Grund der Abweichung iſt aber der, aus welchem bei

der Lehre von den Correal- Verbindlichkeiten angenommen wors .

den, daß correi debendi in solidum haften . Es iſt nämlich ges

gen die erſten Grundfäße des Rechts, und ſelbſt gegen die natür:
liche Billigkeit , daß der Creditordes Erblaſſers, welcher nur mit

einem Manne contrahirt, und von dieſem das Ganze zu fordern

hat, durch den Zufal, daß ſein Schuldner mit Hinterlaffung meh.

rerer Erben ſtirbt,und daß dieſe zu einer übereilten "Eheilung
des Nachlaſſes Tchreiten, unter mehrere Debitores diftrahirt und

genöthigt werden ſoll, ftatt eines Schuldners zehen nachzulaufen ,

und ſeine Forderung von ihnen ftückweiſe, mit vervielfachten

Stojien und Weitläuftigkeiten , einzuziehen .

Es iſt ferner eine in der Natur der Sache ſowohl, als in

dem Saße: quod hereditas non intelligitur nisi deducto aere

alieno gegründete Pflicht der Erben ,daß dieſelben , ehe ſie ſich

theilen , zuvörderſt die Berichtigung der von der massa dividenda

abzuziehenden Schulden ſorgen .
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1

auf die ſtricte Interpretation des Wortes ,,gemein

Ichaftlich " in S. 127. 1. c .

Wollen die Erben dieſer gemeinſchaftlichen Ver

pflichtung durch die Theilung entgehen , ſo müſſen

ſie dieſelbe

a) den bekannten Gläubigern beſonders , und

zwar nach ihrer Wahl durch das Gericht oder

außergerichtlich,

b) den unbekannten oder nur dem Aufents

balte nach unbefannten durch eine, dreimal

in den Intelligenz-Blättern und Zeitungen der

Proving, oder, wenn der Erblaſer ein Kauf

mann war , außerdem in der Zeitung einer

andern, dem Auslande, wohin derſelbe reinen

Hauptverkehr hatte, am nächſten gelegenen Pro

vinz, fu inſerirende Bekanntmachung kund thun.

Der Zweck dieſer Bekanntmachung geht das

hin, daß die inlåndiſchen Gläubiger binnen drei

Monaten und die ausländiſchen binnen ſechs

Monaten zu ihrer Befriedigung fich melden müſs

fen , widrigenfalls fie ihr Recht gegen die Ger

ſammtheit der Erben, ſoweit dieſe bisher ge

meinſchaftlich verpflichtet waren, verlieren ;

. 138-146. Tit . 17. Th. 1. A. R. R.

2) Nach erfolgter Theilung , und zwar :

a) nach gehöriger Bekanntmachung kann

fich jeder Gläubiger an jeden einzelnen Erben

nur nach Verhältniß (nicht auf Hohe) ſeis

nes Antheils halten, ſo daß ſelbſt, wenn der

Antheil des Erben die Forderung des Gläu

bigers überſteigen ſollte, jener den legtern doch

nur nach der Quote, mit welcher er an der

Erbſchaft Theil genommen hat, zu befriedigen

verpflichtet iſt ; $ . 137. 1. c.

b) ohne gehörige Bekanntmachung bleibt

ihm rein Recht, wie ad l . , vorbehalten, und

es ſteht ihm frei, einen oder alle Erben auf

das Ganze, oder jeden auf ſeinen Antheil zu

belangen . Der einzelne Erbe kann ſich alsdann

nur durch die Rechtswohlthat des Inventarii

ſoweit ſchügen , daß er den Gläubiger nicht
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weiter , als ſein Erbtheil reicht, befriedigen darf; .

$ . 131. 134. Sit. 17. Th. 1. A. L. R.

3) Aus dieſen Grundfågen ergeben fich ferner fol

1.... gende Verhältnife:

a) Wenn der Erbſchafts -Glaubiger gegen eis

nen der Erben als ſolcher auftritt, ſo kann dies

ſer gegen ihn nur mit feinen eigenen Gegens

forderungen, und nicht mit denen ſeiner Mits

Erben (außer wenn ihm die Mit- Erben ihre

Forderung cedirt haben) , jedoch mit erſteren

allenfalls bis zum vollen Betrage der Haupts

forderung compenſiren ; S. 305. sqq . Tit. 16.

Th. 1. A. R. R. Soweit der Mit Erbe als:

dann die Marie von der Schuld befreit, tritt

er pro rata ber tibrigen Mit - Erben in des

.:: Gläubigers Stelle.

b) Wenn der Erbe den Erbſchafts -Gläubiger wes

gen einer ihm perſonlich zuſtehenden Fordes

rung belangt, ſo kann der Beflagte gegen ihn

vor und nach der ohne Bekanntmachung

erfolgten Theilung die ganze Erbſchafts

Schuld compenfiren ; nach der Theilung und

deren Befanntmachung aber nur ſoweit, als

der Klager alsdann zuv Vertretung der Schuld

verpflichtet iſt Die Beneficial-Dualitåt des

Klågers bat hiebei die Wirkung, daß der Bes

klagte , welcher von ſeinem Compenſations:

Nechte Gebrauch macht, dem erſtern für den

Fall der ſich ſpäter ergebenden Unzulänglichkeit

der Maſſe roweit Sicherheit beſtellen muß, daß

der Erbe, wenn die Forderung des Beklagten

ganz oder zum Theil ausfällt , gebedt wird ;

S. 312. 313. 1. c.

odgo " . c) Die Novation , welche einer der verpflichteten

Mit Erben mit dem gemeinſchaftlichen Glåus

biger vornimmt, befreit die übrigenebenro,
wie eine von demſelben geleiſtete Zahlung;

S. 459. I. c.

d) Tritt einer der mit Erben als Grå ubiger

auf, und hat er die Erbſchaft ohne Vorbes

balt angetreten, ſo kann er zwar von ſeinen

Mit - Erben dié Tilgung dieſer Schuld pro rata
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verlangen, den ibrigen Gläubigern und Legaz

tarien aber kann er dieſe Forderung nicht ents

gegenſeben ; S. 487. 488. Tit . 16. Th. 1. A.L.R.

4 ) Die ſolidariſche Verpflichtung der Mit- Erben

findet nicht ſtatt:

a ) wenn der Legatar an einen gewiſlen Erben ans

gewieſen , oder einem der Erben das genus

der Sache vom Teſtator zugewieſen worden iſt,

zu welcher die vermachte Sache gehört ; S. 189.

Tit. 12. Th. 1. A. L. R.

b) wenn in dem Nachlaſſe ſich eine niedergelegte

Sache in Natur befindet; in welchem Falle

fich der Niederleger wegen der Sache ſelbſt

zunächſt an denjenigen , welcher fie aus dem

Nachlaſſe überkommen hat, balten muß. Ift

fie dagegen veräußert, ſo behålt der Deponent

ſein gemeinſchaftliches Recht gegen alle Erben

auf Hshe des Werthes derſelben ; S. 60. sqq.

Tit. 13. Sh. 1. A. . R.

S. 125.

Separàtion 8 - Recht.

Ein beſonderes Recht der Erbſchafts -Gläubiger iſt

das Separations - Redt, welches doppelt ſtatts

finden farin :

1) a ) Wenn einem in Concurs verfallenen Ers

ben eine Erbſchaft zufällt, ſo bleibt dieſe von

der Concursmaſſe getrennt, und es werden die

Erbſchafts -Gläubiger aus erſterer allein befrie

digt. Der Ueberreſt bildet alsdann eine neue

Maſle, an welcher die im Concurſe ausfallens

den und die neuen Creditoren des Gemeinſchuld

ners Theil nehmen ; S. 41. Tit. 50. Th. 1. Aug.

Ger. Ordn.

b) Hat fich dagegen der Anfalt der Erbſchaft ſchon

vor dem Concurfe ereignet, ſo haben bei

Eröffnung des Concurſes diejenigen Erbſchafts

Gläubiger, welche mit dem Erben nicht etwa

eine Novation vorgenommen, ſondern vielmehr

ihre Forderungen innerhalb des erſten Jahres

nach dem Ableben des Erblaſſers gerichtlich

A
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gefordert, und die Execution bis zum Concurſe

fortgeſeßt haben, das Recht, die Abſonderung

der Erbmafie von dem übrigen Vermögen des

Gemeinſchuldners, und ihre Befriedigung allein

aus dieſer zu fordern . Dies Separations

Recht iſt kein beneficium .commune, und die

Gläubiger, welche den obengedachten Bedingun

gen nicht nachgefommen find , verlieren daſſelbe

und können ſich lediglich an die Concursmafie

halten ; S. 500-505. Sit. 16. Th. 1. A. L. R.

c) Es erſtreckt fich auf diejenigen zum Nadlaſſe

gehörigen Gelder , ActiveCapitalien , . Mikeln

und Grundſtücke, die zur Zeit der Concurs ,

Eröffnung noch in dem Vermogen des Gemeins

ſchuldners vorhanden ſind. Kann jedoch nach

gewiefen werden, daß der leştere die in der Erb

ſchaft vorgefundenen oder daraus eingezogenen

und gelsſeten Gelder zum Anfauf eines Grunds

ftů of 8 verwendet hat, welches ſich in der Con

cursmaſſe befindet, fo werden die Erbſchafts

Glåubiger mit ihren Forderungen , ſoweit fie

den verwendeten Betrag des erbſchaftlichen Ver

mogens nicht überſteigen , aus dem nach Bes

friedigung der Real-Gläubiger übrig bleibenden
Erisſe des Grundſtics vorzugsweiſe befries

digt * ) ; $. 275. 276. Tit. 50. Th. J. aug.

Ger. Oron .

2) Wenn jemand eine verſchuldete Erbſchaft

ohne Vorbehalt der Rechtswohlthat des Inventarii

ibernommen hat, und dadurch außer Stand ges

felt worden iſt , Feinen eigenen und den Erbſchafts

Gläubigern Genüge zu leiſten , so können diejenigen

eigenen Gläubiger, deren Forderungen alter als

der Erb -Anfalt find, und welche dieſelben innerhalb

des erſten Jahres nach dem Erb - Anfalle

eingeflagt, auch die Execution bis zum Concurre

fortgeſeßt haben, die Abſonderung des eigenen Ver

mogens von dem Nachlaſſe mit der Wirkung be

*) Hierin liegt eine theilweiſe, durch die Billigkeit hervorgerus

fene Abweichung von dem Grundſaße, daß res nicht in locam pretii
etc. ſuccedirt. cf. §. 5.

1
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antragen , daß fie zuerſt und ohne Concurrenz der

Nachlaß:Gläubigeraus dem erſtern befriedigt, und

erft der fich alsdann ergebende Ueberreft zur Bes

friedigung der legtern verwendet werde ; N. 507.

508. 509. Tit. 16. Th. 1. A. L. R. . 285. 286.

Tit. 50. Th. 1. Aug. Ger. Dron.

In beiden Fällen werden die Hypotheken- und Pfand

Glåubiger, ſoweit ſie durch die Hypothef oder das Pfand

gedeckt ſind, durch das Abſonderungs - Recht nicht bes

rührt, da es für ſie gleichgültig iſt, zu welcher Maffe

der ihnen verpfändete Gegenſtand gehårt; S. 506.511.

512. Th. 1. A. l. R.

S. 126.

III. Verhältniſſe gegen die Erbſchafts

Schuldner.

1) Alle Erbſchafts - Forderungen bleiben im ge

meinſchaftlichen Mit-Eigenthum atler Erben, ſo daß

Einer unter ihnen , ohne náhere Beſtimmung der

übrigen Mit- Erben, weder einen ſeiner Erbquote

gleichen Theil dieſer Forderung , noch die legtere

ganz einzuziehen berechtigt iſt ; vielmehr ſteht dies

Niecht nur allen Mit-Erben gemeinſchaftlich zu , und

ſie müſſen , wenn ſie Einem die Einziehung iber

laſſen wollen , dieſen mit Voúmacht verſehen . Sit

die lektere nicht zu beſchaffen, ſo bleibt dem Erba

ſchafts -Schuldner, welcher ſich von ſeiner Schuld

befreien wil, nur der Weg der Depoſition bei den

Gerichten des Zahlungs- Drtes offen *) ; S. 151.

156. Tit. 17. 9. 216. Tit. 16. Th. 1. A. l. R.

2) Durch die Theilung wird in dieſem Verhältniſſe

die Veränderung hervorgebracht, daß derjenige

Mit - Erbe als legitimirt erſcheint, welcher ſich fos

dann auch ohne beſondere iteberweiſung im Bes

fiße des über die Forderung ſprechenden Inſtru

ments befindet, und den übrigen Mit-Erben , welche

die

ef. die v. Suarez'ſchen Vorträge, 4. Sepz. Bd. 41. S. 56. ad
Tit. 17. S. 151. 152.
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die Zahlung an den Beſiger des Inſtruments vers

hindern wollen, nur überlaſſen bleibt, den Schulds

ner hievon gerichtlich in Kenntniß 311 regen , und,

wenn die Poft in das Hypothefenbuch eingetragen

iſt, auch dieſen ihren Widerſpruch in legterm vers

merfen zu laſſen ; S. 151. 152. Tit. 17. S. 64. Tit. 16.

Th. l . 4. L. R.

Exiſtirt aber fein Inftrument über die Fors

derung, ſo kann natürlich die ſtillſchweigende Volls

macht, welche das Gereß, als durch den Befiß des

Inſtruments ertheilt, vorausſekt, nicht ſtattfinden ;

ſondern der zur Einziehung des Ganzen oder eines

Theils berechtigte Mit:Erbe muß ſich entweder durch

eine auf ihn gerichtete ausdrückliche Ueberweiſung

oder, wie vor der Theilung, durch eine Vollmacht

der übrigen Mit- Erben legitimiren ; S. 154. 155.

Tit. 17. Th. 1. A. l. R.

3) Hienach wird ſich leicht beurtheilen laſſen , wann

der Schuldner Einem der Erben mit Sicherheit

entweder das Ganze oder einen Theil ſeiner Schuld

zahlen kann, und dieſe Verhåltniſſe beſtimmen auch

ſein Recht, diejenigen Forderungen , welche ihm

gegen einen der Mit: Erben zuſtehen, für den Fall,
Daß er von den Erben belangt wird, zu compen

firen. Dieſe Verhåltniſſe ſtellen ſich dahin :

a) Von ſelbſt verſteht es ſich, daß er alle ihm ges

gen den Erbiaffer zufommenden, zur Com

penſation geeigneten Gegenforderungen auch

dem einen oder den ſåinmtlichen Mit- Erben

opponiren kann ;

b ) treten aber fåmmtliche Mit Erben gegen ihn

auf, und er hat nur gegen Einen derſelben

eine Gegenforderung, ſo kann er mit dieſer reis

ner Forderung nur ſoweit compenſiren, alsder

Antheil des verpflichteten Mit - Erben beträgt;

c ) ift er dagegen nach Vorſtehendem berechtigt,

nach erfolgter Theilung ſeinem Schuldner das

Ganze zu zahlen, ſo kann er , wenn dieſer als

Klåger auftritt, natürlich auch feine ganze ihm

gegen den Erben zuſtehende Forderung in uns

16
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rechnung bringen, ſowie umgekehrt, wenn ein

anderer Mit-Erbe, als der ihm Verpflichtete,

für ſeine Perſon zur Einziehung des Ganzen

berechtigt iſt , der Schuldner die Forderung,

welche ihm an den einen Mit - Erben zuſteht,

auch nicht einmal zum Theil compenſiren darf;

9. 308-310. Tit . 16. Th. 1. A. L. R. Dies

legtere fonnte zwar deshalb zweifelhaft erſcheis

nen, weil der Verpflichtete in Betreff ſeines

Antheils an der Erbſchaft als Cedent erſcheint,

und der Ceffionar (der zum Empfange des Gan

zen berechtigte Mit-Erbe) ſich alle dem Schulds

ner gegen den erſtern zuſtehende Einwendungen

gefallen laſſen muß ; indeſſen iſt der verpflichtete

Mitfchuldner nicht erſter Inhaber der Erbs

ſchaftsforderung, ſondern nur Zwiſchen - nhas

ber geweſen , den der Schuldner nicht als ſeinen

neuen Gläubiger angenommen hat; cf. S. 316.

Sit . 16. Th. 1. 4. 2. R.

d) iſt endlich einer der Mit - Erben Schuldner

des Erblaſſers, ſo erfolgt eine Vereinigung ſeis

ner Verpflichtung zum Nachtheile der Gläubi

ger, Mit Erben oder legatarien niemals, fons

dern, ſoweit der Nachlaß, oder ſein Antheil,

fur Befriedigung dieſer leßtern nicht zureicht,

muß er den Reft ſeiner Schuld zur Malle eins

zahlen . Reicht dagegen der Nachlaß völlig hin,

und beträgt ſein Erbtheil ſo viel, oder mehr,

als die Schuld , ſo muß er fich dieſe zunächſt

auf ſeinen Antheil anrechnen laſſen ; S. 490.

491. Sit. 16. S. 1. 24. 8. .

Nach dem R. R. fonnte jeder gehörig legitimirte

Mit-Erbe auf Sheilung der Erbſchaft durch die actio

familiae herciscundae gegen den die Erbſchaft bes

fißenden Mit-Erben antragen . Doch fand vor der

Theilung ein Mit-Eigenthum im Sinne des Preußis

fchen Rechts, wonach die Theilnehmer als eine Perſon

gedacht werden und Fedem derſelben das ganze Eigens

thum , ohne Flickſicht auf ſeinen Antheil, zuſteht, nicht

ſtatt , da die Römer eine communio plurium in so .

lidum nicht kannten. Deshalb befaßen mehrere Mits
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Erben alle an fich theilbaren Gegenſtände eo ipso

pro diviso nachideellen Antheilen, und beſonders galt

bies von den Activis und Paſſivis des Nachlaſſes.

geder Mit- Erbe war ohne weitere Ueberweiſung oder

Zuziehung ſeiner Mit- Erben berechtigt, für ſeinen

Antheil an der Erbſchaft gegen die Erbſchafts-Schulds

ner klagend aufzutreten, ſo wie hinwiederum die Erbs

ſchafts -Gläubiger jeden Erben nur für ſeinen Antheil,

nicht aber — felbft vor der Theilung einen Erben

auf das Ganze belangen konnten.

L. 2. §. 5. L. 4. pr. L. 25. §. 1. D. fam .
hercisc. ( 20. 2.)

L. 29. pr. D. pro Socio. (17. 2.)

L. 11. §. 1. de duobus reis. (45. 2.) cf. Schmidt

de praestatione ratae. Roftod 1741.

16 *
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1

A n b a n g.

Vom Erbrch a ft 8 = Stempel.

I. Controlle des Stempels.

1) Die Gerid t8 -Behörden ſind verpflichtet, das

für zu ſorgen , daß der Werth der ſtempelpflichs

tigen Erbſchaften , Vermåch tniſſe und Schens

fungen ausgemittelt, der Betrag des davon zu ents

richtenden Stempels beſtimmt und die Lsſung deſs

ſelben binnen rechs Monaten , vom Erb -Anfalle

an gerechnet, nachgewieſen werde; S. 17. des Stems

pel- Edikts vom 7. März 1822. Sie erhalten zu

dem Ende

a) Hinſichts der der chriſtlichen Religion zuges

thanen Unterthanen von den Predigern und

b) Hinſichts der jüdiſchen Glaubensgenoſſen von

den Uelteſten der Judenſchaft,

in den erſten acht Tagen jedes Tertials und zwar

Anfangs Fanuar, Mai und September eine volls

ſtåndige Liſte der in dem verfioffenen Tertiale ges

ſtorbenen Perſonen , ſie mögen Erwachſene oder

Kinder geweſen ſein , nach dem Formulare sub A.

Wenn in einem Tertiale fich gar kein Codesfall

ereignet hat, ſo wird die Liſte durch ein Negatius

Atteſt errekt, und jede 38gerung bei Einreichung

der Liſte oder des Ätteſtes mit einer Strafe von

10 Rthlrn. geahndet .

NB. In Bezug auf die Erhebung des Erbſchaftss

Stempels von den Verlaffenſchaften ver

fchollener, Durd rich terliches Ers
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BВ.

fenntniß für todo erklärter Perſos

nen iſt angeordnet :

daß diejenigen Behörden, welche Erbſchafts :

Stempel zu führen haben , die aus den

Todes - Erklärungen hervorgehenden Erbs

fåtte in der Tabelle eintragen müſſen.

2 ) Die Gerichts -Behörden führen als Controlle jener

Liſten die Erbſchafts - Stempel- Tabellen nach dem

Formulare sub B. In dieſe Tabelle muffen fie

ſåmmtliche in denen ihnen zukommenden Todtens

liſten verzeichneten Fälle, ohne alle Ausnahme,

in chronologiſcher Ordnung eintragen, und hienådiſt

zuvörderſt bewirken, daß der ſtempelpflichtige Bes

trag der Erbſchaft, des Vermächtniſſes oder der

Schenkung nach den Grundſågen des Stempel:

Gerebes, imgleichen das etwaige Verwandtſchafts

Verhältniß der Erb- Intereſſenten zum Erblaſſer,

gehörig ausgemittelt werde ; ſodann aber den zu

18ſenden Werthſtempel beſtimmen , die Intereſſenten

darüber mit einem ungeſtempelten Atteſte verſehen ,

in welchem der Betrag der ganzen Erbſchaft, der

einzelnen Erbtheile und das Verwandtſchafts -Ver

håltniß, der Betrag des Vermåchtniſſes oder der
Schenkung auszudrücken iſt, und darauf halten,

daß ihnen die geſchehene Stempellsſung durch Eins

reichung des bei den Akten zu behaltenden Stems

pels binnen rechs Monaten, vom Erb Anfalle ab

gerechnet, nachgewieſen werde. Wie und wann

alles dieſes geſchehen, iſt in der Tabelle genau zu

verzeichnen .

3) Es iſt darauf zu ſehen , daß in den zuſtändigen

Rubriken der Erbſchafts -Stempel:Tabelle bei ſtems

pelpflichtigen Erb -Anfallen in der Regel jeder Erbe

oder Legatar einzeln und namentlich aufges

führt, und bei jedem das Verwandtſchafts -Vers

hältniß zum Erblaffer angezeigt, die Summe des

Nachlaſſes und der einzelnen Erbportionen durch

Zahlen ausgedrücft, auch der Grund der Verzdges

rung der Stempellsſung vollſtändig bemerkt werde.

In nicht ſtempelpflichtigen Fällen bedarf es weder

der namentlichen Benennung der Erben noch der

Anzeige des Verwandtſchafts- Verhältniſſes zu dem
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Erblaſſer, nach der Angabe des Betrages des Nachs

taſſes und der einzelnen Erbportionen , wenn in

der lekten Rubrik verſichert wird, daß der Nachs

laßbetrag die Summe von50 Rthlrn. nicht erreiche.

4 ) In den Fällen, wo die Löſung eines Averſional :

Stempel 8 ſtattgefunden hat, muß nicht nur ans

gegeben werden , wann die Löſung geſchehen, ſon

dern es muß auch die Verfügung, wodurch folche

bewilligt worden, darin allegirt ſein. Auch iſt es

unumgänglich nothig, daß unter der Rubrif : Bes

merkungen “ angezeigt werde, wann und bei wels

cher Steuer -Behörde der Stempel geldſet, und zu

den Gerichts - Uften genommen worden iſt.

Iſt die Stempellgſung nicht vollfåndig, das

heißt : in Anſehung aller Erbtheile, Vermächtniffe

oder Schenkungen , bewirft, ſondern die Stempel

von einem oder dem andern erbſchaftlichen Vors

theile noch im Rücftande, ſo muß derſelbe als uns

erledigt in der nächſten Nachtrags- Tabellé über's

nommen werden.

Ueber die bewirkte Nachweiſung der Erbſchaftss

Stempel- Berichtigung haben die Gerichte den Ins

tereſſenten eine Beſcheinigung auf ungeſtempeltem

Papier zu ertheilen .

5 ) In Anſehung der nicht ſtempelpflichtigen Erbfälle

muß jedesmal der Grund der Nichtſtempels

pflichtigkeit in den Tabellen ausdrücklich bes

merkt werden. Eine Bemerkung in zu unbeſtimms

ten Ausdrücken, %. B. wiſt nicht ſtempelpflichtig " ,

rou nie beachtet werden. Sollte in einzelnen Fåden

die Stempeltdſung nicht binnen fechs Monaten, vom

Erb -Anfall an gerechnet, bewirft werden können,

ſo muß der Grund davon jedesmal in der Tabelle

pflichtmäßig vermerkt werderi.

6) Bezeigen ſich Partheiën in ſolchen Fällen , wo wes

der eine gerichtliche noch vorinundfchaftliche Erbs

regulirung eintritt, ſåumig , den Betrag der ihnen

angefallenen Erbſchaft 2. anzugeben und nachzús

weiſen , ſo haben die Gerichte dieſelben unter Ans

wendung der ihnen zu Gebot ſtehenden Zwangss

mittel, unter Androhung der im Stempel - Gerek

beſtimmten Strafen des Verzuge, zu Vorlegung
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der erforderlichen Nachweiſungen anzuhalten , allen ,

faus die gerichtliche Ausmittelung des Betrags der

Erbſchaft 2. auf deren Koſten zu verfügen .

Laſſen és Erb - Intereſſenten zu Erinnerungen

kommen, fo tragen ſie jedesmal die Koſten derſels

ben, dagegen rou jeder Erb- Intereſſent wegen ders

jenigen Handlungen vor Gericht, welche bloß zum

Zweck haben, das ererbte Vermögen Behufs der

Beſtimmung des Werthſtempels nachzuweiſen , mit

allen Koſten verſchont werden , wenn die Nachweis

fung innerhalb ſechsmonatlicher Friſt nach erfolgs

tem Erb-Unfalle geſchieht, oder die Hinderniſſe, wes

halb ſolche noch nicht vollſtåndig geſchehen könne,

angezeigt und beſcheinigt worden.Inſtr. $ . 30.

7) In allen Fållen , wo die Todtenliſten ergeben, oder

ſich ſonſt findet , daß, einer oder der andere der

Verſtorbenen nicht da, wo ſein Abſterben erfolgt

iſt, ſondern an einem andern Orte in den Königl.

Staaten ſeinen Wohnort oder Gerichtsſtand ges

habt hat, muß das Gericht des Orts, wo das Abs

ſterben erfolgt iſt, demjenigen Gerichte , welchem

Die Nachlaß-Regulirung gebührt, von dem Todess

falle Nachricht geben, und daſſelbe requiriren, ihm

die Nummer, welche der Erb - Anfal in der dortis

gen Tabelle erhalten hat, befannt zu machen . Wie

ſolches geſchehen und welche Nummer der Erbs

fau in der Tabelle der competenten Behörde erhals

ten bat , iſt in der legten Rubrif der Tabelle des

abgebenden Gerichts zu bemerken ; Inſtr. S. 31. Circ.

Reſer. d . Juſtiz-Miniſt. V. 10. Aug. 1814, desgl.

d. 1. Febr . 1816. ( v . Ramps Fahrb . Bd. 6. S. 35.)

Dagegen muß jedes Gericht, ſobald es von

einem außerhalb erfolgten Abſterben eines ſeiner

Eingeſeſſenen oder Untergebenen Nachricht erhålt,

den Todesfall ſofort in die betreffende Erbſchaftss

Stempel- oder Nachtrags - Tabelle eintragen ; Inſtr.

9. 32 .

8 ) Alle Untergerichte ſind ſchuldig , die in ihren Ges

richtsſprengeln erfolgenden Todesfälle epimirter oder

folcher Perſonen, die ihren Gerichtsſtand beim Obers

Landesgericht der Provinz gehabt haben , demſelben

unverzüglich , bei 2 Rthlrn . Strafe für jeden Con

traventionsfall, anzuzeigen ; Inſtr. $ . 33.
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Ein jedes Untergericht iſt verbunden , eine

Reinſchrift ſeiner Erbſchafts- Stempel-Tabellen für

die Tertiale

a) vom 1. Januar bis 30. April Uusgangs

October,

b ) vom 1. Mai bis 31. Auguſt Ausgangs

Februar,
vom 1. September bis 31. December Nubs

gangs Yuli,

an das Ober - Landesgericht der Provinz unter der

portofreien Rubrik : ,, Erbſchafts -Stempel-Sachen "

zu renden ; Inſtr. §. 34. Circ . Nieſcr. v . 10. Jaz

nuar 1815.

Einer jeden Tertial- Tabeứe müſſen die Todtens

liſten, worauf ſich ſolche gründet, beigefügt werden ;

Inſtr. S. 34 .

In jeder Tabelle ſind von dem betreffenden

Untergerichte die geldſeten Stempel gehårig zu

ſummiren .

Um Schluſſe oder auch im Rubro der Tabelle

müſſen die in derſelben aufgeführten , aber zur

Nachtrags - Tabelle übergehenden Erbfälle nach

den Nummern und Zunamen der Erblaſſer vers

zeichnet werden ; Inſtr. S. 34. Refcr.o." Miniſt.

d. Juſtiz u . d. Finanz. v. 28. December 1814. III .

17,893.

10 ) Untergerichte, die ſich in Einſendung der Tabellen

fåumig zeigen, ſollen durch Ordnungsſtrafe und

tandreiterliche Einlegung zu ihrer Schuldigkeit ans

gehalten werden, und jedesmal Stempel und Koſten

der an fie ergehenden Erinnerungs - Befehle tragen .

Vor jedesmaliger Abſendung der Tabelle an das

Ober - Landesgericht müſſen die in derſelben anges

führten Erbfälle, in welchen die Stempellåſung

noch nicht erfolgt iſt , in die Nachtrags - Tabelle

übertragen und , daß ſolches geſchehen , in den

Berichten, womit die Erbſchafts -Stempel- Tabellen

begleitet werden, angezeigt werden ; Inftr. . 34.

11) Zu den Nachtrags- Tabellen dient das beige

fügte Formular C. In dieſelben müſſen hienächſt

Co auch diejenigen Erbfådeaufgenommen werden, welche

das Ober -Landesgericht bei Reviſion der Erb
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V

fchafts -Stempel- Tabelle noch nicht für erledigt hält,

und deshalb zu einer nåheren Berichtigung ver:

weiſet; Inſtr . S. 35 .

Bei Einſendung der Erbſchafts - Stempel- Tabels

len, in den Ş . 34. beſtimmten Terminen , muß je

desmal die ſich bis zum termino a quo der Erb

fchafts- Tabelle zurück erſtreckende Nachtrags - Ta

bette an das Ober -Landesgericht der Provinz mit

bef8rdert werden ; Inſtr. S. 35.

12) Die Nachtrags - Tabelle wird jedesmal nach threm

Inhalte rubricirt , dergeftalt , daß als terminus

à quo der erſteTag desjenigen Tertials, aus wels

chem ſich der ålteſte vorkommende Fal herſchreibt,

und als terminus ad quem der leßte Tag desjes

nigen Tertials , welches dem Tertiale , worüber

die neueſte Faupt- Tabelle lautet, unmittelbar vors

bergeht, angenommen wird ; Inftr. S. 35 .

13) Nach jedesmaligem Eingang der untergerichtlichen

Erbſchaf: 8 - Stempel- und Nachtrags - Tabellen bei

dem Dber - landesgerichte der Provinz muß daſſelbe

ſich der genauen Durchſicht und Prüfung unters

ziehen, und insbeſondere fich durch Vergleichung

der Erbſchafts -Stempel- Tabellen mit den ihnen beis

zufügenden Todtenliſten die Ueberzeugung vers

ſchaffen , daß ſåmmtliche Todesfålle aus dieſer in

jener aufgenommen ſind.

Auf jeder Tabelle muß hienåchſt der Reviſor

unter reiner Namens - Unterſchrift bezeugen , daß

die Vergleichung mit den Todtenliſten geſchehen ſei.

14) Die gegen eine Tabelle zu machenden Erinneruns

gen, fie mogen die Nichtübereinſtimmung mit den

Todtenliſten, die Beſtimmung der Stempelſåße,

die ermangelnde Nachweiſung der geſchehenen los

ſung, oder einen bloßen Verzug 2c. zum Gegens

ftande haben, werden nicht in den Tabellen ſelbſt,

ſondern auf einem beſondern Bogen in Form eines

Decrets niedergeſchrieben und ſodann ſofort abs

ſchriftlich den betreffenden Untergerichten zur Achs,

tung und Erledigung unter der portofreien Rus

brif: ,, Erbſchafts - Stempels Sachen " zugefertigt;

Inſtr. 8. 36 .

Findet ſich gegen eine Tabelle nichts zu erin
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1

nern , so hat der Reviſor dies nur mit den Wors

ten : ,,Revidirt und richtig befunden" , darauf zu

bemerken ; Refcr. 0. 17. April 1815. III . 4459.

(a . D. Reg. š . Stettin .)

15 ). In die von den Oberolandesgerichten ſelbſt

zu führenden Erbſchafts -Stempel- Tabellen werden

alle Todesfälle derjenigen Perſonen , welche ihren

perſönlichen Gerichtsſtand bei ihnen gehabthaben ,

auf den Grund der ihnen zukommenden Todtens

liſten und ſonſtigen Anzeigen ohne Ausnahme aufs

genommen.

Die Ober -Landesgerichte verfahren in Anſehung

der Ausmittelung des Betrags der ſtempelpflichti

gen Erbſchaften , Vermächtniſſe und Schenkungen,

Beſtimmung des Werthſtempels , des Dariber zu

ertheilenden Atteſtes, der zuerfordernden Einrich

tung des Stempels und deſſen Repoſition zu den

Uften gegen eine den Intereſſenten koſtenfrei zu

értheilende Beſcheinigung, wie oben %. 30. vorges

ſchrieben iſt ; Inſtr. S. 37.

Sind die zu einer Verlaſſenſchaft gehårigen

Vermogensſtücke in mehreren Provinzen der Königs

lichen Staaten belegen , und hat deshalb der Erbs

laſſer unter der Gerichtsbarkeit mehrerer Ober

Landesgerichte geftanden , ſo hat dasjenige Obers

Landesgericht, in deſſen Bezirk der Erblaſſer zus

lebt gewohnt hat, für die Stempel- Berichtigung

von der ganzen Verlaſſenſchaftsmaſſe zu ſorgen ;

Inſtr. S. 38 .

16 ) Die Ober -Landesgerichte ſenden eine Reinſchrift

ihrer Haupt- Erbſchafts- Stempel- Tabelle für das

Tertial :

a) vom 1. Januar bis 30. April Ausgangs

Januar,

b) vom 1. Mai bis 31. Auguſt Uusgangs

Mai,

c) vom 1. September bis 31. December Huss

gangs September,

nebſt der Nachtrags - Tabelle und den von ihnen

revidirten Untergerichts - Tabellen , welche ſich über

denſelben Zeitraum als die jedesmalige Ober-Lans

desgerichts -Tabelle erſtrecken , unter portofreier
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Rubrif an die Provinzial- Steuer - Direktoren (Res

gierungen) , welche folche an das Königliche Finanza

Miniſterium zur reſp . Re- und Superreviſion bes

fördern ; Jnjtr. . 39. Circ . - Refcr. vom 10. Ja

nuar 1815.

Ein Gleiches geſchieht in Anſehung der Nach,

trags - Tabellen. Der Mitſendung der Todtenliſten

bedarf es nicht.

Sollen bei Einſendung der Tabellen noch wiz -

Der Erwarten Untergerichts - Tabellen rückſtandig

ſein , ſo ſind die fäumigen Untergerichte in den

Schreiben an den Provinzial-Steuer - Direktor jes

desmal namentlich zu benennen .

17) Hei jeder Tabellen - Einſendung iſt auch eine, von

einem vereideten Calculator atteſtirte Nach weis

fung der durch die Tabelle als erledigt nachgewies

ſenen Stempelgefälle den betreffenden Provinzials

Steuer - Direktoren (Regierungen) mitzutheilen.

Bei Anfertigung dieſer Nachweiſung dürfen

Stempelſåße, gegen welche bei Neviſion der Uns

tergerichts : Tabelle Erinnerungen ſtattgefunden

haben, nicht mit berückſichtiget werden.

Auch dürfen die Stempelgefåtte von feinem

Erbfalle mit zur Berechnung gebracht werden , in

Anſehung defien Erinnerungen ſtattgefunden haben

und welcher deshalb zur Aufnahme in die Nacha

trags - Tabelle bat verwieſen werden müſſen ;

Inftr. $ . 39.

18) um die Gerichte wegen ihrer beim Erbſchafts

Stempelweſen habenden Bemühungen verhåltniß

måßig zu belohnen, wird vom auffommenden Bes

trage aller Erbſchafts -Stempel - Gefälle für Ober :

und Untergerichte eine Tantieme von 2 pet, bewilligt,

welche in der Art vertheilt werden ſoll, daß davon

a) jedes Untergericht von dem Betrage, der durch

ſeine Bemühung aufkommt, 1 } PCt. und

b) jedes Ober - Landesgericht ſowohl das übrige

į pet. von der Totalität der durch ſeine uns

tergerichte aufgebrachten Summe , als auch

2 pCt. von den in Erbfållen ſeines eigenen

Reſorts geldſeten Stempeln erhält ; Inſtr. § . 41.

Bei Einſendung der Tabellen an die Provinzials
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Steuer-Direftoren ( Regierungen ) müſſen die Ober.

Landesgerichte die Procente für ſich und die Uns

tergerichte ſummariſch liquidiren , ſo, daß aus der

Liquidation der Betrag für jedes einzelne Gericht

zu erſehen iſt, wogegen die Zahlung des liquidirs

ten Betrags, in ſoweit ſolcher durch die Labels

len juſtificirt worden, zur Erhebung der Ober-lans

desgerichte auf die Regierungs - Haupt: Cafie (ießt

das betreffende Haupt - Steuer - Amt) angewieſen

werden wird,

Die ' Liquidation der Tantieme iſt mit der Nachs

weiſung s. 39 zu verbinden ; Inſtr. S. 42 .

19) Rein Gericht oder Notar darf bei eigener Vers

tretung der Stempel -Steuer ein Handlung

für Erben, legatarien oder Donatarien in Bezug auf

ihnen zugefallene Erbſchaften, Vermächtnifie oder

Schenkungen vornehmen , bevor nicht nachgewies

ſen worden, daß entweder der Erbſchafts -Stempel

bereits berichtigt, oder doch wenigſtens die Bes

hårde, welcher die Aufſicht über die Ausmittelung

und Berichtigung des gedachten Stempels zunächſt

obliegt, von der vorzunehmenden Handlung unters

richtet ſei.

II. Zeit und Verpflichtung der Stempellöſung.

1) Für den Erbſchafts :Stempel haftet die ganze Erbs

Ich aft 6 maſie , woraus er binnen rechs Monaten

vom Erb- Unfall an gerechnet, geldſet und gebracht

werden muß. Eine långere Friſt fann auf uns

ſuchen der Erben dann ertheilt werden , wenn bes

ſondere Gründe dieſes Geſuch rechtfertigen . Die

Verzögerung der Auseinanderſebung der Erben

darf jedoch niemals zum Vorwande dienen , die

Zahlung des Erbſchafts -Stempels, ſoweit er jeden

falls liquid ift, zu verz8gern . Für Nußungen,

welche dem Erben , Donatar oder Legatar erſt in

Zukunft anheim fallen ſollen, kann jedoch die Zah

lung des Erbſchafts -Stempels nicht eher verlangt ,

werden, bis der Anfal wirklich erfolgt iſt.

2) Auch kann der Benefizial - Erbe, welcher ein Ins

ventarium überreicht und die Vorladung der Glåus
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biger beſorgt hat, erſt dann zu Lsſung eines Erbs

ſchafts-Stempels angehalten werden , wenn erhelit,

daß die Vermogensmaſie die Schulden fiberſteigt.

3 Der Erbſchafts -Stempel wird nach dem ganzen Ans

theile jedes einzelnen Theilnehmer 8 zwar für

Dieſen beſonders berechnet; Erben und Mits

Erben find jedoch für die richtige Bezahlung deſs

felben ſolidariſch verhaftet.

Die Stempelpflichtigkeit ruhet mithin nicht auf

Der Erbſchaft, ſondern wenn Mit - Erben vors

banden ſind, auf den Raten der einzelnen Theila

nehmer, und jeder einzelne Antheil roll nur dann

verſteuert werden , wenn er 50 Rthlr.' betrågt.

Cab. - Drdre v . 5. Auguſt 1828 , vergl . Circ. - Reſer.

0. 4. September 1828. III, 16,688 . Circ . - Reſer.

d. Juſtif-Miniſt. v . 2. ejusdem A. 8640. (V.Kampg

Jahrb. Bd. 32. S. 108. Annal Bd. 12.

S. 662.)

Dieſe Beſtimmung iſt lediglich auf den Erbs

Ichafts -Stempel, nicht aber auf die Erbſchaftsa

Regulirung 8 - Verhandlungen zu beziehen.

rieſcr. v . 19. Februar 1830. III . 3129. a . d. Prov..

St. Dir. 3. Danzig und Reſor. D. Juſtiz - Miniſt.

1. 22. Januar 1830. A. 711. (v . Kampg. Jahrb.

Bd. 35. S. 144.)

4) Inhaber der Erbſchaft, Bevollmächtigte der Erb,

intereſſenten oder Teſtaments - Vollzieher dürfen

die Erbſchaft, einzelne Erbtheile oder Vermächts

niſie, nur nach Abzug der darauf treffenden .Stems

pel - Steuer , oder nachdem ihnen die Berichtigung

derſelben nachgewicſen worden , ausantworten,

und bleiben in dem entgegengeſegten Fall für die

Steuer verhaftet.

5) Die Beſtimmung im §. 16. des Stempel- Gefeßes :

Für Nugungen , welche dem Erben erft in Zu

kunft anheim fallen ſollen u. f. w . , iſt mehrfach

(unſtreitig wohl in Erinnerung an den y . 2. Der

Declaration vom 27. Juni 1811 zu dem Stems

pel-Gefeße vom 20. November 1810) unrichtig aus.

gelegt worden , indem angenommen wird, daß fie

die Reſervation des Erbſchafts -Stempels von Erb

Anfällen der Subſtanz, auf welcher der Nießbrauch

eines
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eines Dritten ruht, anordne. Die Stundung des

Erbſchafts - Stempels von ſolchen Erb -Unfällen, auf

denen der Nießbrauch eines Dritten ruht,

iſt aber im Stempel- Geſetz vom 7. März 1822

Feinesweges vorgeſchrieben . Nur wenn jemanden

fünftige Nußungen zufallen, ſoll, nach . 16.

am Schluß des erſten Abſages , die Beibringung

des Erbſchafts-Stempels davon bis zum Eintritt der

Nußungshebung ausgeregt bleiben ; daraus folgt

aber nicht, daß daſſelbe auch von dem Anfalle

einer Subſtanz gelte, deren Eigenthum der Erbe

durch den Anfall gewinnt, wenn gleich darauf der

Nießbrauch eines Dritten ruht, und über die er

auch , mit Vorbehalt des Nießbrauchs, alle Rechte

des Eigenthümers ausüben kann . Demgemäß iſt

alſo von dem Erb - Anfalle der durch den Nießs

brauch eines Dritten belaſteten Subſtanz, wie in

andern Fällen (nach S. 16. des Stempel -Gerekes

im erſten Abſaß), derErbſchafs -Stempel binnen rechs

Monaten vom Erb - Anfalle an gerechnet zu 18fen,

und es kann dem Nießbrauch keine andere Wirs

fung beigemeſſen werden , als daß er Veranlar:

ſung geben moge, die nach dem zweiten Abraße

des S. 16.) an ſich zuläſſige Stundung des Erbs

ſchafts-Stempels dem Erben der Subſtanz umſo

leichter zu bewilligen ; Refcr. v. 20. mai 1828. III.

9039., Reſcr. v . 20. September 1824. (a . d. Prov.

St. Dir. %. Kiin) und Reſcr. 0. 20. December

1830. III. 21,690. (a . den Prov. St. Dir. %.

Danzig.)

Noch beſtimmter und ausführlicher ſind dieſe Ver

håltnifié (n . 5.) in nachſtehendem Refcr. detaillirt.

Der S. 16. des Stempel-Gerekes vom 7. März 1822

verordnet :

„Für Nußungen, welche dem Erben , Donatar oder

Legatar erſt in Zukunft anheim fallen rollen , kann

die Zahlung des Erbſchafts- Stempels nicht eher ver

langt werden, bis der Anfall wirklich erfolgt iſt ."

Dieſe Beſtimmung iſt von vielen Seiten dahin

ausgelegt worden , daß fie die Reſervation des Erb

ſchafts - Stempels von Erb - Anfäffen der Subſtanz,

auf welcher der Nießbrauch eines Dritten ruhet, an

17
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ordne, daß alſo von ſolchen Erb - Anfällen , auf

welchen einem Dritten ein Nießbrauchrecht conſtituirt

worden , der Erbſchafts - Stempel erſt nach Been:

digung des legtern , und erſt dann , wenn der Erbe

wirklich zur Nugung der ihm angefallenen Erbſchaft

gelange und in den Nießbrauch eintrete, verlangt wers

den könne .

Für dieſe Auslegung hat man angeführt:

1) daß fie der frühern , seſeklichen Beſtimung im $ . 2.

der Declaration vom 27. Juni 1811 (Gerez -Samm

lung de 1811. Seite 1813.) entſpreche;

2) daß nach 9. 9. des Stempel-Geſeges vom 7. März

1822 der Erbſchafts -Stempel nur von demjenigen

Betrage gezahlt werden ſolle, um den der Erbe

oder Legatar durch den Empfang der Erbſchaft

oder des Legats wirklich reicher werde, eine

ſolche Bereicherung aber alsdann erſt eintrete,

wenn die Nußungen der Erbſchaft für den Sub

ſtanz- Erben disponibel würden ;

3 ) daß es ungewiß ſei, ob der Erbe der Subſtanz

auch den Anfall derſelben erleben werde ;

4) daß Fälle vorkommen finnten , wo dem Nieß

braucher ein ſo ausgedehntes Recht durch den Erb

laſſer eingeräumt worden, daß er auch aber die

Subſtanz disponiren könne, wo es alſo ganz un

gewiß ſei, ob und was in der That dereinſt auf

den Subſtanz - Erben kommen werde ;

5) daß der Subſtanz- Erbe ganz arm , und ſomit un

vermögend ſein könne, den Erbſchafts - Stempel fiir

die Ererbung der Subſtanz zu entrichten, während

der Erbe des Nießbrauchs feinerſeits feine Ver

pflichtung babe, ten Stempelbetrag für jeden vors

zuſchießen , und dadurch ſeinen Nießbrauch zu vers

ringern.

In Uebereinſtimmung mit dem Königl. Finanza

Miniſterium wird auf vorſtehende Punkte Folgendes

bemerft :

ad 1) auf die Beſtimmungen des frühern Seſéges

darfnach §.1. des Stempel-Gefeßes vom 7. März

1822 nicht weiter zurückgegangen, ſondern das

leştere muß aus ſich felbft erklärt werden .

Dieſes aber verfolgt conſequent das Prins
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cip, daß jeder Erb- Anfal zur Zeit des Ans

falls zu verſteuern ſei, und es låßt ſich alss

dann

ad 2) nicht in Abrede ſtellen , daß ſelbſt, wenn ein

Eigenthum auch noch eine Zeitlang dem Nieß

brauch eines andern unterliegt , daſſelbe doch

immer einen erbſchaftlichen Vortheil darbiete,

wogegen ſich nicht behaupten låßt , daß eine

Sache durchaus feinen Werth habe, weil und

ſo lange noch einem Dritten darauf das

Nußungsrecht zuſtehe. Im Jahre 1824 , als

die Auslegung des S. 16. zuerſt zur Sprache

kam, hat dazu der Fall Veranlaſſung gegeben,

daß die Erben einer mit ſolchem Nießbrauchs

recht eines Dritten belaſteten Erbſchafts - Subs

ſtanz ihr desfallfiges Recht auf die Subſtanz

veräußert hatten . Låßt ſich aber ſolchergeſtalt

das Recht auf die Subſtanz zum Gegenſtande

eines Verkaufs machen , ſo iſt auch nicht zu

bezweifeln , daß der zu verſteuernde Erb- Unfalt

ſchon wirklich eingetreten und der Erbe ſchon

wirklich durch denſelben reicher geworden iſt.

Glaubt der Erbe, daß der auf den Anfal

laſtende Nießbrauch ihn zu einem Abzuge von

dem Werthe der Subſtanz in Bezug auf den

zu berichtigenben Erbſchafts -Stempel berechtige,

jo iſt über ſolche Anträge die Steuer - Behörde

zu hören, da, falls eine Vereinigung zwiſchen

dieſer und den Steuerpflichtigen über den Bes

trag des rogleich zu berichtigenden Erbſchafts

Stempels nicht eintritt , der Steuer Behörde

unbenommen bleibt, die Erhebung des Erbs

fchafts -Stempels nach dem vollen Werthe des

Nachlaffes und ohne Rückſicht auf den Nießs

brauch bis zu des leßtern Erledigung auszu

regen und bis dahin nur Sicherheits - Beſtel

lung für den Betrag aus dem Nachlaſſe zu

verlangen .

Wenn dagegen

ad 3) angeführt wird, daß es ia ungewiß rei, ob der

Erbe der Subſtanz auch den Anfall derſelben

erleben werde, ro hindert dies nicht, das Eigens

17 *
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thum dennoch als gleich jest in ſein Vermögen

ůbergegangen zu betrachten . Iſt nåmlich die

Erwerbung des Eigenthums nur davon abhåns

sig gemacht, daß er ſeinerſeits den Tod des

Erblaſſers erlebe, ſo ererbt er, wenn er gleich

die Beendigung des daranf ruhenden Nieß

brauchs nicht mehr erleben ſollte , doch ſtets

das Recht auf die Subſtanz mit ſeinem übri

gen Vermögen, und ſein Vermogen hat alſo

in der That ſchon mit dem Tode des Erblaſ

fers einen Zuwachs erhalten. Schon mit dies

ſem Tode iſt der Erb - Unfall erfolgt ( cfr.

S. 367. seq. des Algemeinen fandrechts Th. 1 .

Tit . 9.) , nicht aber erfolgt beides mit dem Tode

des Nießbrauchers.

Etwas anders iſt es, wo ſein Recht auf die

Subſtanz ſelbſt davon abhångig gemacht wors

den, daß er den Tod des Nießbrauchers erlebe,

wo alſo der Erb - Anfal relbſt an ihn noch gar

nicht erfolgt, und ſomit noch zweifelhaft iſt,

an wen ſolcher erfolgen werde. In ſolchem

Fall einer fideicommiſſariſchen Subſtitution

muß fich natürlich die Beibringung des Erb

ſchafts -Stempels Seitens des fideicommiſſa:

riſch ſubſtituirten Erben wie überall lediglich

nach dem Anfall an ihn richten. So lange ihm

noch nichts angefallen iſt, kann auch von einer

folchen Erbſchafts- Stempel - Berichtigung noch

nicht die Rede fein ; fobald aber das Recht auf

die Subſtanz ihm wirklich fchon jeßt und ders

geſtalt anheimgefallen iſt , daß er ſolches weis

ter vererben oder anderweitig darüber verfügen

kann, muß er auch die Verpflichtung haben,

alsbald mit der Erlangung dieſes, einen wirf

lichen Zuwachs, eine wirkliche Bereicherung zu

ſeinem Vermogen, ihm gewährenden erbſchafts

lichen Vortheils die Erbſchafts -Stempel-Steuer

nach Maßgabe des Werths des folchergeſtalt

erlangten Vortheils zu entrichten.

Hiedurch erledigt ſich zugleich das

ad 4) rege gemachte Bedenken , daß Fålle vorfoms

men fdnnten, wo der Nießbraucher fraft der
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leßtwilligen Dispoſitionen des Erblaſſers auch

über die Subſtanz zu verfügen befugt und

ſomit ungewiß ſei, ob und was dereinſt auf

den Subſtanz- Erben kommen werde .

In ſolchem Falle hat der fideicommiſſariſch

aufdas, was der inſtituirte Erbe übrig laſſen

wird, ſubſtituirte Erbe in der That noch keinen

erbſchaftlichen Vortheil erlangt, ſondern es

bleibt noch dahingeſtellt, ob er überhaupt einen

ſolchen erlangen werde. Er hat zwar die Hoffs

nung auf eine Erbſchaft und deren Anfaü ;

aber der Anfal tritt erſt ſpåterhin ein und

der Gegenſtand deſſen , was anfallen ſoll , ift

noch gar nicht beſtimmt. In folchem Fate

kann man indeß gar nicht ſagen, daß das Ver

mogen, welches er ererben rou, mit dem blos

Ben Nießbrauch eines Dritten beſchwert rei,

ſondern es iſt vielmehr das ſogenannte Vers

mogen, Nießbrauch und Subſtanz jenem Drita

ten überwieſen worden. Es iſt ſomit hier gar

kein getheiltes Eigenthum vorhanden ; es kann

alſo von ihm auch vorweg noch gar nicht abs

geſondert über die Subſtanz verfügt werden ;

er wird mithin auch Rüdſichts der legtern noch

gar keinen Erbſchafts -Stempel zu berichtigen

haben, da er bis jegt noch gar nicht Subſtanzs

Eigenthümer geworden iſt, rondern es wird

das Ábleben des Haupt - Erben abzuwars

ten ſein .

Was endlich

ad 5) das Bedenken anlangt, daß der Subſtanz-Erbe

ganz arm und ſomit unvermögend ſein könne,

den Erbſchafts-Stempel für die Ererbung der

ſeiner Nugung einſtweilen noch entzogenen

Subſtanz zu entrichten , der Erbe des Nieß.

brauchs gar keine Verpflichtung habe, den Stem

pel für ihn vorzuſchießen, und dadurch ſeinen

Nießbrauch zu verringern; fo fann es kein Bes

denken , haben , daß die Nachlaßmaſſe in der

That für den Erbſchafts -Stempel verhaftet iſt,

wie ſolches g . 16. des Stempel . Gerekes aus

drüdlich vorſchreibt, und daß dabei , wenn
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auch nicht die ſofortige Bezahlung , doch die

alsbaldige Siderſtellung des Stempels aus ders

ſelben gefordert werden kann. In jenen Fåls

len wird demnach dem Subſtanz : Erben die

Stundung des Erbſchafts - Stempels gegen

Sicherheits - Beſtellung für deſſen Betrag nies

mals verweigert, die Steuer -Behörden müſſen

aber über dieſe dem Erben zu bewilligende

Stundung befragt, undes müſſen alsdann

eventuell auf denſelben Antrag die nöthigen

Maßregeln zur Sicherſtellung des Stempels

Betrages verfügt werden .

Nach vorſtehenden Grundſågen iſt daher der

$. 16. des Stempel - Geleges dahin auszulegen

und auszuführen :

daß grundſåßlich Erbſchaften , welche durc den,

einem Dritten conſtituirten Nießbrauch einft.

weilen noch beſchwert ſind , nicht bloß Hins

fichts dieſes Nießbrauchs von dem Nießs

braucher, ſondern auch Hinſichts der Subs

ſtanz von dem Subſtanz - Erben gleich nach

dem Anfalte zu verſteuern find ;

daß aber nicht der Werth der Subſtanz, ro

wie ſolcher ohne die kaft jenes Nießbrauchs

fich ergeben würde, ſondern nur derjenige

Werth zu verſteuern iſt, den die Subſtanz

um deshalb weniger hat, weil die Nußung

zur Zeit noch nicht gezogen werden kann ;

daß iiber die Berechnung dieſes Werths vors

läufig und bis zur beendeten Reviſion des

Stempel - Gerekes auf die allgemeinen Vor.

ſchriften Ø . 9. und g. 4. Litt. f. zu recurris

ren, und wenn der Subſtanz - Erbe des Das

fürhaltens iſt, daß der auf dem Anfall bes

laſtende Nießbrauch ihm zu einem Abzuge

von dem Werthe der Subſtanz in Bezug

auf die Feſtſegung des Erbſchafts -Stempels

berechtige, über ſolche Anträge die Steuers .
Behörde zu heren ;

daß der Steuer - Behörde in dieſem Falle, wenn

eine Einigung zwiſchen ihr und dem Stems

pelpflichtigen über den Betrag des zu bes
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richtigenden Erbſchafts -Stempels nicht eins

tritt, unbenommen bleibt, die Erhebung des

Erbſchafts-Stempels nach dem vollen Werthe

des Nachlaſſes und ohne Rückſicht auf den

Nießbrauch bis zu des legtern Erledigung

auszuſeßen, und bis dahin nur Sicherheitos

Beſtellung für den Betrag zu verlangen ;

daß eine ſolche Befugniß, Sicherheits - Beſtels

lung zu begehren , ihr auch dann zuſteht,

wenn ſie ſich bewogen findet, dem Subſtanzs

Erben zur Berichtigung der von ihm zu ers

legenden Stempels Steuer Stundung zu bes

willigen , als worůber fie auf den Antrag

des Erben um Stundung jederzeit zu hos

ren iſt;

daß endlich bei der ausdrücklichen Borſchrift

des S. 16., daß für den Erbſchafts- Stems

pel die ganze Erbſchafts- Mafie hafte, dieſe

Sicherſtellung in beiden Fällen aus dem ,

dem Nießbrauche einſtweilen noch unterwors

fenen Nachlaſie ſelbſt gefordert werden kann.

Nach vorſtehenden Beſtimmungen hat ſich

das Königl, Dber- landesgericht in vorkoms

menden Fällen zu achten.

Berlin, den 10. Februar 1832.

(v. Kpg . Bd. 39. S. 198.)

LIL. Berechnung des Erbſchafts -Stempels.

Bei Berechnung des Erbſchafts - Stempels find fols

gende Vorſchriften zu beachten :

1) a) Der Erbſchafts -Stempel wird von demjenigen

Betrage gezahlt, um den der Erbe oder Legas

tar durch den Empfang der Erbſchaft oder des

Legats wirklich reicher wird. Es gehdren

daher zur ftempelpflichtigen Erbſchafts - Mafie

alle ausſtehende Forderungen derſelben ; auch

diejenigen, welche der Erbe ſelbſt oder ein les

gatarzur Maſe ſchuldet, oder ihnen erſt mit

der Erbes- Einfeßung oder durch das Ver

måchtniß erlaſſen worden . Dagegen fommen

auch von der Erbſchaft in Abzug alle Schuls
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den und laſten , welche mit und wegen derſela

ben übernommen werden.

b) Wenn Ehegatten in Gemeinſchaft aller

Güter gelebt haben, ſo hat der Ueberlebende

von der Hälfte des gemeinſchaftlichen Vermo

gens keinen Erbſchafts- Stempel zu entrichten ,

denn er nimmt dieſe Hålfte als ſein Eigens

thum zurück, und wird durch den Anfat um

::: nichts reicher ; Reſer . v. 21. December 1822

(a . d. Nieg. z . Marienwerder), vergl. v . Kamps

Annalen Bd. 7. S. 791. und Zuſag 11. S. 38 .

Sie ſind alſo nur in Anſehung deſſen, was

fie etwa mehr erhalten , ſtempelpflichtig und

es fann auf die in das neue Stempel - Geſek

nicht mit übergegangene Beſtimmung Art. 7.

Nr. 4. des Gerebes vom 20. November 1810,

wonach da, wo Gütergemeinſchaft ſtattfand,

der überlebende Ehegatte die Erbſchaft bloß

nach Abzug des Eingebrachten oder der Errun

genſchaft zu verſteuern hatte, nicht weiter zu:

ricfgegangen werden ; Neſer. v. 24. Mai 1823.

III. 3989. (a . d . Reg. f . Danzig) u . 6. 11. Juni

1823. III, 13,150. (a . d . Reg. % . Gumbinnen .)

Vorſtehender Grundrag iſt beſonders wieder's

holt und ausgedehnt worden in dem , Kpz.

Bd. 38. S. 409, enthaltenen Juſtiz - Min.

Reſer. v. 7. October 1831 .

Dem Konigl. Hofgerichte wird auf den,

über den Erbſchafts-Stempel in Beziehung

auf die Gütergeineinſchaft nach Lübſchen Nechte

unterm 2. September v. I. erſtatteten guta

achtlichen Bericht nunmehr, nach ſtattgehabter

Communication mit des Herrn Finanz -Mi

niſters Excellenz, eröffnet :

daß der überlebende Ehegatte, nach aufges

Isffer Gütergemeinſchaft von alle demjenis

gen, ipas er über die Hälfte des Geſammts

Vermögens erhålt, als von einem erbſchafts

lichen Vortheile, den Erbſchafts-Stempel

nach den Regeln der Erbſchafts -Stempels

pflichtigkeit zu entrichten hat ; daß aber in

denjenigen Fällen , in welchen die Kinder
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is

)

Des Ueberlebenden mit dieſem die Gemeins

Tchaft fortſegen, und alles bisher in der

Gemeinſchaft begriffen gewefene Vermogen

nach wie vor dem gemeitſchaftlichen Eigens

thum unterworfen bleibt, ſo lange dieſe forts

geregte Gütergemeinſaft dauert, kein Erbs

Tchafts -Stempel zu entrichten ift.

c) Auch die gerichtlichen und anderweitigen Koſten

der Erbrégulirung, ſo weit ſie bereits feſtſtehen ,

nicht aber die Stempel : Abgaben kommen bei

Berechnung des Erbſchafts- Stempels in 26 .

jug ; Reſer . v . 1. October 1823 , (a.'d. Reg.

Rath Schmidt 7. Stettin .T. Schmidt's Handb.

S. 69.)

2 ) a) Zur ſtempelpflichtigen Erbſchafts -Maſſe gehören
nicht Grundſtücke und Grundgerechtigkeiten,

welche außerhalb l'anides liegen.

hud anderes im Auslande befindliches zur

1213 Erbſchafts -Maffe gebdriges Vermogen iſt ſtem .

pelfrei, wenn nachgewieſen wird , daß im

Uuslande die dort üblichen Erbſchafts - Abga.

ben davon haben entrichtet werden müſſen .

b ) Schulden und kaffen , welche ihrer Beſchaffens

heit nach unzweifelhaft auf dem im Auslande beo

findlichen ſtempelfreien Theile der Erbſchaft hafs

ten , konnen aber auch von dem ſtempelpflichs

tigen Theile derſelben nicht in Abzug ges

bracht werden.

In Betreff der Erbſchafts -Stempelpflichtigkeit

des im Inlande von einem Auslander

hinterlaſſenen Vermögens find im Allgemeinen

die SS. 28. und 22. der Einleitung zum Algem.

Landrecht entſcheidend. Es ift alſo ganz uns

bedenklich , daß von inlånbirden Grunds

fiden eines ausländiſchen Erblaſſers, fals

ſie auch wiederum einem Ausländer zufallen ,

der dieſſeitige Erbſchafts -Stempel geldſet wer:

den muß, gleichviel, ob der Erblaſſer im Lande

oder Auslande gelebt hat oder geſtorben iſt.

d ) In Hinſicht des in den Kinigl. Staaten bes

findlichen Mobiliar.Vermogen eines aus .

ländiſchen Erblaffers, zu dem auch das in den
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Dieſeitigen landen angelegte Capital - Bermos

gen zu rechnen iſt, muß unterſchieden werden,

ob der Erblaſſer ein perſonliches Forum

im hieſigen Lande gehabt hat oder nicht.

Im erſtern Fade iſt auch ſein dierfei :

tiger Mobiliar - Nachlaß dem Erbſchafts

Stempel allerdings unterworfen, und muß den

Erb - Intereſſenten überlaſſen werden, gegen die

auslåndiſche Behörde, welche etwa gleichfaus

von dem inlåndiſchen Mobiliar-Vermogen einen

Erbſchafts-Stempel verlangt, zu reclamiren .

Im andern Falle , wenn der Erblaſſer

ein perſinliches Forum im hieſigen Lande nicht

gehabt hat, er mågeübrigens wegen des Beſiges

diefſeitiger Immobilien Preußiſcher Unterthan

geweſen ſein oder nicht, iſt als Grundſag feſts

zuhalten , daß die Verabfolgung des Mos

biliar - Nachlaffes , frei von aller dier

ſeitigen Erbſchafts- Stempel - Steuer,

nur unter der Bedingung nachzugeben ,

daß der Erbe oder Nachlaß - Curator durch ein

Atteſt ſeiner Regierung nachweiſet, daß in

dem umgekehrten Falle aus den betreffenden

Staaten auch das bewegliche Vermogen zu

einem Nadlaſe, der in hieſigen landen regulirt

wird , frei von jeder Erbfchafts - Abgabe

ausgehen dürfe; Reſor. vom 23. März 1826 .

(a . d. Reg. zu Dppeln .)

e ) BeiMitgliedern regierender Familien

kann der Erbſchafts -Stempel nur von dem im

Inlande gelegenen Vermogen gefordert

werden , indem das im Auslande gelegene Vers

mogen ſolcher Perſonen , welche in dieſer ihrer

Eigenſchaft eine freie, keinem Beſteuerungss

Recht unterworfene Dispoſition darüber haben,

nicht füglich zu einer Beurtheilung nach den

Geſeßen ihres dieſſeitigen Aufenthalts gezogen

werden kann ; Schr. D. Miniſt. d .ausw . Angel.

a . d . Yuſtiz- Miniſt. vom 13. December 1825 ,

und Schr. 8. Finanz-Miniſt. a. D. Juſtiz -Miniſt.

vom 2. Januar 1826.
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3 ) a) Unſichere forderungen fommen mit einem

muthmaßlichen Werthe in Rechnung, den

der Erbe in Vorſchlag bringt. Findet die

Steuer-Behårde den vorgeſchlagenen Werth zu

niedrig, so kann ſie den Umſtånden nach auch

die Erhebung des Erbſchafts -Stempels vom Bes

trage ſolcher Forderungen bis zum Ausgange

derjenigen Verhandlungen auslegen , von wels

chen deren Bezahlung abhångt.

Die Erhebung des Stempels von ſolchen

unſichern Forderungen iſt in der Regel nieinals

bis zu ihrer Realiſirung auszuſeßen, jedoch in

Fållen , wo dieſe nicht gar zu weit ausſehend

iſt, f . E. in Concurſen, der Stempel proviſos

riſch nach der Angabe des mathmaßlichen Wers

thes zu erheben mit Vorbehalt etwaniger Mads

forderung nach Beendigung des Concurſes,

weshalb dieſer Vorbehalt in den Erbſchaftos

Stempel- Tabellen zu bemerken iſt; Reſor, vom

30. März 1823. Bergl. Bekanntmachung des

Rammer - Gerichts v . 7. April 1823. ( v. Kamps

Annalen Bd. 7. S. 246.)

b) Erben, welche Bedenfen tragen , den Werth des

Nachlaſſes durch Vorlegung eines Inventariums

nachzuweiſen, ſou auch geſtattet ſein, ein Avers

fional-Quantum für den Erbſchafts :Stem .

pel anzubieten, deſſen Annahme das finanzs

Miniſterium nachgeben darf, wenn das Ans

erbieten dem wahrſcheinlichen Werthe der ans

gefallenen Erbſchaft angemeſſen iſt.

4 ) a) Bei Fideicommiß -Anfällen wird nicht der

Werth der Subſtanz, ſondern nur der Werth

der Nußung nach der 9. 4. Buchſtab c. enthals

tenen Beſtimmung als ſtempelpflichtiger Erwerb

angeſehen .

b) Die Vorſchrift in $. 9. Litt. e . des Stempels

Gerebes bei Fideicommiß - Anfällen fann auf

Lehns- Anfälle nicht analog angewendet wers

den (cf.Litt. d .), und bei Berechnung des Erbs

fchaft- Stempels von denſelben iſt daher allers

dings der Werth der Subſtanz als ftempels

pflichtiger Erwerb anzuſehen; Eirc. Refcr. v .
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26. September 1826. III. 18,076 . im Einverſt.

mit d . Königl . Juſtig-Miniſt. erlaſſen . (v . Kamps

Annalen Bd. 10. S. 1005.) Vergl . Refcr. d .

Juſtiz-Miniſt. v . 16. October 1826. A. 10,786.

( v. Kamps Jahrb . Bd. 28. S. 324 )

c ) Bei den nur in Beziehung auf den Lehns

herrn allodificirten lehnen (8. B. den Märki

ſchen und Pommerſchen ) muß, wie bei allen nicht

alodificirten Lehnen , der Erbſchafts- Stempel

nach der Subſtanz, und nicht, wie bei Familiens

Fideicommiffen, nach dem Capital - Werth der

Nußungen berechnet werden ; Reſor. v . 15. Juli

1827. III. 11,560.

d ) Die vorſtehenden Beſtimmungen sub 4 find durch

das Geſek vom 7. Juni 1833, Geſek -Samml.

S. 82, aufgehoben , welches dahin lautet :

In Betracht, daß den Inhabern von leh :

nen und Fideicommiffen weder ein blo

Bes Nießbrauchbrecht noch das volle un

eingeſchränkte Eigenthumsrecht zuſteht, und

es hienach angemeſſen erſcheint, den nach dem

Werthe des erbſchaftlichen Gewinnes zu be

ftiminenden Erbſchafts- Stempel bei Tehns

und FideicommißsAnfällen auf gleich må :

ßige Weiſe in einem Mittelſaße zwiſchen

dem Stempel des bloßen Nießbrauchs und

des vollen Eigenthumsrechts feſtzuſtellen , ver

ordnen wir z .:

$. 1. Die Beſtimmung im S. 9. Buchſtab e. des

Gerebes wegen der Stempel -Steuer vom

7. Mårz 1822 wird aufgehoben.

3. 2. Bei Lehns- und Fideicommiß - Anfåtten, fie

mogen in Gütern oder in Capitalien beſtehen ,

iſt das Funfzehnfache ihres einjå bris

gen Ertrages der erbſchaftspflichtige Stem

pelbetrag . Gegenſtände, welche dem Lehnss

oder Fideicommiß - Erben feine Nußungen des

währen, werden nicht verſteuert.

5 ) a) Se aufs und Tausch - Verhandlungen

wird en Theilnehmern bei einer Erbs

ſchaft über dazu gehörige Gegenſtände

und während der Auseinanderſegung darüber



Bom Erbſchafts - Stempel. 266

rotten in roweit der Stempel-Abgabe nicht anter

worfen ſein , als der Werth deſſen , was ein

einzelner Theilnehmer dadurch aus der Erbs

ſchaft erwirbt, nicht großer iſt , als der

ganze Betrag ſeines Antheils.

Es iſt alſo nichts dein Stempel für Kauf

und Tauſch unterworfen , was ein Theilnehmer

aus der Erbſchaft dadurch erſteht, daß er das

gegen einen andern Theil ſeines Antheils den

übrigen Theilnehmern abtritt ; dasjenige aber,

was er über den Betrag ſeines Antheils

aus ſeinem anderweitigen Vermogen

a ufwendet, um zur Erbſchaft gehörige Ges

genſtände an ſich zu bringen, iſt als ſtempels

pflichtiger Kauf- oder Tauſchwerth zu behans

deln. Es macht hiebei keinen Unterſchied , ob

er dieſen überſchießenden Werth auszahlt, oder

ob er denſelben den übrigen Theilnehmern ſchul

dig bleibt, oder ob er ſonſt andere Verpflich

tungen dafür übernimmt.

b ) Wird ein zur Erbſchaft gehöriger Gegenſtand,

welcher nach geſeglichen Beſtimmungenoder ges

replich zuläſſigen Anordnungen des Erblaſſers

weder getheilt noch gemeinſchaftlich

beſeffen noch veräußert werden darf,

von Einem durch jene Beſtimmungen oder Ans

ordnungen dazu berufenen Theilnehmer über

nommen, ſo iſt Alles, was von ihm in Folge

gedachterBeſtimmungen oder Anordnungen den

übrigen Theilnehmern wegen dieſer Uebernahme

geleiſtet wird , von der Stempel - Abgabe für

Kauf- oder Tauſch - Verträge villig frei , ohne

Unterſchied des Betrages oder des Vermögens,

woraus es entnommen wird ; S. 10. des St. G.

c ) Werden von einem Erb - Intereſſenten zur Erb

mafie geb8rige Grundſtücke bei der Auseinans

berſeßung durch Kauf oder Tauſch erworben ,

ro kommen die auf demſelben haftenden Schul

den von dem Werthe nicht in Abzug, indem

nicht vom Erbſchafts-, ſondern vom Kauf

Stempel die Rede iſt ; Refcr. v . 21. December

1822. (a. D. Reg. zu Marienwerder.)
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d ) Der 9. 10. (n. 5. a .) kann weder analogiſch

noch ausdehnend, alſo auch nicht auf die Uebers

weiſung der Erbſchafts - Activa angewendet

werden. Gehoren die Verpflichtungen , gegen

deren Uebernahme einem der Erben ein Nach

laß - Activum überwieſen wird, zu den
Verpflichtungen der Maſſe, ſo kann die Uebers

weiſung nicht als eine Ceſſiori, ſondern nur

als ein Theil der Erbregulirung angeſehen wer
den. Refcr. U. 8. September 1826. III.

16,674. ( a. d. Prov. St. Dir. f. Danzig .)

e) Bei Beſtimmung des Kauf-Stempels in Erb

Auseinanderſegungen über den Nachlaß eines

Ehegatten, welcher in allgemeiner Gütergemein

ſchaft gelebt hat, iſt die Vorſchrift des Augem.

Landrechts Th . 2. Tit. 1. S. 536. zu berücks

Richtigen , wonach die Hälfte des gemeinſchaft

lich geweſenen Vermogens den Nachlaß des

Verſtorbenen bildet. Die Art der Sonderung

des gemeinſchaftlichen Vermogens gehört nicht

zur Erbtheilung, ſondern iſt separatio condo

minii. Der überlebende Ehegatte , der bloß

reine Hälfte zurücfnimmt, iſt kein Theilneh

mer an der Erbſchaft; auf ihn findet daber

der $ . 10. des Geſeßes vom 7. März 1822

feine Anwendung. Daraus folgt, daß, wenn

der Ueberlebende die ganze Mapſe annimmt,

nur der halbe Werth all Gegenſtand der Ers

werbung betrachtet werden kann. Von dieſem

balben Werth der erworbenen Gegenſtände ift

aber in dem bezeichneten Falle der Tauf:

Stempel beizubringen , und der Erwerber

kann darauf nicht ſeinen Antheil an dem ges

meinschaftlichen Vermogen als fteuerfrei ab :

rechnen , eben darum , weil er dieſen nicht erbt,

fondern die Hälfte ohne Erbnahme ſein Eigen:

thum ift ; Nieſcr. 0. 31. Auguſt 1829. III. 1196.

(a.d. Prov . St. Dir . f . Danzig .)

Der überlebende Ehegatte, welcher nach bes

ſtandener durch den Tod des verſtorbenen Ehes

gatten aufgeldſeter allgemeiner Gütergemeins

ſchaft die Hålfte des Geſammt- Vermogens als
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rein Eigenthum zuricnimmt, hat in dieſer Zus

ricnahme keinen erbſchaftlichen Erwerb, und

iſt folglich hievon weder einen Erbſchafts-Stema

pel noch einen Kauf-Stempel beizubringen vers

pflichtet. Landtags - Abſchied für die Preus

i Biſchen Prov. Stånde v. 9. Januar 1830 .

IV . Betrag des Erbſchafts : Stempels.

Erbro aften und Vermächtniſſe.

Erbſchaften, ſo wie auch Vermächtniſſe oder Legate,

Schenkungen von Todeswegen und unter lebendigen ,

ſofern leştere durch ſchriftliche oder mündliche vom

Erblafier angeordnete, und von dem Erbnehmer aner

kannte ( Reſer. V. 20. December 1823. III. 24,033.)

Willens- Erklärungen erfolgen , mit Einſchluß der remus

neratoriſchen Schenkungen , Lehns- und Fideicommißs

Anfåde (ohne Unterſchied , ob der Anfal Inlåndern

oder Ausländern zufommt), werden nach dem Betrage

des Unfals (S. 4 und 9. des Geſeges ) folgendermaßen

verſteuert:

A. Der Unfall iſt ſtempelfrei, wenn er gelangt :

a) an Ascendenten , ohne Unterſchied ;

' b) an Descendenten , ſofern dieſelben aus gül

tigen Ehen abſtammen oder nachfolgend durch

ſolche Ehe legitimirt find.

Auch uneheliche Kinder haben von dem müts

terlichen Nachlafe keinen Erbſchafts -Stempel zu

entrichten. Cab. - Ordre 0. 27. April 1824. (Ges

regSamml. pro 1824. S. 85.)

Eben dieſe Befreiung kommt auch den Dess

cendenten eines unehelichen Kindes , ohne

Rücfficht darauf, ob ſie ſelbſt eheliche find , zu

ſtatten . Refcr. 0. 16. Juli 1824. III. 14,046.

c ) an überlebende Ehefrauen , in ſofern fie

zugleich mit hinterlaſſenen ehelichen Sins

dern ihres verſtorbenen Ehemannes zur Erb

ſchaft gelangen .

Die den Ehefrauen ad Litt. A. c. bewilligte

Stempelfreiheit iſt im Gereße nur um deshalb ans

geordnet worden , weil die Frauen nach dem Tode
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des Mannes ſowohl wegen ihrer eigenen Subſis

ſtenz, als auch zur Erziehung ihrer Kinder, der

Regel nach größerer Erleichterung bedürfen ; Daher

denn auch die Befreiung nur dann eintritt, wenn

die Wittwen zugleich mit Kindern den Mann beers

ben. Landtags- Abſchied für die Rheiniſchen Pro

vinzen v . 13. Juli 1827. (Allgem . Staats-Zeitung

für 1827. Nr. 273.)

Wenn mit ehelichen Kindern ihres verſtorbenen

Ehemannes erbende Ehefrauen in Folge legtwillis

ger Dispoſitionen in dem ruhigen und ungeſtörs

ten Genuſſe des geſammten Nachlaffes lebenslång

lich verbleiben , iſt der Anfal gleichmäßig ſtempel

frei. ( Refcr. v . 14. Mai 1822. III . 9637.)

Dieſe Stempelfreiheit findet felbft dann ftatt,

wenn die nachgelaſſenen Ehefrauen nicht ihre

eigenen , mit dem Verſtorbenen erzeugten, ſon

dern nur ihre Stiefkinder find . ( Refcr. o .

4. Februar 1824. III. 2,326 . )

d ) an Perſonen , welche in Dienſten und lohn

des Erblaſſers geftanden haben, jedoch

nur für eine Summe von dreihundert has

lern Capital einſchließlich .

Die Erbſchafts -Stempel- Befreiung der ad Litt.

A. d . genannten Perſonen iſt im Sinne des Ang.

Landrchts Sh. 2. Tit. 5. $. 1. u. f. auf Haus

Officianten und gemeine Dienſtboten 34

beziehen. Refcr. v . I. October 1823 ( a d. Reg . -Rath

Schmidt zu Stettin . f. Schmidt's Handb. S. 74 )

Vermächtniffe an Perſonen, die im Dienſt und

Lohn des Erblaſers geſtanden, find vom Erbſchafts

Stempel nur frei zu laffen bis zur Hihe von 300

Rthlrn .; bei höheren dergleichen Legaten iſt die

Stempel- Steuer nicht allein vom Mehrbes

trage, ſondern auch von den erſten 300 Rthlrn.

zu erheben. Reſcr. des Juſtiz-Miniſt. im Einvers

fåndnifie mit dem Finanz-Miniſt. v . 26. Juli 1823.

(a . d. Kammer-Ger. Vergl. Teſcr. 0.1 . October 1823.

(a . d . Reg . -Rath Schmidt zu Stettin . f. Schmidt's

Handb. S. 74. )

Von leßtwilligen Zuwendungen , unter welcher

Bennenung ſie hinterlaſſen werden mogen, iſt kein

Erb
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Erbſchafts: Stempel ferner zu entrichten, ſobald fie

in einer i åhrlichen Bergeltung aufgetra

gener Dienſtleiſtungen beſtehen, und auf

die Dauer dieſer Dienſtleiſtungen be

for å nkt ſind. Wenn dagegen ein Capital hins

terlaſſen wird, deſſen Zinſen auch nach vollendeten

Dienſtleiſtungen einen Zuwachs des Vermögens für

den Empfänger bilden , ſo bleibt dieſe lebtwillige

Zuwendung dem Erbſchafts -Stempel unterworfen .

Cab. Ordre v . 7. Juni 1830. Vergl. Reſer. v.

25.Juli 1830. III. 14,494. (a. d. Prov. St. Dir.

3. Danzig).

Verlaſſenſchaften der in hieſigen Landen mit

Tode abgebenden fremden Geſandten ſind der Erb

fchafts -Steuer nicht unterworfen , ſelbſt dann nicht,

wenn bewegliches Vermogen darausInländern zuá

fåüt. Reſcr. 0. 29. April 1824. III. 7776.

Ein Gleiches findet in der Regel auch auf den

Nachlaß der Perſonen des Gefolges fremder Ges

ſandten Anwendung. Sollten hieſige Unterthanen

w åbrend ihrer Dienſtzeit bei fremden Ges

ſandten verſterben , ſo iſt wegen Verſteuerung

ihres Nachlaſſes unter nåherer Angabe des beſons

dern Verhåltniſſes, in welchem dergleichen Perſo

nen zu der Geſandtſchaft geſtanden haben , bei dem

Sidnigl. Finanz - Miniſterio anzufragen. Reſcr. o.

4. Auguſt 1824. III . 14,976.

Auchauf Schenkungen und Vermächtniſſe für die

Miſſions : Anſtalten der evangeliſchen Brůs

Der-Unität zu Bartholsdorf bei Herrnhut

fou die Befreiung vom Erbſchafts-Stempel Anwen

dung finden , wenn darüber fein Zweifel obwaltet,

daßdie Schenkungen und Vermächtniſſe auch wirks

lich zu dem vorerwähnten Zwede und nicht zum

Vortheil der Brüder-Gemeinen verwendet werden.

Cab. Drdre V. 29. Dctober 1827. Circ. Reſer. v .

19. November 1827. III . 21,347 .

Die Befreiung vom Erbrchafts- Stempel be

trifft bloß die Prinzen und Prinzeſſinnen

des sniglichen Hauſes; andere Erbnehmer

und legatarien ſind davon ausgeſchloſſen. Refcr.

v. 18. März 1822. III. 5376 .

18
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B. Der Anfall wird verſteuert mit Einein von Hun

dert des Betrages , wenn er gelangt :

a) an überlebende Ehemånner ;

an überlebende Ehefrauen , fofern denſels

ben die Begünſtigung unter Buchſtab A. c. nicht

zu ſtatten kommt ;

Wenn Ehegatten in Gemeinſchaft aller Güter

gelebt haben , ſo hat der Ueberlebende von der

Hälfte des gemeinſchaftlichen Vermogens feinen

Erbſchafts -Stempel zu entrichten ; denn er nimmt

dieſe Hälfte als ſein Eigenthum zurück, und wird

durch den Anfall um nichts reicher . Refcr. 0 .

31. December 1822. (a . d. Reg. zu Marienwerder.

Vergl. v. Kampg Annalen Bd. 7. S. 791.)

Sie ſind alſo nur in Anſehung deſſen , was ſie

etwa mehr erhalten, ſtempelpflichtig, und es kann

auf die in das neueStempel-Geſet nicht mit übers

gangene Beſtimmung Art. 7. Nr. 4. des Gefeßes

vom 20. November 1810 , wonac da, wo Guters

gemeinſchaft ſtatt hatte, der überlebende Ehegatte

die Erbſchaft bloß nach Abzug des Eingebrachten

oder der Errungenſchaft zu verſteuern haben, nicht

weiter zurückgegangen werden . Refcr. v. 24. März

1823. III. 3989. (a . d. Reg. f . Danzig) und vom

11. Juli 1823. III. 13,150. (a. d. Reg. 3. Sum

binnen .)

Der überlebende Ehegatte, welcher nach bes

ftandener , durch den Tod des verſtorbenen Ehes

gatten aufgeldſeter allgemeiner Gitergemeinſchaft

die Hälfte des Geſammt-Vermogens alsſein Eigen

thum zuricnimmt, hat in dieſer Zurücknahme kei

nen erbrchaftlichen Erwerb, und iſt folglich hievon

weder einen Erbſchafts -Stempel noch einen Raufs

Stempel beizubringen verpflichtet. Landtag8-2b

fchied für die Provinzial-Stånde von Preußen vom

9. Januar 1830 .

c. Der Anfall wird verſteuert mit zwei vom Kuns

dert des Betrages, wenn er gelangt:

a) an natürliche , aber gereklich anerkannte

Kinder, ſofern ſie nicht durch die nachfolgende

Ehe die Rechte ehelicher Kinder erlangt haben ;

b ) an adoptirte oder nur in Folge der Eins
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finorchaft zur Erbſchaft berufene Kins

der ;

c) an vollbürtige und Halbgeſchwiſter und

deren eheliche Descendenten.

Die Beſtimmungen im Stempel -Tarif unter

der Poſition ,, Erbſchaften " Litt. C. a. find von

den Behården nicht gleichmäßig verſtanden worden ,

weshalb es nothwendig erſchienen , nachſtehende

Erläuterungen darüber zu ertheilen :

Unter natürlichen , aber gereklich aners

fannten Kindern find in dieſer Beziehung nur

diejenigen zu verſtehen, welche entwedernach S. 597.

Tit. 2. Th. 2. des A. L. R. mit einer formlich

verlobten Braut erzeugt ſind, und alſo ſchon

durch die bloße Erklärung des Vaters (wenn gleich

die Ehe mit der Mutter nicht wirklich vollzogen

worden ) die Rechte ehelicher Kinder erlangt, oder,

die nach s. 601. ebendaſelbſt durch Legitimation

auf Antrag des Vaters die Rechte und Pflichten

ehelicher Kinder erhalten haben .

Áte übrigen unehelichen Kinder können bei

dem, was ſie von ihrem Vater ererben, auf den

Steuerſag von 2 Procent feinen Anſpruch machen,

fie find dagegen allerdings Verwandte ihres Vas

ters und daher nach Litt. D. a . a. a . D. dem

Stempelſage zu 4 Procent für das, was ſie

vom Vater erben, unterworfen. Dagegen iſt auch

das große Anerkenntniß des Vaters hinreis

chend, um den Status des unehelichen Rindes in

dem Grade nachzuweiſen, daß es auch rückſichtlich

des Erbſchafts -Stempels als Verwandter des Vas

ters nach Litt. D. sub a. a . a . D. anerkannt wer:

den muß. Circ. Refcr. 6. 25. April 1828. III.

7530. (v . Kamps Annalen Bd. 12. S. 333.)

Unter der Benennung : ,, ehelicher Descens

denten derſelben " in der Tarif-Poſition „ Erb

fchaften " , Buchftab C. c. , find nicht bloß Kinder,

d. 6. erſten Grades, ſondern auch die Descendens

ten fernerer Grade zu verſtehen. Reſer. D.

23. März 1823. III. 9374. (a . d . Reg. . Stettin .)

D. Der Anfall wird verſteuert mit Vier vom Hun :

dert des Betrages, wenn er gelangt:

18
*
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a) an ſolche Verwandte, welche vorſtehend nicht

benannt worden, ſofern ſie nicht über den

rechsten Grad hinaus mit dem Erblaſſer ver

wandt find ;

b ) an Stiefkinder und Stief-Aeltern ;

c) an Schwiegerfinder und Schwiegerstels

tern.

Unter Stieffinder können hier Stief-Enkel nicht

mit verſtanden werden . Refcr. v . 3. Juni 1822 .

( a. d . Reg . 2. Breslau ) und v. 5. Juni 1826.

(a . d. Prov. St. Dir. . Esin.) Vergl. Refcr.

V. 23. Mai 1823. ( f. Schmidt's Handb. S. 77.)

E. Der Anfall wird verſteuert mit Acht vom uits

dert , wenn er gelangt :

a) an folche, die nur im fiebenten oder einem

noch entfernteren Grade mit dem Erblaſſer

verwandt ſind;

b ) an Sch w åger und Schwägerinnen ;

c) an alle übrigen Nichtverwandten ohne Un

terſchied.

Teftament8 - Vollzieher ſind für die ihnen

für die Execution des Teſtaments hinterlaſſenen

Legate den Stempel zu löſen verbunden . " Cab .

Ordre u. 22. Aug. 1823. (a . d. Staats -Minift.

in einem Specialfall erlaſſen .)

Bei Beurtheilung der Verwandtſchafts -Grade,

wonach der Anfall verſteuert wird, kann nicht auf

ein Verh&ltniß zurückgegangen werden , welches

durch richterliches Erkenntniß oder Vers

trag ſchon vor erfolgtem Anfall zu beftes

ben aufgehört hat. Namentlich iſt dies auf

geſchiedene Ehegatten und aufgehobene Einfind

ſchaften anwendbar, und werden Anfälle, welche

nach erfolgter Trennung der Ehe oder nach aufs

gehobener Einfindſchaft ſtattfinden , lediglich nach

demjenigen Stempelſaße beſteuert, welcher ohne

Rückſicht auf die vormaligen , ſolchergeſtalt ges

trennten, Verhältniſſe anwendbar bleibt.

Wo nach andern Succeſſions-Ordnungen , als

derjenigen des Aug. Landrechts, der Fall eintritt,

daß halbbürtige mit vollbürtigen Geſchwiſtern bei
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Erbrchaften concurriren , werden fie in Rüdlicht

des Stempels ſåmmtlich wie vollbürtige behandelt.

Der Stempelſag von Lehns- und Fideis

commiß - Anfällen wird nur allein nach dem

Verwandtſchafts -Grade zwiſchen dem legten Fus

haber des Rehn- oder Fideicommiffes und deſſen

jedesmaligem Nachfolger im Beſige deffelben

Po beſtimmt, wie dies vorſtehend Buchſtab A. bis

E. angeordnet worden.

Die Verpflichtung der Stempel-Steuerlegung

muß jederzeit nach den perſönlichen Verhältniſſen,

in denen der wirkliche Empfänger der Erbs

ſchaft, der dadurch reicher wird, zu dem Erb

larrer geſtanden hat, beurtheilt werden , da ſolches

den Grundſäßen gemäß iſt, auf welchen das Stems

i pel-Gerek beruht. Ein ftempelfreier Erbe, der

die Erbrchaft auf die Repudiation eines fiems

pelpflichtigen erhålt, hat hienach die Stempels

Steuer nicht zu entrichten, wogegen der ſtempels

pflichtige Erbe, welchem die Erbſchaft auf die

Repudiation des ſtempelfreien zufält, diejenige

Steuer zu erlegen hat, die nach dem Grade reiner

Verwandtſchaft mit dem Erblaſſer gereklich bes
ftimmt iſt. Cab . Drdre u. 13. December 1824.

A. 11,670. (a. d. Miniſterium der Juſtig und der

Finanzen. v. Kamps Jahrb. Bd. 25. S. 125.,

W. Kamps Annalen Bd . 9. S. 621.)

V. Betrag des Stempels bei einzelnen

das Erbrecht betreffenden Verhands

lungen.

A. E r b rece ir e.

Erbrecenie oder Erbtheilungs-Receile, wenn dadurch

die Vertheilung einer ſtempelfreien Erbſchaft ausges

ſprochen wird, falls die dadurch zu vertheilende Malle

Eintauſend Shaler und darüber beträgt, 2 Rthlr.-Sgr.

falls gedachte Maſſe den Werth von

Eintauſend Thalern nicht ers

reicht, wie Ausfertigungen, ſ. diere,

wenn dadurch eine ſtempelpflichtige

Erbſchaft vertheilt wird frei
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: 1) Der Erbreceß-Stempel, welchen der Tarif, wenn

durch den Receß die Vertheilung einer ſtempels

freien Malle ausgeſprochen wird, im Betrage von

reſp. 2 Rthlrn. und dem Ausfertigungs - Stempel

gleich verlangt, reßt gar nicht den Abſchluß des Erb

receffes vor einer öffentlichen Behörde als noth

wendig voraus, fondern iſt auch erforderlich , wenn

der Receß privatim unter den Erben fchrift :

lich abgefaßt wird, in welchem Falle derſelbe na:

türlich nicht zu Akten einer öffentlichen Behörde

gebracht werden kann, vielmehr zu dem Receß

felbſt verwendet oder in den Formen des . 12.

des Stempel - Geſekes nachgebracht werden muß.

2 ) Der Betrag aber richtet ſich nach demerbſchaftsſtem :

pelfreien Antheil einer zu vertheilenden Maſſe der

geſtalt , daß , wenn bei Erbtheilungen erbſchafts

ſtempelfreie Erben und ſolche, die es nicht ſind, jus

ſammentreffen, zu den aufzunehmenden Erbreceffen

der Stempel von 2 Rthlrn. nur anzuwenden iſt,

in ſofern der Erbtheil der erbrchaftsſtem :

pelfreien Erben 1000 Rthlr. oder mehr

*** . betrågt. Reſer. U. 20. Mai 1828. III. 10,145.

( a . d . Prov. St. Dir: fi Danzig.) . Vergl. Beſchl.

des Kammergerichts. ( v. Stamps Annalen Bd. 7 .

S. 251.)

3) Erbreceſſe über den Nachlaß eines Ehegatten , der

mit dem Ueberlebenden in Gütergemeinſchaft ges

ftanden , unterliegen nur dann dem Stempel von

2 Rthlrn . , wenn die vertheilte erbſchaftsſtempels

freie Erbſchafts -Maſſe, außer der dem legtes

ren zuſtehenden Hälfte, 1000 Rthlr. und

darüber beträgt, da dieſe an den überlebenden

Ehegatten ex communione bonorum zurückfallende

Hälfte gar nicht zu dem Nachlaſſe des Verſtorbe

nen gehört und daher bei der Beſtimmung des

Stempels für den Erbreceß, der durch dieſen zu

vertheilenden Malle gar nicht beigerechnet werden

kann . Refcr. u . 8. September 1926. III. 16,674.

( a . d . Prov. St. Dir. 3. Danzig.)

4) Der Stempel - Tarif in der Poſition ,,Erbreceffer

verlangt die Verwendung eines eigenthümlichen

Stempels zu dem ſchriftlichen Akt der Vertheis

f
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lung ſtempelfreier Erbſchaften im Betrage von

50 Rthlrn . und darüber, und dieſer iſt daher bei:

zubringen, gleichviel: ob dieſer ſchriftliche Akt vor

einer Gerichts-Behårde oder vor einem Notarius

oder auch von Privatperſonen unter ſich aufgenoms

men wird .

5 ) Der Betrag diefes beſonderen Erbreceß - Stempels

- iſt , wenn die zu vertheilende (erbſchaftsſtempels

? freie ) Mafie 1000 Rthlr. und darüber betrågt,

zwei Thaler, bei geringeren Maſſen iſt er im Bes

trage dem Ausfertigungs - Stempel gleich geſtellt.

Der legtere beträgt nach dem Ermeſſen der Bes

I': borden entweder 15 Sgr. oder 5 Sgr. Daraus

folgt alſo, daß, wenn ein Erbreceß in der bezeichs

neten Ort vor einer Behörde abgeſchloſſen wird,

es ihr auch nach eben den Regeln und Bedinguna

gen , unter denen es ihrem pflichtmäßigen Ermeſs

ſen überlaſſen iſt, zu einer Ausfertigung nur 5 Sgr.

Stempel zu verwenden, nicht verſagt werden kann,

den Erbreceß -Stempel auf 5 Sgr. feſtzuſeßen ,
dagegen die Befugniß, aus beſonderen Gründen

eine Ausnahme von dieſer Regel zu machen, und

Beſcheidungen ſtempelfrei zu erlaſſen , auf den Res

ceß - Steripel nicht Anwendung finden kann, weil

in die Tarifpofition ,, Erbreceffer ausdrücklich einen

.: Stempel im Betrage eines Ausfertigungs -Stems

7.pels verlangt, und in der Poſition , Ausfertiguns

gen " im legten Abrake für die Äusnahme bei

• Ausfertigungen auf die vorgedachten fåüle, alſo

nicht auf andere, ausdrücklich verwieſen wird.

6) Es folgt ferner daraus, daß Erbreceſſe legtgedach

ter Art, vor einein Notarius aufgenommen , feinem

anderen, als dem Erbreceß - Stempel von 15 Sgr.

unterliegen, weil die Ausfertigungen der Notarien

: 9: { P. Notariats- Inſtrumente) auf keinem geringeren

Stempel zu ertheilen ſind und endlich , daß auch

die privatim abgeſchloſſenen Erbrezeſſe des Stem

pels von 15 Sgr. bedürfen , weil Privatperſonen

Feine Behörden ſind, und das Arbitrium zu dem

Stempel der Ausfertigungen tarifmäßig nur den

Behörden zuſteht. Reſor. 0. 31. Mai 1828. III .

10,657. (a . d . Prov. St. Dir. Danzig.)

3
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7) Der Erbreceß- Stempel wird zu dem Aften -Erem

plare verwendet, jede einzelne Ausfertigung des

Receſſes aber unterliegt dem Ausfertigungs-Stems

pel. Refcr . 0. 1. October 1823. (a. d. Reg. Rath

Schmidt z. Stettin. Schmidt's Hob. S. 78.)

Dieſer Ausfertigungs-Stempel tritt überal und

ſo oft ein, als eine Ausfertigung des Erbreceſſes

über einen an ſich ſtempelpflichtigen Betrag ers

folgt, ohne alle Rückſicht auf den Erbreceß- Stems

pel ſelbſt , und ſeine Verwendung richtet fich les

diglich nach den in den Poſitionen des Tarifs

,,dusfertigungen und Notariats- Inſtrumente“ ges

gebenen Beſtimmungen, in ſofern dieſe jedoch einem

beſonderen Werthſtempel, wie f. B. ſchriftliche

Kaufverträge, unterliegen, ift legterer anzuwenden ,

und dabei nur zu beachten , daß, wenn die Aus

fertigung durch einen Notarius erfolgt, der Stem

pel auch, falls der Werthſtempel geringer ſein ſollte,

wegen der Tarif-Poſition Notariats - Inſtrumenteri
niemals unter 15 Sgr. betragen kann . Refcr. .

20. Mai 1828. III . 10,145 . und 31. Mai 1828 .

III. 10,657. (a . d . Prov. St. Dir .f. Danzig .)

8 ) Protocolle, die vor Entwerfung des förmlichen Erbs

receſſes lediglich iber die Principien der Vertheis

lung der Erbmafie, oder auch nach entworfenem

Receffe fiber die Genehmigung deſſelbeli Seitens

aller oder einiger Intereſſenten aufgenommen wers

den, find , als zum Inbegriff des Erbreceſſes ges

hårig, nicht beſonders ſtempelpflichtig. Reſer. v .

1. October 1823. (a . 3. Reg. Rath Schmidt j .

Stettin . Schmidt's Hob. S. 79.)

Dagegen find Protocolle , welche nicht als

wirkliche Akte der Erbſchaft anzuſehen find, 3. E.

wenn ſie eine Erklärung über die Annahme der

Erbſchaft, Ableiſtung eines Manifeſtations - Eides

u. f. w . betreffen , allerdings ſtempelpflichtig , in

ſofern fie einen Act enthalten, den der Stempels

Tarif bei dein Worte ,,Protocolle“ unter a . b. c

bezeichnet. Reſor. v . 2. November 1826. ( a. d .

Prov . Stempel - Fibfal Scenf . Mühlhauſen .)

Vergl . Reſer. v . 23. Funi 1822. (a. d. Stolbergiſche

Reg. . Wernigerode.)
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9) Bei Erbtheilungen und Nachlaß-Regulirungen ſind,

ohne Rückſicht darauf, ob die Erbſchaft an fich

der Erbſchafts -Stempel : Abgabe unterliegt oder

nicht, in der Regel alle einzelne Verhandlungen,

ſoweit ſie in Sachen der freiwilligen Gerichtsbars

keit auch ohne alle Beziehung auf den Erbſchaftss

Stempel erforderlich find, dem gewöhnlichen Stems

pel unterworfen . Refcr. d. Juftig-Minift.v . 14. Fes

bruar 1823. im Einverſtändniß mit dem Finanjs

Minift. ( f. Amtsbl. o. Reg. 4. Potsdam und o .

Kamps Annalen Bd. 7. S. 247.) Refcr. d . Juſtifs

Minift. v . 29. December 1823. (a. D. Dber. Pd.

Ger. . Frankfurt a . d . D., V. Rampg Jahrb,

Bd . 22. S. 202. Vergl. Not. 12.)

10) Uebrigens find , wenn auch keiner der einzelnen

Erbtheile 50 Rthlr. erreicht, dennoch alle, die Erbs

theilung überhaupt betreffenden Verhandlungen ,

* B. Geſuche um gerichtliche Erbregulirung, Pors

ladungen zum Erbtheilungs- Termine u . dgl. aud

Tauf- und Todtenſcheine ſtempelpflichtig, ſobald

nur die ganze Maſſe 50 Rthlr. oder mehr bes

trågt. Reſor. v. 1. October 1823. ( a . d. Reg.

Rath Schmidt z. Stettin. . Schmidt's Hob. S.79.)

B. Erbfolge Verträge . . i2 Rthlr.2 Rthlr.- Sgr.

C. Teftamente, und zwar fos

wohlſolche, die ſchriftlich eingereicht,

als ſolche, die mündlich zum Protos

col erklärt werden 2 Rthlr. - Sgr.

Außerdem iſt zu dem Berichte

oder Anſuchen , womit ein Teſtament

dem aufbewahrenden Gerichte überges

ben wird, der gewöhnliche Stempel

zu Geſuchen mit Rthlr. 5 Sgr.

und zu dem Protocol über die An.

nahme deſſelben der Stempel von 1.-- Rthlr. 15 Ggr.

zu nehmen .

Dagegen iſt, wenn der Deftator

reinen Willen zum gerichtlichen Pros

tocol erklärt, das neben dem Seftas

ments Protocolle (dem Drginal- Teftas

mente) aufgenommene, nur den Act

der Teſtaments- Errichtung beurfun
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dende Protocol, als eine bloße Res

giſtratur der Gerichts - Deputirten

ſtempelfrei. Reſor. v . 1. October 1823.

( a. d. Reg. Rath Schmidt f. Stets

tin. Schmidt's Hob. S. 61. )

D. Codicille Rthlr. 15 Sgr.

VI. Stempelſtrafe.

1) Die Unterlaſſung der Anmeldung einer anges

fallenen ſtempelpflichtigen Erbſchaft, Vermächtniſs

res oder Schenkung innerhalb der geſeßlichen Friſt,

wird mit dem doppelten Betrage des Erb

ſchafts- Stempels beahndet. Werden ſtempelpflich

di stige Erbſchaften, Vermächtniſſe und Schenkungen

zwar angemeldet, aber nicht innerhalb der geſet

lichen oder auf Anſuchen verlängerten Friſt vers

ſteuert, fo tritt gleichfalls die Entridtung des

doppelten Betrages des Erbſchaft . Stempels als

Strafe ein. Auch kann alsdann die Uusmitte

lung des Betrages der Erbſchaft auf Koſten des

Säumigen vorgenommen werden ; S. 25. des Stem.

pel -Geſekes.

2) Der 9. 25. des Stempel - Gefeßes ſpricht von

der unterlaſſenen Meldung der ſtempelpflichtigen

Erbſchaften , Vermächtniſſe oder Schenkungen , alſo

objectiv des zu verſteuernden Gegenſtandes ; ders ,

jenige alſo , der das Object nicht vollſtändig an- ;

giebt, hat für den verſchwiegenen Theil die Mel

dung unterlaſſen und unterliegt daher für dieſen

nicht angemeldeten Theil der Erbſchaft der in dies

ſer Geſebſtelle verordneten Strafe. Darin aber,

daß das Seleß bei Erbſchaften nur die Strafe :

des Dupli feftfest, kann man feinen entſcheidens

den Grund für die Anſicht finden , daß der 3. 25 .

nur für Verſäumniß, nicht für abſichtliche Hins

tergehung der Steuer eine Strafe habe feftreken

wollen , vielmehr liegt der Grund diefer geringes

ren Strafe eines Theils deutlich darin , daß bei

den Erbſchafts - Stempeln die Behörde ſelbſt den

Betrag deſſelben beſtimmt, der es frei ſteht, wenn

ſie bei der Angabe der Intereſſenten ſich nicht bes

ruhigen zu können glaubt, nähere Erkundigungen
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und Ermittelungenzu veranſtalten , andern Theils

in dem oft boben Betrage des Erbſchafts- Stems

pels, wodurch die poena quadrupli, welche nach

S. 21. poch außer der . Nachzahlung der Steuer

zu erlegen iſt, augenblicklich hart werden könne.

Reſcr. 0. 31. December 1824. ( a. d. Prov . St.

Dir . fo Edin.)

3 ) Wenn die durch den obigen S. 25. beſtimmte

"Strafe bereits einmal wegen unterlaſſener An

meldung einer ſtempelpflichtigen Erbſchaft feſtges

reßt worden iſt, fo findet ſie demnächſt wegen vers

abfäumter Friſt zur Verſteuerung derſelben Erbs

w Ichaft nicht weiter Unwendung , vielmehr ſind dann

nur die gewöhnlichen Zwangsmittel anzuwenden ,

}.,um die Verſteuerung zu bewirken . Reſer. v .

31. Auguſt 1823. III . 16,743. ( a . d .Reg. f. Trier .)

4 ) Die erwåhote Strafe wird durch Beitreibung des

einfachen Erbſchaft-Stempels und Einziehung einer

i baaren Summe von gleichem Betrage , welche

nach Abzug des Denuncianten -Antheils als Strafe

zu verrechnen iſt, realiſirt. Refcr. u . 21. April

1824. (1. Kamps . Annalen Bd. 8. S. 357. und

** Bd.9. S. 322.) Bergl. Refer, 0. 1. Dctober 1823.
1.: (a.d. Reg: Rath Schmidt Stettin .)

5 ) In den ſeltenen Fällen , wo der Erbſchafts-Stempel

unter i Rthlr. beträgt, kann der wegen unterlaſs

Fener Anmeldung und Berſeuerung des Erbfalls

zu erhebende doppelte Betrag des zu entrichtens

den Stempelſages zufolge $. 125. nur nach dem

einfachen Betrage berechnet werden , ohne die Bes

.... Kimmung des §. 21. darauf anzuwenden . Reſcr.

1. 12. September 1823 , (1. d. Reg. z . Trier.)

6 ) Ueber die Rechtsmittel gegen die Stempels

Strafreſolute ſpricht ſich nacſtehendes Circulare

erſchspfend aus :

Es iſt auf den Bericht des Königl. Staats

Miniſteriums durch die an daſſelbe ergangene

Allerhöchfte Cabinets - Drdre vom 26. Decems

ber p . a . feſtgeſtellt worden , daß:

1) in der Regel gegen Stempelſtrafen, welche nicht

10 Rthlr . betragen , fie mogen in der Form

eines Reſoluts oder eines Decrets auferlegt

ſein , im Wege des Recurſes oder der Bes
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ſchwerde, Erlaß oder Milderung, bei der Königl.

Stempel - Verivaltung nachzuſuchen fei;

2) hievon nur diejenigen Stempelſtrafen ausges

nommen ſein ſollen, die entweder von einer

Miniſterial-Behårde verfügt oder von den Ge

richten in Prozeß - Verhandlungen ohne Unters

fchied, und in andern gerichtlichen Verhandluns

gen gegen die unterlaſſene Verwendung des

tarifmåßigen Stempelszu Geſuchen und Eins

gaben , zu Vollmachten und zu gerichtlichen

oder Notariats- Beglaubigungen , durch ein Des

cret feſtgeregt werden ;

3) nur in dieſem Falle der Recurs im Wege einer

Beſchwerde an die höhere Fnftanz der Behörde,

welche das Straf- Decret abgefaßt habe, ſtatts

finden ſolle;

4) überall, wo der Recurs , oder die Beſchwerde

an die Stempel-Verwaltung, zu richten rei, der

Betheiligte ſich unmittelbaran das Konigl. Fi

nanz-Miniſterium zu wenden habe, welchem jes

jedoch frei ſtehen ſolle, zur Erleichterung des

Verfahrens , den Provinzial-Steuer- Director

oder die betreffendeRegierangzu ſubſtituiren ; und

5) der Niecurs , welchen wegen der Strafen zu

10 Rthlr . und darüber der Betheiligte ftatt

der Berufung auf ein gerichtliches Verfahren

etwa einlege, in allen Fällen zur Entſcheidung

des Herrn Finanz-Miniſters gebore.

Hienach hat das Königl. Ober -Landesges

richt sc. fich zu achten , und die eingehenden Res

curſe gegen die Strafbeſtimmungen in Stema

pel-Sachen , in ſofern folche nicht der Stempels

Verwaltung iberwieſen find, an die h here

Fnſtanz, mithin andiejenige Gerichts- Behsrde,

welche in appellatorio zu erkennen haben würde

zur Beurtheilung und Entſcheidung abzugeben.

Berlin, den 19. September 1831.

V. Kpg . Bd. 38. S. 135.

Bei Stempelftrafen über 10 Rthlr. ſteht demBeſtraf

ten das Recht zu, auf richterliches Gehör zu provociren.



Beilage A.

Li ft e

der

im I. Tertial 1830 zu N. N. Verſtorbenen.

Bemerkunge

Die Rubriken dieſer Beilage und der folgenden ſind mit erläuternden

Beiſpielen , welche ſich durch kleinere Schrift unterſcheiden , verſehen

worben .
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Name, Stand

und Alter

der

Verſtorbenen.

Benennung

Todestag. Der bekannten oder prå

ſumtiven Erben.

N
r

.

1 Staufmann Carl N. N.0. 12. Januar. Wittwe und Stinder.

2 Schneidermeiſter Jakob0. 15. Januar. Ein Schwiegerſohn Johann

N. N. N. N.

3 Steuermann JuliusN.N .0. 20. Januar. Entfernte Verwandte.

4 Strämer Arnold N. N0. 6. februar. ſunbekannt.

5 Leinweber Peter N. N.0. 20. Februar.Die Aeltern .

6 Einwohner Paul N. N. 0. 10. März. Mehrere Geſchwiſter.

7 Bürger Chriſtian N. N. d. 28. März. Die Wittwe.

8 Wittwe Henriette N. N. 0. 3. April. Ein Enkel der Schwefter der
Verſtorbenen .

N. N. den 30. April 1830.

(Namens - Unterſchrift des Predigers.)



Beilage B.

Nachtrags - Erbſchafts- Stempel - Sabelle

des

Königlich Preußiſchen Lands und Stadtgerichts

zu

N.' N.

får den Zeitraum

vom 1 , Auguſt 1825 bis zum 31. December 1829.
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1
3
6

Name, Stand

Nr.
und Todestag

des
Ganzer Namen der Erben , Ler

aus der
Erblaffers :

Betrag gatarien und Donatas

friiheren des rien, mit dem Bemerken :

Haupt: Nachlaſſes : ob und wie ſie mit dent
Tabelle. Bemerkung des Zeit

raums der früheren
Erblaſſer verwandt find.

Haupt- Tabelle.
Rthl.fg.Ipf.

(Haupttabelle für das

III. Tertial 1825.)

24 Staufmann Moriş N. 35500 101 -1) die Wittwe Mathilde
N.,geft. den 22. Nos geb. N. N.

vember 1825 .

1

Indata

2) Schiffscapitain Ferdi

nandN. N., Schwies

gerſohn des Erblaffers.

3) Wirthſchafts-Aufſehes

rin Agnes N. ' N ,

nicht verwandt.

4) Dienftmago Angelica

N. N., nicht vers

wandt.

2 24
Herrmann N. N., Halbs

bruder des Erblaſſers.

(Haupttabelle für das

II. Tertial 1826.)

Hierbrauer Carl N.

N., gefi. den 2.Mai

1826 .

(Haupttabelle für das

'1. Dertial 1829. )

Bauer Ludwig N.N. 450

geſt. den 4. Februari
1829.

3 Natalia N. N. , eine

Stieftochter des Erbs

laffers.
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Betrag der Betrag

einzelnen Erb
Bemerkungen:

des ges 1) Wann der Stempel gelöſet, oderwie die
portionen ,

löreten

Vermächtniffel Erb
Stempellöſung nachgewieſen worden.

und Schen ſchafts
2) Weshalb die Stempelberichtigung noch nicht

kungen von Stem:
hat erfolgen können.

Todeswegen . pels.
3) Beantwortung ergangener Erinnerungen .

4) Sonſtige Erläuterungen ,
Rth . Ifg.Ipf. Rth.Iſg.

P
r
o
c
e
n
t

:B
e
t
r
a
g

.

6600

23,200 101

300
-

1191 5 Die Wittweerbt eigenthümlich)
6600Rthlr ., wovon der Stempel 66 Rthlr. rar.

beträgt. Sie hat ferner den lez

benslanglichen Nießbraud) von

20,000 Rthlrn , 10gr ., welche zu

5 Procent 1000 Rthlr. 6 pf. an

jährlichen Zinſen geben. Legtere

127 malgenommen, madit12,500

Rthlr. 6 gr. 3 pf., wovon der
Stempel .

125 Rthlr. 5 fgre

Sind nebenbemerkte . 191 Rthlr. 5 gr .

8 1856 5 unter dem angezeigten Erbtheile ſind diejenigen

20,000 Rthlr. 10 gr. und 1200 Rthlr. begriffen , an

denen den zu 1 und 4 bemerkten Erben der Nieß

braud) zuſteht.

Geſetzlid ſtempelfrei, weil das Erbtheil in Rück:

fidit der dem Erblaſſer geleiſteten Dienſte ausges

ſeizt worden .

1 7 15 Die Erbin erhält eine jährliche Rente von 60

Rthlrn . Lettere 12mal genommen , giebt 750

Rthlr., wovon , weil die Kente wegen der dem Erbs

laſſer von der Erbin geleiſteten Dienſte vermacht

iſt, geſeblich nur 1 Procent Stempel-Steuer zu ent:

ridten iſt.

Sämmtlidie Stempel ſind unterm 14. Auguſt 1830

bei dem Haupt - Steuer - Amte zu N. N. gelöſet,

und am 19. ejusd. eingereid )t worden.

2 850 Mittelſt Reſcripts Eines Königl. Hohen Finanz:

Minifterii vom 15. Mai 1830 ift den Erben die

Zahlung eines Averfi von 850 Rthlrn . geftattet

worden.

Der Stempel iſt unterm 20. Juli 1830 bei den

Haupt- Steuer: Amte zu V. N. gelöſet und am

26. ejusd .eingereicht worden .

4 Gelöret bei dem hieſigen Steuer : Amte am 12. Seps

tember 1829 und ejusd . eingereicht.

Der Erbfall ward durd das Reviſions -Protocoll

d . d . Berlin u . 1. w. zur Nachtrags : Tabelle vers

wieren , weil 1 Rthlr . an Stempeln zu viel erhos

ben war. Dierer 1 Rthlr . iſt unterm 22. Juli 1830

erſtattet worden .

Hes

trag 12922 | 25

N. N. den 30. October 1832.

450 18

Stöniglich Preußiſches Lands und Stadtgericht.

(Unterſchrift.)

19





Beilage c.

Haupt - Erbſchafts -Stempel- Tabelle

de $

Königlich Preußiſchen Lands und Stadtgerichts

zu

N. N.

für das erſte Tertia ( 1830.

Zur Nachtrags - Tabelle geht über :

Nr. 7. Chriftian N. N.

19 *
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Name , Stand und

Dodestag des Erbs

laffers.

Ganger
Namen der Erben, Les

Hetrag
gatarien und Donata

des
rien, mit der Bemers

Nachlaſſes.
kung: ob und wie ſie

mit dem Erblaſſer vers
wandt ſind.

Rth. Ifg.Ipf.

1

1
2
6

, Die Mitte1 Staufmann Carl N. N., gefi. den

12. Januar 1830 .

2 |Schneidermeiſter Jacob N. N., 1233 10

geft. den 15. Januar 1830.

Die Wittwe und Stins

der des Erblaſſers.

Johann N. N., Schwies

gerſohn des Verſtor's

benen .

uljahre
Unbekannt.3 Strämer Arnold N. N., geft, den

6. Februar 1830.

4 Leinweber Peter N. N., geft, den

20. Februar 1830.

Die Aeltern.

-

3 Bürger Chriftian N. N., geff. den

18. März 1830 .

Die Wittwe Anna Bars

bara .

6 Einwohner Paul N. N., geft. den - Mehrere Geſchwiſter.

21. März 1830.

7 Steuermann Julius N. N., geft. 2721 6 Entfernte Verwandte.

den 26. März 1830.

8 Wittwe Henriette N. N., geft.! 866 20 - Samuel N. N. , ein

den 3. April 1830. Enkel der volbürtis

gen Schweſter der i

Erblaſſerin.

1
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des ge:

Betrag der Betrag

einzelnen Erb Bemerkungen :

portionen , löſeten 1) Wann der Stempel gelöſet , oder wie

Vermächtniffe -Erb: die Stempellöſung nachgewieſen worden.

und Schen: ſchafts- 12) Weshalb die Stempel Berichtigung noch

kungen von Stem: nichthat erfolgen können.

Todeswegen . pels. 3) Sonſtige Erläuterungen.

Rth . Ifg. (pf. Rth.Irg.

P
r
o
c
e
n
t

-B
e
t
r
a
g

.

1

Gefeßlich ftempelfrei.

1233 10 4 49 10 Gelöſet bei dem Haupt-Steuer -Amte ju N.N.

am 12. September 1830, eingereicht den

28. deſſelben Monats.

Inſufficiens.

1 Gehört zum Reffort des Juſtiz - Amts N. N.,

und iſt laut" Schreibens vom 30. Juni

1830 in deſſen Nachtrags - Tabelle für das

II. Tertial 1830. Nr. 91. eingetragen .

Zu dem Nachlaß gehört ein Grundftüd , ju

deffen Werths - Ermittelung auf den Ans

trag der Erben ein Termin auf den 30. Nos

vember d. J. angefert worden iſt.

1 Nachlaß unter 50 Rthlr.

-

Gefeßlich ſtempelfrei.

866 120 2 17 10 Gelöfet bei dem Stempel-Diftributeur N. N.

am 5. September 1830 und eodem eins

gereicht.

Bes

trag 66 1201

N. N. den 30. Dctober 1830 .

Königlich Preußiſches Lands und Stadtgericht.

(Unterſchrift.)
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Aufhebung wechſelſeitis Bewegungsgrund 96

ger Teftamente 180 Beweiskraft der kauf

Der Erbverträge 185 månniſchen Bücher 7

des Witthums 189 Bezeichnung des Erben 86

der Einkindſchaft 192 des Legatars . 123

Aufløſende Bedingung 88 des Fideicommiffars 154

Aufnab me , gerichtliche, Blinde , deren Teſtamentss

des Inventarit kann nie form : 61

verboten werden 21 Blodſinniger kann

Verbot bei der Subftitus nicht teſtiren 55

tion . 158 ihm kannpupidariter ſubs

Aufſchiebende Bedin ftituirt werden 175

gung A. 88 Blutſch ande als Kinders

auftrag dem gegenwärtis niß, zu teſtiren 86

gen Erben 125 als Sinderniß, Erbe zu
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als Enterbungsgrund . . 107
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deren Erſchung 22 Teftamenten ..
52
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des Stempels
263 biger

237

Beriß der Erbſchaft, wer des Schuldners gegen die

thn zu fordern bat . 81 Mit-Erben 241

des Inſtruments, wenn Confiscation
6. 49

es zur Einziehung bes Conjunctio, verbis u. re 222

rechtigt. 240 Controlle des Stempels 263

Beft åttgte Codicide . 51 Corporation , wenn ihr
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Stempels 271 Gultur, vernachläſſigte

Betrug beim Teftamente 82 bei Lehnen . 204

223

1

.
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.
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.

• 115
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• • •
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.

1
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Kinder, eheliche . 26. 36. 111 beitragen muß . 125

zur linkenHand 29
deſſen Fähigkeit nach R.R. 126

eingekindſchaftete 36. 190 Lehnt , deffen Abfondering 199
abgefundene – nicht ab

Lehns - Anfälle , deren

gefundene .
47

Stempel : 268

flichttheil derſelben
98 Leibgedinge 188

deren Rechte bei der Prd .
Leibrente , deren Wider

terition . 160
ruf . 101

eines Dritten 111 Liberationis legatum 135. 141

des Legatars . 123 Lineal - Erbfolge . 32

deren Vermogen 212 činke Hand , the,Kinder

Ausgleichungunter dens daraus . 29. 38. 40. 44

ſelben
223

duldet keineGütergemeins

deren Stempelfreiheit .. 271 ſchaft 44

Kirche, deren Erbrecht...50
Ebefrau ,, f. Hausfrau.

deren Fähigkeit, zu erben 83 Etquidations - Proge ,

Klofter, wie weit fie in erbſchaftlicher, wer darauf

Teſtamenten bedacht wers antragen könne 23

den können . 83 Loos . 166. 170

Kriegsgefabr . 74 bet der Ebellung der Erb

ſchaft .
231

L. Idfung des Stempels 247

derenZeit
235

Landesberr, Annabme

des Teftamens durch dens M.
felben . 74

deſſen Genehmigung bei Majorat
166

Zuwendungen an Kirchen 83 Materie, Anwendung der

Landroldaten .. 74 ſelben beim Legat 140

.

!
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Meliorationen, deren Nullum testamentam ... 114

Vergütung beim Lehn . . 200 Nuşungen, deren Stem
der eingebrachten Grunds pel 233

ftücke 209 welche in Zukunft anheim

Snilitairiſche Teftas fallen , deren Stempel236. 267.

mente . 74 268

deren Publikation . 81

Minderjarige erhalten
3.

Alimente während des Li- Offizier, Obers, bet Zee

quidations- Prozeſſes 22 ftamenten 74

mieweit fie teſtiren können 56 Ordentliche Teftamentos
Form, in welcher fie tefti- form .. 60

ren müſſen . 61 Ordnungsftrafe beim

konnten keine Erbverträge Stempel 250

fchliefen 183 Drdnung der Erbfolge . 31

derenKonkurrenz bei der bei Familien - Stiftungen 165

Theilung
232 Fideicoms

Minorat 166 miſſen 167

Miſſions - Anſtalten ,

deren Befreiung vom P.
Stempel 273

Parentum int. lib. divisio,
Mit- Erben 193

f. divisio.
deren Verhaftung gegent Partitionis legatum .. 132

die Gläubiger.. 234

Mixtim conjunctio .
Peft , Teftament während

derſelben 77

mobilien eingebrachte : 208 Pfandrecht des Legatars 91.

bei der Gütergemeinſchaft 212 124

der Kinder . 212 Pfarrer kann die Stelle

deren Berechnung bei der des Richters vertreten . 89

Collation .. ſtatt des Richters bei Teft.

Mündliche Teftamente in Peſtzeiten : 77

der Soldaten
73 Pfleger eines Wabnſins

Münzforte bei Legaten . 128 nigen, deſſen Erbrecht . , 49

Myftiſches Teftament .. 86 Pflichttheil aus dem

Nachlaſe des in einer Ar

N. men Anſtalt Verſtorbenen 49

deſſen Begriff und Erfors

Nadh geborne Rinder 108. 113 derniffe 97

Nachtrags - Tabelle . ... 231 was auf denſelben angus

Nimo pro parte testatus : 10 rechnen .

Neues Teſtament, deſſen bei Lebzeiten 100

Errichtung .. 109 defien Berechnung ..101

Nießbrauch geht nicht Präterition aus Irrthum 103

auf die Erben über . 4 Primogenitur 166

des in Gütergemeinſchaft Pringen des K. Sauſes

lebenden Ehegatten . 48 zahlen keinen Stempel . 273

legirter .. 127. 136. 160 Principioblatio testamenti 74
Niftel .. 206 Privat - Gefangen
Nomino legatum 133. 141 fdy aft .

Noth - Erben 97 Privat- Teftamente des

Novation bei Mit-Erben 237 R. R ... 59 :

228

99

87
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999

Seite

S.
Publtlation der Deftas

Seite
mente 79

deren Wirkungen Schenkung , derett uns
81

Pupillar- Subftitution . . 97.
nahme wird nicht trans

mittirt
148. 172

44

deren Widerruf, wie weit

er auf dieErben übergeht

wie weit fie beim Pflichta

Quarta divi Pii 122 thell zur Änrechnungkoma

falcidia, 1. dieſe.
men . 101

Trebellianica, f . diefe. wann fie conferirt werden

Quafi - Pupiðar - Subftt
muß : 227

tution ..
Schiff, deffen Untergang

175
2

Querela inofficiosi test. 26
Teſtamentaufdemſelben 74.76

Schulden des Lehns, wie

R.
weit die allodialmaſſe da

für Vergütung fördern

Rachder Fann nicht teftis
kann und leiſtenmuß 203. 203

ren . 55
deren Tilgung beim eins

Re conjunctio gebrachten Vermogen . . 210

Receffe , Erb- , deren
Schuldner der Erbſchaft 210

Stempel 277 Schuldichein , deſſen Be
Rechtsmittel gegen weiskraft gegen Årben . . 7

Straf- Reſolute 283 Seniorát.. 166

Regierende Familien ſind Separation des Lebnes

erbſchaftsſtempelfrei. 266 vom Allodio 199

Regiment, deſſen Erbrecht 50 Separationsrecht 238

Regulirung des Nach- Sicherſtellung des

laſies, Stempel dabei 281 Stempels . 262

Rekurs gegen Stempel- des Nachlaſſes
14

ſtraf- Reſolute .
283 Siegelung" des Nach

Reparatur der Gebäude laſies 14

bei Lebnen .. 203 Socini cautela . 100

Repräſentationsrech
t

32

Rus succedit in locum
Speciei legatum 131. 141

pretii etc. 8. 239 Spurii .. 31

Reſidenten, f. Geſandte. Stempel 274

Refolut, Straf 283 deſen Berechnung : ... 263
Restitutio in integrum 24 Stiefvater kann nichtpu

der fideicommiſſariſchen pillariter ſubſtituiren . . . 172 ,
Erbſchaft 158 Stifter des Familien

Richter , deſſen Fähigkeit, Fideicommiſſes 167

ein Teſtamentaufzunehmen 60 mehrerer Fideicommiffe . 167

im Teftamente bedacht.. 64 mehrere, verſchiedener Fts

wie derſelbe bei Teftamen- deicommiffe.. 168

ten fur Peftzeit vertreten Stiftungen , milde 76

werden kann . 77 desgl. , wenn ſie im Tefta

perſönlicher Verlautba ment Bedacht..

rung der Fam .-Stiftung 165 desgl. , ob ſie zu Erben zu

deſſen Pflicht bei Aus- ernennen 82

mittelung des Stempels 247 Familien-, ſ. Familiens

Ruptum testamentum ... 114 Stiftungen .

.

81



Alphabetiſches Sachregiſter.
303

232 1

ju teftiren
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Seite
Seite

Stimmenmehrbeit bei Teftamettt , deſſen Aufbes

mehreren mit Erben ... 198 bung
112

beim Zuſchlag wechſelſeitiges 177
Strafen , wie weit fie auf deren Stempel ..

281

die Erben übergehen . 6 Tbeilung , deren Verbot 199

als Grund der unfähigkeit wirkliche des Nachlaſſes . 231

zu erben 31. 82 Theodosian a transmissio 25

55 Tod des Erblaſſers . 2. 3.

žu widerrufen 114 gleichzeitiger , mehrerer
im Legate enthalten 138 Erben ..

10
Stempel

282 verurſacht durch den Erbent 82

Reſolut 283 des Inſtituten
151

Stumme, ob ſie teſtiren Todeserklärung
2fønnen

55 Translatio legati ... 143

Form des Teftaments 62 Transmiſſion des Erb

ihnen kann pupillariter rechts
23

ſubſtituirt werden.. 175 bedingter Erbſchaften 90

Subitang-Stempel beim
Legate . 138

darauf ruhenden Nieß der Subſtitution
151

brauch .. 257 Trauung beſtimmt denSubftitution . 97. 144 Moment des Erbrechts

wenn ſie vermutbet wird 148 des Ebegatten .
44Succeſſions - Dronung · 31 Trauerjähr
189

bet Familien -Stiftungen 165 Trebellianica quarta . . 161

Fideicom- Trennung der Ehe. 44

miſien .
167 - Plichttheil dabei

Uebertegungsfriſt 15

Tod des Inſtituten wahs
.

rend derſelben ... 151

unabgefundene Kinder 47
Tabelle B. Erbſchaftsftems Uneheliche Kinder, deren

pel .
248 Erbfähigkeit 26. 36. 38Tantième beim Erb

deren Pflichttheil . 98

ſchaftsftempel 254

Taube, ob ſie teftiren font

u.nen 55

Form des Teftaments 62 unerlaubte Handlungen ,

Ihnen kann pupillariter wie weit deren Folgen auf
fúbftitui: t werden ... : 175 die Erben übergeben

Tage bet Veräußerung der Geſellſchaften ' tonnen
Grundſtüđe

nicht Erbe rein
85Teftament, Begriff def- Bedingung, deren Wirkung 88.

ſelben 51
185Form derſelben , nach wels .

chen Gefeßen dieſelben zu
ungültige Ehen 30

Ungültigkeit der Defta
beurtheilen .

53 mente .
112militairiſches

der Legate ..
138

dorfgerichtliches
65 inmundiger kann nicht

der Geſandten .
77 teſtiren 55

tempore pestit.
77 unmogliche Bedingung,

defien Publication
80 deren Wirkung

88dellen Sabalt
81 tin nůße Bedingungen

89

... 100

.

1

1

232

74

.
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Pfleger. ::
225

Seite Seite

unſichere Forderung, de- Vorbehaltenes Verm8s

ren Verwerfung beimErba gen 207

ſchafts -Stempel 267 Verkaufsrechtgehtnicht

unverft åndliche Bedins auf die Erben über 4&

gungen .. 88 Vormundſdy aft, deren

Anordnung : 78

V. Vulgo quaesiti 31

Verbindung durch Vers W.
wandtſchaft oder Amt . . 111

re et verbis, ſ. conjunctio. Waiſen å ufer , deren

Verbis conjunctio Erbrecht 49

Verbot der Aufnahmedes wabl, legirte . 132

Inventarit 21 des Ehemannes bei dem

der Theilung des Nach- Vermögen der Ehefrau . 209
Taſſes ... 199 Wahnſinniger, deſſen

des Zuwachires 219 49

der Collation kann nicht teſtiren 55

Vergleiche über nicht an- kann aus guter Abſicht

gefallene Erbſchaften . . . 184 enterbt werden 109

Verbeimlich ung der Wechſelſeitige Deſta

Dispoſition durch den Ers mente, deren Errichtung 177

ben
82 deren Aufhebung 180

Verlaffenſchaft, deren Weiber , deren Succeſſion

Begriff 1 in Familien - Fideicom -

berrenloſe .. 50 milien 170

Verlautbarung der Fa- Wiederholung einer Bes

milien - Stiftungen 165 dingung . 92

Bermögen , vorbehaltenes 207 Wiederkaufsrecht geht

eingebrachtes, ſ. dieſes. nicht auf die Erben über

der Kinder . 212 Widerruf des Teftaments,

Verſchwender , wie weit gehindert durch den Erben 82

ſie teſtiren konnen 56 im Allgemeinen .... 113

Berſorgungs -Anftalten , in Legaten 141

deren Erbrecht. 49 der Enterbung 108

deren Fähigkeit, zu erben 83 wechſelſeitiger Teftamente 181

Vertrag, Erb-, F. Erb- der Erbvertråge . 18%

vertrag. Wirkungen der Tefta

durch , vorbehaltenes Ver- mente, nach welchen Ges

mögen . 207 ſeben dieſelben zu beur

Erb-, deren Stempel . . 281 theilen 54

Verzicht der Tochter . . . 194 der Subſtitution 152

Verwaltung des Nach- der fideicommiſſariſchen
laſſes 14 Subſtitution . 156

Verwandte 111 des Widerrufs bei wech

Verwundung im Kriege 2 felſeitigen Teftamenten 181

Voconiſche Geſeß 145 des Erbvertrages 183

Vollziehér des Teſta- der Einkindſchaft 191

ments . 276 des Verbots der Collation 226

vorbehalt ohne Antre- der Bekanntmachung der

tung.. 16 Theilung 236

mit Antretung 18 des Separationsrechts .. 240

23 irths
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Ceite

..2017

Edit

9

227
.

Ten

78

31

Seite Seite

Wirtbfd aftsjabr bet Beugen bei den gravirten

den Nußungen 199 Teftamenten desR. R. 62

Witthum 188 bet militairiſchen Tefta

fu conferiren menten 75

Wob nit , erfter , der Ehes bet wechſelſeitigen Teftas

leute . 44 menten 180

Wittwentand als Bes Z uwachs. 213

dingung .. 87 Zurůdname des Leftas

ments . 116

zukünftige Sachen legtrt 128

3.
Bufslig

232

3wanzigfter Dbetl der
zettbefimmung 88 Erbſchaft . 125. 184

Zeugen bet den eftamen- 3wed .

ten des R. N. 39 der Collation 227

49

.. 132

. 95
HII

209

7

49

55

St

. 109

9 177

180

1

- 170

92 Pin :6 ***

4A .

113

111

108

181

183)

34

3
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Chronologiſches Berzeichnis

der

in vorſtehender Schrift allegirten

Verordnungen und Refcripte.

( Diejenigen Verordnungen und Refcripte, bei denen die Quelle nicht allegirt iſt,

find an einzelne Behörden ergangen und nicht öffentlich bekannt gemacht. So

welt ple das Stempel-Gefeß betreffen , find fie aus dem mit großem Fleiße und

Umſicht gearbeiteten Repertorium der Vorſchriften des Stempel -Steuer :Geleges

von dem . Reg.-Rath G. B. F. Leyden ( Danzig, 1831) entnommen .)
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Refer. vom 17. October 1794. Stengel Bd. 1. S. 383 .
103

27. December 1796. Ed.- Samml. v . 1797. S. 1499. 183

9. Dctober 1797. Ed.-Samml. S. 1451. 22

12. Februar 1798. Stengel BD. 8. S. 313. 13

8. Mårg 1798. Stengel Bd. 6. S. 170. .
12. November 1798. Rabe Bd. 5. S. 237. 71

8. October 1798. Stengel Bd. 12. S. 233. 44

10. December 1801. Matthis Bd. 1. S. 111 . 180

24. Juni 1802. Neues Archiv Bd. 3. S. 9.
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10. mai 1806. Neues Archiv BD. 4. S. 253.
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Circ.- Refcr. vom 10.januar 1818 .
234
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3. Juli 1816. v. Rp . Bd. 3. S. 3 u . 6. 179

1. Juli 1817. V. KPB. Bd. 9. S. 187. .17
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Stempel- Edikt vom 7. März 1822. 247

Reſcr. vom 18. März 1822. 273
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3. Juni 1822. 276

23. Juni 1822.. 280

21. December 1822. v. KvK . Ann. Bd. 7. S.791. 264.274
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24. Mai 1823. . 264

11. Juni 1823. 264
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Reſer. vom 31. Auguſt 1823. 283
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Berbeſſerungen.

* 4

10

26

42

Seite Zeite

2 2 . u . lies.4. L. R. ftatt A. G. D.

8 10 V. u . • Daß ftatt daß.

7 149.0. ibm ftatt von ihm .

19 V. U. • Bortrågen ftatt Bertragen.

11 70. u. muf die Parentheſe binter murdell Beile

ichließen .

18 2 0. 0. lies 17. ftatt 517.

20 12 . 0. • binter Verdunkelung: nachwetſen tonnen .

21 10 6. U. cap . ftatt cop

21 4 V. 11. jure jar fatt jure rar.

26 6 N. 0. fått „num" weg.

8 H. o . fådt „ in ” meg.

26 17 V. u. lies wirklich ftatt völlig.

35 17 1.0. . generelle ftatt generale.

17 D. u. . ( n. 1.) ftatt Nr. 1 .

18 16 V. 0. • deren ftatt derer.

48 190.0. erhielte ftatt erhalt.

57 13 1. u. . aufgeboben ftatt aufgegeben .

13 . 0.. beftimmt fatt zu beſtimmen.

75 4 $. 11 . 1. a. ftatt 2. a .

77 18 0. 0. N. 1. ftatt N. 2. zweimal.

2 1.0 . • geſchriebenes ftatt geſchriebens.

125 6 V. U. fågt das Wort dazu “ weg.

136 16 $. U. s bat ftatt verliert.

142 21 D... Stillſchweigend ftatt ftldſchweigen .

151 9 0. 0. müſſen die vier Zellen 10, 11, 12 , 13 eingerůđt

und der Saß: die Faſſung des §. 462. Tit. 12 .

Th. 1. aug. Land - Recht in der 13ten Betle beim

Worte : bat in foro zu der Meinung zc. forts

gereßt werden .

161 2 1. 0. lies Quarta Trebellianica fatt Quarten - Tres

bentantca.

162 4 0. 0. lies Quart ſtatt Quarte.

163 21 D. 0. fådt das Wort ver weg.
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183 5 M. u . Iles Ed ftatt ad .

184 3 V. 0. hinter : könnten. Wenn ſtatt konnten, oder

auch.

204 5 V. 0. - binter Wirthſchaft: n $ thige Gebäude.

220 10 V. u . binter werden : kann.

221 5 . . . Wegfal ftatt Verfall,.

230 11 $. U. ad ventilii ftatt adventii.

232 9 V. 0. . derſelbe ftatt dieſelbe.

232 1 W. u. . in der Auktion ftatt ans freier Hand.

237 6 0. 0. ſolchen ftatt folcher .

241 5 0.0. s bei dieſem ftatt dieſen.
.
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Jm Berlage von G. P. Uderholz in Breslau ift

ferner erſchienen und in allen Buchhandlungen zu

haben :

Der Preußiſche mandats- , ſummariſche und Bas

gatell- Prozeß, nach derVeroro nung vom 1. Juni 1833

und der minifterial - Inſtruction vom 24. Juli 1833,
ſo wieder åter erlaffenen Gefeßbeftimmungen. Ers

Tåutert und hauptfå chlidh gum Gebrauch für Nichts

juriften beſtimmt, so wie mit Formularen für die von

den Parteien einzureichenden Schriftſåse verjeben.

gr. 8. geb. 224Sgr. ( 18 gGr.)

Die Schriften, welche ſeit Publikation der Verordnung vom

1. Funi 1833 über den durch dieſelbe angeordneten Mandats-,

fum mariſchen und Bagatell - Prozeß erſchienen ſind, waren

nur für Rechtsgelehrte beſtimmt. Wir dürfen daher eine will

kommene Aufnahme für die vorſtehend angezeigte Schrift hoffen ,

deren Zweck es zunächſt iſt, den nichtjuriften eine Anleitung

für das Verſtändniß des Geſeßes und der mit Bezug auf daſs

ſelbe erlaſſenen Verordnungen zu geben. Die angebångten For

mulare dtenen zur Erlåuterung und ſind um ſo zweckmåðiger,
als das Gefeß vom 1. Juni 1833 keinesweges den Parteien vers

ſchränkt, ihre Schriftſåße ſelbſt anzufertigen, wohl aber ſie nur

dann berückſichtigtwiſſen will, wenn ſie auf geſeblich vorgeſchries

bene Weiſe abgefaßt find, ſo daß, alſo eine Anleitung zu deren

Abfaſſung ſehr wünſchenswerth ſein muß.

Bereits habenſichmehrere Recenſionen über dies Werk auf

das Günſtigſte ausgeſprochen. Gersdorf's Repertorium der

geſammten Deutſchen Literatur empfiehlt es auch den praktiſchen

Juriſten als höchft brauchbar.

Die Verordnung aber das Rechtsmittel der Re

viſion und der Nichtigkeitsbeſchwerde vom 14. De

cember 1833. In ihrem Zuſammenhangemitden Vors

ſchriften der Gerichts - Drdnung dargeſtellt und mit

erläuternden Anmerkungen begleitet von L. Crelin

ger, Ober - Landes - Gerichtsrath. gr. 8. geb. 12; Sgr.

Vorſtehende Schrift enthält den Text der Verordnung vom

14. December und in fortlaufenden Anmerkungen die in Bezug

genommenen Vorſchriften der Allgemeinen Gerichts -Ordnung, To

wie commentatoriſche Moten zum Verſtändniß des Gefeßes. Je

wichtiger und eingreifender dieſes leßtere in das Syſtem des Pro

jefverfahrens ift, je ſchwieriger die bůndige Faſſung des Textes

des Gefeßes ſelbſt für den Gefeßkundigen iſt,um ſo willkommes

ner wird die Schrift ſowohl für den juriſten vom Facheals für

den Nichtjuriften fein. Für Beide ift fie beſtimmt, und hiernach
eingerichtet.

Grelinger , L. ( Ober-Landes Gerichtsrath ) , die

Verordnungen über die Execution in Civilſachen und
ůber den Subhaftations- und Kaufgelder. Liquidas



tions . Prozeß vom A. mars 1834. In ihrem Zuſam

inenbangemit den Vorſdriftender Gerichts - Ordnung

dargeftellt und mit erläuternden Anmerkungen be:

gleitet. In 2 Heften gr. 8. geh.

Entwurf einer voll ft åndigen GebührensDare für

Juftig - Commiffarien in dem mandats-, ſummari:

Ichen und Bagatell-Prozeſſe. Zum Gebrauche der Ges

richte, Sach w alter und der progeßführenden Partei.

Folio. geb. 10 Sgr. (8 gGr.)

Die Verordnung vom 9. October 1833 ( Geſeß - Sammlung

1833. S.109) enthält nur allgemeine Normen für die Beſtim

mung der Gebührenſåße der Juftig- Commiſſarien indem durch

das Geſeß vom 1. Juni 1833 angeordneten Prozeß - Verfahren .

Der Verfaſſer des vorſtehend angezeigten Entwurfes hat ſich das

her den Dank ſowohl der Fuftij- Commiſſarien , deren Mühe bei

Anfertigung der Liquidationen erleichtert iſt, als der Gerichts

perſonen, deren Amt es iſt, die Liquidationen der Sachwalter feſte

zufeben , als endlich der projekführenden Partei, welcher es darant

liegt,entweder die Koſten des Prozeſſeszu überſchlagen , oder die
Feſtſeßung der Gebühren durch die Gerichte, erworben .

Die Einrichtung iſt nach dem Vorbilde der Gebührentage

vom 23. Auguſt 1815; in fortlaufenden Anmerkungen ſind die

beobachteten , bisweilen zweifelhaften Såte gerechtfertigt, und auf

jeder Seite ein Raum gelaffen , dazu beſtimmt, daß der Befißer

etwanige geſetzliche Abänderungen und Declarationen ſelbft nache

trage. 1910

Der Entwurf ift fonach feinem Zwecke vollkommen entſpres
chend und alshochft brauchbar zu empfehlen. TY

!

1

Das Holzdiebftahl - Gefeß vom 7. Juni 1821, mit

Commentar, Ergånzungen und Beilagen. Handbuch

für Forftrichter, Forſtbeamte und Walo - Eigenthů mer

aller Provinzen . Von 6. 2. Habit , fuftërath. gr. 8.

geb. 17 Sgr. (14 gGr.)

Füblbar war bis jeßtder Mangel eines vollſtändigen Hand

buchs zur Benußung der Richter auf den Forſtgerichtstagen, wie

auch dem Gutsbeſiker undWald - Eigenthümer eine vollſtändige

Kunde dieſes Theils unſerer Gefeßgebung. In der Haupt-Abtheis

lung giebt derVerfaſſer zuerſt dasGeſet felbft , dann folgt das

vonftandige Verfahren von den einfachen Holzdiebftåblen an bis

zu mehrfachen Wiederholungen ; belgedrudt ſinddie vollſtändigen

darüber erſchienenen Refcripte aus v . Kamp Fabrbüchern und

Annalen , überhaupt Alles, was darüber in unſerer Geſeßgebung

vorhanden ift. in den Beilagen : 1) die Convention mit den

benachbarten Staaten über die Maaßregeln zur Verhütung der

Forffrevel in den Grenzwaldungen ; 2) Verorðnungen wegen der

für die abgemachten Sachen dem Forſtrichter bewilligten Remunes

rationen ; 3) neutereBeſtimmungenüber die Diäten undReiſefoftca

in Königl. Dienft - Angelegenheiten ; A) Regulativ über das den

Forft- Straf-Arbeitern proTag aufzulegende Arbeitsmaas.

-



Das S dIefiſche Provinzial - Recht von Friedrich

Wilhelm Pachaly , Konigl. Preuß. General - Fiskai

von Schlefien. Nebft einem Auszuge aus den Beſtim

mungen des ftatutariſchen Rechis der Stadt Breslau.

8. 1 Rthlr.

Dies für jeden Juriſten b8chft wichtige Were war bis jeßt

nur in Handſchriften vorhanden. Der Abdruck deſſelben ,von vies

len Seiten dringend verlangt, iſt durch einen praktiſchenFuriften ,

nach mehreren davon exiſtirenden Handſchriften genau revidirt

und ergänzt, veranlaßt worden . Wie häufig folche Abſchriften

durch den mechaniſchen Abſchreiber gånzlich finnentſtellen und

daber bei den fo häufig vorkommenden Fällen unzuverläſſig gea

macht werden, ift Fedem bekannt, und daher dies Werkaud den

Befißern folcher übſchriften gewiß eine hochft willkommene Ers

ſcheinung

Die juriſtiſche Zeitung für die K. Preuß. Staaten fagt über

dies Werk:

Dieſe Bearbeitung des Schleſiſchen Partikular- Rechts war

bisher nur in Abſchriften vorhanden dabei aber jeder Fuſtiza

Perſon in Schlefien unentbehrlich ; daher es für eine Wohlthat

zu halten, daß endlich ein Abdruck davon erſchienen ift . Man fieht

aus dieſem Werke, daß in Mittel- Schleſien allein eigentlich AS

verſchiedene Gefesegelten .Manche derſelben , wie die Schweid

nißer Statuten Bolfo's , find in einem beinah unverſtändlichen

Deutſch abgefaßt.1

In Kurzem erſcheint und wird vorläufig in allen Buch

handlungen Beſtellung angenommen :

Sammlung fåmmtlicher Verordnungen , welche

bis ießt in den von Kampfſchen Jahrbüchern für

Preußiſche Gereßgebung, enthalten ſind ; nach den
materien zuſammengeftellt. Herausgegeben von K.

Graff. 6r und 7r Band. 50-60 Bogen gr. 8 .

G. P. Aberholz in Breslau.

Berlin , gedruckt bei A. W. Hayn.
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